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^erdiNnd der
von GOttes Gnaden erwähl¬
ter Römischer Kayser, zu allen Zei¬
ten Mehrer des Reichs, in Germa¬
nien, auch zu Gungarn und Wöheim
König, re. Utz-Herzog zu Wester-

reich,Herzog zu Murgund,Meyer, Kärnten, Irain,
und Mrtenberg, in Mer-undMieder-Wchlesten, Marg-
grafzu Mahren, in Mer-und Mieder Uaußniz, Krafzu
Gabspurg,Uyroll und Görz,rc. Bekennen, und thuen
kund allmänniglich fürUns, Unsere Erben, und nachkom¬
mend-regierende Lands-Fürsten dieses Erz-Herzogtums
Oesterreich unter der Enns. Demnach Uns die getreu¬
gehorsamste Land-Stände gemeldtes Unsers Erz-Herzog¬
tums Oesterreich unter der Enns, einLand-Gerichts-Ord-
nung, so von Unseren hierzu äepumten Rathen,und<7om-
miüarien in Beyseyn deren drey Obern Ständen gevoll-
mächtigten Ausschüssen aufgeseyet, und von Unserer Ri.
Oest.Regierung durchsehen worden,vorgebracht, und die¬
selbe Gnädigst zu bestattiaen,und zu manniglichs Wissen
öffentlich ausgehenzu lassen, gebetten.

Als haben Wir dieselbe Gnädigst ersehenen nachfol¬
gender Form mit zeitigem Rath,rechten Wissen aus Lands-
Fürstlicher Macht, und Vollkommenheit auf Unser, und
Unsere Erben Wolgefahlen, gnädiglich bewilliget, ver¬
besseret, erläuteret, und bestättiget.

Bewilligen, verbesseren,erläuteren,und Wattigen die
auch hiemit wissentlich, in Maaß,Weise, und Gestalt,wie
die von Articul zu Articul hernach folget.

Befehlen aber darbey allen und jeden ernstlich, und
wollen, daß sie in allen peinlichen Erkanntnussen sicher ge-

keit anmaffen, sondern mit wolbewogenem Rath, und ab-son-



sonderlichemBedacht solcherGestalt verfahren,und urtei¬
len,wie es dte Umständ der That, und diese Unser peinliche
Land-Gerichts Ordnung an die Hand gibt und ausweiset.

Und damit hierinnen im ganzen Land ein durchgehend-
gleiches Recht seye,auch nicht ein-oder das andere Land-
Gericht eigene der Rechten zuwider lauffendeGewonheiten
machender denen solcher Gestalt gemachten Nachfolge,und
also vielmal unschuldiges Blut vergiesse, oder den Schul¬
digen aus Einfalt, oder gefährlicher Weis ungestrafter Hin¬
sehen lasse, so beedes wider GOttes Gebott lauffen.

Als haben Wir alle dieser Unserer peinlichen Land-Ge¬
richts Ordnung zuwider lauffende Gebrauch,Herkommen,
und Gewonheiten allerdings aufheben wollen:und verbie¬
ten darbey männiglich, für sich selbsten kein andere Ord¬
nung, als was etwan zu besserer Vollziehung dieser unse¬
rer Ordnung beschehen möchte, zu machen,sondern in all-
weg dem jenigen, so hernach folgt, oder was Wir sonsten
meinem, oder anderen vorkommenden Fall gebieten möch¬
ten, nachzuleben.

Insonderheit aber sollen die Land-Gerichter zu Verwal¬
tung der peinlichen Sachen gute verständige Leut,beyne-
bens ordentliche Gerichts-Bücher,worein alles und jedes
ausgeschrieben werden, und zu künftiger Nachrtchtung bey-
sammen verbleiben möge,halten, auch mit nothwendigen
Gerichts-Dienern und Gefängnuffen versehen seyn;damit
in gählingen Zufällen kein Mangel erscheine, und die bösen
Leut wegen übel bestellten Land Gerichts nicht entrinnen.

Sie sollen auch hierinnen schleinig verfahren,und die
arme Leut auch nicht einen Tag vergeblich, und ohne wich¬
tige Ursach in denen Gefängnuffen ligen und leiden lassen.

Und in Summa alles das jenige thuen, was zu Be¬
förderung der GOtt-liebenden Gerechtigkeit, Schuz de¬

ren Frommen, Straf deren Bösen, Erhaltung guter
Manns-Zucht, und endlicher Ausreuttung

alles Übels gereichen mag.
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Der drittê rticul von Kirch-Täg-Behüt-und Panthaydungen.
Der vierte/ irücul von Einziehung deren offenen Thätern.
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Der sieben und vierzigstê rticul von Verfassung der Urtheil. 24.
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er erstê rncui
on dem ericht msgemem.

tJn Land- Gericht ist das Recht/ und Macht in denen
peinlichen Sachen , über Leib und Blut deren Menschen zu
richten . Und zu solchem End kan ein jedwederer Land - Ge¬
richts - Herr , ausUnserer Macht in seinem Land - Gerichts - Ge-
zirck , Stötz - Holz ( so man vor diesem Creutz genannt , der-
gleichen aber hinfüro nicht mehr m Gestalt eines Ereutzes aust

gerichtet werden sollen ) Pranger und Galgen an gezimenden Orten , jedoch
auf seinem Grund und Boden ( er wäre dann von Alters hero befreyet , und
berechtiget , dergleichen auf einem fremden Grund zu setzen) haben , und er¬
heben , auch in denen peinlichen Sachen denen Ubelthätern nachstellen , ihnen
nachforschen , sie ergreiffen , gefänglich einziehen , gür - und wo es vonnothen,

A pem-



2 Erster Theil

peinlich fragen , in solchen Sachen urtheilen , und die Vollziehung deren Ur-
theilen verordnen , alles auf Maß und Weis , wie hernach folget.

man aber der Land - Gerichts - mässigenFäll halber nicht anstehe,
haben Wir dieselben nachfolgenbs im änderten Theil dieser Unserer
Land - Gerichts - Ordnung meistenrheils ausgeworffen ; wollen aber

auch alle diejenigen , so denenselben ungefährlich gleich , und sonsten für pein¬
lich zu halten , darunter verstanden haben.

et dritte ^ rcicui

wegen deren Wändeln und Straffen , so bey denen Kirch -Täg-
MW Behüten und Panrhaydungen Vorkommen , zwischen denen Land - Ge-

richrs - Dorf - und Grund - Herren unterschiedliche Stetigkeiten Vor¬
kommen , als lassen Wir es zur Nachrichtung bey der vorigen Land - Gerichts-
Ordnung verbleiben ; daß nemlich derjenige , er seye Land -Gerichts - oder Dorf-
Her - , welcher die Kirch - Tägs - Behüt im Pan , oder anderen Dörffern hat,
die Zeit desselbigen Kirch - Tags zu wandeln habe , wie eines jeden altes Her¬
kommen mit sich bringet.

§ . i . Doch was iVlrlcsr - und Land - Gerichts - Händel keynd , die gebüh¬
ren allein dem Land - Gericht , dieser Unserer Ordnung nach , abzuhandlen;
sonsten ausserhalb der Kirch - Täg - Behüt sollen die Wändeln zustehen , und fol¬
gen einem jeden , der die von Alters gehabt har , und wie Herkommen ist ; doch
daß dieselben , nach Gestalt der Thal , auf genügsame Verhör und Erkundi¬
gung , zimlich getreulich , und nach Ehrbarkeit aufgesetzt , und genommen,
auch des Verbrechers Herrn , oder dessen Beamten zu solcher Verhör und Er¬
kundigung verkündet werde , der mag darbey erscheinen , und solche Straf
anhören.

§. 2 . Desgleichen solle es in denen Panthaydungen mit denen Wändeln,
nach Gestalt und Herkommen einer jeden That , ehrbarlich , getreulich , und
zimlich gehalten , und wider Billigkeit niemand beschweret werden ; wie Wir
dann auch die in etlichen alten Pan - Büchern befindlich , unvernünftig , und
wider alle Recht lauffcnde Wandeln und Straffen ; als daß einer , welcher
heimlich vor einem Haus loset , ohne Bestraffung tob geschossen , oder gesto¬
chen ; item , daß einem wegen eines abgehackten fruchtbaren Baums die Hand
abgehauet werden solle , und andere dergleichen unrechtmässige Wändeln , und
Erraffen , hiemit gänzlich aufgehebet haben wollen.

§ . z . Aber in anderen bey Kirch - Tag - Behüt und Panthaydung vor¬
kommenden Fällen und Verbrechen , so nicht ivi-ileiirisch , solle kein Land - Ge¬
richts -Her - einzugreiffen , noch zu handeln Macht haben ; und da er sich dessen
unterstunde , wurde er von Uns nicht allein , wie fichs gebührt , gestraft , son¬

dern



Der peinlichen Tand- Gerichts-VrdnvNA. Z
dem auch in den Gewalt, und Abtrag deren Schäden, so daraus entstanden,
erkennet werden.

!er viertêrticui
Anziehung deren offenen Uhätern.

DMMAnnnuneinMissethäter , er seye angesessen, oder nicht , gleich also-
bald in öffentlicher wahren Thal ergriffen wird , kan, und sollihne
der Land -Gerichts -Herr gefänglich einziehen, und wegführen , je¬

doch hernach des Gefangenen Grund -Dorf -ober Vogt -Herrn mit Überschreit
bnng deren Ursachen dessen förderlichst erinneren.

§. i . Wann aber der Grund - Dorf oder Vogt -Herr den Thäter ehender
auf seinem Grund erfahren , ober bekommen kan, solle er ihn alsobald gefan¬
gen nemmen, doch hernach dem Land - Gericht solches ankünden, und längst
inner drey Tägen mit allen habenden Anzeigungen liferen an Ort und End,
wie es zwischen beyden Theilen sonsten Herkommen ist.

§. 2. Oder da man der Liferung halber , wo , oder wie dieselbe gesche¬
hen solle, strittig wäre , solle man gleichwol den Thäter mit Vorbehalt eines
jedwederen habenden Rechtens in das Land-Gericht liferen, und hernacher die
Strittigkeit gehöriger Orten ausführen.

§. z. Worbey Wir den widerrechtlichen Mißbrauch , da man an et¬
lichen Orten , wann man mit dem Land-Gericht strittig ist, die ivislestr Per¬
sonen mit einem Faden oder Stroh - Halm anbindet , und wann ihn der Land-
Gerichts -Herr nicht gleich übernimmct , lauffen lasset, und alle andere der¬
gleichen Unordnungen , bei) Unserer Straf und Ungnad , aller Orten gänzlich
aufgehebet haben wollen.

§. 4 . Betreffend aber Unsere Land-Leut , wann sich dieselben in Ivlulestr-
Sachen vergriffen , und in offenbarer wahrer Thal betretten werden , wollen
Wir , daß es mit ihnen nach Ausweisung desvonUns , ihnen, unterm Ost «,
Preßburg den z. vecemkris , ^mio SechszehenhunderkSieben undDreyfstg
ertheilken Lriminai -LrivileZii gehalten werde.

er fünfte Lnicul
!on Umgehung deren UHLtern, die nicht auf offener

M)at ergriffen werden.
wo der Thäter nicht auf offener Thal bewerten wird , son-

LKI dem unter des Grunds -Herrn Dach -Tropfen , oder in einem Closter,
Schloß , Frey - Hof , oder an einem anderen von dem Land - Gericht

befreyten Ort sich befindet, kan der Land -Gerichts -Herr ohne des Herrn Be¬
willigung auf jhne nicht greiffen, weniger daselbst einfallen, sondern wann
der Thäter angesessen, oder eines Angesessenen Kind , ober Dienst -Bott tst,
solle er die That , und deren Anzeigungen dem Dorf -Grund -oder Vogt -Herrn
vortragen , und hierüber die Stellung begehren, welches dann auch deren
Unangesessenen halber , wann sie nicht in offenem Land - Gericht , sondern un¬
ter den Dach -Tropfen , oder an vorermeldt -befreyten Orten anzmreffen , also
ru halten ist. A 2 §- r.



4 Erster Theil
§. i. Findet nun der Grund-Dorf-oder Vogt-Herr die Anzeigungen

für erheblich, ist er denThäter alsobalden, oder längst inner drey Tagen, den
Angesessenen zwar Anfangs bloß in der Person, samt dem gestohlenen Gut,
den Unangesessenen aber mit bey sich habenden Haab und Gur (es wäre dann
ein-oder anderer derentwegen absonderlich befreyet, und in der Freyheits-
Ubung) heraus zu geben, und folgen zu lassen schuldig. Was den Land-
Gerichts-Unkosten deren Angesessenen bereist, derentwegen ist hernacher im
vier und fünfzigsten rärucul Verordnung geschehen.

§. 2. Hielte aber der Grund-Herr die Anzeigungen nicht für erheblich,
solle er solche UnsererN. Oe. Regierung unversaumt einiger Zeit vertragen,
und sich derentwegen Bescheids erholten. Was sie nun solcher Stellung hal¬
ber verordnet, bey dem soll es verbleiben.

K. z. Da auch der Grund-Herr mir Einreichung deren Bedencken säu¬
mig wäre, kan ihn der Land-Gerichts-Herr vermittels Unserer Regierung ge¬
richtlich darzu treiben, und ist entzwischen demselben nicht verwehrt(wo¬
fern es der Grund-Herr selbst nicht thäte) ausser des Dach-Tropfens, oder
sonsten sich des Thäters mit Wacht und guter Vorsorg zu versicheren, und
denselben mir Haab und Gut zu besten.

§. 4. Wann aber der Grund-Herr keinenRichter, oder Amt-Mann der*
Orten hätte, noch den Thäter anderwärts versicherte, und also die Gefahr
des Entrinnens vorhanden wäre, kan der Land-Gerichts-Herr gleich auf den
Lhater, auch unter den Dach-Tropfen greiffen, und denselben gar mit sich
gefänglich hinweg führen, nachmals aber, wie oben stehet, seine Obrigkeit

. alsobalden dessen erinneren, wie bann auch solcher der Grund- Obrig¬
keit in ander Weeg unprkejuäicirlich sepn solle.

Wer sechste^rcicui
Kn Wchiebung deren Watern.

MAIS auf erfolgende Erörterung der, zwischen der Vogt- Grund-oder
Dorf-und Land-Gerichts--Obrigkeit etwann vorkommenen Strittig-
keilen, solle der Grund-Dorf-oder Vogt-Herr denThäter wolverwahr-

lich halten, denselben nicht gefährlich hinkommen lassen, für sich selbsten mit
Geld-Straf nicht belegen, noch auf einige Weis schieben; dann wer solches
gefährlich, oder nachlässig thäte, der ist dem Land-Gerichts-Herrn vier und
sechzig Gulden, zuforderist aber Uns als Lands-Fürsten in absonderliche Straf
gefallen, welche Wir nach Beschaffenheit der Sachen, und des Verbrechens
unfehlbarlich gegen ihme, auf Anzeigen des Land-Gerichts, vorzunemmen
Uns Vorbehalten.

§. i. Ebener Massen ist ein Land-Gerichts-Herr sich des Thäters Per¬
son wöl zu versicheren verbunden,dann wann er dieselbe gefährlich-oder nach¬
lässiger Weis hinkommen liesse, oder die Lebens-in Leib-oder Gut-Straf für
sich selbst veränderen thäte, es entstehe dem Grund-Herrn hieraus ein Scha¬
den, oder nicht, ist er demselben vier und sechzig Gulden zu erlegen, beyne-
bens allen etwann entstehenden Schaben gut zu machen schuldig, und gleich-
wol, wie erstgemeldt, in Unser Lands-Fürstliche Straf auf Anzeigung der
Grund-Obrigkeit gefallen.

Der



Der peinlichen Land- Gerichts- Gkdnvng. Z

!er siebende ^ricul
!on deren Uhätern bey sich habenden Gut,

und derselben Aiferung.
»Elangend deren Thärern bey sich habendes Gut , solle, wie obgemeldt,ein¬

heimisch Angesessener oder Inwohner , allein in der Person , äusserer
. hätte gestohlene Sachen bey sich, bloß mit denenselben, ein Fremder

und Streichender aber mit Leib und allem Gur geliferet , und hievon die ge¬
stohlene Sachen dem rechten Herrn , dem sie der Dieb , seiner eigenen Bekannt¬
nuß nach, entfremdet hak, oder der Herr solches Guts es mit Beweistumen
endlich auch >r>lupplememum mit seinem Eid darkhuen kan, daß sie ihme zu?
gehören, ausser des Fürfangs deren zwey und siebenzig Pfenning , sonsten
ohne einig weiteren Entgelt , erfolget werden.

§. r . Von dem übrigen Gut , darumen sich niemand anmeldet , hat
der Land-Gerichts -Herr Macht den Land -Gerichts -Unkosten, so auf des Thä-
ters Einzieh -Atzung, Lrocels und Urtheil ergangen , abzuziehen; was aber
noch verbleibet , das solle er drey ganzer Jahr , von Zeiten des vollzogenen Ur.
theils an , unverkehrt , oder aber da es solche Sachen wären , die ohne Unkö«
sten, oder sonsten nicht erhalten werden kunten , verkauffen , und dm Wert
darfür bey sich behalten , auch so sich Gläubiger , oder Erben , und zwar die
im Land Anwesende, inner zwey, die Ausländische, oder Abwesende aber in
drey Jahren hierzu leßinmiren , solches ihnen erfolgen lassen, vorhero aber
ihme sechsten solches nicht zueignen, es wäre dann ein solcher Fall , m wel¬
chem Wir , und Unsere Vorfahrcr , Unseren getreuen Ständen die Einzie¬
hung deren Gütern hie bevor , und in dieser Unserer Land-Gerichts -Ordnung
nochmalen ausdrücklich zugeben.

!er achte Lreicul
io» WrkmdiglMg dm » Whäter».

iUsser obgemeldter Einzieh - oder Liferung wird ein Thäter entweders
) eMch durch Klag,oder anderlens durch venumi -uion kündbar ; ober

drittens , kommen solche Wahrzeichen , Argwöhn , und Vermutungen
vor/über welche der Land - Gerichts - Herr von Amts - wegen nachzuforschen
schuldig ist.

ler neunte ^rricul
Pn der ordentlichen Klag.

>As den ersten Weeg anbelanget , stehet einem jedwederen, den ande¬
ren in peinlichen Sachen , da er dessen Fug und Recht hat , vor Der
Land - gerichtlichen Obrigkeit zu beklagen , bevor . ,

-I l . Doch har ein Kläger hierbei ) zu wissen , daß er em ordentlich-
peinliche Klag , welche ben Namen des Klägers und Beklagten , die beMigene
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That mit allen Umständen , sonderlich der Zeit , «mb des SrtS in sich haltet,
in doppelter « chrift , eine zu Händen des Richters , die andere zu Händen des
Beklagten , förderlich einreiche, und solche, wie sich in peinlichen Sachen ge¬
bühret , klar und vollständig beweise.

K. 2. Wann der Kläger in feiner Klag den Beklagten gefänglich zu se¬
tzen begehret , solle der Land -Gerichts - Herr erwegen, ob die vorgebrachren
Anzeigungen zur Gefängnuß erheblich, oder nicht ; seynd sie nicht erheblich,
so kan er ihn nicht gefänglich einziehen lassen; wo sie aber erheblich, kan, und
soll er es thuen.

!er zchenbe^rcicul
!»» des Klägerse.guvon, oder Nerstcherimg.

Md sodann ist er Kläger , neben Benennung eines gewissen Orts , wo
er jederzeit zu finden, auf Begehren des Beklagten , das Land - Ge-

_ richt , und ihne Beklagten ( sonderlich wann die Klag auf das Leben
gehet) durch genügsame Bürgschaft , ober Güter dahin zu versicheren schul¬
dig , daß er seiner angefangenen Klag , bis zu End der Sachen Nachkommen,
auswarten , und beynebens alles dasjenige , was ihme im Urtheil und Recht
auferlcgel wird , vollziehen wolle, widrigen Falls , und da er mit genügsamer
Versicherung nicht aufkommen kan, solle er auch in guter sicherer Verwah¬
rung angehalten werden.

§. i . Es wäre dann die That männiglich offenbar , und an Seiten deS
Beklagten keine Entschuldigung vorhanden , in solchem Fall ist es an dem ge¬
nug , daß der Kläger das Land - Gericht , die Klag unaussetzlich fortzusetzen,
versicheret.

§. 2. Wo aber an Seiten des Beklagten redliche Entschuldigungen bey-
gebracht werden , ist es an dieser letzten OElon nicht genug , sondern der
Kläger muß , wie hievor gemeldt , den Beklagten , ihme alle Schmach , Scha¬
den, Gefängnuß und Unkösten zu erstatten , und gut zu machen, versicheren.

Ete ^m'cul
des Geklagten Merairtzvortung.

Achdem man nun dem Beklagten die Klag zu seiner Verantwortung
zugestellet, ist zu Horen, ob er dieselbe erstlich emweders durchgehends

__ . gestehet, und also hat der Land - Gerichts - Herr nichts anderes zu
thuen , als die Erkanntnuß der Ordnung nach vorzunemmen.

Andertens , oder aber durchgehends laugnet , auf welchem Fall demAn-
kläger gleich alsobalden der Beweis aufzmragen.

Drittens , oder der Beklagte gestehet die That , laugnet aber etliche er¬
hebliche Umstande , und bringet zu seiner Entschuldigung ein - oder mehrere in
denen Rechten gegründete Einreden und Entschuldigungen vor , so dann Be¬
klagter dieselben zu beweisen schuldig.

§. i . Es komme nun die Sachen auf einen, oder den anderen Weeg
der Beweis , solle der Land-Gerichrschm nicht allererst einen Lrosek vor der

. ' ' ^ . Be-
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Beweisung anordnen , sondern wann man sichet, daß die Sachen doch auf
Weisung gehen muß , gleich alsbald nach der Klag und Antwort durch Bey-
Urtheil , einem oder anderenTheil , nach Beschaffenheit derSachen , und Aus¬
weisung deren Rechten , den Beweis auftragen , und dem Gegentheil die Ge¬
genweisung Vorbehalten.

!a zwölfte ^rcicul
!»» dem Dewcistum.

MWA ^ Orauf nun der weisende Theil seine Arkiculen eigenhändig , oder im
Fall er des Schreibens unkundig , durch zwey vor Gericht hierzu

»KAM  erbettene Männer unterschriebener, mit Benennung deren Zeugen,
einreichen:

§. i . Der Land- Gerichts - Herr dieselbe dem Gegentheil um seine Frag-
Stuck zukommen, und zugleich einen Tag zu Verhörung deren Zeugen , so in
seinem Land- Gericht wohnen , bestimmen, oder wann sie unter anderen
ri8-l>üinnen , oder Land -Berichtern wohnen , er solche Obrigkeit durch Lom-
pals-Brief mitEinschliessung deren Articulen und Frag -Sttick die Zeugen dar¬
über verhören zu lassen, und ihme deren Aussagen durch Gewiss verschlossener
zu überschicken, ersuchen, und selbige so dann mit beyder Theil Vorwissen
eröfnen solle.

§. 2. Nach eröfneter Weis - und Gegenweisung liget dem betveisenden
Theil ob , seine pvobsrions -Schrift längst inner vierzehen Tägen zu verfassen,
und solche dem Land -Gerichts - Herrn zu übergeben; diese muß er auch dem
Beklagten um seine lmp ^ n»cio>i-, Schrift , so er längst inner vierzehen Tagen
einreichen solle, zukommen lassen; darüber ist noch mit einer Lrobaiions - und
ImpuZnruion; -Schrift von vierzehen zu vierzehen Tägen zu verfahren , und
hierdurch zu schliessen, auch mir der Gegenweisung solcher Gestalt zu halten,
wie sonsten in Weisiings - Lvocellen in diesem Land Herkommen ist.

§. z. Wo auch ein«oder anderer Theil init Dollführung der Weisung,
oder Einlegung seiner Schriften verziehe, solle ihne der Land Gerichts -Herr,
nach Vermessung deren obbenannten Terminen , noch zum Überfluß , durch
zwey-drey - tägige Termin , hierzu anhalten , auch endlich wider den Saumse¬
ligen, von Amis - wegen , in Sachen verfahren.

Zer drcyzchende^reicul
Wann derAläger von derWag abstehen will.

wann der Kläger von seiner Klag , und Beweistum darumen ab-
LKA stehen will , daß er die Klag aus Zorn , Gachheit , Trunckenheit, oder

boshafter Anlernling eingewender, solle er , wann sich die Sachen also
- verhält , weiter nicht, glcichwol aber , zu Erstattung des ehrlichen Leimuts,

auch aller Schäden und Unkösten angehalten, beynebens nach Gestalt derSa¬
chen, von Amts -wegen gestraffet werden.

§. i . Wurde er aber , ohne einige genügsame Ursach, oder etwann we¬
gen Müthe , Gab , oder aus heimlichen Verstand abstehen, solle er über alle

Br ob-
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obgemeldte Erstattung , ebenfalls , und nach Gestalt der Sachen , linder , oder
schärffer gestraffet, und nichts destoweniger, er Kläger , zu Ausführung sei¬
ner Klag , und der Beklagte , zuDarthuung seiner Entschuldigung , angehal-
ren werden.

!a vierzchmdej^rcicul
etliche Uegulm, welche bey der Hewcismg in

peinlichen Wachen in Ucht zu nemmen.
iJeweil in peinlichen Sachen die Weisungen meistentheils durch Zeugen

geführet werden , und aber hierzu tauglich -und unverwerfliche Zeu¬
gen erforderet werden ; als seynd hierbey nachfolgende Regulen in

Acht zu nemmen.
§. i . Daß ein Mssethat wenigst durch zwey unverwerfliche, und un¬

tadelhafte Zeugen ( darunter auch die Weibs - Bilder , wann man keine Manns-
Personen haben kan, zu verstehen) erwisen werden muß , dannenhero wann
der Beklagte dem Zeugen ein Laster vorwirft , und solches zugleich in etwas
bescheinet, ist er nicht tauglich.

§. 2. Es müssen auch die Zeugen von ihrer eigenen Wissenschaft auSsa-
gen , und deren genügsame Ursach geben, dann die Zeugnuß von hören sagen,
ist unerheblich.

§. z. Die unbekannten Zeugen seynd auch ungiltig , es werde dann ab¬
sonderlich erwisen, daß fle ehrliche, untadelhafre Leut, und nicht verdächtig seyen.

§. 4. In peinlichen Sachen muß der Zeug zwanzig Jahr völlig alt
seyn, doch kan er von solchen Sachen , so sich in seiner Minder - Jährigkeit
von kurzer Zeit her zugetragen haben , und er dessen gute Wissens -Ursach zu
geben weiß, wol aussagen.

§. 5. Wann einer aber nicht die Missethat , sondern die Unschuld zu be¬
weisen hat , werden die Thädl deren Zeugen nicht so eigentlich in Acht ge¬
nommen , und bisweilen auch die Haus -Genossene zu Zeugen zugelassen; wie
hernach ^ rciculo 19. §. z. auch gemeldet wird.

§. 6. Und können in allen peinlichen Sachen die Zeugen zu ihrer Auösag
gezwungen werden.

§. 7. Nachdeme aber Unsere getreue zwey Stände , von Herren , und
der Ritterschaft , vonAlters hergebracht , auchWir , und Unsere Vorfqhrcr,
hiebevor gnädigst bestättiget , daß sie in Ablegung ihrer Zeugnussen des Eid-
Schwörens entlassen seynd, und unter ihrer Hand - Schrift , und aufgedruck¬
ten Pettschaft , lui) Nobili tiile , Zeugnuß geben mögen ; als lassen Wir es
auch dis Orts gnädigst darbey bleiben.

!er sünfzehmde^rcicui
!on dem halben Meweistum.

>Jn halbe Weisung geschiehst durch einen unverwerflichen Zeugen , so
doch seines Wissens eigentliche Ursach geben kan, und ist solche halbe

^ Weisung zur peinlichen Frag ein vollkommene Anzeigung, wie auch zu
dem , daß demBeklagten inLurgarions -krocellen das Lurgalioos -Eid , wann
die Sachen darnach beschaffen, aufgetragen werden kan, genugsam.

Der

34 ' ,' N
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Zer sechzehnte^nicui
Don Werhörung deren Zeugen.

jEmnach an Verhörung deren Zeugen viel gelegen, als Men dieselben
bey dem hiesigen Stadt -Gericht , auch in Stüdl , und Märckten von

^ ^  dem Stadt -Richter , zweyBeysitzern , und Gerichts - Schreiber selb-
sten verhöret , oder dey denen Land - Gerichtern hierzu taugliche , und solche
Leut , welche die Wichtigkeit des Wercks verstehen, bestellet werden , mit ab¬
sonderlicher Verordnung , daß sie die Zeugen des Meineids recht erinneren,
die Kundschaft mit allem Fleiß anhören , bevorab eigentlich aufmercken, ob
ste den Zeugen in seiner Aussag wanckelinütig , und unbeständig befinden, auch
was ste für absonderliche Umständ in seinen äußerlichen Gebärden vermercken,
und dieses alles auf das flüssigste beschreiben, und vortragen.

Her sichmzehcnde^ rcicul
!on dem schriftlichen Oeweis.

>Je schriftlichen Urkunden , ob sie auch gleich des Beklagten eigene Hand-
Schrift wären , machen keinen völligen Beweistum , sondern allein

^ ^ eine starcke Anzeigung ; dahero dann auch ein ausser gerichtliche Be-
kannrnuß , Vergleichs , Abbitt , und dergleichen Schriften , wann nicht an¬
dere Umstände , oder die eigene mündliche Bekanntnuß darzu kommen, nichts
völliges erweisen.

Zer achtzchcnde^nicul
on der Urkamitnuß Uber ausgeführten Prozess.

»Ann nun die Weisung , und der darüber vollführte procels geschlos¬
sen, solle der Land- Gerichts - Herr , durch Besetzung eines unpar-
theyischen Gedings , von tauglichen , verständigen Leuten , wie her¬

nach in dem ein und vierzigsten /vnicul mehreres zu sehen, nrit der ordent¬
lichen Erkanntnuß solcher Gestalt Vorgehen.

§. 1. Entweders hat der Kläger seine Klag vollständig, und klar , wre
sich es in peinlichen Sachen gebühret , erwisen, und auf solchen Fall muß
das Unheil nach der Eigenschaft des Verbrechens gestelletftyn.

S. 2. Oder er hat die Klag zum Theil, und solcher Gestalt bewisen, daß
man den Beklagten an die strenge Frag legen kan, alsdann solle man ihn nm
derselben auf die' Weis , wie hernach von der strengen Frag gemeldet wwch
veleaen.

§. z. Wannaber derKlägerganz nichts beweisen, auch der Land-Ge¬
richts -Herr von Amts -wegen über ihn nichts beybringen kan, m solchem Fall
solle er durch das End - Urtheil von aller Straf ledig, und muffig gesprochen,
der Klager auch in Abtrag der Schmach , Schäden und Unkosten, nach MG
sigung des Gerichts , erkennet, und Mm Fall die Klag so gar unbedaäMm,
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oder boshaftig gewesen wäre , noch absonderlich, nach Wichtigkeit der Klag,
und der beklagten Person , darzu gestraffet; hätte er aber etliche scheinbare,
noch zur peinlichen Frag nicht genugsam bewisene Ursachen, solle er weder
gestraffet, weder in die Unkösten erkennet werden.

ft MMhmdc ^ rticul
!on der NurZarion. oder Entschuldigung der Mat.
»Orgemeldter ? roceis ist also zu halten , wann ein Kläger vorhanden,

wann aber kemKläger , hingegen die That selber, und genügsame An-
^ zeigungen Vorkommen, darwider der Thäter , oder Verdächtige zu

seiner Entschuldigung solche Behelf vorwendet , welche, wann ste erwisen
wurden , ihne von aller Straf entledigten , oder dieselbe minderten , solle man
ihme , neben Zustellung der wider ihne vorgekommenen Anzeigungen , aufer¬
legen, daß er sich von solcher Missethat und Jnzichten gegen dem Gericht , wie
sich es zu recht gebühret , pureren solle.

§. i . Welche pm gglian nun in ordentlichen Processen solcher Gestatt
anzustellen, daß der pm-gsm seine Weis -Arriculen in derForm , wie oben im
zwölften ^ rcicui gemeldet, einreiche, und hierüber die Zeugen , so er darin¬
nen benennet , eidlich zu verhören begehre.

. §' 2. Sodann muß das Land-Gericht , von Amts -wegen, Frag -Stuck
hi .rauf verfassen, und dieZeugen darüber , wie im erst-angezogenen zwölften
^iricul angcdeutet , verhören lassen.
. ^ Deren Zeugen halber ist zu wissen, daß in Portionen , um Wil¬
len dieselben zu natürlicher Nett -und Darthuung eines jedwederen Unschuld
angesehen, die Eigenschaft deren Zeugen nicht so genau in Acht zu nemmen,
sondern wann dem Richter keine absonderlich-erhebliche Bedrucken verkam»
men , auch die Brod und Haus -Genossene, ja die Eltern zu ihrer Kindern,
und die Kinder zu ihrer Eltern Dertheidigung zuzulassen.
. . 4 - N .ch beschlossener Weisung ist dieselbe zu eröfnen, und dem Be¬
schuldigten Abschriften hiervon zu ertheilen, welcher so dann seine erste ?ur-
§atiON8- Schrift inner Vierzehen Tagen peremprol ie einreichen solle.
. ^ 5-. Worüber allhier , und in anderen Städten , durch ordentlich be¬
setztes Gericht , auf dem Land aber durch unpartheyischss Beding , jedoch in
allweg , nach vorhergehender Vernehmung deren Rechts -Gelehrten , zu erken-
mn , und wann selbe für genugsam, und erheblich befunden wird , der Be-
jchludigte lcd g , und loszusprechen; im Fall ste aber nicht erheblich, solcher

Die pueMion seye unerheblich , und derentwegen der Beklagte fich
Mit mehreren zu pui ^lren , auch solche seine Schrift , inner vierzehen Lägen
perempronc emzureichen, schuldig; bringt er nun zum andertenmal keinen

Mehreren Behelf vor , so gehet die ordentliche Erkanntnuß fort-, wie gebräuchig.
^ 6- Wann nun aber ein so schwer, wichtig , und verwirrte Sachen
vorkäme , welche der Richter aus der blossen purAsnons -Schrift nicht erörte¬
ren könte, liget ihme ob , ein ^ ävoc-uen zu bestellen, der wider solche? m-
k->r>nn . von Amts -wegen,die gebührendeNothdurft handle,und also,ein völli.
ger r-rocess Mit zwey pueZzti0N8-und zweylmpuAn->tion8-Schriften in obbe-
-ktNiMten Termine » peremproris ausgeführet , und darüber erkennet werde.

§- 7-
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§. 7. Es kan zwar auch der?ur§E , wann er halbe Weisung für sich

hat, zum Lurgations-Eid, nach Beschaffenheit des Verbrechens, oder ande¬
rer Umstände, gelassen, und dasselbe von ihme ausgenommen, er sodann hier¬
übergänzlich losgesprochen werden, Anfangs zwar durch Bey- Unheil auf
solche Form.

Schwöre derN. daß er (wie es das ksKum mit sich bringet) so seye
derselbe von aller Klag und Straf ledig, und müssig.

Wann nun der?urg»m diesen Eid würcklich abgeleget, so folget so
dann das End-Urtheil.

DerN. habe sich, wie sich es zu recht gebühret, (das Verbrechen zu
setzen) genugsam xurgirt, seye demnach von aller Klag und Strafledig, und
müssig.

er zwanzigste^rcicui
Mdenen Aövocaten.

deren ordentlichen Klagen,und purgscions-proceilen,oder wann
AM der Gefangene zu Darthuung seiner Unschuld zuzulassen, solle man

sonsten keinem Ubelthäter, bevorab in klaren offenen Thcuen, einigen
Lävocscen zugeben.

§. 1. Und wann es ja aus erheblichen Ursachen geschiehet, solle der̂ ä-
vocsr angeloben, daß er dem Gefangenen nicht etwas Böses, so zu Unter¬
drückung ber Warheil gereichet, an die Hand geben, sondern allein auf dieses
sehen wolle, ob nicht vielleicht der Gefangene etwas zu seiner Entschuldig¬
oder Ringerung der Straf Dienstliches anzuzeigen, und auszuführen un¬
terlassen hätte.

er ein und zwanzigster̂cicui
0ll det OenunciatlOli.

lT̂ IEr anderteWeeg, die Thater zu erfahren, ist dievsnunciskion, dann
nachdeme gemeiniglich der Unkosten, Gefahr, und anderer Beschwer-
nussen halber nicht leichtlich jemand klagen will, und aber derentwe¬

gen die Laster nicht ungestraffel bleiben; als sollen die venunci-liones von
denen Land-Gerichrern angenommen werden, doch ist darbey zu beobachten,
Laß sie

§. l. Erstlichen von Leuten, die eines ehrbaren Thun und Wandels
seynd, mit dem Angegebenen nicht in Feindschaft stehen, und also aus rech¬
tem guten Eifer Herkommen, dahingegen die falschen venuncisriones, die aus
unchristlichem Neid, Haß, und Rachgierigkeit, oder schlechten, verleumdten
Leuten herrühren, seynd nicht allein nicht anzunemmen, sondern noch barzu
der venunci'gnc, nach Beschaffenheit der Sachen, und zugemessenen Unrechts,
zu bestraffen. ,

§. 2. Andertens, muß die venuncisrion glaubwürdige Anzeigungen in
sich haben, dem Land-Gerichts- Herrn auch alle Umstände der begangenen
Missethat, des OrtS, der Zeit, und dergleichen an die Hand geben, damit

C 2 die-
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dieselbe, wann die That nicht kündbar ist, Anfangs auf die wahre Beschaf¬
fenheit solcher angegebenen That, nach Ausweisung des folgenden vier und
zwanzigsten ^rriculs, hernach auch ferners der clsnunciirten Person nachfor¬
schen kan, wie, wann jedwederer Land-Gerichts- Herr, auf einkommend¬
gründliche OenullciLtton, solches aksobalden zu lhuen schuldig ist.

§. z. Kommen nun drittens aus der OenunciLkion, oder In̂ uilikioi»
solche Vermutungen heraus, welche zur gefänglichen Verhaft genug seynd,
solle der Land-Gerichts-Herr darzu schreitten, und mit Uberschickung der Vs.
nuncistion, und lliäicien, die Stellung begehren, der Grund - Herr auch,
wann er die Anzeigungen für erheblich hält, die angezeigt, und begehrte Per¬
son folgen lassen, oder wann er es nicht erheblich zu seyn vermeinet, Unserer
N. Oe. Regierung, wie oben im fünften̂ rücul vermeldt, alsobalden vor¬
tragen. .

§. 4. Uber solche venuncialion, und Anzeigen solle viertens der Land-
Gerichts-Herr den geliferten Beschuldigten ernstlich befragen, und im Fall
er der That beständig ist, nach dieser Unserer Ordnung weiter verfahren, wo
er es aber ganz, oder zum Theil widerspricht, und nicht genügsame Ursachen
zur peinlichen Frag vorhanden wären, ihne zur Lui-Zsnon kommen lassen.

§. 5. Es ist endlichen auch der vsnunciLnr schuldig, auf des Land-Ge¬
richts-Herrn Begehren, ihme IN der Inquililion mit guter Nachrichtung an
die Hand zu stehen, Massen er stchs auch in der Oenunciacioa erbieten, und
sich öffentlich für einen venuociLnren ausgeben kan, wann er dieses nicht
thut, sondern sein Person verschwigen zu halten begehret, gebühret keinem
Richter, auch auf Verlangen des Beschuldigten, einigen venunciamen zu
offenbaren.

er zwey und zwanzigster̂cicul
Bon der Inquisition, oder Nachforschung.

dritte Weeg ist die Nachforschung auf die That, oder auf den Übel-
thäter.
§. i . Diese ist ein jedwedere Obrigkeit, aufeinkommene erhebliche An¬

zeigungen, obschon sonsten kein Klag, oder veaunciaüon vorkäme, auch un-
gehinderet sich der Thäter mit denen Imei-stlinen etwann verglichen haben
möchte, von Amts-wegen darumen zu lhuen schuldig, damit die Frommen
in Sicherheit, und die Bösen in Forcht der Nachstellung, und Straf erhalten,
das Land auch von schädlichen Leuten gereiniget werde.

§. 2. Die solle nun nach Beschaffenheit der Sachen, entweders lumms-
rie , und generaliter , oder Ipscislirer geschehen; generaliter , da MSN insge-
mein auf eine vorgegangene böse That, und deren Umstände, ohne Anzeig,
und Argwohn, auf eine gewisse Person, nachforschet: Als, wann jemand in
einem Land-Gericht umgebracht wird, und man keinen Thäter weiß, daß
man nach Anleitung des folgenden fünf und zwanzigsten^rncuk, durch ge-
schworne Wund-Aerzt, den Toben beschauen läst, ob er viel, oder wenig
tödtlicheWunden hat? mit wasWaffen die Entleibung geschehen seyn möge?
und dergleichen, damit, wann etwann der Thäter einkommet, man desto
sicherer gegen ihme verfahren möge.
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§. g. Die Specisi - Inquisition wider ein , oder mehr verdächtige Per¬

sonen geschiehst solcher Gestalt , daß man erstlich äs corpore äeliüi , das
ist , der geschehenen wahren That , eigentlich versicheret seye.

Andertens , daß man wider einen , oder mehr , genügsame Anzeigungen hat.
Drittens , sich der That gegen ihme versehen mag.
Viertens , auf solche Anzeigungen diejenigen Personen , so hierumen

Wissenschaft haben , befrage , und vernemme.
§. 4 . Bey der Inquisition ist auch dieses zu erinneren , daß ein recht¬

liche Änklag , und Inquiiinon , von Amts -wegen , einander nicht hinderen,
seitemalen der Richter , neben dem Kläger , jederzeit dasjenige thucnkan , und
solle , was zu Erkundigung der Warheit , und Bestraffung des Übels am
nützlichsten ist. - ^

ji. 5 . Wann auch ein Kläger , von seiner angefangenen Klag , aus ge¬
nügsamen Ursachen abstehet , und alles des Richters Amt heimstellet , so solle
er doch dem Richter , zu besserer Forcstellung der Inquisition , alle habende Be¬
helf , und Nachrichtungen an die Hand geben.

§ . 6 . Demnach aber , wie gemeldet , genügsame Anzeigungen hierzu er¬
forderet werden , damit nicht etwann ein Ehrlicher , Unschuldiger in eine In¬
quisition gezogen , und hierdurch seineEhr angegriffen werde ; als haben Wir
diejenigen Anzeigungen , welche erstlich zur Inquisition , andertens zurGefäng-
nuß , und dann drittens zur peinlichen Frag , nicht allein insgemein , sondern
auch zu , und bey jedwederer iVUletir - That , genugsam , und erheblich seynd,
an seinem absonderlichen Ort ausgeworffen.

on denen gemeinen Mnzeignngen zu der Inquisition.
iNfangs ist zu wissen , daß zur Inquisition , sonderlich gegen fahrenden
'schlechten Leuten , so gar starcke , und nahende Anzeigungen nicht von-

. nörhen, sondern gemeine Vermutungen genug seynd.
§ . i . Als da ist , auch eines einigen Zeugen Aussag , ob gleich sonsten

wider ihne Bedencken vorfielen.
§ . 2. Das gemeine Geschrey , so von etltch unverdächtig , ehrlichen Leu¬

ten herkommec , und öfters wiederholtet wird , gibt auch ein gute Anzeigung,
bevorab wann der Verdächtige ein solche Person ist , zu welcher man sich
der That wol versehen kan , welche auch dergleichen vor diesem mehr begangen
har , oder derentwegen sehr verdächtig geweien ist . , .

§ . z . Wann ein Thäter auf einen anderen , ohne Frag , gütig , und
freywillig ausser der Pein bekennet . ^ ^

§. 4 . Hieher seynd zu ziehen alle nachfolgende Wahrzeichen , und Ver¬
mutungen zur Gefängnuß , und peinlicher Frag ; dann ein Vermutung , so
zu der Gefängnuß , und so . ru , genug , ist vielmehr zur InquUition erheblich.

§. 5.  Daß allein ein Wahrsager , ober andere , so mit aberglmibigen
Offenbarungen umgehen , auf einen aussagen , gibt gar kein redliche Vermu¬
tung , auch so gar nicht zum nachforschen ; ja es solle ein dergleichen vermem-
rer Wahrsager eingezogen , seiner verbottencn Kunst halber wol befraget,
und nach Beschaffenheit der Sachen er , und der seines Wahrsagens begeh¬

ret , gestraffet werden . ^ ^
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!er vier Md zwanzigster̂ercui
!on der Nachforschung, ob die Uhat würcklich ge¬

schehen seye, und sich in Garheit also besinde.
jEmnach so wol bey einer In̂ uibrion, als auch der peinlichen Frag, son¬

derlich aber vor der Straf , vor allem zu wissen vonnöthen ist, ob sich
_ die Thar, angezeigter Massen, zugetragen habe, und sich in Warheik

also befindet als solle ein jedwederer Land-Gerichts-Herr, in!desscn Gericht
ein oder mehr Thaten geschehen, alsobalden, ehe er zu weiterer Erkundigung
schreittet, ungeachtet der Beklagte sechsten sich angebe, und alles frcywillig
bekennet«, doch gleichwol, wie man es zu Latein Heist, in cni-pu- in.
quiriren, und gewisse Nachrichtung einziehen, ob sich die That in Warbest
also befinde; nemlich, ob dieser, oder jener, um ein solche Zeit, selbiger Or¬
ten seye ermordet wordent ob einer, dergleichen Vieh, Geld, und anderes
verkehren habet und also fort.

§. i . Oder wann die That ausser Land, oder Land-Gerichts geschehen,
der Obrigkeit selbigen Orts zuschreiben, und sich wol um die That befragen;
als auch die Mithelffer, so sich ctwann selbiger Orten aufhalten, namhaft ma¬
chen, damit man sich derselbigen bey Zeiten, auch in anderen Land-Gerich-
tern und Gebieten, versicheren möge.

K. 2. Kan also wider ein gewisse Person in lpecie ehender nicht inqui-
riret, noch jemand an die strenge Frag geleget, weniger verurtheilet werden,
es habe sich dann vorhero die Mssethat wahr, oder durch solche unfehlbare
Zeichen glaublich befunden, daß hieran kein vernünftiger Mensch zu zweifeln
Ursach habe.

§. z. Es wäre dann ein solches Laster, welches gar heimlich begangen
wird, und schwer zu beweisen ist, sonderlich wann hernach kein Zeichen sol¬
cher That verbleiben thm; als Ehe-Bruch, Blut-Schmid, Loäowis. Zau-
berey, und dergleichen.

§. 4. So ist auch bey beschreyten Land-Dieben, Beutel-Schneidern,
Strassen-Räubern, und Mördern, so gar alle schlechte Diebsstähl, Ranbe-
rey, und alte Mördereyen zu erkundigen nicht vonnöthen, bevorab wann
man es Länge der Zeit halber nicht wol erfahren kan, und man sich ohne
das der meisten und grösten Thaten bereits erkundiget hat.

er fünf und zwanzigste Hrcicul
Don dem Jeschaum.

jRägt sich ein Rauf-Handel, oder Tod-Schlag zu, solle man alsobal¬
den durch geschworneWund-Aerztden Beschädigten, oderToden be-

__ schauen lassen, ob derselbe viel oder wenig Wunden habe, welcher
Orten, von was Waffen sie vermutlich geschehen, und ob sie alle, oder wel¬
che hieraus tödtlich seynd; ehender dergleichen Beschau Vorgängen, solle der
Leichnam nicht begraben, ja wann er neulich begraben wäre, wider ausge¬
graben, und ordentlich beschauet werden.

Der
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!cr sechs und zwanzigste^nicui.

!on der gefänglichen Ginziehung nach der Inquisition.
jUfdieln<;uiiirion folget die gefängliche Einziehung, bey welcher send er¬

lich zwey Sachen in Acht zu nemmen.
§. i. Erstlich, daß ein Unterschied zwischen denen Personen zu halten;

dann die abelichen unverleumdten Personen, und die von männiglich für ehr¬
lich gehalten werden, bey denen auch zugleich kein Gefahr des Austrettens ist,
die sollen, ausser es scye die Thal gar offenbar, auch das Laster sehr groß,
nicht alsobalden gleich in würckljche Gefängnuß geleget werden.

§. 2. Was aber gemeine, sonderlich unangesessen-streichende Leut seynd,
wo man sie auch des Austrettens zu besorgen, deren kan man sich wol, auch
wo man noch im Zweifel stehet, versicheren.

§. z. Ferners wird erforderet, daß man hierzu genügsame Anzeigun¬
gen habe; als nemlich

§. 4. Wann der Verdachte ein solch verwegen, oder leichtfertige Per¬
son, von bösen Leimut, und Gericht ist, daß man sich der Missethat zu ihme
versehen möge.

§. 5. Oder ob er dergleichen Missethat zu üben, sich vormals unter¬
standen, oder würcklich geübet, und man ihn deren glaubwürdig beziehen.

§. 6. Wann er an gefährlich- und zu der That bequemlichen Orten,
oderZeiten gefunden worden.

§. 7. Wann einThäter in derThat, oder dieweil er auf dem Weeg dar«
zu, oder davon gewest, gesehen worden, oder ein solche Gestalt, Kleider,
Waffen, Pferd, und anderes habe, alS wie der Thärer, bemeldter Massen,
gesehen worden.

§. 8. Wann der Verdachte bey solchen Leuten, die dergleichen Missethat
üben, Wohnung, oder Gesellschaft hat.

§. 9. Wann er, wie hernach von dem Tod-Schlag gemeldet wird, des
Entleibten Feind, und grosser Mißgönner gewesen, ihme vorher gedrohet,
oder aber ein grossen Nutzen an der Missethat zu gewarten hat.

§. iO. Wann einVerletzter, oder Beschädigter, aus etlichen Ursachen,
jemand der Missethat selbst zeihet, darauf stirbet, oder es bey seinem Eid de-
jAbUl'bt.

K. i l. Wann jemand einer Missethat halber flüchtig wird.
§. 12. Wann ein Ubelthäter aus einen anderen in- oder ausser der güt-

oder peinlichen Frag bekennet, von welchem die Ubelthat wol zu vermuthen,
er auch derentwegen im Verdacht, oder Geschrey ist.

§. i z. Was nun in einer jedwederen peinlichen Sacken für absonder¬
liche Anzeigungen zur Gefängnuß erforderet werden, ist hernach an seinem
Ort zu finden.

§. 14. Im Fall ein Land-Gerichts-Herr noch nicht gar genügsame An¬
zeigungen zur Verhaftung hat, doch deren innen zu werden verhoffet, solle
er, sonderlich bey solchen Leuten, denen der Errett, oder Gefängnuß, an ih¬
ren Ehren verklienerlich ist, von weitem auf dieselben fleiffige Achtung geben
lassen, damit sie mittler Zeit nicht entrinnen.

D r Der
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!er sieben und zwanzigste^mcui
Kn -er Gefängnuß.

Eilen die Gefängnuß allein zur Versicherung, und(ausser gewisser
Fäll) nicht zur Straf angesehen ist; als sollen die Gefangenen nicht

_ in stinckende, zur Straf angesehene Koner, noch in die alten ties-
fen Thurn geworffen, sondern in solchen Gefängnussen aufbehalten werden,
wo sie ohne Gefahr des Lebens, und der Gesundheit verbleiben können.

§. i. Wie man ihnen dann auch die nothwendige Atzung geben, und
denen Krancken, auchKindel-Betherinnen alleMenschlicheHülf erzeigen, und
in Lebens-Gefahr an saubere Ort, doch wolverwahrrer bringen solle.

§. 2. In ein Gefängnuß solle man nicht zwey Thäter legen, damit sie
nicht einander zum ausbrechen helffen, sie sollen sich auch mir einander nicht
unterreden können.

K. z. Sobald einer in die Gefängnuß gebracht worden, solle man ihn
besuchen, ob er nicht verdächtige Brief, Werck-Zeug, Waffen, und andere
Sachen bey sich habe, und solches zu Gericht nemmen, ihme auch kein Mes¬
ser, oder andere dergleichen gefährliche Werck-Zeug lassen, damit er sich nicht
entleiben, oder durch Mittel derselben ausbrcchen möge.

Von denen jenigen, welche denen Gefangenen aushelffen, ist hernach
zu finden.

!cr acht und zwanzigste ärcicul
Won dem sicheren Geleit.

sEr aber von Uns, oder UnsererN.Oe.Regierung ein sicheres Geleit
har, der kan, so lang derl'srmin wehret, von niemanden gefäng-
lich eingezogen werden, und wer sich dessen wider Unser Lands-

Furstliches Geleit freventlich unterstunde, der solle, gleich einem Lands-Fried-
Brüchigen, in Unsere Straf gefallen seyn.

§. i. Kein Land-Gerichts-Herr kan ein sicheres Geleit ertheilen, weilen
Wir Uns, und UnsererN.O.Regierung, allein solches Vorbehalten haben.

§. 2. Es solle auch von Regierung aus keinem, der schon verhaft,
oder leichtlich zu bekommen ist, ein sicheres Geleit erthcilet werden.

§. z. Wann jemand um ein sicheres Geleit anhaltet, muß er das An¬
bringen, oder den Gewalt darum eigenhändig unterschreiben, dieweil er
sich zu etlichen Sachen darinnen verbindlich machet, welche in nachfolgenden
bestehen. -

Erstlich, daß er sich geleitlich verhalten.
Andertens, von seinen Gütern nichts veränderen.
Drittens, kein Wehr und Waffen tragen.
Viertens, den sicheren Geleits-Befehl dem Richter alsobalden über¬antworten.
Fünftens, seiner purz-mon förderlichst nachsetzen, und sich hierinnen

keiner Verlängerung, ober unbilligen Aufzugs gebrauchen wolle; bann wann
er wider eines, ober das andere thut, hat er das Geleit verwürckt.

§. 4«
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§. 4. Ferners ist zu wissen, daß ein jedes sicheres Geleit, nur bis zum
End-Unheil wehret, dann wann die Erkanntnuß wider den Vergleiten er¬
gehet, höret das Geleit auf, und muß derselbe in Verhaftung genommen
werden.

Die erste Geleits-Verwilligung hat gemeiniglich drey, die Erstreckung
aber, jede zweyMonat Termin, und lausten in benenftlben alle berien.

!er neun und zwanzigster̂cicul
Jas nach der Krhafkinigz«thlim.

jO derjenige, welcher in die Klag, oder Inguilicion, und darüber in
Verhaft gezogen worden, die Missethar verneinet, solle ihm vorge-

_ , halten werden, ob er anzeigen könnte, daß er der Misserhat unschul¬
dig, und man ihn sonderlich erinneren, ob er könnte weisen, und anzeigen,
baß er zur Zeit der begangenen Thar, bey Leuten, Enden, und Orten gewe¬
sen, daraus abzunemmen, daß er die Misserhat nicht gethan haben könnte,
welche Erinnerung dämmen nöthig ist, daß mancher, ob er gleich unschuldig,
aus Einfalt, oder Schrecken nichts vorzuwenden weiß, wie er sein Unschuld
ausführen solle. . ^ ^

§. i . So nun der Gefangene, berührter Massen, oder sonsten sein Un¬
schuld anzeiget, solcher Entschuldigung solle sich alsdann der Land-Gerichts-
Herr, oder Richter, auf des Beklagten, dessen Freundschaft, oder wann sie
es nicht haben, auf des Land-Gerichts eigenen Unkosten, zu dem Ende auf
das förderlichste erkundigen, damit der Unschuldige nicht leide, und doch das
Übel nicht ungestraffet bleibe, oder wann der Gefangene, oder seine Freund,
deßhalben Zeugen stellen weiten, solle man es, wie sichs gebühret, verhören
lassen, findet sich nun die angezogene Unschuld nicht, so verfahret man wei¬
ter, wie hernach vermeldet wird.

!er drey ^rcicul

on des Geklagten Laution, oder Versicherung.
>On der Versicherung des Klägers ist oben im zehenden̂rricul gemel¬

det worden; kein Beklagter, welcher auf Leib und Leben fitzet, solle
^ gegenc-mkion. oder Versicherung, es habe dieselbe Namen, wie sie

wolle, losgelassen werden. , v ^ 2-
§. 1. Ob auch gleich die That etwas gering, und um Geld zu straffen,

doch der Gefangene deren überwunden, oder es sonsten kundig wäre, solle mau
bevorab, nahe vor dem Urrheil, niemanden aufO-müon auslassen.

§. 2. Wann aber in dergleichen geringen Verbrechen, sich der Lrocels
in die Länge verziehen möchte, kan man den Gefangenen, gegen genügsamer
Bürgschaft, und Stellungs-Versicherung, bis zu dem Unheil aus der Ge-
fängnuß lassen.

E Der
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!er ein und dreyffigster̂cicui
!on-er Lamion für Gewalt/ zu

oüenäenclo genannt.
-atem äe non

§ )S kan auch ein ehrlicher Mann, für sich und die Seinigen, von einem
Bedrohenden, bevorab, der die Drohungen ins Werck zu setzen pfle-

_ get, und thuen kan, nach Gestalt, und Beschaffenheit der Bedro¬
hung, Versicherung für alle Widerwärtigkeit, und Gewalt begehren, wel¬
che ein solcher auch mir Bürgen, oder Pfändern zu leisten, oder in die Ge¬
fängnuß zu gehen, schuldig ist.

§. i. Ein Armer, so mit keiner Bürgschaft auszukommen weiß, kan
die Versicherung mir seinem Eid thuen.

§. 2. Der Richter kan auch bisweilen von Amts- wegen dergleichen
Versicherung vor Schaden sechsten begehren, oder einen, von dem Land und
Leut ein Gefahr zu gewarten haben, bis zu Leistung gebührlich, und genüg¬
samer Laulion, in die Gefängnuß setzen.

er zwey und dreyffigster̂cicul .
Ion der gütigen Jefragung/ und Mag-Muck.

>Ami nun der Thäter in der Gefängnuß ist, solle man ihne nicht lang
vergebens ligen lassen, sondern sobald die Vermutungen beysam-

_men , unversaumt einiger Zeit, der Richter selbst, neben zweyen
geschwornen Beyfltzern, und einem Gerichts-Schreiber, oder auf dem Land,
der Land-Gerichts-Verwalter, neben zweyen verständigen Männern, und
einem Gerichts-Schreiber, an einem Vormittag den Gefangenen gerichtlich
befragen. ^

Anfangs insgemein:
Erstlich, wie er heisse?
Andertens, von wannen er gebürtig, und wer seine Eltern?
Drittens, wie alt?
Viertens, ob er verheyratet, und Kinder habe?
Fünftens, was seine Handthierung?
Sechstens, wo er sich ein Zeit vorhero aufgehalten?'
Siebendens, bey was für Gesellschaft?
Achtens, was Religion?

- Und was envann sonsten die Gelegenheit der Person an die Hand gibet.
§. 2. Hierauf ihme die Ursach seiner Gefängnuß Vorhalten, und ihne

um die Thal, derentwegen die Anzeigungen vorhanden, befragen, beyncbens,
daß er dieselbe warhaftig erzehlen solle, ernstlich, doch ohne Bedrohungen,vermahnen.

§. z. Bekennet er es, so solle man es fein klar, und wie er es sagt,
ohne Veränderung eines einigen Worts, aufschreiben, und wann er die Um¬
stände selbsten nicht, oder gar unordentlich sagt, ihn ausführlich auf gewisse
Frag-Stuck darumen befragen; als zum Exempel:

Erst-
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Erstlich, was ihne zu solcher Thal beweget habe, und wie er darzukommen?
Andertens, wo dieselbe geschehen?
Drittens, zu welcher Zeit?
Viertens, durch was Mitteln, und auf was Weis die That geschehen?
Fünftens, wer ihme darzu geholffen?
Sechstens, wie sie heissen?
Siebendens, wo sich dieselben aufhalten?
Wie dann die absonderlichen Frag-Stuck, so bey einem jedwederen Ver¬

brechen aus gewissen Ursachen in Acht zu nemmen, in dem änderten Theil
dieser Land-Gerichts-Ordnung, an seineni Orr zu finden seyn werden.

§. 4. Und ist hierbei) insonderheit znmercken, daß der Richter dem Ge¬
fangenen die Umstände der Missethal nicht vorsage, und also gleichsam anlerne,
sondern allein, wie obgemcldr, die Umstände zu wissen begehre.

K- Weniger den Gefangenen güt-oder peinlich um ein anderes Ver¬
brechen frage, als derentwegen die Anzeigungen vorhanden, oder was aus der
That selbsten nothwendig folgt, und derselben anhängig ist; wann aber der
Thäter ungefragter ein andere Thar, oder Laster bekennet, muß man es be¬
schreiben, ihne hernach um die Umstände, wie obgemeldr, befragen, undfol-
gends auch auf selbige mquu-iren.

§, 6. Wo man aber Strassen-Rauber, und dergleichen, in wahrer
Thar begreift, und sonsten kein andere Erfahrung einziehen kan, ausser daß
sie wissentlich schädliche Leut feynd, solle man dannoch Frag-Stuck machen,
und sie nicht allein auf ein That, sondern auf alles, was gemeiniglich solche
öffentlich beschreyte, schädliche Leut zu thuen, und zu stiften pflegen, wie
auch auf ihre Gesellen, und Mirhelffer, mit Fleiß fragen.

§. 7. Kein Richter solle sonsten den Gefangenen, auf einen gewissen,
mit Namen benennten Mirhelffer, sondern allein insgemein fragen, wer ihme
darzu geholffen hat, machet er nun einen, oder mehr, selbsten namhaft; als¬
dann ist weiter zu fragen, wo er anzutressen, wie er heisse, wie er gestaltet,
und bekleidet seye? wie, wo, wann, und wie oft, auch welcher Gestalt er
ihm zu der That geholffen habe, sagt er aber von niemand, solle man ihm
auch keinena» die Hand geben, cs wäre dann wider einen, oder mehr Mit-
helsser, genügsame Anzeig, und Vermurungen vorhanden, alsdann kan man
es wol benennen, und insonderheit auf einen, und anderen fragen.

§. 8. Welche Mirhelffer sodann, wann sie in eben dem Land-Gericht
sich befinden, einzuziehen, oder demjenigen Land-Gerichts-oderGrund-Herm,
unter welchem sie vermurhlich anzutreffen, neben Ubcrfchickung deren lnäi-
cien, und Aussagen, namhaft zu machen seynd, und zwar alsobalden, da¬
mit die Beschuldigte, wann fle ihres Mit-Gespans Einziehung vernemmen,
nicht, wie gemeiniglich geschieher, entfliehen, sondern auch dem Verhaften,
noch in seinen Leb-Zeiten entgegen gestellet werden mögen.

§. 9. Ferners solle man keine überflüssige Fragen machen, sondern al¬
les, was zu Erfindung der Warheit nicht dienstlich, auslassen, und derohal-
ben die Frag-«sruck vorhero wol erwegen, und berakhschlagen.

§. io. Eben so wenig solle ein Richter dem Gefangenen versprechen,
wann er die That bekennen werde, daß er ihme Milderung erzeigen wölle, im¬
gleichen auch nicht mit Ungrund vorsagen,daß sein Verbrechen von anderen wi¬
der ihne allbereits bekennet, ober ausgesagt worden seye; dann solches ist ein
betrügliche Verführung,welche der Richter nicht halten, noch verantworten kan.' ' Er Der



so Erster Theil

!cr drcy und dreyßgste^nicul
as zu thuen, wann der Zhäter laugnet.
»Ann aber der Verhafte die That durchgehends laugnet, und in der

Güte auf ernstliche Ermahnung nichts bekennen will, muß der
Richter die Anzeigungen wol beobachten, auch sehen, ob sie zu

peinlicher Frag genugsam seynd; und hierinnen nicht seinem eigenen Gutge-
duncken folgen, sondern erstlich die Ursach, und Gelegenheit, wie diEsletir-
Person einkommen; andertens, die unterschiedlichen Anzeigungen; drittens,
die gütigen Lenses!- und Spscisl-Fragen; viertens, die hierüber gechane
Aussagen fleissig zusammen verzeichnen; insonderheit fünftens berichten,
was der Verhafte für ein Person, ob cr nemlich starck, oder schwach, kranck,
oder gesund, einfältig, oder listig, und verstockt seye, hierüber e,n unpar-
theyisches Geding beseken; dieses alles, und zwar in schweren, und zweifel-
hastigen Fällen, samt deren Rechts-Gelehrten Meinung, demselben vortra¬
gen, und hierüber, ob, und was für ein Grad der Tortur vorzunemmen,
erkennen lassen. Und hierüber das Bey-Urtheil init allen >in denen«u
ein und vierzigsten ^riicui, §. 6. benennten Fällen, die Städt und Marckt
aber, ohne einigen Ausnahm, UnsererN. Oe. Regierung übergeben.

§. i . Und sollen alle Land- Gerichtet wissen, daß bey Unserer hohen
Straf , niemand mit peinlicher Frag angegriffen werde, es seyen dann vor¬
her»redlich, und derohalben genügsame Anzeigung- und Vermutungen von
wegen derselben Missethat auf ihne glaubwürdig gemacht.

§. 2. Ob auch gleich ein Missethat aus Schmerzen bekennt, ja gar durch
Revers, und Urphed bestanden wurde, jedoch wann nicht genügsame Anzei¬
gungen, neben der Nachrichtung<ls corpore äeMi vorhanden, solle der be¬
kannten Thar nicht geglaubt, sondern an die benannte Ort, allwo die Thal
geschehen seyn solle, vorhero geschrieben, und wie vorgemeldt, Erkundigung
eingezogen, vorhero aber niemands verurthcilet; widrigen Falls der Richter,
nachdem«er es gefährlich, oder unverständiger Weis gethan, nach Beschaf¬
fenheit der Sachen, an Leib und Gut gestraffet, und noch darzu dem Gepei¬
nigten alle Schmach, Schmerzen, Kosten, und Schaden, gut zu machen,
angehalten werden.

, cr vier und dreyssigste änicul
rann der Gefangene die Wnzeigungen in Zchriften

rn staben beaelwet.

MMHzAnn der Befragte weder bestehet, noch laugnet, sondern ihme die
Anzeigungen zu seiner Verantwortung zu eröfnen begehret, seynd
ihme dieselben, wann er ein öffentlich beschreytcrMissethäter, und

darzu fahrend, gar nicht schriftlich zu erthcilen, sondern allein in die Frag-
Smck zu bringen, und er darüber zu befragen; wann aber der Befragte son¬
sten eines ehrlichen Wandels, oder die Sachen darnach beschaffen, baß er zur
Luex-mon-u lassen ist, kan, und solle man es ihme zu seiner Verantwortung
in Abschriften hinaus geben.

§. t.
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§. l . Dieses aber solle dem Richter an seinem ordentlichen proceft nichts
hinderen , sondern er , wann der Beklagte mir seiner gründlichen Verantwor¬
tung nicht aufkommen kan, nach Ausweis dieser Unserer Land- Gerichts -Ord¬
nung , ohne Verzug weiter verfahren.

!er fünf und dreyßgste änicul
genügsamen Ursachen, und Wnzeigungen zur

peinlichen Wag.

M nun aber für Ursachen und Anzeigungen zur peinlichen Frag er¬
forderet werden , seynd alle zu beschreiben nicht wol möglich, doch

-v-, haben Wir zu besserer Nachrichtung hierbey erliche gemeine , und
folgends bey jedwederem Verbrechen die sonderbare Vermutungen ausdrück¬
lich zu benennen für ein Nothdurst erachtet.

§. i . Als erstlich ist ein genügsame Ursach zur peinlichen Frag , wann
die Thal mit einem unradelhaften Zengen , welcher seines Wissens genugsam,
und zur Sachen taugliche Ursachen gibt, aufchne erwisen ist.

§. 2. So jemand auf offenbarer Thal ergriffen wird , solche doch fre¬
ventlich laugnet , und anderwärtig nicht genugsam überwisen werden kan,
der solle peinlich darum gefragt werden.

«. r . Wann mehr , oder nur ein überwundener Missethäter , der m sel-
nerThat , Helffer , Hehler , RarH-Geber , oder Mit -Gesellen gehabt , auf je¬
manden in der gür -oder peinlichen Frag ausgesagt , der ihm zu seinen geubt-
erfundenen Missethaten , mit Rach , oder That geholffen, oder Gesellschaft
geleistet habe ; so kan man einen solchen wol einziehen, und peinlich fragen,
doch anderst nicht , als wann sich nachfolgende Umstände bey der Aussag

^"^ Erstlich, daß dem Aussager die Personen , in- oder ausser der peinlichen
Frag , mit Namen nicht vorgehalten , er auch auf dieselbe nicht absonderlich,
sondern nur insgemein gefragt , und doch solche Person hierauf von dem Ge¬
fragten selbsten benennet, und angezeiget worden.

Andertens, daß dieAussaq, alleUmstände, welcherGestalt, wie, wo,
wann , und wie oft er mitgeholffen, oder darbey gewesen, in sich halte.

Drittens , daß der Aussager wider den, auf welchen er bekennet, keine
sonderbare Feindschaft, Unwillen , oder Widerwärtigkeit trage.

Viertens , daß die bekenntePerson also argwohnlich seye, baß man sich
der Missethat zu ihr wol versehen möge. ^ . . . . . .

Fünftens , daß der Aussager auf semer Sag ohne Widerruf beständig
verbleibe. - .

Sechstens , daß der Angezeigte vorher» dem Aussager persönlich vorge-
stellet, und mit seiner Gegensag vernommen werde.

§. 4 . Wann einer in Übung der Thal etwas verliehret , auch hinter ihn
ligen , oder fallen last, als seinen Mantel , Degen , Hut , Schuh , und der¬
gleichen, oder man auch aus der Spur , im Schnee , Kott , oder Staub Her¬
nachmals finden, und ermessen mag , daß die Sachen unfehlbar des Thätcrs,
und nächstens vor dem Verlust in seinerGewalt , oder aber die Tritt beSTHä-
ters eigentliche Fuß - Stavfen gewesen, hierauf ist er peinlich zu fragen , er
wurde dann , wie obgemeldt , etwas dargegen verwenden , welches, wann

F es
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es sich erfunde, oder bewiscn wurde, daß er bemeldten Argwohn ableint: (als
wann er erwise, daß er dieSachen kurz vorhero verkauffer, weggegeben,ver-
lohren, oder daß er selbiger Zeit an einem anderen Orr gewesen, rc.) alsdann
solle dieselbe Entschuldigung vor aller peinlichen Frage zu erfahren vorgenom¬
men werden.

§. 5. Alle Anzeigungen zur ftynd dahin zu verstehen, wann der
Beschuldigte wider dieselben nicht etwas solches verwendet, welches, wann
er es erwise, die Aussag, oder den Argwohn ableinete, derentwegen solle man
jederzeit die Entschuldigung hören, und ob sie sich also verhält, vorhero nach¬
forschen;dann wo des Thäters Entschuldigung mehrere»Glimpfen und Grund,
dann die verkommene inll icis auf ihnen tragen, solle die peinliche Frag ohne
mehrer, und bessere Erfahrung nicht geschehen.

§. 6. Wann sich ein vernünftiger Mensch bcrühmet, oder frey beken¬
net, er habe ein Missethat begangen, und es ein solche Person ist, zu der
man sich der Missethat versehen kan, solle der Land-Gerichts-Herr nachfor¬
schen lassen, ob sich die That an Orr und End solcher Gestalt, wie er sich be-
rühmet, mit allen Umständen zugetragen; findet sichs in allem also, so kan
ein solcher, wann er die Thal hernach wiederum laugnete, wol peinlich be¬
fragt werden.

§. 7. Es seynd auch vielerley Anzeigungen, deren jedwedcre allein zur
peinlichen Frag nicht genugsam, doch wann dergleichen etliche zusammen kom¬
men, die'lorrur darauf wol vorgenommen werden kan; als zum Exempel,
wann derVerdachte ein solche verwegene, und leichtfertige Person, auch von
bösen Leimut und Gericht ist, daß man sich derMisserhat zu ihr versehen mag;
oder aber, ob sie dergleichen Missethat vormals geübet, untersianden hat, und
beziehen, oder derentwegen cienuncüret worden ist; doch daß solcher Leimut,
und venuncmlion, wie obgemeldet, nicht von Feinden, oder leichtfertigen,
sondern unpartheyischen, redlichen Leuten Herkommen.

Wann die verdachte Person an solchen gefährlichen Orten, die zu der
That verdächtig wären, gefunden wird.

Wann ein Thäter in der That, oder dieweil er auf dem Weeg darzu,
oder darvon gewest, in solcher Gestalt, Waffen, Kleider, Pferd, oder ande¬
ren, gleich als wie der Thäter beschrieben, gesehen worden.

Wann die verdachte Person ein Zeit her bey solchen Leuten Wohnung,
und Gesellschaft gehabt hat, die dergleichen Missethat üben.

Wann sie aus Neid, Feindschaft, vorhergangcnen Bedrohungen, oder
um hoffenden Nutzens willen, zu der Missethat Ursach genonimen haben möch¬
te; sonderlich geben die Bedrohungen ein starckes, und oftmalen allein ein
genügsames Anzeigen, wann der Bedrohende ein solcher Mensch ist, der die
Wort ins Merck fetzen kan, der vor diesem auch jemanden gedrohet, und an
ihm vollzogen; oder wann man schon in etwas, als wie bey denen Zauberen,
die Würckung deren Bedrohungen erfahren hat.

Wann der Verletzte, aus gewissen Ursachen, jemand die Missethat sech¬
sten zeihet, darauf stirbet, oder es bey seinem Eid bekennet.

Wann jemand einer Missethat halber flüchtig wird, und warumen er
geflohen, kein vernünftige Ursach geben kan.

ES kommt auch darzu die Veränderung der Gestalt, Wanckelmütigkeit,
und Falschheit im Reden, die in währender Gefängnuß geübte pi aüiguen, ein
heimlicher Vergleich.über das angegebene Laster, die beständige Bekanntnuß
eines anderen Ubelthäters, so sein Gespan gewest, oder auch die Bekanntnuß,

wel-



Der peinlichen Tand-Gerichts-Vrdnmg. 2Z
welche einer vorhero, wiewol vor einem unrechtmässigen Richter, gethan hat,
und dergleichen. „

§. 8. Wann nun so vielfältig gemeine Vermurungen zusammen, und
etwann aus der beziehenen Thal sechsten noch andere absonderliche Wahrzeichen
hervor kommen, kan man obangedeuter Massen zur peinlichen Frag fchreit-
ren, doch solle hierüber vorhero ein unpartheyisches Beding, wie der drey
und dreyssigste, und ein und vierzigste^>ciLu>ausweiset, besetzet,und in dem¬
selben erkennet, und gesprochen werden, ob die Inöicia zur peinlichen Frag
genug! auch ob, und auf was für ein Weis der Bezüchligte gepeiniger wer¬
den solle! und wann dergleichen Erkanntnuß nicht vorhero gehet, kan ein
Richter einen Gefangenen mit der lorrur auch so gar nicht bedrohen, viel
weniger ihm dieselbe würcklich anthuen.

§. 9. Schließlich ist zu wissen, daß ein jedwedere Anzeigung, darauf
die peinliche Frag zu erkennen, wann sie widersprochen, oder in Zweifel ge¬
zogen wird, wenigst mit zweyen Zeugen erwiftv werden muß.

»er sechs und dreyssigste^mcul
M der Lonsrontation, oder Wegenstellung.

Gegensteklung geschiehst bisweilen vor der peinlichen Frag zu dem
Ende, daß man entweders die Mithelffer, so wegen einer Ubelthak

^ ^  zugleich verhaft seynd, dem Thäter, oder den Thäter denen Mithelf-
fern vor, und unter die Augen stellet, wann nemlich einer allbereits bie That
bekennet, auch die Benennung des Thäters Gesellen, oder Helffers vor, oder
in der peinlichen Frag bestättigek halte; oder sie geschiehet, wann man dem
Gefangenen einen, oder mehr Zeugen unter die Augen stellet, und ihne, was
die Zeugen sagen, selbst anhören last. » ^

§. l. Solche eoofrolltarion ist«Nernem, oder anderen Fall zu Erfin¬
dung der Warheit oft nutz-und oft schädlich, derohalben kan dis Orts kein
gewisse Regul vorgeschrieben werden, sondern der Richter muß aus Beschaf¬
fenheit der Person, und allen Umständen selbst erwegen, ob solche Zusammen¬
stellung zu Erkundigung der Warheit, und daß der Ubelrhäter desto ehender
zur Bekanntnuß gebracht werde, nützlich, und dienstlich seyn möge.

!er sieben und dreyssigste^rcicul
Won-er peinlichen Mag.

»Ann nun der Gefangene zu der peinlichenFrag erkennet wird, solle der
^ Richter nachfolgendes in Acht nemmen.
§. 1. Daß er vor allen Dingen der geschehenen Thatvergwlsset seye.
§. 2. Daß er noch vorhero auf eines, oder mehr Verbrechen(wie es

die Anzeigungen an die Hand geben) kurze, wolerwogene, und bcrarhschlagte,
nach der Ordnung auf einander gerichre Frag-Stuck stelle, damit der arme
Mensch in der peinlichen Frag nicht derentwegen aufgehalten werde.

§. z. Daß er, wann es kein streichender Thäter, seinem Herrn, oder
dessen Beamten darzu verkünde.

F 2 §. 4»
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§. 4. Daß die peinliche Frag an keinem Feyertag , auch sonsten jederzeit,
Vor -und nicht Nachmittag angestellet werde , wann es aber ja aus erhebli¬
chen Ursachen Nachmittag scyn müste , solle man dem Thäter ausser einer La¬
bung vorhero nichts , oder doch gar wenig zu essen, und zu mncken geben.

§. Daß kein Richter , oder Land-Gerichts -Verwalter allein , sondern
neben ihm zwey hierzu geschworne, oder sonsten verständige ehrliche Män¬
ner , darzu auch ein beeidigter , oder tauglicher Gerichts -Schreiber bey der
Frag seyn.

§. 6. Daß derRichter dem Beschuldigten , wann er zur Pein gefuhret
wird , vorhero nochmalen mit scharffen, doch bescheidenen Worten zuspreche,
er wolle die Thaten bekennen, und zur scharffen Frag nicht Ursach geben;
wann er dann gutwillig alles bekennet, ist man der peinlichen Frag überho¬
ben , kan auch solche, wann er beständig darauf verharret , weiter nicht vor¬
genommen werden.

§. 7. Wann ja derVerdachtige durch keine Wort zu bewegen, solle der
Richter einen Grad nach dem anderen unterschiedlich vornemmen.

Als erstlich, Anfangs den Thäter durch den Schars - Richter angreiffen,
und die Kleider auSziehen.

Andertens , ihne ( woran viel gelegen) starck binden.
Drittens , auf das Reck-Bänckel setzen.
Viertens , einmal aufziehen.
Fünftens , das Reck-Seil anschlagen lassen, und ihme bey jedwederen

Absatz um Bekennung der Warheit zusprechen: wie dann in diesem meisten-
theils die Vernunft eines Richterg zu gebrauchen ist.

Sechstens , man kan auch gegen hartnäckige Leut , somit starcken An¬
zeigungen beschweret, die Um , in einem solcher Gestalt abrheilen, daß
man einen zum anderen -auch zum drittenmal aufziehen läst, und dis wird
nur für ein 'l 'orrur gehalten.

§. 8- Wie dann durchgehends, wann die Person gar starck, oder hart¬
näckig, nicht lind anzufangen , sondern die Pein etwas fthärffer zu gebrau¬
chen ist, doch daß gleichwol die rechte Maß nicht überschritten , und der Ge¬
peinigte , zur Vollziehung des Unheils , bey Kräften erhalten werde.

§. 9. Zum Fall aber die Person schwach, so ist das Aufziehen nicht gleich
Anfangs vorzunemmen , sondern nach Gelegenheit der Sachen.

Erstlich, die Bedrohung des Schars -Richters.
Andertens , dieVorstell -und Vorweisung seiner Merck-Zeug.
Drittens , bie Anschrauffung der Daum -Stöck.
Viertens , den Spanischen Stifel zu versuchen.
§. io . Hiebey ist zu beobachten, daß in Sachen , welche keine schwere

LeibS-Straf auf sich kragen, auch kein starcke Frag , sondern nach Beschaffen¬
heit der Ubelthat und Straffen , die Pein linder , oder schwerer gebraucht
werde , damit die 1 »nur nicht schwerer seye, als die Straf.

§. ii . Wann ein Weib , und ein Mann , oder ein Schwager , und ein
Starcker um eines gleichen Verbrechens willen peinlich zu fragen , solle man
allzeit von dem Weib , oder Schwägern , oder welcher, allen Vermutungen
nach, die Warheit ehender bekennen, und hierdurch sein Mitthäter , etwann
ohne weitere Pein überwisen werden möchte, den Anfang machen.

§. i2 . Hierbei) wöllen , und verordnen Wir , daß ein Land -GerichtS-
Herr , oder Richter keine andere Mitteln , als obgemeldt, oder die in diesem
Land üblich, zur Pein gebrauche.

§. r Z.
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§ „ Nickt weniger in der lorwr fleissig Achtung gebe, wann, und

wie der Tbäters«n Gestalt veränderet, und wie leicht er d,e Pein ausstehe,
Kckes är AuSsag bcyftke, entzwischen auch nichts anderes thue, und vor-
nemme, weniger, so lang die Vorcur wehret, von dem Gepeinigten hinweg
^ « 1. Daß der Gerichts-Schreiber alle Aussagen auf das fleissigste auf-
mercke, und weder zu Gefahr, noch aus Nachlässigkeit das geringste Wort
auslasse, odĉ zusetz^ e^ Gepeinigten, so er in der peinlichen Frag
bekennet, nicht angenommen werden, sondern das, was er aussagt, wann
er von der strengen Frag gelassen ist, allererst von neuem ausgeschrieben, und
für gilkig gehalten werden.

»er acht und Articul

elche Kersonen nicht an die strenge Wag geleget
werden können.

seyndm denen Rechten gewisse Personen ausgenommen, welche man
Allein Knab unter vierzehen, und ein Weids-Bild unter lechze-

ben -Vahren kan auM Bedrohung, oder endlich Anthuung eines Rmhen-
^treicks schärffer nicht gefraget werden; es sel)edann, daß die Bosheit daS
Alter übertreffe, welches zu des Richters vernünftigen Nachdencken und Er¬
kanntnuß Whe.̂ Weib, oder Kindel-Betherin, aber
nach der Kuwel-Beth solle man dem Kind ein Amel zustellen, sodann kan man
es auch, weiter, er seye dann so
friscĥ daß er die ohne Verlust seiner Gejundhett, ausstehen mag,
N, aieickfallsm des Richters Erkanntnuß anhemi gestellet wird. ^ - „

^ ^ . Min aebrechlich, gefährlich verwundter, oder sonsten kiancker
li -n veilemMbesorgen, er möchte sterben, kan durch nichts scharst

« -- So bat auch ben einem unsinnig, aberwitzig, item einen solchen
°-.mm°!>di! W.,d,i, -m« »Ez -i« -n m« ,h -b-»

reu dergleichen schweren Verbrechen, mcht wrqu.ret werben.

er neun und dreyßigste^rcicui
Wie oft die lortur zu gebrauchen.

^Nsgemein solle niemand über einerley Anzeigungen mehr als einmal pein-
d ' lich befragt werden.
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§. i. Ausser in grossen Lastern, als in der beleidigten Majestät, unddergleichen,
§. 2. Oder wann nach der ersten ausgestandenen Pein erhebliche Anzei¬

gungen hervor kommen.
§. z. Wie auch, wann einer nur gering, als mit dem Daum-Stock,

oder dergleichen, wäre darum roniuiret worden, daß man gehoffer, er wer¬
de die Warheit sagen, er aber solche nicht bekennen wolte, sodann kan man
ihn noch einmal schärffer angreiffen lassen.

§. 4. Wann einer die Bekanntnuß, so er in der Pein ausgesagt, und
nach der Ablassung bestättigel hat, ein Zeit hernach widerruft, kan man ihn
zum anderenmal peinlich fragen, bekennet er sodann die Ubelthat in solcher
anderen strengen Frag wiederum, und laugner hernach abermal, so kan man
ihn, wann die Anzeigungen starck, gar zum drittenmal rarquiren, erbrächte
dann gute erweißliche Ursachen einer irrigen Bekanntnuß vor, solle man ihn
damit hören.

§. 5. Wann es auch sehr starcke, und solche Leut seynd, welche die
Pein der Hi cui en so gar hoch nicht achten, oder empfinden, als wie die Zu-
geiner, Juden, und andere leichtfertige Leut, können fle aus erheblichen An¬
zeigungen wol zwei--oder dreyuial, nach vernünftiger Erniessung eines Rich¬ters, cor̂ uirer werden.

§. 6. Aber über dreymal solle der Richter keinen rai-qwren lassen, son¬
dern denselben, der diePein dreymal ausstehct, los und ledig sprechen, weil
er sich von denen vorigen Inölciis, durch ausgcstandene lorru, genug pursi-
ret hat; doch kan er gleichwol nicht sagen, daß ihine unrecht geschehen seye,
weilen der Richter die Anzeigungen vor sich hat, und derentwegen muß der
lorqm'rteauch die Atzung, wann er es vermag, bezahlen, hätte aber der
Richter nicht genügsame Ursachen, und Inllici» darzu gehabt, sondern den
Armen unrecht peinigen lassen, ist er, wie oben im drey und dreyssigsten^r-
ricul gemeldet, Straf -massig.

§. 7. Die unterschiedlichen Torturen sollen auch nicht auf einen Tag,
sondern wann sich der Gefangene wieder erhellet, und der Schmerzen deren
Gliedern vermurhlich vergangen, etlich wenig Täg nacheinander beschehen.

er vierzigste^rci'cui
on Uestättigung der Iekanntnuß nach-er

nun die peinliche Frag der Ordnung nach vorgegangen, und
hierüber die Anssag fieissig, und deutlich beschrieben ist, solle der
Richter zwey oder drey Täg nach der Tortur den Gefangenen aus

der Gefängnuß führen, ihme in Beyseyn derenjenigen, so der Tormr beyge-
wohnet, die Bekanntnuß durch den Gerichts-Schreiber ablesen lassen und
darüber bescheidentlich fragen, ob diese Bekanntnuß in allem wahr seye, und
ob er darauf zu leben, und zu sterben begehre?

§. i. Bekennet fich der Thäter freywillig darzu, oder erinneret unge¬
fragter noch etwas darbey, solle man es fieissig zu der Aussag verzeichnen.

8. 2. Widerspricht er es aber, und wäre doch der genügsame Argwohn
vor Augen, solle man ihn wider in die Gefängnuß führen, und eben aus Ur-

sach
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fach dieser neuen Veränderung, noch einmal mit strenger Frag belegen, auf
die Weis, wie im nächst.vorgehenden^ rticul gemeldet ist.

§. z. Wann der Gepeinigte auch in dieser Bestätigung auf einen, oder
mehr Mirhelffer bekennet, und selbige benennet hat, solle man dasjenige alfo-
bald vornemmen, was oben im zwey und dreyssigsten^ rucul von der güti¬
gen Befragung gemeldet worden.

Der ein und vierzigste ärcicul
Won Jesetzung des unpartheyischen Gedings.

ß̂ ^ Ach beschehener Bekanntnuß muß man förderlich zu Schöpfung des
Urtheils schreitten; das gefchiehek nun in denen Städten und Märckr

WsP ten durch Unsere Städt-und Land-Gerichtet, auf Art und Weis,
Wiedas von Alters Herkommen, und in dieser Unserer Ordnung von neuem

Auf dem Land aber stehet dem Land-Gerichts-Herrn für sich sechsten,
oder durch seinen Verwalter bevor, mit Zuziehung verständiger Leute, in ge¬
nügsamer Anzahl(deren wenigst sechs seyn sollen) das Urrheil zu verfassen,
oder aber ein unpartheyisches Beding, wie hernach folget, zu besetzen.

§. i. Zu deme gehöret ein Richter, zwölf Bcysitzere, und ein GedingS-
Schreiber, welche alle fromme, ehrbare, verständige, und erfahrne Perso¬
nen seyn sollen, aufs beste man dieselbe jeder Orten haben, und bekommen
kan, welche ihnen auch dergleichen grosseSachen, so des Menschen Ehr, Leib,
Leben, Gur, und Blut belangen, mit tapferem, wolbedachtcm Fleiß ange¬
legen seyn lassen; wie Wir dann zu sicher-und besserer Besetzung der unpar¬
theyischen Beding dahin gedacht seynd, aus denen Städt undMärckten, auch
hin und wieder, auf dem Land taugliche Personen zu erkiesen, welche sich Un¬
sere befreyt-oder spprobirte Gedings-Richter nennen därffen, und sich ausser
deren Reis-Unkösten umsonst gebrauchen lassen, die mögen die Land-Gerich¬
tet' vor anderen hierzu beruffen.

§. 2. Wann nun dieselben über vorgehend- schriftliche Ersuchung auf
einen gewissen Tag zusammen kommen, wird durch das Land-Gericht erstlich
aus ihnen ein Gedings-Schreiber benennet; und ihme andertens der Land-
Gerichts-Stab ; drittens, die Klag, wann eine vorhanden, oder wo ein
Liocelz ausgeführet worden, selbiger mit allen darzu gehörig-glaubwürdi¬
gen Nothdurfren; widrigen Falls aber viertens alle Anzeigungen; fünftens,
auch ob, und wie man der Thal auch denen bekannten Verbrechern undMit-
helffern nachgeforscher; sechstens, die Frag-Stuck; siebendens, die darüber
abgelegten güt; und achtens, wann ein Thäter zur strengen Frag erkennet
worden, neben dem deswegen vorgegangenen Bey-Urtheil auch die peinlichen
Aussagen; dann neuntens, welcherGestalt dieselben derThäter nach der'l 07-
rur, Inhalt des vierzigsten^rclcuk, bestätliget hat, eingehändiget. Dieser
Gedings- Schreiber erinneret sodann die Bcysitzere, daß er darzu bestellet
worden, macht beynebens zwey oder drey Gedings-Richter namhaft, forde¬
ret derentwegen eines jeden Meinung ab, wer nun die meisten Stimmen hat,
der ist Gedings-Richter, und deme wird der Stab neben allen erst-angedeu-
ten Schriften übergeben, dieser setzet sich nun oben, und der Gedings-Schrei-G 2 ber
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ber unten an , zwischen ihnen die zwölf Beysitzere, nachdem sie nacheinander

beruffen wer̂ ^ fetzet ist , auch der Gedings -Schreiber
die Namen aller Beywesenden beschrieben, und man chnen dle Ursach der ve.
schehenen Ersetzung, auf welche Person es betrift , vorgetragen hat , so fragt

der Rchhter R ^ sicvcrmeiuen , daß das Gedings -Recht mit genugsam-und.

And? tÄ7obÄmr aus ihnen dem Kläger , oder Thäter mit Feind-
Freund- oder Schwagerschaft zugethan, oder sonst der Sachen rhe'lhafng«eye.
^ Drittens , ob auch Tag , Stund , undWeilseye , ubcrMenschen -Biut

zu richtend gebührend beantwortet wird , so solle der Ge-
dinas -Schreiber alle undBekanntnussen ablesen, hierauf der Richter
den Gefangenen erforderen , ihne von LunKen zu LunKen vernemmen , und
wann er es bestehet, wieder hinweg führen , sodann ul' erdas,emge,,o Vor¬
kommen . deren Beysitzern Meinungen , was icdwederer jur ein Unheil , de¬
nen Rechten , und dieser Unserer Land-Gerichts -Ordnung nach, zu fallen er¬
achtet , ablegen , auch durch den Gedings -Schreiber solü)es alles Mit Fleiß
verzeichnen lassen. Der Richter hat Macht , hierauf den -Schluß zu machen,
und der Gcdings -Schreiber das Unheil aufzusetzen, welches sie alle , noch m
dem sitzenden Beding , unterschreiben, verfertigen , und also verschlossener dem
Land. Gerichts - Herrn , samt allen ^ Kls , znstellen sollen.

§ -. Den Schluß ist jedwederer Richter nach den mehreren Stimmen
m machen schuldig, seynd aber die stimmen gleich, solle er denenjemgen bcy-
fallen , welche er für billiger hält , weiß er sich aber gar nicht zu emMessen,
so solle man die Sachen dem Land -Gerichts - Herrn vertragen , und da der¬
selbe auch darüber nicht sprechen wolle , an Unsere N . Oe. Regierung , mit
Bcyschliessung deren ^Äen , und beyderseirs IVIonven, zum entscheiden gelan-

gen lassen. ^ x h^ or -um Theil gebräuchig gewesten Form der un-
vartbevischen Gedings - Ersetzung lassen Wir es auch noch verbleiben , wollen
aber dabey , daß alle und jede Land -Berichter , sowol die Bey -als End -Ur-
theil , in nachfolgenden Fällen Unserer N . Oe. Regierung vor derk .xecuuon,
zu deren weiteren Erkanntnuß , samt allen zu ubergeben schuldig seyn

^ ^ " Äls erstlich, in allen solchen Fällen , welche nicht allein dem Land -Ge¬
richts - Herrn zweifelhafrig Vorkommen, sondern auch an sich sechsten nicht

^ ^Andertens , in denen Lastern der GOttes -Lästerung.
Drittens , in der Zauberei).
Viertens , LandS - Derrätherey.
Fünftens , Vergiftung , auch der Weid und Brunnen.
Sechstens , LandS -Mordbrennerey . ^ ... .
Siebendens , wegen falscher Münzer , und denen, so Unsere Stgill Nach¬

drucken, diejenigen falschen Münzer aber , so Unsere eigene Münz Nachdru¬
cken, oder Unsere Sigill fälschlich nachstechen, behalten Wir Uns sechsten zu

beste aff̂ bevor. jn ^ ^ ftlbsten schweren Lastern sesssllimi, Soäomi » .
L plagü , das ist , Menschen verkauffen.
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Neuntens, in Sachen, welche Zusammen-Rottirung böser Leute belam

aen; und endlich in allen denen Lsükus, wo der Lands-Fürst, oder das Land,
oder ein Theil desselben imsrelllret ist; wie auch, wo die Straf des Verbre¬
chens eine Lands-Verweisung mit sich bringet.

In denen übrigen Fällen mögen die Land-Gerechter erkennen, und die
Urtheil vollziehen, und seynd nicht schuldig, wann sie es zu Erleichterung ih¬
res Gewissens nicht sechsten gern thuen wollen, solche Unserer Regierung zu
übergeben, doch wollen Wir sie hiemit gnädigst, und ernstlich ermahnet ha¬
ben, daß sie hierinnen sicher, und gewahrsam gehen, ihren Pflegern, oder
Land-Gerichts-Verwaltern nicht allein trauen, sondern alles durch Unsere
bestellte, oder andere in peinlichen Sachen erfahrne Rechts-Gelehrte in reiffe
wolerwogene Berathschlagung ziehen lassen, auf die Weis,, wie in dieser Un¬
serer Ordnung, in dem letzten Tilul mit mehreren»ausgefuhret, und bedro-
^ §. 7. Unser allhiesiges Stadt-Gericht aber,, wie auch sonsten alle Un¬
sere Städt und Märckt, seynd in allen und jeden Fällen ohne einige Ausnahm,
sowol die Bey-als End-Urtheil, vorhero Unseren bestellten Rechts-Gelebrten
zu ordentlicher Einrichtung der peoceks, und förmliche Stellung der Urtheil,
um ihr lnkorm-icion, und Gutbeduncken zuzuschicken, und sodann Unserer N.
Oe. Regierung, zu fernerer Erkanntnuß, zu übergeben in allweg schuldig.

!er zwey und vierzigster̂eicul
M dem Urtheil.

Mmit aber gleichwol diejenigen, so in peinlichen Sachen nicht aller-
' dinqs erfahren seynd, wissen, was bey Fällung eines peinlichen Ur-

kheils am meisten zu beobachten, haben Wir nachfolgende Regulen se¬
tzen wollen. E Sachen, wo ein Kläger vorhanden, wie auch in
Pu ^ noEi , nicht ehender zur Erkanntnuß schreitte, bis die ganze Sachen
von beyden Theilen geschlossen, oder ein-oder anderer The,l der Ordnung nach
^E ^ ^ Dchein Richter vor allen Dingen sehe, ob die wrgmrte lVl-K6r-
Person durch ordentliches Bey-Urtheil, wie erst gemeldt, zur peinlichen Frag

^ 0, , , Ferners, ob man der Sachen, so der Thäter bekennet, nemlich
dem corpore äelieti nachgeforschet, und sich dieselbe in WarlM also befun-
den, LlWtragen. ^ der Vormr bestättiget hat.

g 5 Bey der Erkanntnuß ist das vornehmste, daß der Thäter entwe-
ders durch seine eigene Bekanntnuß, oder sonsten wenigst durch zwey ganz
unradelhafte Zeugen der Ubelchat überwlsen seyn muß.

§. 6. Dann weder aus Vermutungen, sie seyen so starck als sie wöllen,
weder auslncliclen, oder unvollkommener Prob kan auchmheimlichen Lastern
kein Mensch verurtheilet werden. , . . . ^

H. 7. Wann aber einer durch zwey Zeugen, wrder welche eimge Be--
schuldigung, oder rechtmässige Einwürf vorgebracht werden mögen, uberwi-
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sen wird, ob er schon bis in den Tod beym kaugnen verharret, kan er doch
gleichwol verurtheilet werden.

K. 8. Daß man in dem Urtheil kein lindere, oder schärfere Straf er¬
kenne, als dieMissethat auf sich trägt, und in dieser Unserer peinlichen Land-
GerichtsrOrdnung ausgeworffen ist.

§. 9. Wann ein Person unterschiedliche Laster begangen har, und die¬
selben alle wahr, und bekanntlich seynd, baß man auch, wo möglich, mit
der Straf auf jedes solcherGestalt gedencke, wie im sechs und vierzigsten
ticul hernach folget.

§. 10. Daß kein Land-Gerichts-Herr, Richter, oder unparcheyischeS
Beding, das Urtheil, skern-nive, das ist, auf ein oder andere Straf , zum
Eeempel, Köpfen, oder Hcncken, von oben herab, oder unten hinauf Rad-
brechen re. stellen, sondern ein eigentlich gewisse Straf aussprechen solle.

§. n . Absonderlich aber muß ein jeder, so in peinlichen Sachen Stimm
und Urtheil gibt, ob bey der Person, oder der Thar solche Umstände
vorhanden, welche dieGachen, und also das Urtheil linder, oder
schwerer machen, wol und fleissig in Acht nemmen, auch solchen Umstän¬
den nach, ein linderes, oder schärfferes Urtheil fällen, jedoch in allen Urtheil,
und deren Vollziehung, durchgchends darauf gedacht seyn, damit die besor¬
gende Verzweiflung eines armen Sünders möglichst verhütet werde.

§. 12. Und weilen hieran sehr viel gelegen, seiremalen ein einiger Um¬
stand die ganze That veränderet, und einem oft das Leben geben, oder nem¬
men kan, haben Wir die linderende, und schärffende Umstände insgemein in
vier und vierzig-und fünf und vierzigsten/iniculen nachfolgends, die abson¬
derlichen aber bey jedem Verbrechen an seinem Orr zu erinneren, für ein ho¬
he Nothdurft erachtet.

Der drey und vierzigster̂cicul
Won Verjährung der Wssethat.

MM -S kan ein Thäter um kein Verbrechen, so schon verjähret ist, verur-
theilet werden; demnach aber bisher» kein gewisse Verjährungs-Zeit
bestimmt gewesen, als setzen/ und ordne» Wir, daß nachfolgende

Verbrechen sich in denen hernach gesetzten Zeiten verjähren.
Als erstlich, alle diejenigen MMHacen, welche zwar lVl»le6,isch seynd,

und ein exrrs-or-linsi-iLeibs-aber kein Lebens-Straf auf sich tragen/verjäh¬
ren sich in fünf Jahren , ungleichen auch derEhe-Bruch, darbey doch kein
Noth-Zwang, noch Blut-Schaub vorgegangen.

Innerhalb zehen Jahren aber verjähren sich die gemeinen Diebstähl,
worbey kein Einbruch, noch Kirchen- oder Strassen-Rauberey unterlassen;
ungleichen ein gemeiner Tod-Schlag, darinnen kein Datter-Mutter-Kinder-
Brüder-Schwester-Herren-oder Frauen-Mord begriffen.

Ferners inner zwanzig Jahren verjähret sich das-ZssMnium, da sich
nemlich jemand, einen anderen zu tödten, bestellen lassen; item, ein vorsätz¬
lich, und bedachte Mordthal; imgleichen da einer ans Neid, Nach, oder
Feindschaft ein schädliche Brunst verursachet, (jedoch ausser derenMord-und

Ge-
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Getraid - Brenner , welche unter die Lands - Verräther zu verstehen seynd ; )
irem ein Noch - Zwang , oder Blut - Schaub an der Seiten - Linie ; wie auch ein
gewaltthätige Entführung ehrlicher Weids -Bilder , und das Laster zweifacher
Ehe . Also daß nach Verfliessung solcher Zeit ein jeder Thärer durch die Ver¬
jährung selbst von aller peinlichen Klag , Frag , und Straf sicher , und ledig,
auch wider ihne weiter nicht zu verfahren ist.

Doch seynd hiervon ausgenommen:
Erstlich , solche Zauberey , da einer GOlt verlaugnet , und sich dem bö¬

sen Feind ergeben hätte.
Andertens , grausame , bedächtige GOttes -Lästerungen.
Drittens , das Laster der beleidigten Majestät.
Viertens , Lands - Verrätherey , darunter auch obberührter Massen die

bestellte Mord -und Gerraid - Brenner , wie auch solche kallgrii , welche dem
Land , oder der Obrigkeit , wie die vorige , einen grossen Schaden zufügen,
begriffen.

Fünftens , Vatter - Mutter - Kinder - Bruder - Schwester - Herren -und
Frauen -Mord.

Sechstens , falscher Geburks - Unterlegung.
Siebendens , Noch - Zwang in auf - oder absteigender Linie.
Achtens , die stumme Sodominsche Sund wider die Natur.
Neuntens , die falsche Münzer.
ZehendenS , welche junge , oder alte Christen denen Türcken , oder Ju¬

den verkauffen.
Als bey welchen hohen Verbrechen einige Verjährung nicht Statt hat.
Jedoch seynd alle diese Verjährungen auf die Flüchtigen , wider welche

man derentwegen mit der verdienten Straf nicht hak verfahren können , nicht,
sondern allein auf diejenige zu verstehen , deren Verbrechen in geheim gewest,
und erst nach solcher verflossenen Zeit kündbar worden.

>er via und viazigstêrcicul
denen Umständen/ welche eine Attas milderen.

iJe Umstände , so die Straf eines oder anderen Verbrechens zwar nicht
i aufhcben , jedoch nach Beschaffenheit der Sachen in etwas linderen,

bestehen gemeiniglich in deme , daß man beobachte
§. i . Des Thäters sonsten vorhero geführt gutes Christliches Leben , und

ehrbaren Wandel.
§ . 2 . Die gar grossen Ursachen und Anleitungen , welche einem zu un¬

mäßigen Zorn , oder Vollbringung der Thar gegeben worden.
§. z . Die Melancholey , oder grosse Traurigkeit eines Menschens vor,

und bey der Thar . . , . ^
§. 4 . Die Unsinnigkeit , zwar kan ein völlig unsinniger Men,ch gar nicht

gestraffet werden , jedoch wann er gewisse Abwechslungen hat , und der Rich¬
ter anstünde , zu welcher Zeit es geschehen wäre , solle er den linderen Weeg
erwählen . . ,

§. ; . Die grosse Einfalt , sonderlich bey taub - und stummen Leuten.
§. 6 . Das gar hohe Alter.
§. 7 . Eines Thäters Jugend , und dabey verführende Unverstand.

H 2 § . 8.
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§. 8. Langwierige schwere Gefängnuß, »vorzu der Thäter nicht Urfach

geben, sonderlich bey kalter Winters-Zeit, und geringer Unterhaltung in Klei¬
der, Speis, und Tranck. ^ ^ ^

§. 9. Schwere und beharrliche Kranckheit, und Schwachheit des Lews.
§. io. Wann sich ein Thäter vor der venuncircian, oder Inguiliuoll

selbst freywillig angibt, und die Ubelrhat gutwillig bekennet. .
§. ii . Wann ein Mit-Ubelthäter viel andere böse Land-schädliche Leut

der Obrigkeit freywillig namhaft gemacht, und zur gefänglichen Verhaftung
bringen ein Vatter seinen Sohn, so ein Ubelthäter ist, der Obrig¬
keit freywillig überantwortet. , , . . . ^

§. 1;. Die unversehens Trunckenheir, durch welche einer seines Ver¬
stands gänzlichen beraubet gewesen, und sonsten kein Feindschaft,Droh-Worr,
oder anderer rechtmäßiger Argwohn vorhero gangen, ein solcher Mensch auch
dasVollsauffen nicht in Übung Hac, und derentwegen niemals gestraft, oder
abqemahnet worden, linderet in etwas die«straf.

§. 14. So einer ein Ubelthat bekennet, der Richter aber nicht eigentlich
darauf kommen kan, daß solche würcklich beschehen, entschuldiget die 0,-äi-
vsri-Straf. . . ^ „

§. r;. Die Fürbitt einer ledigen Person für die andere, unter dem Vor¬
wand derEhe, milderet die Tods-Straf nicht, hebt sie auch nicht auf.

§. 16. Hiebe») sollen alle Richter wissen, erstlich, daß je schwerer ein
Laster, je weniger die Straf, auch aus obbemeldt-oder anderen Umstanden,
zu linderen ist. . ^ ^ ^ -

§. 17. Zum änderten, daß dergleichen Umstände dre Straf nicht gänz¬
lich aufheben, sondern wo zwey Straffen über eine Ubelrhat, als ein schärffe-
re, und mildere in dieser Unserer Land-Gerichts-Ordnung vorgesehen, der
Richter die Milde derSchärffe vorziehen, und also die lindere, oder auch nach
Beschaffenheit der Sachen, die exrr-i oräin-iri Straf erkennen solle.

§. 18. Drittens, daß diejenigen Umstände, welche anderwärts beyfal-
len, als die Verdienst gegen dem Vatterland, vornehmeFreundschaft, Künst¬
lichkeit des Thäters, die beweglichen Fürbitten, und dergleichen, nicht bei¬
den»Richter, sdndern bey Uns stehen, ob Wir in Erwegung derselben, und
anderer Umständen, auf Anzeigung des Land-Gerichts, oder wann es UnS
anderwärts Vorkommen möchte, für Uns sechsten den Thäter begnaden wollen.

!cr fünf und vierzigste«̂icul
jon denen Umständen/ so die Mraf schwerer machen.

^Je Umstände, so die Straf, nach Beschaffenheit eines oder anderen Ver¬
brechens, beschweren, seynd gemeiniglich nachfolgende:
§. i . Des Gefangenen vorher geführt«»weißlich böses liederliches Leben.
§. 2. Bevorab, wann er hievon abzustehen gerichtlich gewarnet.
§. z. Oder gar derentwegen schon ein-zwey-oder mehrmalen vorhero

bestraffel, oder begnadet worden.
§. 4. Wo auch von einem kein Verbesserung zu hoffen.

' ^ S. 5-
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§. 5. Wann einer andere, sonderlich junge Leut, zu denen Mißhand-

Manner dieThatgar arglistig, oder gefährlicher Weis angrjffen,
auch etwas ärgers daraus entstehen können. . . .

«7 . Wann einer dieMissethat an geweichten, befreyten, oder sonst
hohen Örren , oder in Gegenwart vornehmer , oder ihme Vorgesetzten Perso¬

nen begangen̂ auch die Straf , als wann einer Krancke um¬
bringt , oder zu Pest -und Brunst -Zeiten beschädiget, oder bestehlet.

" §. 9. Desgleichen wann durch ein Verbrechen auch das Vatterland,
und Obrigkeit mercklich beleidiget wird . , .

§. io . Wann ein Laster allzusehr überhand nimmt , muß man biswei¬
len m mehreren! Abscheu ein schärfere Bestrafung vornemmen.

° <>. ii . Wann sich etliche miteinander vereiniget , und zusammen ge¬
schworen haben , und gleichsam einHandwerck aus denen Ubelthatcn machen.
^ §. i2 . Wann ein Vatter , Mutter , Herr , Frau , oder ObriMt , so

die Ubelthat hätte abstellen, oder verhüten können, und sollen, noch darzu

geholffuNM ^ ^ nn ^ p ^ cepiol-, Ammei , oder andere dergleichen Personen
wider ihre Untergebene ein Mord , oder anderes Laster verubem

5 14 Mil wenigem zu melden, ist die Linder- oder Schwerung der
Straf, ' erMch , aus der Thar , andertens , aus des Thaters , wie auch drit¬
tens , ans dessen Person , dem ein Unrecht bejchehen, viertens , aus was für
ei cm Gemül undDorbereitung , fünftens , an was für einem Orr , sechstens,
zu welcher Zeit, siebendens, auf was Weis dieselbe vollzogen worden, zum
messen.

ch sechs und vierzigste^mcul
?ie sich in dem Wrtkeil zu verhalten, wann einer

unterschiedliche Melthaten begangen hat.
iO einer mehr als ein Laster begangen hat , ist billig , und nothwenr

dia , daß jedwederes, so viel sich thuen läst , abgestraffet werde,
um willen aber hierinnen ein gewisse Maß zu finden schwer fallet,

als istzu meMm ^ einer in einerlei) Verbrechen , als zum Exempel , sin Ehe-
Bruch öfters gesündiget hat, und darüber nicht gestraffet worden, ist solches
nur für ^ eyerley gemeine Thaten begangen hat , so beyke
des Tods Straf auf sich tragen , solle man «'cht alle beyde zulammen , son¬
dern nur diejenige Straf nemmen , welche unter bcyden die schär ffesteM - als
rum Exempel wam ein Diebstahl , und vorsetzlicheMord-Thal began¬
nen solle er als ein Mörder durch das Rad hingerichtet, und zum Zeichen
des Diebstahls ein Galgen auf das Rad gemacht ; hingegen wcmn emer em
«rossen Diebstahl , und beynebcns ein solche Mord -DM , welche allem rie
Straf des Schwerds auf sich krage, begangen hätte , solle derselbe nuc dem
Strang , und nicht mit dem Schwerd hingerichret werben.

I L. z.
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§. Kommt aber ein absonderlich grosses Verbrechen , oder zwey gros¬

se zusammen, solle der Richter die Ollinsri - Srrafdes grösseren, wegen des
kleineren durch Zangen- Reissen, Schleipfen , Händ abhacken, Zungen , oder
Riemen schneiden, auch Kopf , oder andere Glieder zum Abscheu auf die
Strassen zu stecken, oder zu hencken, und dergleichen, doch mit grosser Auf-
sichtigkeit vermehren.

§. 4 . Wann solche Verbrechen zusammen kommen, deren eines die Le¬
bens-das andere eine das Leben nicht benehmende Leibs- Straf auf sich trägt,
so ist es allein an der ordentlichen Lebens- Straf genug.

§. 5. In Leibs- Straffen , wann einer deren etliche verdienet hätte , ist
es auch an einer , und zwar der schärffesten genug ; es wären dann die Ver¬
brechen sehr groß , und viel , baß ein Leibs-« traf hierauf zu wenig , alsdann
kan man zwey solche, die sich neben einander wol thuen lassen, zusammen
nemmen ; als zum Exempel , an den Pranger zu stellen, einen ganzen, oder
halben Schilling geben zu lassen, und darnebcns des Land -Gerichts zu ver¬
weisen, re.

§. 6. Keine denen Rechten gemäß erkennte Leibs - und zugleich Gelds
Straf können neben einander seyn, dann die Leibs - Straf hebt alle Geld-
Srraf aus.

er sieben und vierzigste^rucul
Ion Verfassung deren Urtheilen.

Verfassung deren Urtheilen solle man nachfolgende Sachen in Acht
nemmen.
§. 1. Daß man in BestraffungS -Urtheilen die Verbrechen vorhero auf

das kürzeste erzehle, und dasjenige , was ein Aufruhr , oder Aergernuß ver¬
ursachen, oder zu des Nächsten Schand gereichen möchte, auslasse.

§. 2. Wann jemand zu einer Wieder -Erstattung verurtheiler wird , daß
man deren im Urtheil ausdrücklich gedencke.

§. z. Daß man in denen Urtheilen , dardurch das Leben nicht abgespro¬
chen wird , der Unkosten ( nach Beschaffenheit derSachen ) nicht vergesse.

§. 4. Daß man kein neue, sondern solche Straffen ausspreche, welche
in diesem Land üblich, auch daß , wie oben im zwey und vierzigsten ^ rcicul
§- 11, gemeldt , alle Verzweiflung möglichst verhütet werde.

er acht und vierzigste^rticul
on denen Gebens
^raffen üblich, und

werden sollen, folget yeri.»^

§. i . Der N . fistle dieser seiner begangenen Missethat halber zu wol«
verdienter Straf an die gewöhnliche Richt-Statt geführet , Morren mit dem

Feuer
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Feuer vom Leben zum Tod hingerichtet, der Cörper zu Staub und Aschen ver¬
brennet werden.

Hiebey seynd nachfolgende Sachen in Acht zu nemmcn:
Erstlich, wann ein fliessendes Wasser dabey ist, setzet man darzu, und

die Aschen in denN.Fluß gestreuet werden.
Andertens, wann bey der Feuers-Straf Verzweiflung zu besorgen,

pflegt man dem armen Sünder bisweilen ein Pulver-Säcklein auf das Herz
zu binden, bey welcher Gewohnheit Wir es auch verbleiben lassen.

Drittens, oderauch, wann die Umstände eine Linderung zugeben, kan
man es vorhero enthaupten lassen, auf solchen Fall lautet das Urtheil also:

DerN. solle auf die gewöhnliche Nicht-Statt geführet, alldorten mit
dem Schwerd vom Leben zum Tod gerichtet; alsdann der Cörper auf den
Scheitter-Haussen gelegct, durch das Feuer verzehret, und dieAschen, re.

Viertens, oder man kan in erst-gemeldten Fällen, wo man einem die
Straf des Feuers aufsetzen muß, und dabey ein Diebstahl mit unterlauffet,
einen halben Galgen in den Scheitter-Haussen aufrichten, den Ubelthäter hen-
cken, und darnach verbrennen lassen.

issormn des Wrtheils lautet also:
l̂ idErN. solle auf die gewöhnliche Nicht-Statt geführet, und alldort auf
LtzI einem sonderbaren, in dem Scheitter-Haussen aufgerichten Galgen

durch den«Strang vom Leben zum Tod gerichtet, alsdann derCörper
zu Staub und Aschen verbrennet, und dieAschen, re.

Mrtheilen allein.
§. 2. DerN. solle auf die gewöhnliche Nicht-Statt geführet, alldorten

durch seinen ganzen Leib in vier Theil zerschnitten, und also zum Tod gestraf-
fet,folgendö jedes Theil an einem absonderlichen Galgen an denen vier Haupt-
Strassen zur Abscheu anfgehencket, und der Kopf aufgestecket werden.

Dabey zu beobachten, wann die Umstände des Verbrechens sehr groß,
daß man( sonderlich wider die Mörder deren schwängern Weibern) das Vier-
kheilen anfein solche Weis in dem Unheil anbefehle.

DerN. solle auf die gewöhnliche Nicht-Statt geführet, ihme alldorten
Anfangs wegen der begangenen unbarmherzigen Thal sein lebendiges Herz
heraus genommen, um das Maul geschlagen, so dann der Leib in vier Theil
zerschnitten, und die vier Viertel an vier Strassen, absonderlich aber das
Haupt, Herz, und rechte Hand zusammen, manniglich zum Abscheu aufge-
Henckel, und aufgestecket werden.

Madbrechen von unten hinauf, so das Mchwereste.
§. z. DerN. solle auf die gewöhnlicheRicht-Statt geführet, ihme än¬

derten seine Glieder durch den ganzen Leib von unten auf mit dem Rad abge-
stossen, und also vom Leben zum Tod hingerichtet, folgends Lex tode Cörper
m das Rad gesiechter werden.

Madbrechen von oben herab, welches linder.
§. 4. DerN. solle auf die gewöhnliche Nicht-Stakt geführet, und afl-

dorten mit dem Rad vonoben herab, Anfangs der Hals, Hernacherdas Herz,
I r nach-
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nachmalen alle Gliedmassen abgestossen, und also vom Leben zum Tod hinge
richtet , folgends der tobe Cörper in das Rad gesiechter werden.

2 » mercken ist , wann der Ubelthärer auch zugleich em Diebstahl began¬
gen, daß man einen kleinen Galgen auf das Rad zu machen verordnet , m,t
diesem Anhang , und über den Kopf ein Galgen gemacht werden.

Galgen.
§ Der N . solle zu dem gewöhnlichen Hochgericht geführet , und all-

dorten mit dein Strang vom Leben zum Tob hingerichret werden.
Wann ein Jud zum Strang verurtheilet wird , solle derselbe zwar nicht

ben den Füssen, neben denen Hunden , wie an etlichen Orten gebrauchig, >e-
doch zum Unterschied deren Christen , an ein von dem Galgen heraus gehen¬
den Baissen , oder Schnell -Galgen gehcnsst werden.

Wchwerd.
§. 6. Der N . solle auf die gewöhnliche Nicht -Statt geführet , und all-

dorten mit dem Schwerd vom Leben zum Tod hingerichret werden.
§. v. Das Ertränckcn , wie auch das Schinden , Lebendige vergraben,

und Pfeilen , ungleichen das Dierrheilen , Radbrechen , und Hencken der Wei¬
ber ; weilen dergleichen Straffen in diesen Unseren Erb - Ländern nicht ge-
bräuchig gewesen, also soll man sich deren , wie auch des Spissens , ausser in
Auftuhren , und Lands -Verräthereyen noch fernerS erhalten.

§. 8. Wann die Verbrechen sehr groß , oder deren etliche zusammen
kommen, solle man es , jedoch aus genügsamen Ursachen, mit nachfolgenden
Deinen obverstandener Massen vermehren . ^ .

Als erstlich, Schleipfen ; andertens , mit girrenden Zangen reissen; drit¬
tens , Riemen schneiden; viertens , Zungen abschneiden, oder zum Nacken
ausreissen ; fünftens , Hand , oder Finger abschlagcn, aus welchm man »ach
Beschaffenheit deren Missethaten eines , oder mehr dein armen Zunder vor
der Lebens- Straf anthuen kan , ungelehr durch nachfolgende Unheil.

Der N . solle von denen unvernünftigen Thieren zur Nicht - Statt ge«
schleipfet, und ihme alldorten Anfangs die Zungen aus dem Rachen gerissen,
folgends er mit dem Feuer vom Leben zum Tod hingerichtet werden.

Oder , der N . solle wegen seinen grausamen , erschröcklichen Thaten auf
einen hohen Wagen geseset, darauf in der Stadt herum geführet , und zwar
Anfangs an dem ersten Ott ihme ein Zwick mit glüender Zangen in die rechte
Brust gegeben, alsdann an einem anderen Ort ( diII. das Ort jederzeit zu
benennen) ein Riem auf der lincken Seiten aus dem Rucken geschnitten, an
dem dritten Ort wiederum ein Zwick an die lincke Brust gegeben; lesrlicken
am vierten Ort abermalen ein Riem auf der rechten Seiten aus dem Rucken
geschnitten, hernach auf ein Brett gelegt, aus der Stadt bis zur Richt -Vtatt
geschleipft, ihme alldorten die rechte Hand samt dem Kopf abgeschlagen,
und sodann der Cörper in das Rad gesiechter werden ; dlk . dieses ist zu ver¬
stehen, wann es ein Mann ist, wann es aber ein Weib , sollen sodann beyde
Theil , als der Kopf , und die Hand anfein Rad , nahend bey der Strassen
aufgestecket, der tode Cörper aber unter den Galgen begraben werden.

Item , die N . solle auf die gewöhnliche Nicht -Statt geführet , ihr bey¬
de Brüst mit glücndcn Zangen heraus gerissen, und sie folgends mit dem
Schwerd von, Leben zum Tod hingerichret werden.
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2er MM Mb vierzigste ^rcicui

Uls Dungen abschneiden.
§. i.

N.solle'zu dem Pranger geführet, ihme Motten sein lasterhafte
Zungen, so weit sie aus dem Mund zu bringey, durch den Frey-Mann
abgeschnikten, selbige an den Pranger geheftet, und er sodann des

Land-Gerichts-Stadt-oder Burck-Friedens verwisen werden.
Hren abschneiden.

§. 2. DerN. solle an den Pranger gestellek, ihme beyde Ohren abge-
schnitten, selbige an den Pranger geheftet, so dann(wann es die Schwere
des Verbrechens mit sich bringet) ein ganzer oder halber Schilling gegeben,
und des Land-Gerichts ewig verwisen werden.

Zand abschlagen.
§. z. DerN. solle zum Pranger geführet, ihme Morten durch den

Frey-Mann sein rechte Hand abgeschlagen, selbige an den Pranger genagelt,
und er fvlgends des Land-Gerichts ewig verwisen werden.

§. 4. Der N. solle zum Pranger geführet, ihme Motten durch den
Frey-Mann die vorderen Glieder an denen Fingern(mit welchen er den fal¬
schen Eid geschworen) abgehauen, solche an den Pranger genagelt, letztlich
er des Land-Gerichts auf ewig verwisen werden.

uthen aushauen.
§. 5. DerN. solle an die(Nicht-Statt ) geführet, ihme Motten an

dem Pranger durch den Frey-Mann ein ganzer(oder halber) Schilling ab¬
gestrichen, und er so dann auf der Hoch-Löblichen Regierung ergangenen Be¬
fehls des Lands auf ewig verwisen werden', auch vorhero ein geschworne Urs
phed, daß er nimmermehr in dieses Land kommen wolle, von sich geben.^

Zu mercken, daß erstlich ein ganzer Schilling dreyssig, ein halber fünf¬
zehen« mich hat.

Andertens, daß bey dem Ruthen-Ausstreichen man bisweilen, nach
Art desVerbrechens, demThäter, wann er envann noch jung ist, und doch
ein grosses Laster begangen, auch derentwegen das Feuer, oder ein andere Le-
bens-Srraf verdienet hätte, einen Galgen auf den Rucken brennen solle, und
das dämmen, damit wann er nochmalen einkänie, ihme ein Straf zu der
anderen genommen werde.

Drittens, aber auf die Stirn, oder ins Gesicht solle man keinem ein
Mahl brennen lassen.

K Noch



Erster Theil
Noch viertens die Ruthen , mit w <cher der Missechätcr ausgestrichen

wird , vergiften , oder solche Straf durch anderwartige Mitteln wider das
Unheil scharffen lassen.

Amids - Verweisung.
Fünftens , ausser Uns , und Unserer Lands- Fürstlichen Regierung kan

kein Land- Gericht einem Ubetthäter das Land , sondern allein das Land-Ge¬
richt, Stadt - oder Burck --Frieden verweisen.

Urtheil / wann einer losgesprochen wird.
§. 6. Anfangs , wann sich kein Kläger anmeldet , und einer zur Lurgz.

non erkennet wird.
DerN . seye hiemit von aller Kläger -Klag ledig , und mussig, doch bey-

nebens dahin erkennt, daß er sich gegen dem Land-Gericht , wie sichs zu recht
gebühret , genugsam purgiren , und derentwegen seine purg -llions-Schrist in¬
ner den nächsten sechs Wochen xeremprorie einreichen solle.

Wann einer völlig ablolviret wird.
§. 7. Der N . habe sich, wie sichs zu recht gebühret , genugsam (oder)

habe sich durch die ausgestandene lorcur genugsam xurgiret , seye demnach
hiemit von aller peinlichen Straf ledig , und müssig.

Hiebey ist, wie obgemeldt , der Unkosten, Schmach , und Schaden
(wann der Kläger darein zu verurtheilen ) nicht zu vergessendes kan auch
hingegen einem , oder anderen Theil , nach Gestalt der Sachen , dieLivii -Klag
Vorbehalten werden.

§. 8- Oder wann einer von der oröinsn Straf zwar losgesprochen,
doch in ein exkrs- oräinLi-i Straf erkennet wird , kan das Urtheil also lauten:

Der N . seye zwar von der oräinan Straf des N - ( hier ist das Ver¬
brechen zu benennen) ledig, und müssig, doch zu einer excra-orämsri Straf
dahin erkennet, daß :c. hier folget die Straf.

Es ist auch jederzeit dahin zu gedencken, daß man den Abtrag gegen des
beleidigten Kinder , oder Freundschaft , wo der von Rechts -wegen Statt hat,
bey dem Urtheil nicht auslasse.

er fünfzigste ärcicul
Don der Appellation.

»N peinlichen Sachen , so auf Leib und Leben gehen, hat kein /zppella-
rlon Statt , inBedenckung derThärer entwedcrs mit genugsamenBe-
weistumen , oder eigener Bekanntnuß überwisen ist.

§. i . Wann aber ein Gefangener wider diese Unsere Ordnung von ei¬
nem Gericht beschweret wird , ist es ihm unverwehrt , solche Beschwer an.
Unsere Regierung zur billigen Abhelffung gelangen zu lassen.

Der
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Von Vollziehung der Urtheil.
>M geschöpft-und bekräftigtem Urtheil ist das nächste, daß der Ge-
' richtS-Schreiber an einem gewissen hierzu bestimmten Tag in bcsetz-

kein Gericht, beywesend des aufgcsührten armen Sünders, dasselbe
öffentlich verlese, und wann der arme Sünder über des Richters letzte Frag
(welche öffentlich nach verlesenein Urtheil beschehen muß) sich zu denen Aus¬
sagen und Thaten bekennet, oder deren sonsten genugsam uberwifen ist, der
Richter ihne dem Schars-Richter, zu Vollstreckung des verlesenen Unheils,
ubergebe.̂ ebens hat der Land-Gerichts-Herr, oder Richter auf folgende Sa¬
chenö» gedencken. ^ ^ Meyseyn zwcyer Männer den armen Sünder
.„entast dren Täg vor der ffxscmion, ob er der vorigen Bekanntnutz geständig
seye befrage, hierüber ihme mit aller Bescheidenheit denTod, und Gerichts-
Taa ankünde, und ihne zu guter Vorbereitung ermahne.

^ H. 2 Andertens, daß er ihm eiferigs, und emsige Catholtsche Priester
ruaebe. welche ihn zur Heil. Beicht, und Communion ermahnen, lhn auch
ben demAussühren bis zum Tod fieifflg trösten, und zusprechen; worbey zu
mercken, daß man dem armen Sünder nicht so gleich amRicht-Tag, sondern
den Tag vorhero das Heil.Sacranient reichen solle. , , ,

« -;. Drittens, daß man ihm in solcherZeit, wie auch bey derLxecu-
lion, nicht übrig Wein zu trincken gebe, damit er nicht hierdurch an seinem
Verstand gê wachet̂ rde.^ .̂ ^ nachdem er den armen Sünder, nach
Ablesung des Unheils, dem Frey-Mann übergeben hat, den Stab zerbreche,
aufstehe, und jemands abordne, welcher Acht gebe, daß das Urtheil geschöpf¬
ter Massen vollzogen werde; den kan der Schars-Richter hernach, ob er recht
gerichtet habe, fragen, und der Abgeordnete solches dem Richter anzeigen.^ Wann aber der Thäter bey Ankündigung deSTods, oder bey Ab¬
lesung des Unheils, oder auch an der Nicht-Statt seine vorigeBekanntnus-
sen laugnete, hat man sich also zu verhalten; geschiehst das Widersprechen
aus Bosheit, allein zu Verhütung der Straf, und wäre solchestlar,soll sich
der Richter an Vollziehung des Unheils nicht hinderen lassen; geschiehet es
aber aus anderen Ursachen, und er glaubwürdige Anzeigungen seiner Un¬
schuld an die Hand gebe, oder daß die Thar ein anderer gethan habe, zeigen,
L wol beweisen kunte,' solle ihn der Richter, auch ungehm eret er ctwann
vorhero durch Zeugen überwisen gewejen wäre, Horen, und nach Gestalt der-«««m«.»» ;
cknng des Unheils in Ohnmacht fällt, oder ihne die^ "fallende Sucht, auch
anderer dergleichen Zustände, ankäme, also daß er nicht bey
aber gar stürbe, solle man in währendem Zustand, oder Ohmmcht da, Ur¬
theil nicht vollziehen, sondern verschieben; auch wann er geich"" der Nicht
Statt dahin stürbe, ohne weitere<srraf ihne an gehörige Ort, wo me^Hü¬
ter hingelegt werden, begraben; oder im Fall das Urtheil noch etwa», Wdem
roden Cörper angethan werden solle, m sich hält, dasselbe vollziehen lassen.

K 2 >' 7'
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§. 7. Daß die Fürbitt einer ledigenPerson für den armen Sünder , un¬
ter dem Vorwand der Ehe , die Vollstreckung des Urtbeils nicht hindere , ist
hierobcn im vier und vierzigsten ^ iricul , §. 1; , gemeldet worden.

K. 8- Vor Anfang jedwederer Lxecurion , so auf das Leben gehet , solle
derLand -Gerichts -Herr öffentlich ausruffen lassen, daß man an dem Schars-
Richter , imFallderMißlingung , bey Leibs - und Guts - Straf kein Hand
anlege.

§. 9. Da auch dem Scharf -Richter in Vollziehung der Lxecmioi , der
Streich mchlunge, der Strang bräche, oder durch andere Zufäll die Lxecu-
rion verhinderet wurde , so solle nichts destoweniger an dem Thäter bas ge¬
sprochene Urcheil würcklich vollzogen werden.

!er zlvey und fünfzigste^rcicul
on extra- oröinari, und willkürlichen Ztraffen.
-N denenjemgen Ubelthaten , wegen welcher kein gewisse Straf ausae-
i worffm , sondern dieselbe dem Richter , seinem besten Verstand , und

v - nach Beschaffenheit der Umstände, zu ermessen heimgcstellet ist; solle
ergedencken, daß es ihm nicht in ,ein blosseWillkur , sondern solcher Gestalt
ubergeben wird , daß er die Thal , und alle Umstände mit wolerwoaener Ver¬
nunft betrachte , und nach deren Schwer -oder Geringheit ein schweres oder
geringes Unheil denen Rechten nach, nicht aber aus seinem eigenen Willen in
geringen Sachen ein schweres, und in schweren Sachen ein geringes Unheil
falle.

Sonsteil seynd die excrs -oräinzri Straffen so vielfältig , und unter¬
schiedlich, als fast die Thacm selbst. u »«g, m>v unrer,

§. i . Darunter erstlich die Ungarischen Gränitz - Häuser , dabin
einer von Uns , oder UnsererR . De. Regierung , oder auch von einem Land-
Gerichts -Herm , jedoch auf bemeldt Unserer N . Oe. Regierung Bewilligung,
auf fern Leben- lang , oder aus gewisse Zeit umsonst zu arbeiten , oder ohne
Sold zu dienen verschalt wird ; auf solche Weis : ^

Der N . seye auf N . Jahr -lang auf der Hoch- LöblichenN . Oe Regie¬
rung ergangenen Befehl auf ( das Gränitz -Haus , ober Stadt -Graben u , be¬

schuldig kennet , und alldort so lang in Band lind Eisen zu arbeiten
^ . 2. Die Gtadk//Grabens - Straf , das ist, in dem Stadt -Graben.

m der vtadt allhier m denen Eisen öffentlich zu arbeiten , bcp welcher in Acht
zu nemmen , daß kein Land -Gerichts - Her -, und unterer Richter Macht L

Thäter die allhiestge Stadt -Grabens -Straf aufzusetzen, weilen solches
ebenfalls allein in Unlerer und Unser Lands - Fürstlichen Regierung Macht

§. z. Sonsten in denen Eisen gewisse Zeit arbeiten.
§. 4. Ein heimlich- oder öffentlicher ganzer, oder halber Schilling.
§. 5. An den Pranger stellen.
§. 6. An das Holz ( so man hievor Crentz genannt , hinfüro aber nicht

mehr IN korrna eines Creutzes , wie obgemeldt , aufgerichtet werden solle)
span-
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spannen, das Verbrechen auf ein Zettul schreiben,und samt denen gestohlenen
Sachen an den Hals hencken.

§. 7. Vor derKirchen, und ausser deö Freythofs in die prechel stellen,
und Ruthen in der Hand haben.

§. 8. Hals - Eisen tragen.
§. 9. Öffentlich in Band und.Eisen kehren.
§. 10. Gefangnuss auf ein benannte Zeit.
§. n . In der Gefängmiß gewisse Täg in Wasser und Brod fasten.
§. i2. Denen Krancken im Spittal in Eisen warten.
§. 12. Ein öffentlich- oder heimlich geistliche Buss/ welche doch in

denen Ürtheilen nicht vorzuschreiben, sondern derselben Benennung und Ge¬
stalt der geistlichen Obrigkeit zu überlassen.

§. 14. Die Land-Gerichts-Stadt-oder Burck-Friedens- Verweisung
gegen einer gemeinen, ober geschwornenUrphed.

§ i ; Geld-Straf / welche aber, wo andere Straffen ausgeworf-
fen sevnd, keineswegs vorgenommen, auch meistens zu Erhebung deren Spit-
rälern, Schulen, Kirchen, und Gebäuen, für das gemeine Wesen, sonder¬
lich in Stadt und Märckcen, angewendet werden solle.

!er drcy und fünfzigste^"icul
Won Megnadungen.

>c>eLebens-Begnadungen nach geschöpftem Urtheil gebühren Uns als
Lands-Fürsten allein, dahero solle stch kein Land-Gerichrs-Herr, wer

^der auch seye, Geist-oder Weltlich, auch der gleich Güter von Uns,
«tHrUnieren Vorfahrcrn mit eben denen Rechten und Freyheiten,als fle, oder
Mir es aebabt, an sich gebracht hätte, und durchgehends kein Richter un-
^stel en Uns bis Orts an Unseren Lands-Fürst,ichen Rechten, und tteß-Iien
en aen Einqrif, oder Abbruch zu thuen, und also keinen verurtheilen, oder
wssentlich-n Ubelthäter aus Gnaden, oder um Gelds-Willen lov zu lassen,
bey hoher Straf, die Wir Uns nach Beschaffenheit der Sachen vorzukehren
Vorbehalten. ^ ein Land-Gerichts-Hen für sich selbst, oder durch
seinen Verwalter, wie auch in Städt undMärckten, ein Richter mit Bey-
ünern noch vor dem Urtheil aus allerhand Umständen befindet, daß ein lin¬
deres Ürrbel, als sonsten insgemein auf die That gehöret, zu fällen, und er
dessen aus denen Rechten, und dieser Unserer peinlichen Ordnung genügsame
Ursachen hat, kan er es wol thuen, ist es auch schuldig.

Nach gefälltem Urtheil aber hat weder wo ein Klager vorhanden, we¬
der wo er von Amts-wegen verfährt, ein Land-Gerichts-Hm weiter nichts zu
linderen, noch von dem Urtheil aufzuheben. . . .

§ ". Da auch ein Land-Gerichts-Hm nur einem armen Sünder e,n
absonderliches Mitlciden hätte, und Uns zur Begnadung erhebliche Ursachen
vorbrachte/ wollen Wir Uns alsdann in einem und anderen Fall, nach Be¬
schaffenheit der Umstände, darauf gnädigst retolviren.

L §. Z-
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§. z. Wie dann auch?kein Land- Gericht auf diejenigen greiffen, weni¬
ger sie bestraffen solle, welche Wir etwann aus gewissen Ursachen, durch k»r
>enc,oder offenen Ruf dergestalt zu begnaden versprochen, wann sie sich selbst
angeben, und ihre heimlich begangene Missethaten offenbaren wurden.

er vier und fünfzigste^rcicui
!on denen Uand-Gertchts-Unkösten, und Ktzung.
jJeweil jederzeit auf die Vollziehung des Urtheils , auf den Lrocok.

peinliche Fragen , und Atzung, re. ein zimlicher Unkosten gehet, und
. nun jedwedererLand -Gerichts -Hen wisse, woher derselbe zu nehmen.
§. i . Als wollen Wir , daßerstlichen , wo kein Klager vorhanden , der

Thaler auch über die Bezahlung deren Schulden ganz nichts im Vermögen
hat , der Land-Gerichts - Herr , und Richter alle Atzung, und Land - Gerichts-
Unkosten auszustehen ; aber dannoch jederzeit allen verdächtigen Ubelthätern
emsig nachzustellen. Nicht weniger wegen deren Mithelffern , und was zu
Nachforschung der begangenen Thal , Verhörung deren Zeugen , Botten -Lohn,
Gerichts -Dienern , und dergleichen aufgehet , von dem Seinigen herzugeben
schuldig seyn, und keine Anlagen , oder Land - Gerichts - Unkösten auf seine
Grund -oder Land -Gerichts -Unterthanen machen.

§. 2. Eben so wenig einigen Unkosten von dem gestohlnen Gut abzie-
hen , sondern solches, gegen Erlegung des Fürlänqs deren zwey und siebenzig
Pfenning , seinem rechten Herm , so gut es in das Land - Gerichr - kommen,
ausser deren Sachen , so nicht aufzubehalten , darfür er doch gleichwol den
Werth , so viel darumen eingenommen worden , folgen lassen solle.

§. z. Hingegen wann der Beklagte zu dem Tod verurtheilet , oder son¬
sten in eine exkrs -oi-Ninaii peinliche Straf erkennet wurde , und etwas von
Gütern im Vermögen hinter sich verließe , so ist der Land-Gerichts - Herr , es
sepe gleich ein Kläger vorhanden , oder nicht , befugt , seinen aufgewmdten
billigen Gerichts -Unkosten, welchen er bey seinem guten Trauen , und Glau¬
ben specibciren solle, bey des Derurrheilten hinterlassenen Vermögen zu er¬
suchen.

§. 4 . Im Fall aber der Beklagte über die wider ihne Vorkommens An¬
zeigungen sich also pmgirre , daß er von der Missethat unschuldig, und die
Klag lreventlich , oder ohneGrund befunden wurde , so solle alsdann der Be¬
klagte nicht allein in der Haupt -Sach von der Klag , und allem Unkosten, und
Atzung losgesprochen, sondern auch der Kläger dem Land- Gerichts -Herrn die
Atzung, und Gerichts - Unkösten, wie nicht weniger dem Beklagten alle
Schmach , Schäden , Gefängnuß , und Unkösten zu erstatten , und gut zu
machen erkennet werden , allermassen oben bey dem zehenden sUricul vorgese¬
hen ist.

K. Wann der Beklagte über die wider ihne verkommene Anzeigun¬
gen, und ausgestandene losgesprochen wurde , muß ihm der Kläger
seine aufgewenbte Unkösten selbst zumeffen, der Beklagte die Atzung von dem
Seinigen bezahlen, und der Richter die Amts -Unkösten über sich nemmen.

§. 6. Doch damit sich die Land-Gerichts -Herren ihrer Unkösten in etwas
besser erhellen mögen , wollen Wir ihnen auch dieses zugelassen haben , daß sie
von der einheimisch- oder angesessenen Verbrechern Gut , wann dasselbe von

Uns
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Uns bey denen Slädr undMärckten , oder auf dem Land von denen Grund-
Herren , als Erb -los eingezogen wird , den gebührenden Land -Gerichts - Un¬
kosten, und Atzung begehren, und einforderen mögen ; doch denen Grund-
Obrigkeiten , st) darwider m st-scie befreyet seynd, an ihren üblich herge¬
brachten Freyheiten unprsstuäicirlich . ^ ^

§. 7. Ein von Uns begnadter Thäker mag auch ehender nicht entlassen
werden , bis er dem Land - Gericht allen Unkosten, und Atzung ( wann er es
anderst im Vermögen ) erstattet hat.

!er fünf und fünfzigste-srcicui
Bon deren Welthatern verlassenen Gut.

haben sich ein Zeit her» etliche, so wol Land - Gerichts -als Grund-
Herren unterstehen wollen, ein jedwederer dasjenige , was von des
Hingerichten Thäters Gütern unter ihme gelegen, es seyen Gläubiger,

oder Erben vorhanden gewesen, oder nicht , obschon auch die Straf des Ver¬
brechens solches nicht niit sich gebracht , einzuziehen, wann es aber allen Rech¬
ten , und der Billigkeit entgegen ist. ^

Als setzen, und wollen Wir , daß kein Land -Gerichts -oder Grund -Herr
einiges Thäters hinterlassenes Gut einziehe, weniger ihme zueigne.

§. i . Es bringe dann erstlich das Verbrechen , neben derLebens -Straf,
auch zugleich dieEinziehung des Guts , in dieser Unserer Land- Gerichts -Ord¬
nung ausdrücklich mit sich. ,

Andertens , oder es verliefst der Thaler keine Erben , bis m den zehen-
denGrad inclulive , und stürbe ohneTestament , in welchenFällen in Unseren
Städt undMärckten der angesessenen, oder vermögigenUbelthäter Haab und
Güter Unserer Lands - Fürstlichen Cammer ; veränderen Unterthanen aber
fahrende Haab dem Land - Gerichts - die ligenden aber jedwederem Grund-
Herm , darunter sie gelegen, zufallen sollen, doch denenjenigen, so ( wie vor-
gemeldt ) absonderlich befreyet seynd, ohne Nachrheil.

§. 2. Wann der Thäter flüchtig ist, solle der Land-Gerichts -Herr , oder
da er angesessen, dessen Grund - Herr , in grossem Verbrechen , da man auch
wider einen Abwesenden verfahren kan, sein Gut beschreiben, und bis zu
Austrag der Sachen niemand nichts darvon erfolgen, oder verwenden lassen,
ausser der nothwendigen Unterhaltung des Weibs , Kinder , und Dienst-
SöttbU.

Von dem Gut derenjenigen, die sich selbst entleiben , ist Hierunken zu
finden. ,

!ec sechsM fünfzigste^«icul
Ion denen Urpheden.

-Ann einer nicht genugsam überwisen ist , oder wann einer nicht so
viel in der loi -cm- bekennet, daß er gerichtet werden könte, oder
wann er des Land-Gerichts verwisen , in ein exer»- c»-6mg, i Straf

verunheilet , oder auch von Uns begnadet wird , solle derLand -Gerichts -Herr
L 2 ihne
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ihne nicht ehender entlassen, oder des Land-Gerichts verweisen, er habe dann
schriftliche, auch wann es die Schwere des Verbrechens erforderet, ein mit
einem Eid bestättigte Versicherung hinterlassen, daß er weder für sich sechsten,
noch durch andere gegen dem Land-Gerichts-Grund-Hmn, deren Beamten,
Unterthanen, dessen Grund, und Boden, rc. zu keiner Zeit dasjenige, was
mit ihm vorgcnommen worden, auf einige Weis, wie die immer erdacht
werde» möchte, rächen, sondern in allem dcm Urtheil Nachkommen solle, und
wolle, die Form der Urphed kan beyläuffig also lauten:

Worm einer geschwornen Urphed.
N. N. bekenne hiemit Kraft dieser geschwornen Urphed, daß, nach-

deine ich in das Land-GerichtN.geliferet, auch wegen der wider mich
verkommenen Anklag, Jnzicht, und starcken Vermutungen mit mir

Land-Gerichts-mässig verfahren, und durch Urtheil und Recht erkennet wor¬
den, daß( allhier ist der Inhalt des Unheils zu setzen.)

Als gelobe, versvriche, und zusage ich bey meinem Cörperlichen Eid,
daß ich weder an der Grund-noch Land-Gerichts-Obrigkeit, deroUntertha¬
nen, Angehörige», oder sonsten jemands anderen, wer der auch seye, auf
keinerlei) Weis noch Weeg, einige Gewalt, noch Nach, weder durch mich,
noch andere meinetwegen, der mit mir vorgehabten gerichtlichen Handlungen
halber suchen, selbst üben, Uriach geben, noch darzu auf cinigeWeis Behelf
thuen, sondern alles, so wol bei) mir, als bey denen Meinigcn in ewige Ver¬
gessenheit stellen wolle.

Zum Fall aber ich für mich selbst, oder jemands anderen meinetwegen
obbesagter gegen mir rechtmässig vorgenommenen Handlungen halber das ge¬
ringste, sowol gegen der Grund-als Land-Gerichts-Obrigkeit, oder jemands
anderen, äffern, rächen, oder auch deßhalben dröhlich feyn wurde, solle ge¬
gen mir, als gegen einem meineidigen Urphed-Brecher ohne alle Gnad, nach
Ausweisung der Land-Gerichts-Ordnung, verfahren werden.

Urkund dessen, habe ich diese Urphed mit meinem körperlichen Eid be¬
kräftiget, auch solche mit Hand und Pettschafl verfertigter der Grund-und
Land-Gerichts-Obrigkeit zugestellet. auf dem SchloßN. denN.Tag,
desN.MonatS, in demN.Jahr.

Dieses ist nur ein beyläufige Form, welche nach Beschaffenheit, und
Umstände der Thar, und derThäter zu änderen, und einzurichten.

Von der Urphed-Brecher«Straf ist hernacher an seinem Ort bey dem
neunzigsten-Vi cicul zu finden.

er sieben und fünfzigste^rücui

^Jeweils» die Scharf-Richter insgemein unbarmherzige Leut feynd, solle
der Richter, sonderlich bey der peinlichen Frag, Acht haben, damit
die rechte Maß durch sie nicht überschritten werde.

§. i . Wie auch, daß er gewöhnliche, und nicht neu-erfundene Werck-
Zeugfür sich selbst, ohne Bewilligung, gebrauche.
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§. 2. Daß er das geschöpfte Urtheil recht mercke, und vollziehe, auch

die armen Sünder nicht übereile, noch an der Geistlichen Zusprechung verhin¬
dere, weniger zur Verzweiflung Ursach gebe.

§. z. Obwolen ihm ein sichere Freyyeit ausgenlffen,und gehalten wird,
solle er doch, wann er unrecht richtet, nach Gestalt der Sachen, und Richter¬
lichen Erkanntnuß gestraft werden.

^er acht und ^rcicu!
'on dem Goch-Gericht/ oder Galgen, und dessen

Erhebung.
ein Land-Gerichts-Herr ein Hoch-Gericht aufricbtet, muß er

wenigst vier und zwanzig Ellen weit von seines Nachbaren Grund
setzen, damit der Schatten denselben nicht berühre.

. i . Ob zwar ein Land-Gerichts-Herr derentwegen das Land-Gericht
nicht verwürckt, daß er keinen Galgen aufgericht, oder daß derselbe eingefal¬
len, und von langer Zeit her», weilen sich kein Fall zugetragen, daß man des¬
sen bedürft harte, nicht erhebt worden ist, so sollen doch die Hoch Gerichtet
zum Abscheu, und darumen jederzeit erhoben seyn, damit wann sich ein Fall
ereignet, der arme Sünder in der Gefängnuß bis auf die Erbauung des Ge¬
richts nicht warten, und leiden därffe.

§. 2. Wo sich auch die in deni Land-Gericht, oder in
Städt und Märckren vorhandene Handw

weiten, solle man es UnsererN " -
s'

onde des

l
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nderter Zheil
Der

etnltchen IM-Gertchts-Mdmiig
des Urz-Herzogtums Westcereichs

unter der Unns.
Mn denen Hand-Gerichts-massigen Wällen

insonderheit.
!er neun und fünfzigste^rncul

Won derGOttes-Wästerung.
Er GOTT den Allmächtigen, MARIAM die

allerreineste Jungfrau, oder andereHeiligenGOtteS schmäh¬
lich lästeret, auch mir Worten, oder Thaten GOTT etwas
zumesset, so stch nicht gebühret, oder hingegen GOTT et¬
was benimmt, oder abbrichr, so ihme zustehet; imgleichen
auch derjenige, der die GOttes-Lästerung anhöret, und den,

der alsoGOTT lästeret(da es seinerEhr, Leibs-und Lebens-Gefahr halber
seyn kan) nicht davon abmahnet, sondern durch sein Anwesen gleichsam dar¬
ein williger.

Oder aber dasselbe, wann der GOktes-Lästerer über die bescheheneAb-
mahnnng davon noch nicht abstehen wolle, gefährlicher Weis verhalten, und
nicht anzeigen wurde.

Nicht weniger auch, wer bei) denen heiligen Sakramenten, Wunden,
Creutz, und Leiden unseres Erlösers vorsätzlich, und wolbedachtlich fluchet,
der ist Land-gerichtlich zu straffen.
. Bey dem geineinen Fluchen und Schwören aber, so mehr aus einer

bösen Gewohnheit, als Vorsatz Herfliesset, ist jedes Orts Obrigkeit die Straf
vorzunemmen befugt, und schuldig.

§. i. Und demnach ein jeder aus Christlichem Eifer, GOttes Ehr zu
retten schuldig ist, als sollen die Obrigkeiten nicht allezeit auf Anzeig, oder
Anklagen warten, sondern für sich selbsten allen möglichen Fleiß anwenden,
die GOtteS-Lästerer zu erkundigen, und zu den gesetzten Straffen zu bringen.

§. 2. Die Anzeigungen zu dein Erkundigen seynd ungefehr diese:
Unzeigungen zum Mchforschen.

Erstlich, wann die geineine Sag herum gehet. An-
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Andertens, wann die Person ohne das derentwegen verdächtig, und
dessen erwann vorhero schon berichtiget, und bezüchtiget worden ist.

Drittens, wann sie sonsten ein gott-und ruchloses Leben führet.
Viertens, dem Fressen, Sausten,, und Spielen, wie auch dem Zorn,

Neid, und böser Gesellschaft ergeben ist.
Fünftens, selten, oder nie in die Kirchen kommt.
Sechstens, von denen Haus-Genossenen, oder Nachbaren derentwegen

" Siebendens, oder auch von bestellten Aufstechern verrathen wird. D,e
Juden seynd in der GOttes-Lästerung absonderlich verdächtig.

InHuiütioli, oder Machforschung.
§. r. Und ist hiebey zu wissen, daß man in diesem abscheulichen Laster

nicht alle Ordnung, so sonsten in Nachforschungen gewöhnlich, in Acht nem-
men, sondern so gut man nur kan, nachforschen, auch gemeinen, undm
gleichem Laster ergriffenen Personen(ausgenommen, es wäre ein Femv)
glauben darf.

Anzeigungen zu der Gefängnuß.
§. 4. Wann sich mm eine, oder mehr deren obgemeldren Anzeigungen

würcklich erfinden, vielmehr wann einer in frischer That ergriffen, oder von
jemanden, so die GOlteS-Lästerung gehöret, angezeigt worden, solle der
GOttes-Lästerer alsbalden gefänglich eingezogen werden; wre dann allhier
der Rumor-Meister, und Profofen, in denen Städten, oder aufbem Land
die Richter, oder Gerichts-Diener, wann sie jemandenm der GOttes-Läste¬
rung bewerten, denselben alsobalden ergreiffen, undm sichere Verwahrung
zu bringen, befehlet seynd.

Anzeigungen zu der peinlichen Mag.
§. 5. Wann der Gefangene so dann dieGOttes-Lästernng laugnen will,

er aber dessen durch einen untadelhastcn Zeugen überwisen ist.
Wie auch, wann der Zeug gleich tadelhaft, doch sonsten die vorange-

»eiaten gemeinen, oder absonderliche Vermutungen darneben vorhanden; son¬
derlich wann man in der Nachforschung ächtbare Zeichen, als r«̂ verletzte
Cructfir, durchstochen, zerschnitten, oder durchschossene Bilder, und derglei¬
chen befinden thäce, solle der Thaler zum Überfluß mir dem Zeugen, oder Vs-
liuncismen cc>nffonriret,und so er dannoch im Laugnen verharret, demBe)-
Urtheil nach, an die peinliche Frag gelegt werden.

§. 6. Die absonderliche Frag-L-ruck können ungesehrmnachfolgenden
punüen bestehen.

Mag - Utuck.
Erstlicben, ob er nicht(nach Ausweisung dessen, was die vemmcis-

kion, oder Inquisition mit sich bringet) GOTT gelästercr habe.
Andertens, mit was Worten, oder Thaten, welche alle aufdasfleis-

siaste zu beobachten.
Drittens, wie oft solches beschehen?

M 2 Vier-
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Viertens , an welchen Orten!
Fünftens , zu welcher Zeit!
«sechstens , wer sonsten dabei ) gewesen , und es gehört , diese alle zu

benennen . -
Siebendens , ob ihne niemands abgemahnet habe!
Dann wann ihn die Anhörenden nicht abgemahnet , seynd sie nach Ge¬

stalt der Sachen , und mit umerlauffenden Umständen durch jedes Orts Obrig¬
keit , wie obgemeldt , zu besiraffen.

Achtens , ob er nach beschehener Abmahn - oder Bestraffung gleichwol
fortgefahren!

Neuntens , ob er gewist , daß er GOTT hierdurch lästere!
Zehcndens , was ihne hierzu bewegt!
Eilftens , aus was Gemüts - Meinung er es gethan!

Und- Urtheil.
§. 7 . So nun der Befragte die GOttes - Lästerung bekennet , selbige her¬

nach bestättiger , oder aber nach genügsamen Zeugen überwisen ist , solle er,
nach Gelegenheit der Umstände , und Schwere der GOttes - Lästerung , schwe¬
rer , oder linder gestraft ; als nemlich , wann es ein vorsätzlich -wolbedächtliche
GOttes - Lästerung im höchsten Grad ist , mit glüenden Zangen gerissen , Rie¬
men aus seinem Leib geschnitten , zurRichc -Scatt geschleipst , dieHand , wel¬
che er etwann hierzu gebraucht , abgehauen ; die GOttes - lästerliche Zungen,
so weit sie aus dem Mund zu bringen , abgeschnitten , und der Leib lebendig
zu Staub und Aschen verbrennet werden.

§. 8 - Ist aber die GOtteö -Lästerung nicht mit so gar schweren Umstän¬
den beladen , doch aber gleichwol unmittelbar wider GOTT , und dessen rei-
ncsten Mutter , oder andere Heiligen , entwederS mit unehrlichen , schmähli-
chenWorten , odcrThaten bcfchehen , so solle der GOttes -Lästerer durch das
Schwerd vom Leben zum Tod gerichtet , ihme aber vorher » die Zungen , Hand,
oder dasjenige Glied , besten er sich zur GOttes - Lästerung bedienet , ausge¬
schnitten , und abgehauet werden.

§. 9 . Die Straf des gemeinen Fluchens , oder GOttes - Lästerens betref¬
fend , wollen Wir , daß nemlich die gemeinen Leut , wann sie zum erstenmal
ergriffen worden , in Gefängnnß mit Wasser und Brod auf acht Täg , oder
aber so lang in Band und Eisen zur öffentlichen Arbeit angehalten ; zum an¬
dertenmal an das Holz ( so man insgemein Creuk nennet ) oder Hals - Eisen;
zum drittenmal drey Täg lang nach einander an den Pranger gestellet , und
das Verbrechen ihiue schriftlich an die Brust gehest ; dann zum Viertenmal,
wo kein Besserung zu hoffen , und die Flüch der GSttes -Lästerung wolbedäch-
tigbeschehen , nach vorhergehender Dnrchbrennung , oderauch gar Ausschnei¬
dung der Zungen , des Lands verwisen ; das gemeine Schwören aber solle
von jedes Orrs Obrigkeit , nach Gestalt der Sachen , in gebührende Straf ge¬
zogen werden.

Die adelichen , und höheren Stands -Personen aber , nachdem sie vcVhe-
ro davon alles ErnstS , und mit scharffen Verweiß abgemahnet , für das erste
ans achtTäg lang in den Haus - Arrest verschaff ; das andertemal ihrer haben¬
den Dienst beurlaubt ; das drittemal am Leib mit würcklicher Gefängnuß,
oder in andere schärffere Weeg , nach Beschaffenheit des Verbrechens , abge¬
straft werden.

§. ro.
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§. io. Die Umstände, so die GOttes-Lästerungen schwerer machen,

seynd:
-beschwerende Umstände.

Erstlich, wann die GOttes-Lästerungen nicht gleich auf einmal, son¬
dern zu unterschiedlichen Zeiten wolbedächtlich bcschehen.

Andertens, wann es einer oft thut,und macht ein Gewohnheit daraus.
Drittens, wann einer über vorhergangene Abmahnungen glcichwol im

Lästern fortfahret.
Viertens, wann es mit Fleiß erdacht, und gar sonderbare ausgesuchte

GOttes-Schändungen seynd, oder mit absonderlichem Frevel, oder Vermes¬
senheit bcschehen.

Fünftens, wann einer GOTT lästeret, der in grossem Ansehen, und
groß geachtet ist, dann er gibt hierdurch desto grössere Aergernuß.

Sechstens, wann sie an einem Ort bcschehen, wo das GOttes-Lästern
nicht also im bösen Brauch ist, daß man also durch ein scharffeS Exempel der
bösen Nachfolg Vorkommen muß.

Siebendens, die Juden, und dergleichen leichtfertige, lasterhafte Leut
sollen auch schärsser als andere gestraffel werben.

Achtens, wie dann auch dieGOtres-Lästerung, so mit der That beschie-
het, schwerer ist, als die Lästerung der Zungen.

§.n . Hingegen erleichteret die Straf dieses:
Urleichterende Umstände.

Erstlich, wann einer die Lästerungen alsobalden bereuet, und wider-
ruffet.

Andertens,wann einer Läster-Wort ausspricht in einer fremden Sprach,
deren er nicht kundig ist, und nicht weiß, was die Wort in sich haben,

Drittens, diejenige, so keinen, oder weniger Verstand haben, sollen
allein nach dem, als ihr Alter, und Verstand mit sich bringet, gestraffecwerden.

Viertens, die Trunckenheit, und Zorn entschuldigen in diesem Laster
zwar keinen, jedoch können dergleichen, nach Beschaffenheit der Sachen, eine
Milderung nach sich ziehen.

Wie dann auch sonsten in diesem abscheulichen Laster keine blosse Ent¬
schuldigungen gelten, sondern in denen schwereren die Land-Gerichts-Herren
auf das schärffeste, in denen geringeren aber, jedes Orts Obrigkeit, der Ge¬
bühr nach mir Straffen verfahren sollen; damit GOTT der Allmächtige die
nachlässigen Obrigkeiten, und das ganze Land aus billigen Zorn nicht sechsten
straffe.

Zer sechzigster̂cicul
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Anzeigungen zum Machforschen.
Erstlich , wann ein Zauberer , ober Zauberin auf die andere bekennet,

und dessen glaubwürdige Verminungen , und Wahrzeichen verbringet.
Andertens , wann die gemeine Znzichk über ein Person , daß sie denen

Leuten , und Vieh jchade, der Schaden auch am Tag , die verdächtige Person
auch darnach beschaffen, daß man sich dergleichen zu ihr versehen mag

Drittens , wann unterschiedliche, unverdächtige Leut aussaaen , daß sie
m,k verbortenen Künsten , und Wahrsagen umgangen . "

Einziehung der verdächtigen Uerson.
^ 2. Wann nun in dem Nachsorschen heraus kommet, daß sich die
Heu sle N)DU-̂

den, in der Warheit also befunden, mag der Richter ein solche verdächtige
Person gar wol gefänglich einziehen; doch muß er dabey zugleich in Acht

^ Erstlich, daß er alsobald mit der Einziehung ihre Kleider , Haus , und
Wohnung durchsuchen, und sehen lasse, ob sie nicht Zauberische Sachen , al§
Oel , Salben , schädliche Pulver , Buchsen , Häfen mit Ungeziftr angefüllet,

/Menschen-Belner , Zauberische Wax -Lichtel, oder wärene mir Nadlen durch¬
stochene BildA , Hostien , Crystallen , Wahrsag - Spiegel , Verbündnuß-
Bneftl vom bösen Feind , Zauber - Kunst - Büchel , und dergleichen, um,

Andenens , findet er dergleichen, kan er weiter gehen , und die Person
durch den vcharf -Richter am Leib besuchen, und sehen lassen, ob sie nicht an
heimlichen Orten verborgene Sachen , oder sonsten wahre Teufels- Zeichen an
ihrem Leib habe.

Unzeigungen zu der peinlichen Drag.
§. z. Erstlich , wann sich nun dergleichen Sachen , oder Zeichen im

^ Andertens , wann ein Beweis da ist, da sie sich andere Zauberei) zu ler-

Drittens , oder jemands zu bezauberen bedrohet , und dem Bedrohen¬
den dergleichen besch,eher. ^

Viertens , auch sonderliche Gemeinschaft mit dergleichen Zaubers - Leu-

Fünftens , oder mit solchen verdächtigen Dingen , Gebärden , Worten,
und Weien umgehet , welche Zaubere » auf sich tragen , und diese Person des
selben sonsten berichtiget ist.
. . Sechstens , oder die Person zu Nachts zu gewissen Zeiten be» versperr¬
ter Thur be» Haus nicht anzmreffen , von ihr hingegen nicht zu erweisen wä¬
re , wo sie wüsten um selbige Zeit gewesen. ^ i ' wa

Alsdann kan der Land - Gerichts -Herr über vorgehend- eingezoqene Er-
kuneigung , oo sich, denen mikommenenAnzeigungen nach, in derThat alles
also befindet, und das darüber geschöpfte Bey - Urtheil , zur peinlichen Frag
schmlten , und darbe» ungcfehr nachfolgende Frag -Sluck brauchen.

srag-
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§. 4. Erstlich , ob sie kein Derbündnuß mit dem bösen Feind habe!
Andertens , welcher Gestalt?
Drittens , wann dieselbe beschehen?
Viertens , auf wie viel Zeit ?
Fünftens , .ob es schritt- oder mündlich beschehen?
Sechstens , an welchem Ort r

, Siebendens , durch was Gelegenheit?
Achtens , ob jemand dabey gewesen?
Neuntens , wo die Derbündnuß seye, oder was sie hiervon für ein

Wahrzeichen habe?
Zehendens, was sie hierzu verursachet?
Eilftens , ob sie Zauberei) gerriben?
Zwölftens , welcher Gestalt , und auf was Weis?
(Hiebey zu mercken, daß man die Person vorhero sechsten anssagen

lassen solle, wann sie aber über die verhandelten Anzeigungen nichts sagt , sie
hierauf umstandiglich fragen muß. )

Dreyzehendens , mir was Worten , oder Wercken solches alles besche¬
hen , ( wann die Person etwas anzeigr, daß sie etwas eingraben , oder behal¬
ten hätte , daß zu solcher Zauberey dienstlich, solle man darnach suchen, ob
inan es finde?)

Vierzehendens , wie oft?
Fünfzehsndens , an was Orten?
Sechzehendcns , wann , oder zu welcher Zeit?
Siebenzehendens , gegen wem ? ( die unterschiedlichen Personen fleissig

zu beschreiben, damit man -nquinren kan. )
AchrzehendenS, wem sie hierdurch geschadet, und wie sehr?
Neunzehendens , ob sie der verzauberten Person wieder helffen könne?

(hiebey zu mercken, daß allein diejenige Hülf , welche ohne fernere neue Zau¬
beret) beschehen kan, zulässig ist.)

ZwanzigstenS, von wem sie die Zauberey gelernet ? und wie sie darzu
kommen ? ob sie es nicht wiederum andere gelernet? wem ? welcher Gestalt?
und was erwann sonsten die Lhacen , und deren Umstände für nothwendige
Fragen an die Hand geben.

Nach beschehener Aussag muß sich das Land-Gericht alsobalden eigent¬
lich aller Orten erkundigen, ob sich dieZeichen, und vergrabene , oder verbor¬
gene Sachen also befinden? auch ob sich die Thar , und der Schaden , so dem
Menschen, oder Vieh durch Zauberey bekannter Massen zugefüget worden,
also verhalten ? dann auf blosse Bekannrnuß , die sich in der Thal nicht erfin¬
det , ist nicht zu bauen. Es solle auch die Erforschung durch das kalte Was¬
ser, als ein ungewiß-betrüglicheö Ding , nicht gebraucht werden.

Man solle vor , und bey der Erkannrnuß wol in Acht nemmen , ob alle
bekannte Sachen eine Zauberet) auf sich tragen?

Jmgleichen , ob darbey ein öffentliche Derbündnuß mit dem bösen Feind
vorhanden?

Oder , ob sie es ohne öffentliche Derbündnuß von anderen, zu demEnd,
daß sie denen Leuten hierdurch schaden möge , gelernet , und gerriben?

Oder , ob sie ohne Schaden , ihres Gewinns halber , ans Crystallen,
Gläser , Spiegeln , und dergleichen, denen Leuten wahrgesagt?

N 2 Oder
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Oder nur verbottene, abergläubische Seegen gebraucht?
Oder die Leut auf dem Bock, Mantel, und Schis»erbringen können?
§. 5. Nach Beschaffenheit nun eines, oder des anderen Verbrechens

müssen auch die Straffen gerichtet werben.
Und- Urtheil.

Dann auf rechte Zaubere», sie geschehe mit ausdrücklich-oder verstan¬
dener Verbündnuß gegen dem bösen Feind, dardurch denen Leuten Schaden
zugefügel wird, oder auch auf die jenige, welche neben Veriaugnung des
Christlichen Glaubens sich dem bösen Feind ergeben, mit demselben umgan¬
gen, oder fleischlich vermischet, ob sie schon sonsten durch Zaubere» niemand
einen Schaden zugefüget, gehöret die Straf des Feuers, welche doch aus er¬
heblichen Umständen, und wann der Schaden nicht groß, bey bußfertigen
Leutelt durch die vorhergehende Enthauptung gelinderer werden kan.

Die Wahrsager, abergläubische Seegen-Sprecher, und Bock-Schicker
aber mögen, nach Erheblichkeit des Verbrechens, zum Schwerd vcrurtheiler,
oder wann der Schaden, und Umstände nicht gar groß, oder beweglich, mit
einem ganzen, oder halben Schilling abgefertiget, und zugleich des Lands
verwisen werden.

Es solle auch, jebeSOrtsObrigkeit, diejenigen, so sich dergleichen Leut,
oder Künsten gebrauchen, i» gebührende Straf ziehen.

beschwerliche Umstände.
§.6.Erstlich, diese Straffen schärffec die etwann vielfältige Boshaftigkeit.
Andertens, die lange Übung.
Drittens, der grosse, sonderlich armen Leuten, derObrigkeit, Eltern,

oder Herren zugefügre Schaden. ^
Viertens,wann jcmands viel andere darzu gebracht, und verführet hat.
Fünftens, unter die Zauberer gehören auch diejenigen, so ihnen die

Heil. Hostien, sich damit gefrohren zu machen, oder daß sie nicht aussagen
sollen können, einheilen.

Umderungs- Umstände.
Dahingegen milderet über vorige in genere angezeigte Umstände auch

dieses, wann ein Zauberer noch vorher», ehender er angeklagt, und in Ver¬
haft gebracht wird, wahre Buß thur.

!er ein und sechzigste^rricul
M dem Master der beleidigten Majestät, kedellion,

Lonlpiwtion , Uands -Werrätherey, und Amids- Med,
oder Geleit- Gruch.

Jeweil diese Laster unmittelbar zu UnsererN.Oe.Regierung Erkannt¬
nuß gehören; als solle sonsten kein Land-Gerichts-Her:, oder Richter,

_ >wie der Namen haben, oder sonsten befreyer seyn mag, in dem La¬
ster der beleidigten Majestät, Lands-Verrätherey, Kebelliooen,' schädlichen
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Lonipirsrionen , Lands -Fried , und Geleit -Bruch , ichtwas zu erkennen , oder
zu sprechen sich anmassen; sondern wann einer , oder mehr in diesem Laster
verdächtig ist, den, oder dieselben, alsobald wie er kan, und mag , gefäng¬
lichen eiuzieyen, Unserer Regierung anzeigen, und deroselben auf weitere
Verordnung unweigerlich folgen lassen.

§. i . Jmgleichen auch , wann bey denen nachgesetzten Obrigkeiten in
Li vil- oder Lriminal - k>, oceilen solche Sachen vorkämen , welche dergleichen La¬
ster ans flch trugen , dieselbe ebenfalls Unserer N .Oe.Regierung mit Übersen¬
dung deren ^ Ken berichten

Hieher gehören auch die Münz -Fälscher , Unserer Kayserl. und Lands-
FürstlichenMünz , wie auch diejenigen, so Unserer Kayserl. oder Lands -Fürst-
lichen Jnstgel nachzustechen fich unterstehen.

Diüiägrores , oder Absager.
Ubersteiger Unserer Stadt - Mäuren.
Ausrührer wider die Lands - Fürstliche Obrigkeit , und dergleichen.

My UNd sechzigste ärcicul
d-Nchlag, Verwund-und anderen

tödtlichen Maudiungen.
ben anderen boshafter Weis tödtet , und also Menschen -Blut ver-

D giesset, dessen Blut solle wiederum vergossen werden.
§ i . Demnach aber dieTod -Schläg nicht einerley , indeme etliche bos¬

hafter etliche unversehener Weis beschehen, dann abermalen die boshaft¬
vorsätzlichen Tod - Schlag , enrwedcrs wegen der nahenden Verwandtschaft,
oder der darbey vergehenden allzu grossen Boshaftigkeit schwerer, und der
Straffen halber voneinander unmschiden seynd.

« -- Also ist erstlicken zu wissen, daß , wann jemand msgemem emm
Menschen aus Zorn , oder Gächheik um das Leben bringet , und er auf fri¬
scher That ergriffen wird , derselbe ob-vorgeschriebener Massen gefänglich ein¬
zuziehen.

Unzeigungen zum Nachforschen.
§ a Wann man aber allein von dem Entleibten , und nicht von dem

Thäter 'weiß , solle der Land- Gerichts - Herr den toben Cörper durch erfahrne
Wund -Aerzt beschauen, bcyncbens alsobald an dem Ott , da die That besche¬
hen , und bey denen jenigen, so es etwann gesehen, flerffig nachforschcn, wer
ecwann solche That gethan haben möchte? auch wann der todclich Verwund-
te noch ein Leben in ihm har , ihne sechsten um den wahren Thäter befragen
lassen.

Unzeigungen zu der Defängnuß.
§. 4. Wann der Beschädigte auf ein gewisse Person aussM , oder ei¬

ner , der eS vermutlich möchte gethan haben , fliehen will , oeer jchon m der

^ ' fttem , wann einer an dem Ort , wo die That geschehen, ergriffen, okr
jemandens blosser Degen , oder andere Waffen daselbst befunden wird.
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Deßgleichcn wann einer von des Entleibten Sachen etwas bey sich, oder

solches verkauffet har.
Nicht weniger, wann jemand einen toben Cörper heimlich vertuschen,

oder vergraben will.
Aus diesen, und dergleichen Ursachen solle der Land-Gerichts-Hm ei¬

nen solchen gefänglich Anziehen.

Anzeigungen zu der peinlichen Drag.
§. 5. Kämen aber aus der eingezogencn Inquilmon alle erst-bemeldte,

ober hieraus die vornehmsten Inäicis, und noch andere gemeine darzu, al»
daß einer bey vergangenem Rauf-Handel, und hierauf erfolgten Tod-Schlag
mit dem Entleibten gezancket, sein Wehr, oder Messer genommen, und auf
den Entleibten gestochen, gehalten, oder sonst mit gefährlichen Streichen ge¬
schlagen; sonderlich wann man auch des Verdächtigen Wehr, Messer, oder
Kleider zur Zeit der beschehenen Entleibung blutig gesehen, oder wann er des
Entleibten Haab genommen, verkauffet, hinweg geben, oder noch bey ihm
Hütte, und solchen Verdacht mit glaublichen Gegenanzeig-und Beweisungen
nicht ableinen könte, solle der Richter zur peinlichen Frag schnitten, und
ihne, nach denen gemeinen Frag-Scucken, ungefehr aufnachfolgende Lumpen
befragen.

Urag-Muck.
§. 6. Erstlich, ob er nicht diesen Tod-Schlag begangen?
Andertens, welcher Gestalt es beschehen, von Anfang bis zu dem End

zuerzehlen?
Drittens, an welchem Ort?
Viertens, zu welcher Zeit, Tag, und Stund?
Fünftens, mit was Mitteln, und Waffen?
Sechstens, was ihn zu dieser Thal bewogen?
Siebendens, ob ihme jemands darzu geholffen?
Achtens, wer derselbe gewesen? wie er heisse? und wo er sich aufhalte?
Neuntens, wo er den Tode» hingethan, oder vergraben?
Zehendcns, was der Entleibte von Geld, oder anderen Sachen bey sich

gehabt?
Eilftens, was er ihme genommen?
Zwölftens, wo er solches hingethan?
Dreyzehendens, wie khsucr er es verkauffet, oder wohin verborgen

habe?
Vierzehcndens, ob er nicht mehr Tod-Schläg begangen?
§, 7. Wofern der Befragte bekennet, oder übcrwisen ist, so folgt das

Urtheil, und Straf, die ist:
Und- Nrtheil.

In gemeinen Tod-Schlägen das Schwerd, doch hat es dabey viel Absätz,
inbeme nemlich bisweilen ein Tod-Schlag gar nicht, bisweilen nicht am Le¬
ben, bisweilen auch schärffer, als durch das Schwerd zu straffen ist.

§. 8. Die Tod-Schläg, welche gar nicht gestraffet werden, ftyndfür-
nemlich diese:

Erst-
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Erstlich, welcher einen anderen aus rechter Noth-Wehr umbringt, und

solches beweist, der ist unsträflich, was aber ein rechte Noth-Wehr sepe, fol¬
get im hernachgehendem^nicul.

Andertens, imgleichen ein unsinniger Mensch, oder ein Kind unter ze¬
hen Jahren, es wurde dann ein absonderliche Boshaftigkeit dabey verspühret.

Drittens, wann sich einer derObrigkeit, die ihn aus rechtmässigen Ur¬
sachen gefänglich einziehen lassen will, gewaltthärig widersetzet, und darüber
erschlagen wird.

Viertens, der einen Nacht-Dieb, so sich zur Wehr stellet, umbringet.
Fünftens, wann ein Ehe-Mamieinen Ehe-Brecher, den er bei) seinem

Weib im Ehe-Bruch ergreift, oder das Weib in der Thal, auf solche Weis,
wie es die gemeinen Rechten zulassen, umbringt.

Sechstens, wann einer zu Rettung eines anderen Leib, oder Lebens je¬
manden erschlagt, und sonsten der Angegriffene anderer Gestalt nicht wol hät¬
te errettet werden können.

Siebendens, so im Bauen, oder anderen Fällen ein Mensch über ge-
thane Warnung unter den Wurf gangen, und ungefehr daselbstûmkommen.

Achtens, so einer den anderen in zngelassenen Ritter- Vpielen, oder
Fecht-Schulen umbrächte.

§. 9. Die gemeine Tod-Schläg, so nicht die Lebens-sondern andere
Straffe auf sich tragen, seynd diejenigen, ben welchen ein-oder mehrere in
denenRechten gegründle Milderungs-Umstände sich befinden.

Aisnemlich:
inderungs- Umstände.

Erstlich, wann em Tod-Schlag ohne boshaften Vorsatz, und wider des
Thäkers Willen beschichet.

Andertens, die übermassig, und allzu grosse Trunckenheit, so demThä-
ter ungefehr zugestanden.

Drittens, die unleidentliche Schmäh-Wort, so den Thäker zum billi¬
gen Zorn angctriben.

Viertens, wann sich einer sechsten bey derObrigkeit angibt.
Fünftens, wann ein Vatter seinen Sohn, der sonsten kein verwegener

böser Mensch ist, wegen eines Tod-Schlags, aus Lieb der Gerechtigkeit, dem
Richter sechsten übergibt.

Sechstens, wann einer seine Mitthäter der Obrigkeit anzeigt, und zur
Gefängnuß bringt.

Siebendens, wann einVatler seine Tochter in wurcklichem Ehe-Bruch
ergriffe, und solche an der Stell umbrächte.

Dahingegen werden die Tob-Schlag beschwert.

beschwerende Umstände.
§. io. Erstlich, durch den leichtfertig-boshaften Vorsatz.
Andertens, durch die Unbarmherzigkeit. ^ ,
Drittens, durch die boshaftig, arglistig, und erfundene vollbrachte

Weis des Tod-Schlags. . ' _
Viertens, wann die umgebrachte Person eines hohen Stands ist.

O 2 Fünf-
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Fünftens , wann einer seinen eigenen Herrn , Frau , oder andere Perso¬

nen , so ihme Gutthat , und Treu erzeigt haben , oder jemand unter dem
Schein der Freundschaft umbringr , re.

In diesen und dergleichen Fällen solle es nicht bey der Orömari - Straf
des Schwerds veUffeiben , sondern dieselbe mit vorhergehenden Leibs - Straf¬
fen , als mit Zangen reissen , Hand abhauen , und Schleipfen vermehret , oder
aber der Thaler an statt des Schwerds geviertheilt , oder mit dem Rad hinge-
richtet werden.

§. 11 . Em absonderlich schwerer Tod -Schlag ist auch derjenige , wann
ein Bettler unter dem Schein des begehrenden Allmosen , oder auf andere
Weis die reisenden Leut ermordet , oder ein Wirt die Gast grausamlich er¬
würget , und etwann noch darzu anderen Gästen verspeiset ; dergleichen Mör¬
der sollen geviertheilr , oder gerabbrechr , vorhero auch , nach Gestalt der Um¬
stände , mir Zangen gezwickt , oder Riemen aus ihnen geschnitten werden.

§. 12 . Wann jemand einen bösen Vorsatz hat , einen um das Leben zu
bringen , daran aber durch andere verhinderet wird , der solle mir einer ext , a-
orcUnari Straf belegt ; da aber einer aus bösem Lang- bedachtem Vorsatz je¬
manden vorgewartet , denselben würcklich angegriffen , und seiner Seits an
Verbringung der Mord - Thar nichts hätte erwinden lassen ; ob gleich der Tod
des Angegriffenen hierauf nicht erfolgt , der solle nichts destowemger mit dem
Schwerd von dem Leben zum Tod hingerichret werden.

ig . Was anlangr die Verwundungen , und andere freventliche Ge¬
walttätigkeiten , die ohne Tod - Schlag befchehen , wollen Wir zu Abschnei¬
dung vieler Strittigkeiten , so sich deremhalben zwischen denenLand -Gerichts-
Grund - und Dorf - oder Marckt -Obrigkeiten ins künftig ereignen möchten , daß
es damit folgender Gestalt gehalten werde.

Erstlichen , wann jemand mit einer verbotenen Wehr , als Degen,
Spieß , Hacken , Stecken , oder Prügel verwundet , oder verletzet , auch sol¬
che Verwund - oder Verletzung durch beerdigte Bader , undWund - Aerzt für
tödtlich erkennet wurde ; solle allein die Land -Gerichts -Obrigkeit hierinnen,
was recht ist , zu handlen , der Thäter auch unverzogentlich auf Maß und
Weis , wie oben vonLiferung deren Thärern geordnet , in das Land -Gericht
geliftrer werden.

Andertens , da aber die Verwund - und Verletzung nicht für tödtlich er¬
kennet wurde , ob sich gleich selbige unter , oder ausser des Dach -Tropfens zu¬
getragen hätte , solle in diesem Fall , wie auch in anderen gemeinen Schlage-
reyen , und Rauf - Händeln , wo kein tödrliche Verletzung geschiehst , die
Marckt -oder Dorf - Obrigkeit ( zum Fall kein Kläger vorhanden ) die gebüh¬
rende Straf ( doch mehr an Geld ) nach Beschaffenheit der Sachen , und Um¬
stande , gegen dem Verbrecher von Amts - wegen vornemmen , und wann der
Verbrecher in des Grund - Herrn , oder anderer Obrigkeit Händen , und Ge¬
walt sich befindet , selbige der Marckt - oder Dorf -Obrigkeit alsobalden gelifert
werden ; wo aber kein Kläger vorhanden , demselben nach Befund der Sachen
dermassen Ausrichtung thuen , damit ihme neben Abtrag aller Kosten , Schä¬
den , und Versaumnuß durch den Beklagten ein satrsames Begnügen besche-
he ; der Thäter auch noch darzu , und zwar , da er Armut halber dem Klä¬
ger die verursachte Unkosten , Schäden , und Versaumnuß nicht erstatten kön-
te , oder auch sonsten mehrers in dergleichen wäre betretten worden , schärffer
gestraffet werben.
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Drittens, jedoch wollen Wir dieses von denen Verletzungen, so durch

Schiessen, Messer-und Stillet-Skich, und andere verbottenc Wehren sich
zutragen, und aller Vermutungen nach aus Mörderischem Vorsatz bejcheoen,
fle werden gleich tödtlich, oder nicht erkennet, keineswegs verstanden, son¬
dern hierinnen ohne Mittel denen Land-Gerichts-Obrigkeiten die Erkanntnuß,
und Bestraffung allein Vorbehalten haben. ^ , ,

Viertens, wie bann auch, da ein Diener freventlicher Weis, (ohne,
und ausser der Noth-Wehr) über seinen Herrn die Wehr, oder Buchsen rn,
ckete, oder gar Hand an ihm legte, selbigen verwundere, oder solchen übel
rr-,A rte, solle die Land- Gerichts-Obrigkeit gegen einem solchen Verbrecher,
aufvorhergehende Erkanntnuk, mit gezimcndcr Bestraffung, als Gesangnutz,
Stellung an den Pranger, Anhaltung zur Arbeit in Band und Eisen, oder
auch gar (da die Verletzung groß, und schmählich) mit Abhauung der rech¬
tenf >and verfahren, und dieses solle auch von denen Weibs-Per,onen, mw
Dienst-Menschern, so sich in obbenennten Fällen wider ihre Frauen sträflich
verhalten, verstanden werden.

^rcicu!!er drey und
. Moll der

Neiner rechtmäßig-zugelassenen Noth-Wehr wird fürnemlich crforde-
V.̂ i. Erstlich, derjenige, so sich dero inRechten bedienen will, von sei¬

nem Gegenkheil mit tödtlichen Waffen, oder anderen Lebens-gefährlichenI„-
ürumemen angefochten, überloffen, oder geschlagen, und also zur Gegenwehr
^ ^Andettens^ °daß"er sein Leib, Leben, Ehr, oder guten Leimut weder
mit der Flucht, noch auf einige andere verträgliche Weis habe retten können,
sondern gezwungen-und gedrungener seinen Feind mit der, damals zur Hand
gestandener Wehr, habe umbringen, und also sein Leib, Leben/ Ehr, und
amen Leimuc erhalten müssen, und ist ein solcher Benothlgter mit seiner Ge-
aenwehr, bis er geschlagen wird, zu warten nicht schuldig. ^ ^
b Drittens, daß es gleich an dem Ort, oder Platz von Stund an, und
nickt etwann über ein mercklicheZeit hernach beschehe. , ^

H 2. Ein solcher, da er dergleichen Noth- Wehr, wie recht, undmMSSNWLLSM
L S « , '--m --" W--» -M.M

Mann, oder ein Mann gegen einem bösen gefährlich bewaffl-ecen-vclb sich
einer Noth-Wehr zu gebrauchen, sondern auch da einer seiner Besreundten,
oder sonsten ehrlicher Leut Leben zu retten verursacht wurde

§. 4. Dieweilen aber obbenennte zu einer rechkmNsch-^
Stuck, wegen entstehender Verwirrung deren hitzig-und̂ "
bey denen Tod-Schlägen gar selten alle beobachtet, ^ "dernMiweilen merck.
lick überschritten, oder von dem Thaler nicht können bewifln werocn, vaß
also dem Richter billig schwer fallet, wie er sich, bevorab wann die Noth-
Wehr überschritten wird, zu verhalten. ^
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Ms rst vor allen Dingen wegen der Uberschreittung in Acht zu nemmen,
ob der Entleibte , oder der Beschuldigte den ersten feindlichen Angrif gechan
habe ? dann so der Beschuldigte den Unigebrachten erstlich angefallen , und
allererst im währenden Kampf zur Gegenwehr wäre gedrungen worden , kan
ihme die Vorgeschichte Noth - Wehr , wann er seinen Gegentheil entleibet,
nichts türtragen , sondern er ist als ein Tod -Schläger mir dem Schwerd zu
bestraffen.

§> 5- Ein anderes wäre , wann der Entleibte den Beschuldigten mit
todtlichen Waffen , oder sonsten feindlich angetastek , und also den Anfang des
Strems geinacht hätte , dann in diesem Fall , ob schon der Beschuldigte nicht
alles dasjenige , was Wir Anfangs zu einer rechtmässigen Noth - Wehr erfor¬
deren , beobachtet , sondern dieselbe ( bevorab wann ihme der abgeleibte Gc-
gentheil an tLtärcke , Keck- und Geschwindigkeit so weit überlegen wäre , das
er ihme mit einem Degen , Messer , oder anderen Waffen kaum so viel , als
der andere mir der Faust , oder einem Stecken auszurichten getrauet «) in et¬
was überschritten , und gegen dem Benöthiglen sich ungleicher Wehr und
Waffen , oder anderen Vorrheils gebraucht hätte , solle der Richter ohne ab¬
gefordertes Gutbeduncken deren Rechts -Verständigen niemals mit der Tods-
Straf vorbcy gehen , sondern je und allezeit , nach Mast und Weis der über¬
schrittenen Norh -26ehr , ein schärffer - oder lindere excrs - c>rüingr >Strafer¬
wählen , und solches, wann bekanntlich , daß der Entleibte den tödtlichen An-
grff gerhan.

§. 6. Indem cs aber an Beweistmn einer rechtschaffenen Noch - Wehr,
bevorab wann ein Tod - Schlag bey der Nacht , oder an End und Orten , all-
wo niemand zugegen gewesen , geschiehet , denen Beschuldigten vielmals er¬
mangelt , und sie al,o weder die Benökhigung , noch ihre gethaneNoth -Wehr,
um be,agter Ursache » «Villen, beweisen können , und nichts desto minder ei¬
ner Noth -Wehr beruhmcn , ligt einem Richter ob , anzusehcn den gut und
bösen Stand beyder Personen ; das Ort , da der Tod - Schlag geschehen ist
auch was jeder für Wunden , und Wehren gehabt , und wie sich jeder Theil
in dergleichen Fällen vor und nach der Thal gehalten habe , welcher Theil auch
aus votgehenden Geschichten mehr Glauben , Ursach , Bewegung , Vortheil,
ober Nutz habe» mögen , den anderen an dem Orr , wo der Tod - Schlag ge¬
schehen , zu erschlagen , oder zu benöthigen , re. daraus dann ein verständiaer

^ 'chter êrmessen kan , ob der vorgewendtcn Noth - Wehr zu glauben seye,

§. 7- Wann nun so starcke Vermutungen vorhanden , welche ben Rich-
ter , rer Vorgeschichten Noth -Wehr glauben zu geben , bewegte » , solle er nach
bcschehener ? u, ßLljon abermals willkürlich verfahren , oder aber , da die Ver¬
mutungen einer halben Weisung gleich wären , dem Thäter , zuErsekunq des
völligen Bcweistums , den Eid auferlegen , auch nach geleistet,« Eid denselben
allein gegen Erlegung des Gerichts -Unkosten ( wann derThäter denselben ver¬
mag ) gänzlich ledtg sprechen.
. . §- 8- Zum Fall aber die Vermutungen wider den Thäter sehr groß , und
derselbe sonsten auch ein Fried -hassig , greinerisch , und aufrührerische Person
, ^ btnes vorgmommmm Mords versehen könte , er aber
m der Gute die Thal Nicht bekennen «Volte, kan der Richter be» solcher Be¬
schaffenheit weder die ordentliche Tods -noch ein willkürliche Leibs -oder Gurs-

ü' lle , zu Erkundigung der Warheit , auf geschöpf¬
tes Bey - Urtheil den Tharer pemltch fragen.

Frag-
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§. 9. Erstlich, ob er den Entleibten zuvor gekennet?
Andertens, wie lang, und von welcher Zeit an!
Drittens, ob sie mit einander zu rhuen gehabt, gehandlet, oder ge-

wandtet, soll es alles erzehlen?
» ^^ Artens, ob sie unter währender Bekanntschaft, oder sonsten vor dem
Tod-schlag sich niemal miteinander zerkriegt?sagter,ste hätten sich zerkriegt:Fünftens, aus was Ursach? - -, v

sechstens, wie lang sie im Unwillen gelebt?
Siebendens, wie sie endlich an-und voneinander gerathen?Achtens, an was vor einem Ort?
Neuntens, zu was Stund und Zeit?

Sagt er bey der Nacht.
Zehendens, ob dieNacht sehr finster, ober dunckel gewesen?
Eilftens, ob er den Entleibten sehen, und erkennen können?
Zwölftens, ob der Anlauffende damals geredet, geschrien, oder still¬schweigend«hne angetast?

Wann er geredet:
Dreyzehendens, was für Wort?
Vierzehendens, was er ihm hierauf geantwortet?
Funfzehendens, wie lang das Wort-Wechseln gewähret?
Sechzehendens, ob er schon mit entblöster Wehr über ihn kommen,

oder ob er erst alldorten die Wehr ausgezogen?
Siebenzehendens, ob beyde, einer, oder keiner aus ihnen bezecht ge¬wesen?

' Achtzehendens, ob er seinem Gegentheil nicht füglich hätte entweichen
können, oder durch geringere Verletzung?

Sagt er nein?
Neunzehendens, aus was Ursachen?

Sagt er ja, er hätte weichen können.
Zwanzigstens, warumen eres nicht gethan?
Ein und zwanzigstens, wer den ersten Streich, oder Stoß gethan?
Zwei) und zwanzigstens, wohin?
Drey und zwanzigstens, ob er gemerckt, daß der tödtliche Stich, oder

Hub so übel gerathen?
Vier und zwanzigstens, ob er denselben mit Fleiß an das tödtliche Ort

gefuhret, und dahin zu richten verlanget?
Fünf und zwanzigstens, ob damals gar niemand auf der Gasten gewe¬

sen, oder zu denen Fenstern ausgeschauer?
Solle dieselbe, oder solche Häuser benennen.

Sechs und zwanzigstens, wann der Entleibte gefallen?
Sieben und zwanzigstens, ob er ligen bliben, und noch lebendig ge¬

wesen seye? ob er ihn noch darüber weiter verletzet habe? oder ob er noch
weiter gehen können, oder alsbalden gestorben?

Acht und zwanzigstens, wie er eines, oder das andere wisse?
Neun und zwanzigstens, wo er sich alsdann hinbegeben?
Und also von allen anderen Umständen, welche sich bey denen Tod-

Schlägen sehr unterschiedlich ereignen, und alle an dieHand zu geben unmög¬
lich ist, solle ein Richter ordentliche Frag-Stuck stellen.

P 2 Uv
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Urtheil.
Kan man nun ans seiner AuSsag abnemmen , daß er dem Entleibten

nachstellig, und also ein vorsätzlicher Tod - Schläger gewesen, solle er , nach
ordentlicher Bestattung der Bekanntnuß , zum Schwerd verurtheilet , blibe
er aber über ausgestandene l orrur bey seiner Vorgeschichten Noch -Wehr be¬
ständig, ledig gesprochen werden.

§. n . Sonsten wird insgemein die Noth -Wehr nicht für erheblich ge¬
achtet in folgenden Fällen.

Erstlich, wann einer von jemand ohne Gefahr des Lebens geschlagen,
oder angetastet wurde , als da einer den anderen ( zum Exempel) mit einer
Hand schlüge, oder bey dem Haar rauffete , und der also Geschlagene, oder
Geraufte erwürgete seinen Gegenkheil mit einem Messer , oder anderen Waf¬
fen, der möchte sich keiner rechten Noth -Wehr bedienen; es wäre dann , daß
der Starckere den Schwachen also hart mit Fäusten schlüge, und nicht Nach¬
lassen wolle ; derentwegen der Schwache aus redlichen Ursachen besorgen
möchte, daß er ihn zu rod schlüge; in welchem Fall , wann der Schwache den
Nölhiger durch Gebrauchung der Waffen entleibet, und solche gefährliche Be-
nöthigung genugsam beweisen möchte, wird er dardurch auch, als für ein
Noth - Wehr , entschuldiget; jedoch solle der Richter hierinnen einen Unter¬
schied deren Personen , deroselben Stands , höheren Würden und Ehren halten.

Andertens , so einer denjenigen, der ihme allein mit Worten drohlich,
oder sonsten nur argwöhnisch gewesen wäre , umbrächte.

Drittens , welcher seinen fliehenden, oder allbercits Wehr - los gemach¬
ten Gegenkheil entleibte, ausser, wann derselbe sich zu seinem besseren Dor¬
theil in die Flucht begebe, oder alsobalden zu einer anderen Wehr kommen
könte.

Viertens , wann nach dem Grein - Handel bereits eine geraume Zeit,
als etwann ein oder mehr Stund , oder Täg verflossen, und doch gleichwol
derAnfangs Beleidigte den Beleidiger von neuem hernach angreist , und hin-
richtet.

Fünftens , wann nach beschehenem Angrif , und gestilltem Zanck beyde
Theil von einander gebracht , und die Sachen verglichen worden , jedoch her¬
nach über ein Zeit ( bie seye nun kurz , oder lang ) der Anfangs Beleidigte sei¬
nen vorigen Gegenkheil um das Leben bringet.

In jetzt- erwehnten Fällen solle man den Thäter mit der ordentlichen Le¬
bens -Straf , oder nach Gestalt der hinzu kommenden Umstanden , mit einer
scharffen excrs - oräinai i Straf belegen.

Wilderende Umstände.
§. 12. Dahingegen wird die Straf gelinderer, wann
Erstlich , ein grosse Beleidigung vorher gangen , und also allein die Maß

der gebrauchten Gegenwehr nicht gehalten worden.
Andertens , wann der Thäter ein adeliche, oder Ritter - mäßige Person

wäre , ob er sich gleich mit der Flucht hätte erretten können.
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Drittens, wann ein Weib, ein Mann, der sie an Ehren, Leib, und

Leben angegriffen, umbringt, da sie doch von der Gefahr wol auf andere Weis
hätte retten können.

Viertens, da einer in währendem Streikt einen anderen, als den Red¬
ler, oder aber sonsten einen, der ihme an seiner Noch-Wehr verhinderlich
wäre, entleibet, und noch in vielen anderen Fällen, so alle beyzubringen un¬
möglich, sondern einem vernünftigen Richter, wie auch denen Rechts-Ver¬
ständigen anheim gestehet sepnd.

Der vier und sechzigsten̂icui
Ion demZod-Zchlag, so von vielen begangen wird.

es Mik Bestraffung eines solchen Tod-Schlags solle gehalten wer-
den, darbey sich unterschiedliche Personen befunden, ist aus nach-
folgenden Rechts-Fällen abzunemmen.

§. i. Der erste, wann etliche Personen mit vereinigtem bösen Vorsatz,
und Willen jemand zu ermorden einander Hüls, und Beystand leisten, ha¬
ben sie alle das Leben verwürckt, obschon an dem Entleibten nur ein einzige
Wunden, und der recht eigentliche Thäter offenbar wäre, oder nicht; irem,
ob sie gleich alle, oder nur etliche darvon auf den Entleibten zugeschlagen,
oder ihne verwundet hätten.

§. 2. So aber für das änderte, etliche Personen sich ungefehr in einem
Rauf-Handcl beysammen gefunden, einander geholffen, und jemand also ohne
genügsame Ursach nmgebracht hätten, und man den rechtenThäter weiß,von
dessen Händen die Entleibung geschehen, der solle als ein Tod-Schläger mit
dem Schwerd zum Tod, die übrigen aber nach Richterlicher Mäßigung gc-
straffet werden.

§. z. Wäre aber drittens, in einer gählingen Aufruhr, oder Grcin-
Handel der Entleibte wissentlich durch mehr, dann einen, tödtlich geschlagen,
geworffen, und verwundet worden, und man könte nicht beweislich machen,
von welcher sonderlichen Hand, und That er gestorben wäre, so seynd diesel¬
be, welche die tödtlicheVerletzung(wie obstehet) gekhan haben, alle alsTod-
Schläger vorgemeldter Massen am Leben, die übrigen aber, so dem Entleib¬
ten keinen tödtlichen Streich zugefüget,nach Gutbeduncken des Land-Gerichts
zu bestraffen.

§. 4. Ferners, und zum vierten, wann in einer Aufruhr, und Schlä¬
gers») einer entleibet wird, und man über allen angewendten Fleiß keinen wis¬
sen möchte, der ihn also gefährlich, und tödtlich verletzet hätte.

§. 5- Jmgleichen, wann in einem unversehens entstandenen Grein-
Handel ihrer erliche, oder viele einen verwundet, und ob zwar ein jedwedere
Wunden besonders nicht tödtlich gewesen, jedoch alle zusammen dem Beschä¬
digten den Tod verursachet haben.

§. 6. Nicht weniger, wann man den rechten Thäter nicht erkundigen
kan, ob alsdann, und beyden hievor gesetzten Fällen, wider den Urheber, und
Anfänger des Grein-Handels die oräinari Straf des Schwerds vorzunemmcn
seye, oder nicht.

Sollen die Urtheil-Sprecher mit Eröfnung aller Umstände, so viel sie
erfahren können, sich Raths erholten.O Der
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er fünf und sechzigste^nicui
Don dem Matter-Umder-und der Me -Keut-Mord.

H ^ (MElcher seinen leiblichen Datter , oder Mutter , Groß - Varcer , oder
Groß -Mutter , und Weilers in dem Grad hinaufDerwandte , bos-
hastig tödret , er seye gleich in - oder ausser des Ehe - Stands von

ihnen erzogen worden , der begehet ein Vatter - Mord , und ist ein gleichmässi-
geMissethat , wannVatter , oder Mutter ihre Kinder , auch Ehe - Leut einan-
der umbriugen,

- , i . Was nun die lnguilmon . Einzieh - und Befragung des Thäters
antrist , kan solches alles , wie bey dem gemeinen Tod - Schlag angezogen,
vollführet werben.

Aid - Urtheil
§ . 2. Die Sträf einer solchen abscheulichen Mord -That ist insgemein

das Radbrcchen , enrwcders von unten auf , oder oben herab , nach Beschaf¬
fenheit des Verbrechens , oder Nähe der Freundschaft , es kan auch ein gar
boshafte , oder grausame entschliche Vatter - Mord durch das Vicrrheilen ab-
gestrassel werden.

§. z . Dahingegen wird die Straf in etwas geringerer , wann die hier
oben bey denen Tod -Schlägen zur Milderung angedeute milderende Umstände
darzu kommen . .

§. 4 . DerMord zwischen Scief -Vatter , oder Stief -Mutter , wie auch
gegen Stief - Kindern , imgleichen zwischen Schwäher , und Schwiger , gegen
Schnuer , und Ayden , dann auch zwischen denen Keschwistrigten , nicht we¬
niger eines Zieh - Vatters von seinem Zieh - Kind , oder den er an Kinds -Statt
angenommen , ist zwar mir dem Tod zu bestraffen,jedoch etwas linder ; dann
wann nicht schwere Umständ mit nncerlauffen , sollen dergleichen Ubelthäter
vor dem Radbrechen mir dem Schwerd hingerichtet , oder auch etwann ihnen
neben dein Kopf die Hand abgeschlagen werden.

§ . 5. Mit Braut - Personen , so noch nicht würcklich zusammen geben
worden , leidet es auch fast gemeldte Linderung :/desgleichen wann einer in
Meinung einen anderen zu tödten , ein verwandte Person umgebracht hätte.

§. 6 . Wann ein Vatter , oder Mutter ihr Kind , oder der Mann das
Weib zu straffen willens , und die Maß überschritten , daß von derselben Bei¬
straffung das Kind , oderWeib um das Leben kommet.

Und dann , wann etwann aus Unachtsam - und Nachlässigkeit im Beth
das Kind von denen Eltern erstickt wurde , in sülchen Fällen solle man den
Thäter nicht leichtlich am Leben , sondern nach Gestalt der Sachen , und Um,
ständen , exrr -1- c» (linarle bestraffen.

§. 7 . Wann die Thal nicht gar vollbracht , so ist wol zu crwegen , ob
der Thäter wider seinen Willen verhinderet , oder freywillig nachgelassen , ob
er nahend zu der Thal kommen , oder nicht ! Item , ob grosser unwiederbring¬
licher Schaden daraus entsprungen , und nach Befund der Sachen , derglei¬
chen Thäter mit zeitlich - ober ewigerLand -Gerichts -Verweisung , samt einem

hat-
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halben , oder ganzen Schilling ; item , Abhauung der Hand , und nach Schwe¬
re der Umstände gar wol mit dem Schwerd zu bestraffen.

§. 8- So hat auch die oräinsn Straf nicht Start , wann man nicht ei¬
gentlich weiß , ob derjenige, der ein Kind umgebrachr , der rechte Datker ftye,
oder nicht , nemlich wann das Kind von einem solchen Weibs -Bild Herkom¬
men , so einem jedwederen zu Willen worden.

Meschwerende Umstände.
§. 9. Die Umstände, so dieses an sich selbst grosse Laster, und die dar¬

auf gehörige Straf schwerer machen, stimmen mir denen Übereins, welche
theils im nächst-vorgehenden, theils aber im nachfolgenden^ nicu ! eingefüh-
rek werden ; als da seynd, die öfters wiederhollte That , grausame , und auf
besondere Weis dem Entleibten angethane Marter , und sonsten darneben noch
andere begangene grobe Missethaten.

§. io . Wann die Kinder sich an ihren Eltern mit Stoffen , Schlägen,
oder sonsten ungebührend vergreisten, so ist denen Eltern sechsten die gezimen-
de Bestraffung zugelaffen, daß sie aber dieselbige der Obrigkeit anheim stellen
wollen , so seynd dergleichen boshafte Kinder , nach Beschaffenheit der Thal,
und Umstände , mir Harrer Gefängnuß , Arbeit in Eisen und Banden , oder
sonsten würcklich auch wol gar , nach Schwere des Verbrechens , und öfterer
Berwürckung , mitAbhanung der Hand zu bestraffen.

ZumFall aber die Eltern , entweders wegen ihres Alters , oder Schwach¬
heit , die Straf selbst nicht vornemmen könten, oder auch ihrer Weichmütig-
keit, undNachhängung halber dem Richter nicht anzeigen wollen , solle in de¬
nen geringeren Fällen jedes Orts Obrigkeit , in denen schweren aber das Land-
Gericht von Amts - wegen die gebührende Straf vornemmen.

er sechsM sechzigste^rricul
011 dem

zwar unter nächst- vorgehendem ^ tticul von dem Vatter -Mord , in
allwcg auch die Mütter begriffen, welche ihre leibliche Kinder enrwe»
ders in -oder gleich nach der Geburt des Lebens zu berauben , und

heimlich zu verlhuen sich vermessen, weilen aber viel unterschiedliche, noth-
wendige I' uncien in dem ganzen proceks dieses Lasters wol zu mercken, so ha¬
ben wir zu besserer Nachricht solche in einem besonderen ^ rricul zu verfassen
für nothwendig befunden.

Unzeigungen zn dem Uachforschen.
§. i . Wann ein ledige Person , die für ein Jungfrau gehet , im Ver¬

dacht wäre , daß sie heimlich ein Kind gehabt , und errödtet , solle ein Land-
Gerichts -Her : sonderlich erkundigen.

Erstlichen, ob sie mit einem grossen ungewöhnlichen Leib gesehen!
Andertens , ob ihr der Leib kleiner worden!
Drittens , ob sie bleich, und schwach gewest seye!
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Unzeigungen zur Gefängnuß, und peinlichen Wrag.
§. 2. Da nun solches, und dergleichen erfunden wird, dieselbige Per¬

son auch also beschaffen ist, gegen der man sich der vorgegebenen Thar verse¬
hen mag, solle sie in Verhaft genommen, durch verständige Frauen(soviel
zu weiterer Erfahrung dienstlich ist) besichtiget, und auf befundene fernere
Vermutung, wann sie die Thal darnach nicht bekennen wolle, peinlich be¬
fragt werde».

Doch daß befagte Frauen, oder Hebamen mit Anzeigung der Ursachen
eidlich ausgesagt, die Besichtigte seye dergestalt beschaffen, daß sie warhastja
gebohren haben müsse.

§. z. Wann auch ein Kindlein vorkommt, so kürzlich ertöbtet worden,
und in selbiger Nachbarschaft ein ohne dis verdächtiges, und übel beschrienes
Weibs- Bild wäre, welche bezüchtiget wurde, daß sie Milch in denen Brü¬
sten hätte, die mag daran gemolcken werden, und da sich rechte vollkommene
Milch bey ihr erfinde, die hat ein starcke Vermutung zur peinlichen Frag wi¬
der sich, und da sie Entschuldigung vorweudece, daß sie die Milch aus einer
anderen natürlichen Ursach hätte, solle deßhalben durch Hebamen, oder son¬
sten Arzcney-Verständige weitere Erfahrung beschehen.

§. 4. « oaber ein Weibs-Bild ein lebendig Glied-mäffiges Kind, das
damals wd erfunden, heimlich gebohren, und verborgen hätte, und dieselbe
erkundigte Mutter darüber bespracht wurde, EntschuldigungS-weiö aber vor¬
gebe, das Kindlein seye ohne ihr Schuld tod von ihr gebohren, ist sie ordent¬
lichen, und in dieser Unserer Land-Gerichts-Ordnung vorgeschriebenen Wei¬
sung zulassen, in Ermanglung aber deren darüber peinlich zu fragen.

§. 5. Noch viel mehrers, wann ein Weibs-Bild ein lebendig Glied-
mäsilges Kindlein also heimlich getragen, forthin wie ein Jungfrau aufgezo¬
gen, auch mit Willen allein, und ohne Hülf anderer Weiber gebohren- in¬
sonderheit wann sie laugner, daß ein Kind vorhanden gewesen, welches'her-
nach tod gefunden worden; in welchem Fall die vorgebende Entschuldigung
der toben Geburt mit Nichten anzuhörcn, noch deßwegen eine Weifung ruzm
lassen, sondern wider dieselbe mit der l a,rur würcklich zu verfahren.

§. 6. Gleichfalls ist peinlich zu befragen, welche vorgibt, es seye ihr
das Kind unversehens, und wider ihren Willen in die Heimlichkeit entfallen,
absonderlich wann sie verschwigen, daß sic schwanger seye, und darbe» ihren
grossen Leib, so viel möglich, verborgen, jedoch für ein ledige Weibs-PersonHergängen.

§. 7. Welches dann auch Statt hat an derjenigen, so sich mit dem ent¬
schuldigen will, sie habe nicht gewust, daß sie schwanger seye, dahero auch
kein Schuld, daß ihr das Kind unversehens in die Heimlichkeit gefallen; doch
wäre sie mir der peinlichen Frag zu verschonen, wann sie, wie flchs zu Recht
gebühret, erwise, sie hätte sich durch andere verständige Weiber wenig Täa
zuvor besichtigen lassen, und diese keine Schwängerung bey ihr befunden

§- 8-Fernere Anzeigen, und zwar zur peinlichen Frag scynd, wann
auf die bezuchtigte Personen dargekhan wird, daß sie sich selbsten in die Sei¬
ten, oder Bauch mit Fäusten, oder sonsten gestoßen, dieselbe zusammen ge¬
druckt,oder emgefäscht. in welchem Fall sie sich von der lorcu, nicht befreyet.
sie könce dann zu Recht darthuen, daß das Kind sonsten natürlicher Weis to-
der von ihr kommen seye.
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«. y . Schließlich könttn hieher auch gezogen werden alle die Anzeigun¬
gen , so bey Abtreibung der Geburt im nächst-folgenden -Vrricul ausgesuhret

^ '§. 10. Die Frag- Stuck mögen ungefehr gestellet werden, wie folget:

Ẑ rag - Mtuck.
Von wem sie geschwängerer worden?

Ob siê irchWort , oderVerheissung darzu beredet worden, oderfrey-

EsZLge ;Am ftye ^ ^ „den, ^ schwanger ftye?
Ob , und warum sie solches verborgen , und m geheim gehalten r
Wie lana ste des Vorhabens gewesen das Kind umzubringen.
Ob ste dem Vakter zum Kind vertraut , daß ste von ilMichwanger seye,

und das Kind umbringen wolle, auch ob dieser ihr Rath , Anleitung , oder
Hüls zum Verthuen geleisteti

Obstdsichsel 'bst in die Seiten geflossen, den Leib gefascht, oder gebun¬
den, aus der Erden herum gewelz-t , von höheren Orten herab gesprlmgen,
Tranckel , oder andere Arzlney eingenommen , und mehr dergleichen Le,chtfer-
^aeeik m dem End , daß die Geburt von ihr kommen möchte , verübet?
und da sie dergleichen gerhan , ob damals , oder vorhero das Kind sich in ihr
gerühret ? , .

Im - derApoleck? r " ? d?rvond ^̂^̂^ solche erkauffet , Wissenschaft ge¬
habt oder aeft-aat , zu was ste die begehrte Arztncy brauchen wolle.

' Woher sie wisse, daß dergleichen Arzkney, und andere oberzehlte Mit¬
teln zu ihrem Vorhaben dienlich?

Wie das Kind von ihr kommen?

d« 5. » « « - .

oder ^ GebmEend ^ indö Rath , Anleitung , oder Hüls

geleistê w!e,^und A ^ ^ jfümbrjngung des Kinds Hergängen, mit Ek-

zehlung deren UnMn ^ oder nach vollzogener Thal empfunden?
o » was End sie ihr eigenes Fleisch und Blut umgebracht»
Ob sie es zuvor getauft , oder darauf gedacht habe?
Ob sie nicht mehr Kinder verrhan?

Und - Urtheil.
a ii Nach erhaltener Bekannmnß der Thäterin , oder sonst gmugsa-

Überweisung und eingehollter eigentlicher Erkundigung eer -r.l)ar, ob
LÄÄ N -un„« »?»R-ch'°°. -i- «--
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Gerichts - Ordnung Kaysers c - roli des Fünften , dergleichen Kinder - Mörde¬
rinnen lebendig begraben , und gefällt , oder wo die Gelegenheit des Wassers
ist , erträncker worden ; so wollen Wir doch , Verzweiflung zu verhüten , daß
ein solche Thäterin mit den , Schwerd von dem Leben zum Tod hingerichrek
werde.

§. i2 . Derjenige , von dem ste zum Fall gebracht worden , so er darzu
Huss und Rath -geleistet , solle gleichmässig , wo aber dieses nicht beschehen,
sondern er vielmehr abgewehret , oder nichts darum gewust hätte , » achGut-
beduncken des Richters , nur wegen begangener fleischlicher Sünd , abgestrast
sec werden . , 5 k

inderungs- Umstände.
§. IZ . Es milderet aber die Straf neben anderen im nächst - vorgchen-

bcn cicul vermeldten Ursachen auch dieses , wann ein minder - jähriges
Werbs - Bild aus Rath , Hüls , ober Anstiftung ihrer Mutter das Kind ver-
than hat , und ist solches , wann noch andere Inclici » darzu kommen , ein An-
Zeig wider die Mutter zur peinlichen Frag , was Gestalten aber dergleichen
Mutter , oder andere , so darzu geholffen ; item diejenigen , welche darum
Wissen,chaft gehabt , und die Thal nicht angezeiger , abzustraffen scynd , ist
ebenmassig das , was im vorgehenden §. 12 , vermeldet , zu beobachten.

§. 14 . Welche in peinlicher Frag darauf bestanden , daß ihr das Kind
unversehens seye in die Heimlichkeit gefallen , oder ste nicht gewust habe , baß
ste »chwanger seye , ist nicht am Leben , sondern über ausgestandene Umr,
nach Gutbeduncken des Richters , in andere Weeg abzustraffen.

§. 15 . Wie nicht weniger diejenige , so gleichfalls in der T 'oirur auf de-,
me verharret , ober sonsten behauptet , daß ste an das Kind kein Mörderische
Hand angelegt , sondern dasselbe enkweders in währenden Geburts - Schwä¬
chen , oder ans Unterlassung Mütterlicher Hüls ( so nicht aus bösem Vorsag
beschehen ) gestorben , nach reiffer Erwequng , und Befund del AuSsag , auch
-er Mahl -Zeichen an dem Kind , willkürlich zu bestraffen.

eschwerende Umstände.
§. 16 . Dahingegen beschweret dieses Verbrechen , wann es zum öfter »,

oder aber mit einer besonderen Grausamkeit beschehen ; in welchen Fällen die
Ubelthäterin zur Richr - Statt geführet , und enkweders mit Hand abhauen,
oder aber mit gluenden Zangen , so vielmal als ste Kinder umgebracht , neben
obgedachter Straf des Schwerds , gezwickt werden solle.

X

Der sieben und sechzigste^rncul
>oll denen, so ihre Ueibs-Wucht mit Weiß abtreiben.

,Elche Weibs - Personen , enkweders ihr selbst eigene Leibs - Frucht
(es , eye auf was Weises wolle ) oder ein andere Person einem

. schwangeren WeibS -Bild durch Bezwang , Essen , Trmcken , Ader-
lassen , und dergleichen , ein lebendige Frucht vorsätzlich abtreibet , oder aber
einen Mann , oder Weib unfruchtbar machet , rvie auch derjenige , so wissent¬

lich
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Sich darzu Arztneyen verkauftet, ist Land-gerichtlich, wie hernach folget, zu
bestraften.

Anzeigungen zu der Machforschung.
§. l . In diesem Verbrechen ist neben denen Anzeigungen, so im nächst-

vorgehenden̂,-ricul von dem Kinder-Verrhuen gestellt worden, wider die
Mutter, wann fle ohne das verdächtig, auch dieses zum Nachforschcn genug¬
sam, wann bekannt ist, daß sie einen grossen Leib gehabt, und denselben zäh-
ling verlohren.

K. 2. Dergestalt, daß, wann der Richter in der Inquillnan erführe,
daß sich ein solches Weib bemühet hätte, die empfundene Leibs-Frucht aus ei¬
nige Weis von sich zu treiben; als wann sie etwas eingenommen, ihr an
verdächtigen Orten Ader lassen, oder lassen wollen; den Bauch, oder Seiten
starck gebunden, gefäschc, mir Fäusten, oder sonsten angestossen, zusammen
gedruckt, oder sich mit einein ungewöhnlichen Last zu solchem Ende beschwe¬
ret, sich auf der Erden herum gewelzet, von erhöhten Orten herunter ge¬
sprungen, oder andere dergleichen Gebärden verübet, insonderheit da sie sol¬
ches heimlich, und allein gethan hätte; imgleichen so ein Mann, oderVatter
zum Kind das schwangere Weib, vorsätzlich die Frucht abzurreiben, mir gro¬
ben Schlägen übel hielte, solle man besagte Person einziehen, die verdächtige
Mutter, wann es noch Zeit, durch geschworne Hebamen beschauen lassen,
und auf ferneres Laugnen, und geschöpftes Bey-Urtheil mit der würcklichm
loimr belegen, auch beyläufig also fragen:

§. z. Ob sie nicht schwanger gewesen!
Von wem!
Wie lang! -
Ob, und wie lang sie lebendige Frucht getragen!
Wann sie das Schwanger seyn widerspricht, ist sie zu befragen:
Woher sie dann ein so grossen Leib gehabt, aus was Ursach, oder für

einen Zustand! soll denselben beschreiben:
Durch was Mitteln sie sich des grossen Leibs so gahling entlediget! M

es benennen, bekennt sie Arzrney, ist sie zu befragen:
Wer ihr dieselbe gerathen, eingeben, oder vorgeschrieben!
Wo sie die Sachen gekauffet!
In was für einer Avotecken!
Was es eigentlich gewesen!
Obs ihr der Aporecker gern gegeben?
Was er gegen ihr vermeldr!
Ob er sie nicht wegen ihres Zustands gefragt!
Mit was Worten?
Was sie ihm geantwortet!
Wie dieselbe heisse!
Wie, und wann sie die Arztney eingenommen!
Wie sie sich darauf befunden!
Wie bald solches gewürcket!
Was es von ihr getriben!

R 2 Obs
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Obs nicht ein lebendige Frucht?
Obs nicht zu erkennen , daß ein Knäbel , oder Mädel gewesen?
Wohin sie es gethan ? D

M . Im Fall es möglich , solle man nachsnchen:
Ob sonst noch jemand darum gewust?
Wer ? soll es namhaft machen:
Ob sie nicht öfters die Leibs -Frucht abgetriben?
§. 4 . Also auch , wann eine um die Frucht durch schweres Heben , Fä-

schen , Springen , Schlagen , oder auf andere Weis kommen wäre , seynd die
Frag - Sruck darastf , wie auch auf alle , so zur Abtreibung geholffen , oder
böslich Ursach geben, nach eines jeden Verbrechen zu richten.

§ . 5 . Nach erhaltener Bekanntnuß , oder rechtlicher Überweisung , und
aller Orten eingeholler genügsamer Erkundigung , solle man die Verhafte , es
scye Manns - oder Weibs -Personen , bestärken , und wann sie darauf verhar¬
ret , mit dem Schwerd von , Leben zum Tod hinrichten.

Wlderende Umstände.

§. 6 . Welches Unheil aber in nachfolgenden Fällen zu linderen:
Erstlich , wann es nicht aus Vorsatz , und zu dem End , die schon em¬

pfundene Schwängerung , oder Frucht abzutreiben , beschehen?
Andertens , wann die Leibs - Frucht noch nicht gelebt , und die Abtrei¬

bung noch vor halber Zeit , zwischen der Empfängnuß , und der Geburt be-

Drittens , wann die gebrauchte Arztney zur Abtreibung untauglich,
und hierzu kein genügsame Kraft , und Würckung in sich hätte , welches dann
ein Richter in allweg , noch vor Schöpfung des Unheils , erkundigen solle.

Viertens , wann die abgekribcne Frucht wider die Menschliche Gestalt,
und Eigenschaft gewesen , worüber ein Richter sich verständiger Leut Gutbe-
dnncken , ob nemlich das Abgetribene ein Miß - Geburt seye , oder nicht , zu
erholten hat . , ,

Fünftens , wann derjenige , so ein schwangeres Weib geschlagen , und
hierdurch , oder auch durch Geschrey , Schröcken , Schiessen , und anderwärts
die Abtreibung verursachet , nicht gewust , daß sie schwanger ; auch da er es
schon gewust , gleichwol aber nicht der Meinung gewesen , die Geburt dar-
durch abzutreiben . ^ ^

In welchen jetzt- erzehlten Fällen exli -s - orämane ein LewS -Straf , oder
geistliche Buß , nach Erwegung der verkommenen Umstande , vorzukehren.

§. 7 . Mit denenjenigen , welche zu dergleichen Abtreibung Hülf , Rath,
und Thal geleistet , hat es eben die Bewandtnuß , wie bishero angezeiget
worden.

eschwerende Umstände
§ . 8 . Die Umstände , welche dieses Verbrechen beschweren , seynd Hier¬

oben Lin 66 . ^ rcicai von dem Kinder - Mord zu finden.

Der
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Zer acht und sechzigste^meul
MDmweglegung deren Kindern.

Ms Gestalten diejenigen zu bestraffen, welche zwar an ihren Kindern
stch mit würcklicher Hand-Anlegung nicht vergriffen, jedoch vorsätz-
lich, und freventlicher Weis dieselbe, um, baß sie ihrer abkom-

men möchten, in Gefährlichkeit von ihnen legen, seynd fürnemlich folgende
zwei) unterschiedliche Hanpt-Fäll wol zu betrachten.

§. 1. Deren der erste, so ein Kind in ein einsames, und von Genie,n-
schaft deren Leuten entlegenes Orr, zu dem End vorsätzlich hingelegt wird, daß
es dasclbsten vor Hunger, oder Hülf- los sterben, und verderben solle, und
das Kind stürbe darüber, so ist die Thärerin mit dem Schwerd, wann aber
bas Kind noch lebendig gefunden, und ernähret wird, alsdann nachGelegen-
heit der Sach willkürlich abzustraffen.

§. 2. Der änderte Haupt-Fall ist, wann das Kmd nicht aus Vorhaben
dasselbigc in augenscheinliche Lebens- Gefahr zu setzen, noch auch in ein ein¬
sam, oder weit entlegen, sondern an ein solches Ort, an welchem die Leut
immerzu, und stäts pflegen vorüber zu gehen, zudem End hinweg geleget
wurde, daß cntweders die Vorübergehende, oder derjenige, so Datier zum
Kind angegeben wird, stch dessen erbarmen, annemmen, und auferzichen sol¬
len, und also die Straf , auch Spott, und Schand des Ehe-Bruchs, ober
Hurerey entgangen werde.

§. z. Im gegenwärtigen Fall, wann das hingekegte Kind( ob es schon
wider Willen der Thärerin, oder des Thäters) ausHunger, Frost, ober an¬
derer Ursachen also hinlässiq stürbe, ist die, oder derselbe, Neben einem gan¬
zen Schilling, mit ewiger Land-Gerichts-Verweisung zu bestraffen. ,

§. 4. Wird aber das Kind noch lebendig gefunden, ist dem Thaler al¬
lein das Land-Gericht auf ewig zu verweisen. ^

§ ; . Darbey gleichwol zu beobachten, wann das Kind gar bald darauf,
nachdem es gefunden worben, aus dieser Hinweglegung, und sonst aus keiner
anderen erweislichen Ursach verschieden wäre, daß es alsdann mir der blossen
Land-Gerichts-Verweisung nicht genug, sondern es ist noch darzu die Tha-
terin, oder dcr Thäter, enrweders mit einer geistlichen Buß, nach Ausspruch
der geistlichen Obrigkeit, oder nach Ausspruch der weltlichen Obrigkeit, mit
einem halben, wol auch ganzen Schilling heimlich, oder öffentlich, nach Ge¬
stalt der Sachen, zu bestraffen.

Unzeigungen.
§. 6. Anzeigung zu dergleichen Hinlegung seynd, wann die Mutter

boshafter Weis ihren schwangeren Leib verborgen, oder sonsten die Geburt
abzutreibcn sich bemühet, auf Weis, wie im vorgehenden ärncul§. 2, aus¬
führlicher gczng-u ^ ^ „d Wach, freyen Feld, Garten, öffent¬
licher Strassen, oder Gassen, item, an einem Wasser gefunden w,rd, und
in derselben Nachbarschaft ein verdächtiges Weibs-Bild stch befindet, welche
Milch in Brüsten hätte.

§. 8.S
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§. 8. Wann ein verdächtige Person kurz zuvor, da das hingelegte Kind

gefunden, il«selbiger Gegend gesehen worden.
§. 9. Die Frag-Stuck vergleichen sich allerdings mit denen, so in dem

vergehenden Hericul vorgemercket.
Wilderende Umstände.

§. 10. Sonsten ist dieses Verbrechen linder zu bestraffen, wann es zur
Zeit einer grossen Hungers-Noch.

Item , aus wissentlich-und bekannter Armut, Einfalt, oder allzu gros¬
ser Forcht beschehen wäre.

Beschwerende Umstände.
§. il . Dahingegen solches um so viel schwerer wird, wann keine der¬

gleichen Ursachen vorhanden, sondern die Thäcerin, oder Thäter gute Mittel
das Kind zu ernähren gehabt hätte.

§. 12. Worbe«) Wir absonderlich dieses ernstlich gebieten, daß im Fall
kein Spittal, oder anderes Mittel dergleichen Findel-Kinder zu ernähren, und
zu auferziehen vorhanden, jedwederes Orts Obrigkeit die nothwendige Nah¬
rungs-Vorsehung zu thucn schuldig sein, solle.

!er neun und sechzigste^rcicui
2on der selbst eigenen Untleilmng.

jEr ein Mörder seines eigenen Leibs wird, es beschehe nun die Ent-
" leibung in derGefängnuß, zu Entstiehung der Straf , oder auch

ausser gefänglicher Haft, aus bösem Willen, und gottloser Ver¬
zweiflung, ungeacht er derentwegen schriftliche Ursachen, und Lrotsttmionez
hinrerliesse, auf dessen Cörper har das Land-Gericht zu greiffen, und ist den¬
selben zu vertilgen schuldig.

§. i. Welche Vertilgung dann( so bald die Entleibung dem Land-Ge-
richts-Herm von der Obrigkeit, wie gewöhnlich, zu wissen gemacht wirb)
ohne Perzug (längst aber inner die«) Tägen) durch den Scharf-Richter sol¬
cher Gestalt beschehen muß, daß er des verzweifelten Cörper aus dem Haus
«chkewse, oder herab lasse, wie es nur ohne Schaden zum füglichsten besche-
hen kan, hernacher wie ein Vieh auf einen Kahren lege, und unter das Hoch-
Gerichr vergrabe, flch aber darbe») nicht des geringsten Dings, so um des to¬
ben Cörper ist, oder liget, anmasse, sondern mit seiner gemeinen Belohnung
zuMeden seye, das übrige aber alles denenjenigen, welchen es zustehek. ben
unausbleiblicher Straf unberühret stehen, und verbleiben lasse.

§. 2. Und obwolen einem solchen Cörper weiter kein Straf anzuthuen,
so mag doch en, grosser Ubelrhäter, der sich in derGefängnuß, zu Entstiehung
rer schweren Straf, entleibet, aus sonderbaren Ursachen, bevorab anderen
zum Eecuipel, nach Beschaffenheit des grossen Verbrechens, als toder auf
den Schotter-Haussen geworssen, und verbrennet, oder aber auch aus das
Rad geleget, oder aufgehencket werben.

§. g.
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§. Wir wollen auch denen Land-Gerichts -Herren des Orts , wo die

That beschehen, der boshaftigen selbst-Mörder , in dero Land-Gericht stch be¬
findend-ligend-und fahrendesGut , wie auch anderen Land-Gerichts - Herren,
jedwederen dasjenige , so sich in seinem Land-Gericht befindet, dergestalt , wie
hernach mit mehrerem angezciget wird , einzuziehen gnädigst zugeben ; doch
daß hierunter die Burger , und Jnnwohner in Unseren Lands- Fürstl . Srädt-
und Märckten , wo Wir das Land -Gericht sechsten haben , nicht verstanden
seyen, als deren Haab und Güter Wir in dergleichen Fällen Unserer Cammer
einzuziehen, Vorbehalten, denen aber , so absonderlich hievon befreyer seynd,
ihren üblichen hergebrachten Freyheiten unbenommen.

§. 4 . Wann der selbst-Mörder ein oder mehr Kinder verlasset, so solle
denenftlben , nach Ausweisung deren Rechten , als wann vier oder mehr die
Helste , da aber unter vier seynd, das Drittel des völligen Guts , so viel des¬
sen über Abstattung deren Schulden verbleibet , und wären keine Kinder , son¬
dern Bluts - Verwandten , dem nächsten bis in den vierten Grad inclullve,
der dricre Theil besagten völligen Guts , das übrige aber denen Land -Gerichts-
Herren zufallen, jedoch denen Grund -Herren die Ablösung der Grund - Stuck
bevorstehen.

§. 5. Die Inventur , Schätz - und Abhandlung solcher Verlassenschaft
solle von derjenigen Grund - Obrigkeit , worunter der selbst-Mörder seß- und
wohnhaft gewesen, durch unparrheyische Benachbarte vorgenommen , und
denen Land-Gerichts -Herren darzu vorhero verkündet , wie auch im Fall sich
Grund - Stuck unter anderen Grund -Herren befinden, derselben Schätzung
durch solche Grund - Herren beschehen, und sodann der Obrigkeit , unter wel¬
cher die völbge Abhandlung vergehet , zugesihicket werden.

§. 6. Wann der selbst-Mörder ein Testament , oder anderen letzten Wil¬
len hinterlassen, solle derselbe, ausser der Geschäft zu gottseligen Wcrcken,
nicht giftig ftyn ; jedoch daß solches Geschäft denen Kindern ihrem gebühren¬
den Erb -Theil , wie auch dem Land -Gerichts - Hm » an seinem Anfall nichts
entziehe.

§. 7. Dieses alles aber ist nur von denen jenigen zu verstehen, welche
sich, wie gemeldt , entweders aus Forcht der Straf , oder bösen Vorsatz und
Willen , entleibet haben ; bann wer sich aus Gebrechen seiner Vernunft , all¬
zu grosser Melancholey , und Kranckheit um das Leben bringet , mit demsel¬
ben solle das Land- Gericht nichts zu thuen , weniger jemand seine Güter ein¬
zuziehen haben , sondern er mag durch ehrliche Leut bestärket, und Christlicher
Ordnung nach, auf ein geweihtes Erdreich , doch insgemein nicht mit Gc-
präng , noch an vornehme Oerter begraben , und es sowol der Güter Halber,
als sonsten in allen Fällen mit ihm gehalten werden , als wann er eines na¬
türlichen Tods verschieden wäre.

§. 8. Demnach man aber bisweilen anstehet, ob sich einer boshaftiger
Weis , oder aber aus Mangel der Vernunft umgebracht habe , als hat man
in allweg auf des Entleibten nächst vorhergangenes Leben, Wandel , verzwei¬
felte Reden , und Vorhaben , auch auf die Mittel , durch welche er ihm den
Tod angethan , und man bcy ihm gefunden , zu sehen; woraus dann jedwe-
derer Vernünftiger , ob die Thar aus bösem Vorsatz , oder aus Vernunft be¬
schehen, leichtlich abnemmen kan.

§. 9. Wann aber die Sachen also beschaffen, baß man vernünftig zwei¬
feln kan, ist bas bessere, nemlich dieses zu vermmhen , daß er aus Unver¬
nunft , Unstnnigkeit, gählingen Fall , oder von einem anderen um das Leben

S 2 kom-
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komme»: wie dann auch derjenige, der sich unversehens, oder der Meinung,
als ob eretwanngefrohrenwäre, ersticht, nicht als ein selbst-Mörder zu ver¬
tilgen, weniger sein Gur von dem Land-Gericht einzuziehen ist.

§. io. Wann einer an der That der Verzweiflung verhinderet, oder
durch fleissige Cur noch bey dem Leben erhalten wird, solle derselbe, wann
es ein gefangener Ubelthäter ist, derentwegen schwerer gestraffet werden; wo
sich aber einer sonsten ausser der Gefängnuß»imbringen wollen, und gleich
darauf Reu und Leid erzeiget, ist solches nicht Land-Gerichts-»lässig, solle
aber gleichwol von seiner Obrigkeit, nach Beschaffenheit der Umstände, ge¬
straffet»verden.

§. ii . So sich ein schwangeres Weib sechsten boshaftig ertodtet, solle
inan ihr den Leib, so viel möglich, alsobalden aufschneiden, und die Leibs-
Frucht heraus nemmen, damit das Kind entweders erhalten, oder doch nicht
zugleich mir der schuldigen Mutter der gewöhnlichen Begräbnuß beraubet
werde.

§. 12. Worbey Wir dann zum Beschluß dieseŝ rriculs ausdrücklich
setzen, und ordnen, daß alle Barbirer, Bader, Wund-Aerzr, und derglei¬
chen Leut, solchen armen Menschen mit Heil-und Aufschneibung umveigerlich
bey hoher« traf, und Niederlegung ihrer Kunst, und Handwercks, zu Hüls
kommen, und ihnen solches an ihren Ehren unabbrüchig seyn solle.

er sichenzigste-ärcicul
on denen, welche zur Word-Zhat andere bestellen/

oder sich bestellen lassen, insgemein genannt.
einen mit Geld bestellet, oder durch Geschanck-und Verheissun-

gen dahin erhandlet, daß er einen anderen ermorden solle; »vie
auch derjenige, so sich bestellen, und also erhandle» lassen, seynd

beyde schärffer, als gemeine Tod-Schläger zu bestraffen.

Anzeigungen zu dem Uachforschen
§. i . Wann der Thäter nicht in frischer That ergriffen wird, solle der

Richter zum Nachforschen, sowol wegen des Bestellers, als des Bestellten,
(neben denen Anzeigungen, von welchen allbereits bey dem vorsätzlichen Tod-
Schlag Unterricht gegeben worden) in Acht nemmen.

Erstlichen, ob nicht derVerdachte dem Entleibten, ihn aufsolcheWeis
hinrichten zu lassen, dröhlich gewesen?

Andertens, ob er sich auch zuvor in anderen dergleichen bösen Händlen
(als zum prüglen der Leut) »uns Geld habe bestellen lassen, derentwegen von
anderen Ortenb-m-Mret, und also ein solcher Mensch wäre, zu dem man
sich der That wol versehen könte.

§. 2. Einen solchen, bey.welchen mehr als ein Anzeigung zusammen
kommen, wie auch denjenigen, auf welchen von dem Bestellten, oder Bestel¬
ler in peinlicher Frag ausgesagt»vorden, und man des beschehenen Tod-

SchlagS



Der peinlichen Land - Gerichts - Ordnung . 73

Schlags vergwist , oder aber den Thäter auf wahrer Thal ergriffen , solle man
gefänglich annemmen , in der Güte befragen , und wann es vonnölhen , mit
denen hierinnen « wann vorkommenden Personen , wie gebräuchig , aonkroi»-
riren , und zu Red stellen.

Anzeigungen zu der peinlichen Drag.
§. z. Wann er es nun laugnere , und doch aus der Nachforschung,

oder sonsten an Tag käme, daß der Verdachte an dem Ort , wo die Thal be-
schehen, mit unzulässig-und verbottenen Waffen , nemlichen geladenen , und
gespannten Pistollen , Terzerollen , ausgezogenen Degen , oder einer solchen
Wehr , mit welcher die Wunden in Besichtigung des toben Cörperö gleich¬
förmig erkennet wurde , wäre gesehen, oder betretten worden , oder so viel
den Bestellter betrifr , derselbe den Bestellten stäts bey sich gehabt , und ihne
unterhalten , auch würcklich Geld gegeben, dessen aber kein andere Ursach an¬
zuzeigen wüste , solle man gegen einem solchen über ergangenes Bey . Urtheil
die peinliche Frag , wie hernach beyläufig folget , vornemmen.

7 Wrag- Muck.
§. 4. Ob er nicht den N . ermordet!
Än was für einem Ort!
Beym Tag , oder bey der Nacht!
Zu welcher Stund!
Mit was Waffen!
Aus was Ursachen! . . ^
Ob ers für sich selbst, oder von einem anderen bestellter gethan!
Wer der seye ! solle ihn namhaft machen!
Wie die Wort , wormit er zur Thal ersucht worden , gelautet!

Solle es erzehlen.
Wie auch , was er darauf geantwortet!
Wo , und in wessen Beyseyn die Bestellung beschehen!
Was man ihme deßwegen gegeben, oder verheißen!
Ob er es würcklich empfangen!
Wieviel ! ,
Ws er das Geld ! oder Belohnung hingethan!
Wie bald er darauf die That ins Merck gesetzet!
Mir was Gelegenheit!
Wo er dem Entleibten vorgewartet!
Wie er denselben angegriffen ! , ^
Wie sich auf beschehenen Angrif der Entleibte gegen ihm verhalten!
Wie , und mit wem er sich gewehrel ! . ^ ,
Ob er nicht auch für sich selbsten Feindschaft gegen demselben getragen!

Ob er sich oft zu dergleichen bestellen lassen! solle es ordentlich aus-
7

Wer ihme mehr darzu geholffen, Rath , oder Einschlag geben ! solls
benennen , und beschreiben, vonGebärden , Gestalt , undAleidern , auch wo
sie sich aufhalten , re. und was erwann die Mquistrion mehr gibt.

§. 5. Gleicher Weis können auch die Fragen auf den Besteller gerichtet
werden , als nemlichen: ^
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Ob er nicht-enN. ermorden lassen! -
Durch weme!
Was er ihme Thäter gegeben, oder verheissen!
Ob er thmö würcklich ausqezehlr, oder wie viel er ihm daran geben!
Wo, und in wessen Beyseyn die Bestellung beschehen!
Was ihne hierzu bewegt!
Wann die Mord-Thal vorüber gangen!
Zu was Zeit!
An welchem Ort!
Durch was Waffen!
Wo er sich entzwischen aufgehalten!
Wie der Tod-Schlag zu seiner Wissenschaft kommen!
Wie, und auf was Weis, auch an was Orten er dem Thäter die Entlej-

bung zu thuen anbefohlen!
Und-Urthal.

§. 6. Auf die bekänntlich, oder sonst, wie recht ist, erwisene That, soll
der Thäter bestättiger, sodann, um Willen dergleichen bestellte Mörder, viel
ärger, und boshafriger, als gemeine Tod-Schläger seynd, auch auf alle Weis
zu verhüten, daß dergleichen nicht in diesem Land einschleichen, sowol der
Bestellte, als Besteller, der Schärffe nach mit dem Rad, vom Leben zum
Tod gestraffet werden.

eschwerende Umstände.
§. 7. Käme auch dieses darzu, daß erstlich einer ein Person, dero er

mit Freundschaft, Lieb, Treu, und Gehorsam verbunden ist, auf angeregte
Weis umbringen lieffe; oder aber

Andertens, ein schwangeres Weib durch Geld dahin erhandlete, daß
sie mit würcklicher Abtreibung der Frucht ihme einen Zugang zur Erbschaft
machte.

Drittens, wann der Bestellte die Mord-Thal um ein geringes Geld,
und solche oft liederlich vollbracht hätte, dergleichen Böswichren solle, nach
Gestalt der Sache», das Urtheil init Zwicken^ Schleipfen, oder Riemen
schneiden geschärffet werden.

Wilderende Umstände.
§. 8. Dahingegen wann einer sich zwar bestellen lassen, die That auch

zu vollbringen sein möglichstes gethan, doch von dem Beleidigten übergwäl-
tiget, oder abgerriben worden, oder ekwann derSchuß, wie er gern gewolt,
nicht angangen wäre, solle er zwar leichter, aber nichts destoweniger wegen
sonderbarer Grausamkeit dieses Lasters, wenigst mit dem Schwer- gerichtet.

Die übrigen, so sich zwar bestellen lassen, und Geld genommen, der
Sach aber keinen Anfang gemacht, samt dem Besteller, und insgemein alle,
so böse Leut auf andere, dieselbe zu brüglen, und übel mit Schlägen zui^ eu¬
re», bestellet, oder sich bestellen lassen, sollen nach vernünftiger Ermessung
-es Richters, willkürlich, doch mit scharssen Leibs- oder anderen Strassen be¬
leget, und hierinnen keines verschonet werden.
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!er ein und siebcnzigste evrcicui
on dem Weiche!-und Utrassen-Word.

»Eicher einem auf freyer Strassen, oder auch anderwärts vorsätzlich
vorwartet, oder unter dem Schein der Freundschaft denselben Ge-
winns halber angreiffet, beraubet,und zugleich um das Leben brin¬

get, solle mit schärfferer Straf , alsein gemeiner Tod-Schläger, beleget wer¬
den, worunter dann auch begriffen, der zu dem Ende einen entleibet, damit
«r alsdann zu dessen hinrerlassenen Wittib heyraren tönte, oder seines vorigen
Lasters halben nicht verrathen wurde.

§. r. Item, welcher zwar Anfangs nur des Willens gewest einen zu
berauben, er aber sich widersetzet, und die Sachen nicht erfolgen lassen wol¬
len, er auch alsdann gar errödtet worden, und ist wenig daran gelegen, ob
der Mörder von solcher seiner Thal einigen Nutzen, und Gewinn genossen habe,
oder nicht.

Unzeigungen zu dem Uachforschen, und Umziehen.
§. 2. Die Anzeigungen zur Nachforsch-und Einziehung solcher Leni

seynd über die, so hievor vom Tod- Schlag an die Hand gegeben worden,
beyläusig diese:

Erstlichen, wann die verdachte Person im Brauch hat bcy nächtlicher
Weil auszugehen, in hohlen Weegen, Gräben, Busch, oder Wäldern sich
aufzuhalten. . . ^ ^ ^ ^Andertens, wann erm einsamen, und zum Morden gelegenm Orten
zu wohnen pstegt. ^

Drittens, wann reisende, und vielmehr hm und her schweiffende Per¬
sonen allenthalben in denen Wirts-Häusern ligen, zehren, und nicht redliche
Ursachen solcher ihrer Zehrung wissend wären, oder von ihnen angezeiget
werden tönten. . — . . . . . . .Viertens, wann emer mit Räubern, Mördern, und anderen derglei¬
chen Personen, wie oben vermeldt, Kundi-und Gemeinschaft hätte.

Fünftens, wann einer belretren wurde, der geraubte Sachen, so einem
Entleibten zugehöret, bey sich hätte, ober dieselbe vertauffel, übergeben, oder
in anderer Gestalt, verdächtiger Weis darmit gehandlec, und seinen Ver¬
kaufter, und Gewehr-Mann nicht«»zeigen wolle.

§. g. Auf einen solchen Mörder können eben diejenige Frag-Smck, wel¬
che bey gemeinem Diebsstahl, und Tod-Schlag gesetzet, gleichförmig gerich¬
tet werden, und wann alsdann derselbige enkweders bekennet, oder>onst zu
recht überwisen wird, solle er mit dem Rad von oben, oder unten, nach Ge¬
stalt des Verbrechens, durch Zerstossung seiner Glieder, vom Leben zum Tod
hinaerichret, und öffentlich auf das Rad gelegek werden, doch daß der Rich¬
ter in allweg, ob die Thaten in Warheit also vorgegangen, sich zuvor wol
erkundige.

r 2 Mik
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Milderende Umstände.
§. 4. Wann jemand einen beraubet, und also mit Schlägen zugerichlt

hätte, daß er ihn für roder ligen lassen, der Beschädigte aber gleichwol wie¬
derum davon kommet, ein solcher Thäter solle allein mir demSchwerd gestraf¬
ter werden.

eschwerende
§. 5. Dahingegen schärffet die Straf , wann ein Diener, oder Knechn

seinen Herrn auf der Strassen umbringr, und beraubet, wie auch, wann,
Geistliche, oder unter Unserem Geleit, und Versicherung reisende Personen!
angegriffen, und ermordet, schwangere Weiber wegen der Leibs-Frucht auf--
geschnitten, oder auch wegen einer Rauberey mehrers Personen umgebrach!:worden.

tz. 6. In welchen Fällen, bevorab wann der Thäter etliche, oder vieler
Mord-Thaten vollbracht, die Straf des Diertheilen vorzunemmen, öder es!
ist dasRadbrechen, niit der Menden Zangen zwicken, oder Riemen-Schnitt,,
nach Schwere der Umstände, und Starcke, oder Schwäche des Thäters zuivermehren.

§. 7. Wann neben dem Morden auch namhafte Raub beschehen, soll,:
ein Galgen, samt einem«strick zugleich neben dem Cörper auf das Rad geste-
cket; da aber auch Mord-Brennerey, Kirchen- Diebsstahl, oder dergleichen
grobe Laster darneben verübet werden, hat man sich nach deme zu richten,
was oben im 46. ^ rcicul von diesen Lastern gemeldet worden, re.

!cr zwey und siebenzigste^rcicul
denen/ so mit Gift vergeben.

A >Er einen anderen mit Gift heimlich nmbringt, oder sonst Schaden
^ zufüget, darzu wissentlich, und boshaftig geholffen, oder das Gift

_ hierzu auch wissentlich hergeben, verkauftet, erkauftet, abgehollet.
oder zugericht hätte, der ist als Land-Gericht-massig einzuziehen.

Unzeiguugen zu der Machforschung.
K. i. Die Anzeigungen zur Inqmlmon seynd erstlich, wann der Ster¬

bende ein gewisse Person bezechet, daß sie ihm mit Gift vergeben, und er
hierüber aufeinsolcheWeis, wie sonsten bey denen mitGift vergebenen Leu¬
ten zu beschehen pfleget, gestorben ist.

Andertens, wann auch gleich der Sterbende vom Vergeben nichts sagt,
jedoch sonsten bas gemeine Gericht gehet, auch vermutlich erscheinet, daß ih-
me vergeben worden, solle man den roden Cörper, ehender er begraben wird,
ober wann er erst kürzlich begraben worden, wieder aus der Erden nemmen,
und durch erfahrne iVleüicos beschauen, und erkennen lassen, ob sie an dein
Cörper solche Zeichen finden, woraus ihrer Kunst nach unfehlbar abzunem-
men, daß der Mensch von dem Gift, und nicht aus anderen Ursachen, ge¬
storben seye.

Drit-
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Drittens, kan man aber den Eörper nicht mehr beschauen, solle man in

denen Apotecken denenl̂ ecexken Nachsehen, ob dieselben wider Gift geschrie-
ben diejenigen, so ihne curiret, und Leut, so ihme gewartet,
oder ben seinem Tod gewesen, ihne auch toder gesehen haben, befragen, ob
er sich nicht nach genommener Speis, darinnen vermutlich Gift gewesen, ge¬
brochen habe, oder er zum Brechen genöthiget worden»

Fünftens, ob er gelb, oder blau worden.
Sechstens, ob der Leib aufgeschwollen, und dergleichen.

Mnzeigungen zu der Oefängnuß.
« i. Mg«» nun aus glaubwürdiger Erkanntnuß deren Arztney-Er¬

fahrnen scheinet, baß die Person nicht vom Gift, sondern aus anderen Ztl-
ständen gestorben, hat der Land-Gerichts-Herr dabey weiter nichts zu thuen;
sagen aber die Arztney-Erfahrne, daß dem Verstorbenen Gift beygebracht
war̂ kn, unh er êruiell^u Abrl?eu ruuilen, l)et)nel)ens erweislich iVädb,
daß die verdachte Person Gift gekauffer, oder sonst damit umgangen, und der
Verdachte mit dem Vergiften in Uneinigkeit gewesen, oder sonst von seinem
Tod Nutzen, und Vortheil zu gewarten; sonderlich wann unter denen Ehe-
Leuren der beschuldigte Theil mir einer hievor verdächtig gewesten Person sich
in Heyrar eingelassen hätte, und er sonsten ein leichtfertige Person, zu der
man sich der That versehen möchte. ^

Diese, und dergleichen Umstände seynd genügsame Ursachen zur ge¬
fänglichen Verhaftung.

Anzeigung zur peinlichen Drag.
«. -. Wann über dieses der Verdächtige glaublich nicht darthuet, daß

er das Gift zu anderen Sachen gebraucht, oder brauchen wollen, und noch
etwann vor diesem gegen der Obrigkeit gelaugnet, daß er Gift gckauffet, her¬
nach dessen überwisen worden, so solle man ihn über vergehendes Bey-Ur-
theil ungefehr auf nachfolgende Punkten peinlich fragen.

Drag- Muck.
§. 4. Ob er nicht demN. vergeben?
Durch was Mittel?
Was er für ein Gift, und wie v,el dessen gewesen2
Wie er es zugericht?
Wie er ihm es eingeben?
Wann es geschehenr
An welchem Ort?
Wie sich derN. nach und nach darauf verhalten?
Wie lang er nach dem eingenommenen Gift gelebt.
Was er für einen Tod genommen?
Ob nicht nach dem Tod das Maul geschaumet?
Ob der Leib nicht aufgeschwollen, oder gar aufgebrochen.
Ob die Nägel nicht blau, oder schwarz worden?
Ob er ihme öfters Gift beygebracht, und was Gestalt.

U
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Was ihn zu solchem bewegt!
Wo er das Gift genommen!
Ob er es selber gekauffet!
Wer es gehollt!
Auf wessen Befehl!
Wer sonsten darzu geholffen, oder gerathen!
Ob derApotecker, oder der es hergeben, gewust, daß man es zum ver¬

geben brauchen wölle!
Dann wann dergleichen auf die Michelster, ober Apotecker erweislich

heraus kommt, müssen sie ebenfalls als Gift-Geber eingezogen werden.
Und- Urtheil.

§. 5. Wann nun einer in der peinlichen Frag sich zu solcher Gifts-Bey-
bringung, ober, daß er wissentlich, und boshaftiger Weis darzu geholffen
habe, bekennet, und stch, wie oben gemeldet, befindet, daß der Tode von
dem beygebrachten Gift gestorben ist, solle der Ubelthäter(um Willen es
schwerer geachtet wird, einen mit Gift als sonsten umzubringen) und zwar
ein Manns-Person mit demRad, ein Weibs-Person aber mit dem Schiverd
vom Leben zum Tod hingerichtet, jedoch anderen zu mehrerer Forcht und Ab¬
schrecken, solche boshafte Leut vor der endlichen TodS-Srraf geschleipfet, oder
etliche Grif am Leib mit glüenden Zangen, viel oder wenig, nach Ermessuna
der Person, und Tödtting, gegeben werden.

eschwerende Umstände.
§. 6. Hiebcy ist zu wissen, daß folgende Umstände, als wann ein Kind

demVatter, oderMutter, ein Con-Person der anderen, ein Diener seinem
Herrn, oder Frauen vergibt, die Straf schwerer machen, und zwar noch
schwerer, wann sich einer, oder mehr unmenschlicher Weis unterstehet, die
Brunnen, Getränck, oder Sachen, so die Leut insgemein anrühren, und
gebrauchen müssen, boshaftig zu vergiften, also daß hierdurch viel Menschen
um bas Leben gebracht wurden; in solchen Fallen solle gegen dergleichen Ubel-
thätern jetzt-gemeldte Straf, nach vernünftiger Ermessung des Richters, ae-
schärpfet werden.

Wilderende Umstände.
§. 7. Dahingegen ist die Straf leichter, wann das Gift entweders nicht

starck genug gewesen, oder kein Würckung gethan, also daß der Tod hierauf
nicht erfolget ist.

Oder wann man nicht eigentlich wissen kan, daß der Verstorbene von
dem Gift gestorben.

Oder wann man einem zu Bewegung der Lieb, und nicht zum Tod et¬
was beygebracht hätte, davon er aber gleichwol gestorben.

Bey diesen, und dergleichen Umständen solle man den Thäker zu einer
geringeren exrrs-ni-ämari Straf , auch nach Beschaffenheit noch mehrer be¬
schwerlicher Umstände(als wann derjenige, so einem das Gift beygebracht,
solches in genügsamer(Zusrmtät gegeben, und derentwegen, so viel an ihme
gewesen, alles vollbracht, das Gift überaus einem anderen zufälligen Um¬
stand nicht gewürckr hätte) zu dem Schwerd verurrheilen.

>
Wie
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Wie dann die Apokecker, so das Gift, zwar nicht wissentlich zum ver¬

geben, jedoch ohne genügsame Aufsicht verkauffet, auch nur extra-orämane.
nach gerichtlicher Erkannmuß, zu straffen. ^ ^ ..

§. 8. Hieher gehören auch diejenigen, welche Vieh, und Werden ver¬
giften, dieselben(wann kein Zauberet) mit unterlausset) sollen nach Beschaf¬
fenheit des hierdurch verursachten, und sich in fieiffiger Erkundigung befun¬
denen Schadens, bevorab, wann sie solchen nicht gurmachcn konten, nach
vernünftigem Gutbeduncken des Richters schärffer, oder geringer gestraffet,
und wann der Schaden sehr groß, der Thärer mit dem Schwerd hingerichret,
und der Cörper verbrennt, wo aber der Schaden nicht erfolget, oder nicht
gar groß, mit Ruthen ausgestrichen,und des Land-Gerichts verwisen werden.

er drey und siebenzigster̂cicul
nkeuschheit wider die Matur, oder Soäoinia.

tEr wider die Natur Unkeuschheit treibet, als Mann mit Mann,
" Weib mit Weib, oder aber ein Mensch mit einem unverünftigen

^ Vieh, der fallet in die Land-gerichtliche hernach gesetzte Straf.
^ i . Dieses abscheuliche Laster wird gemeiniglich an verborgenen Or¬

ten verübet, daß es also selten känrliche Wahrzeichen hinter sich lasset, doch
dienen nachfolgende Anzeigungen zur Nachforschung.

Anzeigungen zu der Nachforschung.
Erstlich, wann die verdächtige Person insgemein dieses Lasters halber
Andertens, ein geile, unschambare, auch dergleichen Person wäre, zu

der man sich solcher Ubelthat versehen möchte, beynebenö , , .
Drittens, an den verdächtigen Orten in Abwesenheit der Leut heimlich,

bevorab zu nächtlich, und finsterer Zeit aus-und eingehender gesehen worden.
Viertens, Zeichen dieses abscheulichen Lasters, entwederö an, bey,

oder um sich, oder bey dem Vieh verlassen hätte.
Anzeigungen zu der Oefängnuß. X

§. 2. Da der Verdacht gegen einem Knaben wäre, solle der Richter
durch hierzu verordneke lVleäicos, Barbirer, und dergleichen, gebührende
Beschau Vorkehren, befindet sich nun eines, oder das andere wurcklichm der
Thal, oder aber der Thattr wurde in der Thar betretten, solle der Richter
auf eine solche verdächtige Person greiffen, dieselbe befängnusse», nicht we¬
niger auch, da noch über dieses alles vorkäme, daß der Thäler

Anzeigung zu der peinlichen Mg.
Erstlichen, an Ort und End gesehen, so hierzu gelegen, auch hierzu be¬

reiter gefunden. . .. . . . ...
Andertens, von dem Knaben, solches über ihn Mit glaublichen klm stän¬

den wäre ausgesagt, oder aber
U 2 Drir«
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Drittens, von Venen, mit welchen er dieses abscheuliche Laster zu voll¬

bringen begehret, wie recht ist, wäre überwisen worden, und nichts desto-
weniger dessen im laugnen stunde, seine Unschuld aber nicht genugsam an
Tag geben tönte; gegen einem solchen auf ein ordentlich-geschöpftes Bey-Ur-
theil die peinliche Frag, nach vorher gangenen gemeinen, auch ungefehr fol¬
gende Frag-Stuck vor die Hand nemmen.

Urag- Stuck.
§. z. Ob er nicht wider die Natur Unzucht getriben!
Wie oftt
Mit was Vieh, (oder Knaben) wie das die Anzeigungen geben!
Wo, und an welchem Ort!
Zu welcher Zeit!
Wem das Vieh zugehöre!
Mik was Gelegenheit!
Ob er dieThat würcklich vollbracht habe!
Ob damals die Leut im Haus gewesen!
Ob er niemand gemerckt, der solches etwann gesehen!
Was ihn darzu bewegt, oder angetriben!
Ob ihn es jemand gelernet, ober ob er es von anderen gesehen habe!
Wer dieselbe seynd!

Bnd- Urtheil.
§. 4. Und wann nun ein solche verdachte Person dieses greuliche Laster

güt-oder peinlich umständiglich bekennete, oder dessen, wie recht ist, über¬
wisen, auch alle Umstände durch fieissige Nachforschung warhaftig erfunden,
der Thäter auch in ordentlicher Bestärkung darauf verharren wurde, solle der¬
gleichen Ubelthäter, so sich mit ein-oder mehreren unvernünftigen Vieh ver¬
griffen, und die Thal vollbracht, zusamt dem Vieh, so es anderst noch vor¬
handen, durch das lebendige Feuer von der Erden vertilget, und die Aschen
in die Luft, oder aber, nach Gelegenheit des Orts, in ein fiiessendes Wasser
zerstreuet werden.

§. Ein Knaben-Schänder, oder aber da sonst ein Mensch mit dem
anderen Sodomitische Sünd getriben hätte, solle Anfangs enthauptet, und
folgends dessen Cörper samt dem Kopf verbrennet, niemalen aber in denen
Urtheilen dasjenige, so Aergernuß geben möchte, öffentlich abgelesen werden.

eschwerende Umstände.
§. 6. Die Umstande, so dieses Laster beschweren, seynd diese: Wann

der grausame Thäter verheyratet, oder bey zimlichen Alter, und hohen
Stands ist, auch dieses Laster vielmal, und unterschiedlich begangen hätte;
wiewol es doch jederzeit wenigst bey erst-gemeldter Straf verbleibet.

Wlidmillgö- Umstände.
§. 7. Fallet aber bey denen Umständen des Thäters Jugend, Unver¬

stand, ober dieses mit ein, daß er sich der Sünd zwar angemast, selbige aber
y.-vt vollendet Häm, solle man alles fleisstg erwegen, und nach Gestalt der

Sa«
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Sachen, die Gelindigkeit der Schärffe vorziehen, jedoch sich vorher», wie in
dergleichen zu verfahren seye, bey denen Rechts-Verstandigen Raths erholten re.

>er vier und siebmzigstcr̂cicul
Don der Mut̂Dchand.

JeBlut -Schand wird begangen zwischen denen jenigenPersonen, weh
che einander mit Bluts-Freund-oder Schwagerschaft so nahend ver¬
wandt, daß fle nicht zusaminen heyraten können.

Vermutungen zur Nachforschung.
§. i. Dieweil aber dieses Lüster auch eines aus denen ist, so kein be¬

ständiges Zeichen hinter flch lassen, als solle man, zu Erkundigung der Sa¬
chen, diejenige Vermutungen, so wol der Ingmünon» als der gefänglichen
Einziehung halber, welche bey dem Ehe-Bruch, und anderen fleischlichen
Sünden angezeiget worden, in Acht nemmett; allein gibt dieses hierinnen ein
absonderliches Nachdencken, wann bey solchenPersonen, welche sonsten gegen
einander ein grosse Ehrenbietung tragen sollen, ein ungewöhnliche Verrräm
lichkeit verspühret wird.

Vermutungen zu der Gefängnuß.
§. 2. Da nun ein Richter genügsame Anzeigung hat, solle er beyde

Personen einziehen, in abgesendmen Orken verwahren, und nach gütiger
Frag, wann ein Theil laugnete, fle gegen einand er zu Red stellen.
" §. Z- ZumFall aber beyde dieBluc-Schandin derGute bekenneten, so
ist solche Bekanntnuß zu Vorkehrung der Straf genugsam.

PeinlicheWrag.
§ ^ Wofern eine, oder beyde Verhafte die Thal laugneten, und über

die gemeine Anzeigungen, die stch nicht zu Genügen von sich abgekehret, und
verantwortet hatten, noch andere zu Vornemmung der peinlichen Frag IN
fleischlichen Sünden genügsame lnMcis beykämen, solle der Richter zu Ersah-!
?un? d» grüMichen Warheit auf geschöpftes Bey-Urtheil diê oreur nnge-
sehr mir folgenden Fragen vornemmen.

Wrag-Wtuck.
§. Sb nichtN. mitN. unkeuscheWerck verübet?
Ob diese nicht sein Bluts-Verwandte, oder verschwägert seye, UNV

wie nahend, auch ob fle solches gewust haben?
Wie oft es beschehen?
An welchen Orten?
Zu was Smnd, Tag und Zeit?
Mit was Gelegenheit? .

Ob er sie durch Derheissen? Versprechen, oder Bedrohungen darzu be¬
weget? x Ob
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Ob dieSünd nüchtern , oder voller Weis vollbracht worden?
Ob er sich nicht auch mit anderen dergleichen seinen Verwandten ver¬

griffen , und dergleichen, so die Umstände der Missekhak einem vernünftigen
Richter an die Hand geben.

Und- Mheil.
§. 6. Da nun auf die peinliche Frag beyde Beschuldigte bekommen,

(dann eines Bekannmuß allein diß Orts zu der peinlichen orcljn-iri Tods-
Straf nicht genug ist) auch in der gebrauchigen Bestärkung auf ihrer Aussag
beständig verbilden , oder der andere Theil genugsam überwisen wurde , wol¬
len Wir , daß dergleichen Ubelthäter , da sie diese, GOtt und der Natur , ab¬
scheuliche Sünd in auf - oder absteigender Lini vollbracht hätten , mit dem
Schwerd vom Leben zum Tod gestraffet werden sollen.

§. 7. Wann aber Personen im ersten , und änderten Grad der Seiten-
Lini , als Schwester und Brüder , sie seye gleich ein - oder zweybändig , im¬
gleichen da einer mit seines Brüdern , oder Schwester -Tochter , desVatters,
oder der Mutter Schwester , oder Brüdern Unkeuschheir pflegen wurden,
nicht weniger auch die im ersten Grad der Schwagerschaft , nemlichcn da ein
Stief -Datter sein Scief -Tochter , ein Stief - Sohn sein Stief - Mutter , er
Schwäher seine Schnuer , ein Tochter -Mann sein Schwiger , wie auch da ei¬
ner seines leiblichen Bruders Weib , oder seines Weibs Schwester beschlossen
wurde , alle dergleichen mißthätigePersonen sollen mitRuthen gestrichen, und
des Land -Gerichts ewig verwisen werden.

§. 8. Die übrigen im weiteren verbottenen Grad der Bluts , Freund¬
oder Schwagerschaft sich befindende Personen sollen willkürlich, doch schärf¬
ster, als sonsten gemeine Vermischungen , abgestraffet werden.

Beschwerende Umstände.
§. 9. Dieses Laster beschweret:
Erstlichen , die allzu vielfältige Wiederhollung.
Andertens , da es beynebens ein einfach- oder doppelter Ehe -Bruch ist.
Drittens , wann sich einer mit mehreren , als einer Befreundtin , ver¬

sündiget hätte.

Wildereiide Umstände.
§. 10. Herentgegen minderet Vorgesetzte Straffen , wann
Erstlichen , die Verbrecher um die Verwandtschaft Nichts gewust , un-

solches glaublich dargechan Härten-
Andertens ) die Tochter , so etwann aus Unverstand , Zugend , oder

Einfalt vermeinet , sie müstedem Vatter gehorsamen.

!er fünfM siebenzigste ärcicul
Ion rer Mth-Ducht.

Er einer unverleumttn Jungfrauen , Wittib , oder Ehe-Krauen Mit
Gewalt , und wider ihren Willen , ihr Jungfräulich , oderWeib --
liche Ehr nimmt , der begehet das Laster der Noch -Zucht.

An-
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Unzeigungen zu der Nachforschung.
§. i . Die vornehmste Anzeigungen zum Nachforschen seynd , wann der

Noch -Züchtiger durch die benöthigte Jungfrau , Weib , oder Wittib angtt
geben wirb . ,

Unzeigungen zu der Gefängnuß.
K. 2. Wann nun der Richtet umstandiglich befunde, daß
Erstlich , die Angeberin eines ehrlichen, umadelhafren Wandels je und

allzeit , der Bezüchtigte hingegen ein unschambarer , und solcher Mensch ist,
zu deme man sich des Lasters versehen möchte.

Andertens , dieJungfrau , Ftau , oder Wittib alsobalden nach der ThaL
sich dessen beklagte.

Drittens , solche Benöthigung durch die in Sachen verständige Weiber
bezeuget, und

Mertens , die anderwärtig an die Hand gegebene Umstände sich also be»
finden wurden , solle der Richter dcnNoth -Züchtiger gefänglich anhaltendem
selben gütig befragen , und mit der Benöthigten , so er dessen in Abred siun?
de, vor allen Dingen conkroutlren.

Unzeigungen zu der peinlichen Drag.
§. z. Bekenner er die vollbrachte Missethat , so hat es seinen gewcisten

Weeg ; da er aber entweders die Thar , oder den angegebenen Noch -Zwang
laugnere , die Benöthigte hingegen beständig auf ihrer Sag verbilde , und de¬
ren genügsame Anzeigungen zu geben hätte.

Andertens , oder ein unverleumder Zeug , so die Benöthigte UM Hülf
hätte schreyen hören , wider den Verhaften vorhanden wäre , und er das Wi¬
drige rechtmässiger Weis nicht darthuen könle, auch noch darüber laugnere,
solle er zu Erkundigung der wahren Beschaffenheit auf gefälltes Bey - Urrheik
an die Folter geworffen, und auf nachgesetzte Frag - Stuck gehöret werden.

§. 4. Ob et nicht die N . zu Ungebührlichen Wetcken benöthiget l «
'An welchem Ork?
Zu was Zeit ? ,
Ob er mit ihr zuvor bekannt gewest2
Wie oft er solches Übel mit ihr vollzogen?
Mit was Gelegenheit die Unthat ins Werck gerichtet? .
Wö damals die Leut (v . g. der Vattet , Mutter , Mann , oder Weib )

Was er Anfangs mit der Benöthigten geredet ? , . _ „ ^
Ob er ihr nicht erstlichen Mil Schanckungen , hernach Mrt Droh -Wor¬

ten zugesetzet?
Wie dieftlbige Wort gelautet?
Was sie ihm hierüber zur Antwort gegeben? . ^ ?
Und was elwann die Klag , und Nachforschung dem Richter mehreres

an die Hand gibet.
X 2 End-
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Und-Uttheil.

§. 5. Bekennete nun hierauf der Verhafte die Thal gütig, oder Pein¬
lich, oder wurde sonsten dessen, wie recht ist, überwiftn, solle er hierüber
bestättiget, und so dann einem Rauber gleich mit dem Schwerd vom Leben
zum Tod gerichtet werden.

beschwerende Umstände.
§. 6. Beschwerende Umstände dieses Verbrechens seynd:
Erstlich, wann einer ein unmannbares Mägdlein, oder aber ein Kind

nothzüchtigte.
Andertens, wann es von einer Person, welche an statt der Eltern denen

Kindern vorgesetzet ist, beschehe, oder sonst in einer Bluts-Verwandtschaft
begriffen wäre. . . .

Drittens, da ein Obrigkeit, oder Gerhab sich gegen seiner Unterthanin,
oder Puvillin dergleichen unterstünde. ,

> Viertens, wann ein Diener seines Herrn Tochter, oderFrau benöthigte.
Fünftens, so ein schlechte Stands-Person eine von hohen Geschlecht

übergwältigte.
Dahingegen ist die Straf leichter.

. Mildernde Umstände.
§. 7. Erstlichen, wann die Benöthigte von dem Noth-Züchtiger durch

sich selbsten, oder andere, errettet worden.
Andertens, wann einer die Frauen, oder Jungfrauen allein darumen,

weilen sie seinem Willen widerstrebet, verwundete.
Drittens, wann die Thar nicht völlig vollbracht worden.
Viertens, so die Benöthigte für des Benöthigters Leben bitte.
Fünftens, wann der Thäter zwar bekennete, daß er die Nokh-Zucht

würcklich vollzogen, und die Benöthigte um ihr Ehr gebracht, sie aber solches
verneinte.

In solchen, und dergleichen Fällen solle der Noth-Zwinger mit einem
ganzen Schilling abgestraffer, und mit Vorwissen UnsererN.Oe.Regierung
des Lands verwisen werden.

§. 8. Die benöthigte Person aber bleibt diß Orts nnverkcumt, kan ihr
auch solches zu keiner Unehr angezogen, viel weniger sie deßwegen gestraffek
werden. ,

msechs und siebmzigste ärticul
Ion dem Uhe-Much.

^Er Ehe-Bruch, welcher zwischen einem Ehe-Mann, und eines anderen
Ehe-Weib, oderauch zwischen einer ledigen Manns-Person, undei-

>nem Ehe-Weib begangen wird, ist ohne Mittel Land- gerichtlich zu
bestraffen.



Der peinlichen Land- Gerichts-Ordnung.
;nzeigungen zu dem Mchforschen.

8Z

§. i. Die Anzeigungen zum Nachforschen seynd ungefehr d,ese:
Erstlichen, wann die verdachte Person insgemein bey denen Leuten des

Ehe-Bruchs halben glaubwürdig beschreyet wäre.
Andertens, wann solche auch zuvor dessen bezuchtiget, und mit dem

Verdachten noch im ledigen Stand unehrbare Gemeinschaft gehabt hatte.
Drittens, wann in eines verdächtigen Weibs Haus dergleichen Manns»

Personen, zu denen man sich des Ehe-Bruchs versehen möchte, sowol bet¬
rag als zu Nacht, bevorab in des Manns Abwesenheit aus-und eingehen ge¬
sehen worden. , ^ „

Mertens, da sich ein Ehe-Weib ohne sonders Abscheuen von dem Ver¬
dachten unehrbar berühren, oder küssen Hesse. .

Fünftens, wann ein Ehe-Weib ihren beschuldigten Anhang mit Geld,
oder sonsten kostbarlich aushielte. ^ .

Sechstens, wann zwischen den Verdachten heimliche Gasterey, und
Zusammenkünften in verborgenen Winckeln, und Oertern, abwesend der an¬
deren Eon-Person, angesteller wurden.

Siebendens, wann die verdachte Person sonsten auch üppig, frech, Uli-
schambar in Worten, auch der Trunckenheir ergeben wäre.

§. 2. Da nun die unschuldige Con-Person bey so befindlichen Vermu¬
tungen nachzuforschen verlangte, oder der Richter von Amts-wegen solche»
für nothwendig erachtete, solle man gewahrsam gehen, und ehender nicht zu
Verhaftung der verdachten Person schreimn, er habe bann dessen noch klare¬
re Anzeigungen, das ist, wannetwann

Anzeigungen zur Einziehung.
§. z. Erstlichen, so Brief vorkämen, in welchen eines dem anderen das

Loos, Zeit und Stund, oder Gelegenheit, dieses Laster zu vollbringen, an
die Hand gebe, die Person sich auch folgendes der Orten befunden hätte.

Andertens, wann bewisen wurde, daß die zwey verdachte Personen
einander verdächtige Derbündnuß-Zeichen gegeben hatten. ,

Drittens, wann der Verdachte auf des Manns Ankunft die Flucht gebe.
Viertens, wann beyde in würcklicher Thal betretten, und dessen m,t

einem würcklichen Zeichen überwisen wurden. - . ^
Fünftens, da der beleidigte Theil ein ordentliche, und aus gegrunbtm

Ursachen gestellte Klag wider den Beschuldigten einreichte.
Gütiges Lxumen.

§. 4. Alsdann solle der Richter auf solche Person greiffen, sie gütig be¬
fragen, so dann gebräuchiger Massen mit einander, wie auch die verkom¬
mende Zeugen mit denselben conkromiren.

Anzeigungen zu der peinlichen Irag.
§. Da aber noch ferners über die Verhafte, entweders aus dero Be¬

kanntnuß, oder anderen redlichen Anzeigungen vorkäme, daß
Erstlichen, sie zwar im Werck ergriffen, nichts destowemger der wurcr-

lichen Vollziehung in Abred stünden.N An-
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Andertens, daß bas Weib in langer Abwesenheit des Manns, oder in

dessen grossen«vchwach-und Kranckheit schwanger worden, und noch den Ehe-
Bruch nicht bekennen wolle, noch genügsame Ursachen ihrer ehrlichen Schwän¬
gerung geben könte.

Drittens, wann einer in ein Haus, allwo ein verdächtiges Weib woh-
nete, einschliche, von dem Mann vermercket, der Verdachte aber von der
Beschuldigten verstecket, und verlaugner, hernach aber gefunden wurde.

Viertens, wann man Buhl-Brief hintergienge, aus welchen die Be¬
kanntnuß des Ehe-Bruchs erhellere, die Verdachten aber solchen verneinten.

Auf alle diese, und dergleichen Anzeigungen, und fast ein jede insonder¬
heit, wofern solche rechtlich dargethan, die Gefangene auch die Unschuld nicht
genugsam erweisen könte, solle der Richter nach dem ordentlichen Bey-Ur-
theil dieselbe güt-und peinlich etwann auf folgende Weis befragen:

tllck
§. 6. ObN. nicht mitN. sich im Ehe-Bruch begriffen!
Wann!
Wie oft!
An welchen Orten!
Wo zur selben Zeit die andere Eon-Person gewesen!
WieN. mitN. seye bekannt worden!
ObN. derN. nicht Brief geschrieben!
Wann! wie oft!
Was darinnen vermeldt worden!
Wie der Brief hin und her getragen!
WasN. seinem Anhang deswegen versprochen, geschencket, oder ge-

kauffet, solle man alles wol verzeichnen!
Ob sonst niemand nichts darvon gewust!
Wer darzu geholffen, und Gelegenheit gemacht!
Ob sie nicht einander ins künftig die Ehe versprochen!
Go es durch Kupplerey Hergängen, solle man ihn fragen:
Wer der Kuppler, oder Kupplerin seye!
Wie sie heisse!
Wo sie anzutreffen!
Wie er dieselbe belohnet!
Und was die Umstände der That, auch die Nachforschung mehreres an

Tag geben.
F. 7. Wurden nun beybe durch, oder ohne die peinliche'Frag zur Be-

kanntnuß, auch die in benennten Frag-Stucken erforschte Umstände in Erfah¬
rung gebracht, oder dessen sonsten, wie recht ist, überwisen, solle der Rich¬
ter nachfolgender Massen die ernstliche Straffen fürderlich Vorkehren.

§. 8- Die gemeinen Mann-und Weibs-Personen, so im doppelten Ehe-
Bruch begriffen, sollen zum erstenmal ihrer Betrettung mit Ruthen ausge-
strichen, und des Land-Gerichts verwisen; zum andertenmal aber, demnach
sie schon einmal gebüst, und zwar, da der Ehe-Bruch zwischen einem Ehe-
Mann, und eines anderen Ehe-Weib, weilen solches ein doppelter Ehe-Bruchist,
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ist, oder auch zwischen einer ledigen Manns-Person, und einem Ehe-Weib
vollbracht, mir dem Schwerd vom Leben zum Tod gerichr.

Die höheren Stands-Personen aber, ausser Unserer Land-Leut, über
welche kein Land-Gericht zu urcheilen, sondern sich des von Uns ihnen er-
rheilten 6rim!nsl- Privileg» zu betragen haben, zum erstenmal mit dem
Thurn, oder anderer Gefängnuß mit Wasser und Brod auf ein gewisse Zeit,
und noch darzu mit einer Geld-Straf beleget, auf die änderte Betreuung
aber, nach Gestalt der Person, ein noch schärffere Straf , ober wol auch gar,
nach denen Umständen des Verbrechens, mit dem Tod, nach vernünftiger Er-
messung der Obrigkeit, gestraffet werden.

Was aber den Ehe-Bruch zwischen einem Ehe-Mann, und ledigen
Weibs-Person betrift, wollen Wir, daß dessen Bestraffmig zum erstenmal
nach des Verbrechers Vermögen mit Geld, höchstens aber mit zwey und dreys-
sig Gulden, zum andertenmal mit Gefängnuß in Wasser und Brod, oderAr-
beit in Eisen und Banden, und zum drittenmal mit der Ruthen-Straf be-
schche, doch daß dis Orts die ledige Weibs-Perfon in der Bestraffung etwas
leichter gehalten werden, und doch hiebey,und durchgehends zu wissen, wann
der Land-Gerichts-Herr jemanden des Ehe-Bruchs halber abgestraffet, baß
derselbe ferners von niemanden abgestraffet werden könne.

beschwerende Umstände.
§. y. Beschwerende Umstände des Ehe-Bruchs feynd, wann
Erstlich, derselbe in doppelter Ehe beschiehet.
Andertens, berThäter über bescheheneVerbot!, und öftere Abstraffun,

gen hierin» bekretten, und . . .
Drittens, von einem fast alten Mann, oder emem, der denen Leuten

zur Obrigkeit, und gutem Erempel Vorgesetzer ist, begangen wurde.

§. is . Dahingegen linderet die ordentliche Straf des Ehe-Bruchs in
E ^ 'Erstlichen, des beleidigten Theils Fürbitt, und Verzeihung.

Andertens, die vorhandene eheliche Kinder, so durch die öffentliche
Straf bestehet wurden. . . . _ , .

Drittens, die allzu groß gegebene Ursachen gegen einer Person, die son¬
sten ihr Lebens-Zeit züchtig gelebet. ^ ^ - ^

Viertens, wann der ledige Thäker nicht gewust, daß die Person, mit
welcher er geständiger, vereheliget. ^ .

Fünftens, eines, oder anderen Theils viel- jährige Kranckhert.

Zer sieben und siebenzigster̂cicui
^onzweyfacherGhe, zu Uatein kigsm,'sgenannt.

Er das Laster der zweyfachen Ehe wissentlich begehet, als wo ein
Ehe-Mann ein anderes Weib, oder ein Ehe-Weib ein anderen
Mann, oder ein verheyrare ein ledige Person bey Leb-Zeitene>-

Y 2 nes,
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nes , ober des anderen Ehe -Gatten , in Gestalt der heiligen Ehe , nimmt , ist
deßhalben höher , dann ein Ehe - Brecher zu bestraffen.

Anzeigungen zu der Nachforschung.
§. i . Die Anzeigungen zur Inquilirion seynd:
Erstlichen , wann der Beschuldigte deswegen insgemein beschreyet, ober

sonsten ein leichtsinnig, streichende Person wäre , zu der man sich dergleichen
versehen möchte.

Andertens , da er in Reden unbeständig.
Den rechten Namen verlaugnete,ein anderes Geschlecht, und Datterland

angebe.
Drittens , wann sich ein solche Person mit mehreren leichtsinnig ver¬

sprochen hätte , und dergleichen.

Anzeigungen zu der Gefängnuß.
§. 2. Befunde nun der Richter im Nachforschen, neben der Leichtsin¬

nigkeit des Verdachten,
Erstlichen , daß selbiger anderstwo ein Weib sitzen lassen, oder da eS

ein Weibs -Perfon , mit einem anderen auf -und davon gezogen wäre.
Andertens , der beschuldigte Theil auch, soihme ( daß sein voriger Ehe-

Genoß warhaftig gestorben seye) zu beweisen auferleget wurde , sich nichts
desto weniger würcklich Mit einander vereheligte.

§. z. Solle bey so gestalten Sachen das Land - Gericht auf dergleichen
Verbrecher greiffen, dieselben zu Red stellen, auch da deswegen ein , oder
mehr Zeugen, oder auch ein Angeber vorhanden , solche mit ihm conlromiren.

Anzeigungen zu der peinlichen Urag.
§. 4 . Es erschiene nun erstlichen, aus dem Verhaften gütigen Bekannt¬

nuß eine Unwarheit.
Andertens , wanckendes Gemüt , oder sonsten da er
Drittens , vergebe , es wäre ihme nicht bewust gewesen, daß sein vori¬

ger Ehe -Genoß noch im Leben seye, solle ihm nicht stracks geglaubt , sondern
wann er dieses sein Vorgeben nicht klärlich beweiset, und der Richter aus ob-
gesegten sich wider den Thäter befindenden Vermutungen desselben Leichtsin¬
nigkeit abnemmen möchte, zum Fall er seine Unschuld nicht , wie recht ist, be¬
weisen wurde , mit ihme peinlich auf gebräuchiges Bey - Unheil verfahren.

§. 5. Die Fragen können also gestellet werden:
Ob er ( oder sie) nicht zum änderten - oder mehrmalen , und in Leb-

Zeiten seines Ehe -Genossens sich verheyrater?
Wo sein voriger Ehe- Genoß sich der Zeit befinde?
Unter was für einer Herrschaft , Stadt , Dorf , oder Gebiet?
Wie sie heisse?
Ob er Kinder mit ihr gehabt?
Wie viel?
Wie lang er mit derselben gehaust?
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Warum, und aus was Ursachen er sie verlassen? .
Ob er zur Zeit der änderten Verheyratung gewust, daß sein voriger

Ehe-Genoß im Leben?
Ob er nicht nachgefragt?
Warum?
Wie er mit der änderten in Kundschaft gerathcn?
Was er ihr, dieselbe zu überreden, vorgesagt?
Ob sie gewust, baß er allbereits verheyratet gewesen?
Ob er, oder sie, sich für ein ledigePerson ausgegeben?
Wie seine Wort gelautet?
Wer bey Stiftung der vermeinten änderten Heyrar gewesen?
Wie selbige heissen? ^ ^ .
Ob er ,nit der änderten zur Kirchen und Strassen gangen, und sich or¬

dentlich zusammen geben lassen, auch von wem, und an was für einem Ort?
Ob er sie als sein Ehe-Weib ehelich erkennet?
Und was mehr bey solcher That«wann vorbei) gangen?
Diese Frag-Stuck sollen sowol aufManns-als Werbs-Personen gerich¬

tet werden. , ^
§. 6. Doch iigt dem Richter sowol vor, als nach der peinlichen Frag

in allweg ob, allen möglichen Fleiß anzukehren, damit er des Verbrechens
halber eine Gewißheit von denjenigen Orken habe, allwo devThäters verlasse¬
ner Ehe-Gatt wohnhaft seyn solle; damit er ihn also in der Tonur desto ei¬
gentlicher befragen, auch nach aller Seits eingeholltem warhastigeu Gericht
desto sicherer zu dem End-Unheil schnitten möge.

Und- Urth eil.
§. 7. Dergleichen Verbrecher, wann er boshaftig-wissentlich-und be-

trüqlicher Weis die That vollbracht, solle insgemein mir dem Schwerd vom
Leben zum Tod hingerichtek, oder wol auch bey hernach folgenden beschwe¬
renden Umständen das Unheil, nach vernünftiger Ermessung des Richters,
geschärpfet werden.

Peschwerende Umstände.
«. 8. Beschwerende Umstände können seyn: . , ^
Erstlichen, wann die verhafte Person solches Nicht nur ein-sondern

mehrnialswiederhollet. ^ oberste, auch solches Laster wieder mit einer ver-
eheligten Pnson und in Ansehung der Kirchen vollbracht.

Dienens, da ein geringe Stands- Person em vornehmes Geschlecht
überführet hätte.

Mnderende Umstände.
§. 9. Dannoch werden hingegen was leichkers gezüchtiget:
Erstlichen, welche zwar durch den Priester zusammen gegeben worden,

jedoch einander fleischlich nicht erkennet haben.
Andertens, die, so vermutlich geglaubt, daß ihre Ehe-Genossen gestor¬

ben seyn.
Drit-3
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Drittens , diejenigen , so vor dem Beyschlaf ihres Unrechts sich erimres

M , und freywillig einander verlassen haben.
Viertens , wann der , so sich mit zweyen würcklich verheyratet , die

eheliche Pflicht zu leisten , untüchtig wäre.

!cr acht und sicbenztzste^rcicul
!on gcwaltthätiger Wntführang derm Jungfrauen,

und Me -Weiber.
jEr ein ehrliche Jungfrau , oderEhe - Weib wider des leiblichen Vat ---

ters , Ehe - Manns , oder der Vormundter Willen , wie auch eine
_ Wittib , oder Closter - Frau mit Gewalt boshafkiger Weis zur

Schmach , und Unehr entführet , ober zu der Entführung wissentlich hilffet,
der ist mit hinnach gesetzter Straf zu belegen.

Unzeigungen zu der Nachforschung.
§ . l . Die Anzeigungen zum Nachforschen können seyn:
Erstlichen , wann der , auf welchen die gemeine Jnzichk gehet , ein sol--

che Person wäre , zu der man sich dergleichen Thar versehen möchte.
Andertens , er sich dergleichen vorhcro verlauten lassen.
Drittens , Roß , oder Wagen um die Zeit , als die Entführung besche-

hen , bestellet hätte.
Viertens , wann er in währender Nachforschung die Flucht gebe.
Fünftens , oder durch ein Land - Gericht mit einer Weibs -Person flüch¬

tig durchgehen wolte.
Bey diesen , und dergleichen Vermutungen , sonderlich wann einer noch

auf dem Weeg mit der Entführten wäre betretten worden : ^
Solle das Land - Gericht solchen alsobald , samtseinen Helfern , gefan¬

gen nemmen , und in der Güte befragen.

Anzeigung zu der peinlichen Urag.
§. 2 . Bekennet er die That , so hat es seinen richtigen Weeg , bleibet

er aber halsstärrig im Laugnen , und doch die Entführte auf ihn bekennen,
oder ein untadelhafter Zeug wider ihn aussagen wurde , er auch solche Muth-
massungen , wie recht ist , von sich nicht abkehren köme , solle das Land - Ge¬
richt über geschöpftes Bey - Unheil die peinliche Frag vornemmen , und den
Verdachten üngefehr also befragen:

§. z . Ob er nicht die N . gcwaltthätiger Weis entführet!
Aus was für einem Ort!
Zu welcher Zeit , und Stund!
Ob solche Entführung zu Roß , oder Wagen geschehen!
Wessen die Roß gewesen!
Wokin er sie führen , und mit derselben verbleiben wollen!
Zu was End , und Vorhaben er sie verführet! Was
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Was ihn zu solcher That angetriben?
Ob er sonsten auch jemanden entführet habe?
Wohin, und durch was für Ort er mit der Entführten den Weeg ge¬

nommen?
Bey wem sie eingekehret?
Was er für Helfer gehabt?
Wie sie heissen? und ob sie bewehrt gewesen?
Wo solche anzutreffen?
Und was etwann aus vorgeloffener That mehreres beyzubringen?

§. 4. Da mm der Ehe-Mann, Datter, Gerhab, oder andere, so die
Entführte in dem Gewalt gehabt, klagen, oder auch von Amts-wegen wider
ihn verfahren wurde, und die Warheit durch peinliche Frag, oder sonsten,
wie sichs zu recht gebühret, an Tag käme, solle der Thäter darüber eigent¬
lich bestättet, und auf sein Bekanntnuß, oder Überweisung mit dem Schwerd
vom Leben zum Tod gerichtet, oder nach Beschaffenheit deren beschwerenden
Umstanden, das Urtheil noch etwas mehreres gefchärffet werden.

eschwerende Umstände.
§. 5. Dieses Laster wird grösser:
Erstlichen, wanndarmitMord-und andere Thätlichkeiten unterlanffen.
Andertens, da die Entführung einer geweihten Person aus einem ge¬

weihten Ort, oder ungeweihten; item, einer anderen Person aus einem ge¬
weihten Orr geschieh et.

Drittens, wann ein schlechter Mensch ein adeliche Person entführet.
Viertens, so es von einem öfters verübet worden.
Fünftens, wann es von einem beschiehet, so denen Eltern der Entführ¬

ten bedienet, oder sonsten mit Pflichten zugethan.
Umstände.inderende

§. 6. Herentgegen hat die Lebens-Straf nicht Statt:
Erstlichen, wann die Entführte sich mit dem Rauber freywillig verehr-

liget, oder
Andertens, die Entführte nicht mehr in des Vatters, Manns, oder

ihrer Gerhaben Gewalt ist. ^ ^ ,
ßE -Drittens, da die Entführte nicht mit Gewalt, sondern durch gute
Wort ist verführet worden.

Viertens, da einer ein unehrliche Person entführet. , „
Fünftens, wann derRauber die Schmach an derBeraubten mit fleisch¬

licher Vermischung vor der Lopulanon nicht würcklich vollbracht.
Dergleichen, wie auch diejenige, so nicht hauptsächlich, sondern allem

mittelbar darzu geholffen, sollen willkürlich, nach vernünftiger Ermesiung
desRichters, entweders mit Ruthen, und Land-Gerichts-Verweisung, ober
auf ein andere Weis, doch dem Verbrechen gemäß, gestraffet werden.

Z 2 Der
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>er neun und siebenzigste^"icu!
heimlichen Uhc-Wered-undIntführungcn deren

Zöchtem/ ohne Borwissm der Ultem, vderGerhaben.
EWZlchdem es sich wol zutragen möchte, daß adeliche, und anderer ehr-
MP ! licher Leut Töchter, ausser der Eltern, oder Gerhaben Dorwissen,
MA ) und Einwilligung, heimlich zum Heyraten beredet, und entführet
werden, wordurch denen Eltern, Gerhaben, und Adelichen, oder anderen
ehrlichen Freundschaften grosser Gewalt, und Derschimpfung zugefüget wird,
auch dieses ohne das denen guten Sitten, schuldigem kelpeK, und Gehor¬
sam, nicht weniger Unseren, und Unserer hochgeehrten Dorfahrer ausgan,
genen Osnsi-Äi-iVlLnäLten, und Resolutionen zuwider ist, so wollen Wir zu
Verhüt-und Abstellung dergleichen Frevel, und Ungebühr, daß es hierinnen
folgender Gestalt gehalten werde. .

§. i . Wann eines Land-Manns Tochter ohne ihrer Eltern, oder Ger¬
haben Vorwissen, und Einwilligen von einem Land-Mann heimlich zur Ehe
beredet, und entführet wird, ob schon die Entführung mit beyder Theil Wil¬
len beschehen, und Stands halben zwischen ihnen keine Ungleichheit ist, so
solle doch der Entführer, und die entführte Weibs-Person hinfüran für das
Unseren beyden oberen Politischen Land-Ständen eingeraumte Adeliche Lri-
iniri-ll Gericht gezogen, darüber erkennet, und nach Gestalt derSachen, ent-
weders mit Gefangnuß, Verschaffung auf ein Gränitz-Haus, oder sonsten,
nach vernünftiger Ermessung des Gerichts , gestraffet, und beynebens zur Ab¬
bitt gegen denen Eltern, Gerhaben, oder in deren Ermanglung, denen näch¬
sten Befreundten«„gehalten werden. . ^

§. 2. Ebener Massen solle es gehalten werden, wann em Land-Mann
eine Tochter von geringeren Stand also heimlich zur Ehe beredet, und ent¬
führet. ' . . ^ .

- §. z. Wann aber eines Land-Manns Tochter von einer geringeren un-
adelichen Manns-Person heimlich zur Ehe beredet, und entführet wird, wei¬
len darnach absonderlich die adeliche Geschlechter in ihren Würden, Stand,
und Wesen höchst verschnupft, und verkleineret werden, auch allerhand an¬
dere gefährliche Ungelegenheit, und Thätigkeiten daraus entstehen können;
so sotten beyde, Manns-und Weibs-Personen, wann gleich zwischen ihnen
die Ede richtig, vom Land-Gericht, in welchem sie betretten, in Verhaft ge¬
nommen, und nach Beschaffenheit der Sachen, und Personen, insonderheit
der Entführer, enrweders mit Gefängnuß in Wasser und Brod, öffentlicher
Arbeit in Eisen und Banden, oder sonsten willkürlich abgestraffet, auch nach
vernünftiger Ermessung des Richters, welcher dann hiebet) die im nächst-vor«
gehenden̂eticnl qeseme beschwerende Umstande wol zu beobachten hat, sol¬
che Straf mit Verlängerung der Zeit, Entziehung deren Speisen, mehreren
Anbalnmg zur Arbeit, und dergleichen qcschärffek, und gegen der entführten
Tochter zwar auch gebührende Leibs-Straf erkennet, jedoch derselben wurck-
liche Vollziehung dem Varter aufBegehren überlassen werden.

Wie dann auch eine solche Land-Manns-Tochter, die sich also lieder¬
lich, und leichtfertiger Weis zur Ehe bereden, und entführen lasset, dardurch
ihres gehabten adelichen Namens, undWappens, auch samt ihren in selbiger
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Ebe erzeigenden Kindern alles künftigen von ihrer adelichen Freundschaft lM
rubrenden Erb-Falls, und Zutritts entsetzet seyn solle, unerachtet sie etwam,
be» der heimlichen Derheyrat-und Entführung über fünf und zwanziĝ ahr
al/qewesen; sie käme dann erweisen, daß sie an ehrlichen, Stands-müßigen
Heyraten von ihren Eltern, oder Gerhabern verhinderet, oder ihr die hierzu
nothwmd̂ge HE ^ ^^ MA ^ M die Entführte Mt mit einander
vereheliaet, so solle der Entführer von dem Land-Gericht, wormnen er er¬
griffenwird, wie jetzt gemeldt, am Leib gcstraffet, und die Entführte von
dem adelichen Lrimläsl--Gericht auch zu einer gczimendenS !rat erkennet,
jedoch diê xe-mion, und Vollziehung solchcr Srraf, wann Nicht andm er¬
hebliche Bedencken vorhanden wären, gleichfalls dem Vatter auf sein Begeh¬
ren überlassen werden. ^ Ehe-Bered- und Entführung
zwischen Perssonen, so nicht Land-Leut seynd, vorgehet, sollen sie alle beyde,
auck in dem Land-Gericht, wo sie betreuen, m Verhaft genommen, und
nack Beschaffenheit der Umstände, mitGefängnuß in Wasser und Brod , öf¬
fentlicher Arbeit, Kirchen-Buß, nach Ausspruch der geistlichen Obrigkeit,
oder ftnsten am Leib, und zwar der Entführer schärffer, als die Entsühne
aestraffct, auch beynebens zur Arbeit gegen denen Eltern, Gerhaberii, o>.er
Befreundten, und Erstattung der erwann verursachten Unkosten, aufBegeh-
rena'Mhaltm Verhütungsolcher-hcimiichen, lieder¬
lichen Ehe-Bered-und Entführungen setzen, und ordnen Wir, daß mich alle
diejenigen Manns-und Weibs-Perlenen, so wissentlich darzu geholffen, von
dem Land-Gericht, nack vernünftiger Ermessung, entweders mtt Ge-ftngnuß
in Wasser und Brod, Stellung an den Pranger, Land- Gerichts-Verwei¬
sung! oder sonsten schärffer, oder linder,-dem Verbrechen gemäß, abgestraf-
ftt werden. ^ durchgehends, daß in diesen Mißhandlungen
weder von deren zwey oberen Politischen Stände habenden adelicheno -mEl-
noch anderen Land-Gerichtern jemalen einige Geld-sondern jedesmal eine ge¬
bührende Leibs-Straf gegen einem, und anderen Verbrecher erkennet, und
vorgenommen werde.

^rticul
M derMupplerey.

sein eigenes Ehe-Weib, Tochter, oder sonst jemanden ums Geld,
oder Gewinns-wegen boshaftigerWeis zu unkeuschen Wetcktnver.
kuppelt, oder in seiner Behausung Hüls, Karl), unv Vorschub

darzu gibt, ist nachgesetzter Massen zu bestraffen.
Unzeigungen zu der Nachforschung.

§ i. Wann einer bey männiglichen der Kupplerey halben im Verdacht,
auch sonsten ein solche Person wäre, welche unter dem Vorwand ehrliche».
Verrichtungen beschreyre Weibs-Bstder»vissentlich aufhlefte. ^
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Andertens, da einer geduldete, daß in seiner Gegenwart verdächtige

Manns-Personen mit seiner Tochter, oder Ehe-Weib ungebührlich umgiengen.
Drittens, wann einer wissentlich in seinem Haus, oder Bestand-Zim¬

mer verdächtigen Leuten Herberg, Zusammenkünften, oder sonsten nach¬
drücklichen Unrerschlauf gestattete.

Anzeigungen zu der Defängnuß.
§. 2. Wann nun neben diesem der Richter im Nachforfchen erführe,

daß
Erstlichen, dieverdachtePersonBuhl-Briefhinund her getragen, oder
Andertens, mit Schanckungen die unverständige Weibs-Bilder zu der¬

gleichen verboktenen Wercken anzureitzen pflegte.
Drittens, ein Ehe-Mann, oder Datter zur Zeit, da verdächtige Manns-

Bilder sein Weib, oder Tochter besuchten, flch von ihnen volltrincken ließe,
oder sonsten bey Seits gienge.

Viertens, wissentliche Hurerey in einem Haus verübet wurde, solle
man ein solche beschreytePerson verhaften, dieselbe umständiglich in derGüre
befragen, und wo vonnöthen, mit denen hierinnen laceisülrren von allen
Dingen LontroncireN.

Anzeigungen zu der peinlichen Drag.
§. z. Wofern der Verdachte hierdurch zur Bekanntnuß gebracht, be¬

darf es keiner peinlichen Befragung, widerspricht er aber dieThat, und wur¬
de solche entweders durch einen unverleumdcn Zeugen auf ihn erwisen, oder
aber von mehr durch ihn verkuppelten Weibs-Personen beharrlich wider ihn
ausgesagt, so solle die verdachte Person auf das gebräuchige Bey- Urtheil
folgender Massen peinlich befragt werden.

§. 4. Ob er, oder sie nicht dieN. demN. verkuppelt?
Ob solches mündlich, durch Brief, oder andere Weis beschehen?Wann? <

^ Welcher Orten?
Wie oft?
Wer sie darzu bestellet? solle die Person benennen?
Ob er ihr Kupplerin Geld versprochen?
Wie viel?
Da es aber Kleiber, Kleinodien, oder was anderes gewesen, solches

zu beschreiben:
Wohin sie die Zusammenkunft angestellet?
Obs in ihrem Haus, oder Bestand-Zimmer, oder wo sonsten beschehen?
Ob an dem Ort, wohin er die Verkuppelte bescheiden, mehr Leut ge¬

wesen?
Wer sie seyen, und wie sie heissen?
Wie viel Personen sie sonst verkuppelt?
Wann der Kuppler, oder Kupplerin mehr Personen bekennet, müssen

sie derentwegen, und was noch mehr bey vorkommenden Anzeigungen vor¬
fallen möchte, darüber auch umständiglich befragt werden. End-
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Und-Urtheil.

! r. 5. Wäre nun hierauf die Person der Kupplerey geständig, oder
Wurde dessen genugsam überwisen, solle selbige auf nochmalige Nachforschung
hierüber bestärriget, so dann mit Ruthen gestrichen, und des Land-Gerichtö
auf ewig verwisen werden.

Beschwerende Umstände.
§. 6. Die Ruthen-Straf ist keines Weegs nachzufehen, sondern' zu

schärffen.
Erstlichen, wann ein Datier, oder Mutter ihr Tochter;
Andertens, rin Mann sein Weib:
Drittens, ein Bruder fein Schwester: . . - ,

- Viertens, ein Vormünder sein Psteg-Tochter boshaft,g verkuppelt.
Fünftens, so einer, oder eine, ihrer viel durch Kupplerey verführet,

und in ein unehrbarcs Leben gebracht: oder
Sechstens, die Kupplerey in der Kirchen verübet hätte. ^
Es kan auch, nach Grösse des Verbrechens, und der Umstände, d,e

Lebens-Straf Statt finden.
Wlderende Umstände.

§ -, Da aber erstlich, ein oder die andere obgedachte Person ihren
Kindern/Weibern, oder Pfleg-Töchtern ohne habenden Genuß allein aus

MdettenŝÄsts M allein gesucht hätten,

die Person abe,̂ „icĥ an chrbarcn, sondern ohne das unehr¬
lichen Weibs-Bildern begangen, solle der vernünftige Richter solche, bevorab
Mu erstenmal, mit einem halben heimlichen Schilling, zeitlicher Land-Ge¬
richts-Verweisung, Geld-Straf, oder Gefäugnuß abstraffen.

!er ein und Arcicul
!on gemeinen Gumey, und anderen unzimlichen

Heywvhnungm.
»Ann ledige Personen in unehrlicher Beywohmmg lebten, sollen fle

mm ersten von ihrer Grund-oder Dorf-Obrigkeit, welcher aus«h-
neu iedwederen Orts dergleichen fleischliche Sunden blshero abzu-
Ubuna ist>davon abzustehen, Und die Person hinweg zu ftliaffen,

mttE?nst vermahn!!' zum ander,enmal durch scharffeGeld-oderLeibs-Straf
abgeschröckct, und drittens, so dann von dem Land-Gericht mit scharffer
- - kTALÄTL W ,» -».-.m - M - s- Mb --
schrenet, und vertiefet- daß dieselbe über öftere Bestraffung von ihrem bösen
Leben nicht abstehen wolte, alsdann sollen dergleichen Personen wegen gar zu
oft gegebener Aergernnß durch das Land-Gericht zu schärfferer Bestraffung/
als nur halben, oder auch ganzen öffentlichen Schillingen, gezogen werden»^ 91a 2
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und anderen fleischlichen Münden/ so sich zwischen Misten,
und Juden , Uürcken , oder anderen Ungläubigen zugetragen.

lut M)and.
§. i.

MksA ^Ann ein Christ , so vorhero ein Jub , Türck , oder sonst ein Unglau-
biger gewest, sich mit einer ihme befreundten Jüdin , Türckin,oder

EZW anderer ungläubigen Weibs - Person vergriffen , sollen beyde, da
dieBlur -Schand in auf-oder absteigender Linie beschehen, mit dem Schwer !»
vom Leben zum Tod gerichl , und ihre Cörper zu Aschen verbrennet ; wann
aber solche Blut -Schand im ersten , und änderten Grad derSeiten -Linie , wie
auch im ersten Grad der Schwagerschaft beschehen, mit einem ganzen Schil¬
ling öffentlich gezüchtiget, und sodann des Land - GerichtS auf ewig vcrwisen
werden.

Ucht.

§. 2. Jmgleichen wann auch ein Jud , Türck , oder anderer Ungläubi¬
ger eine Christin , oder auch ein Christ eine Jüdin , Türckin , oder andere uw
gläubige Weibs -Person nothzüchtiget , ist derselbe mit demSchwerd vom Le¬
ben zun, Tod zu straffen, und im ersten Fall des Juden , Turcken , oder an¬
deren ungläubiger Manns - Person Cörper auch zu Aschen zu verbrennen.

ruch.
§. z. Da sich ein Ehe - Bruch zwischen einem Juden , Turcken , oder

anderen Ungläubigen , und einer Christin , oder aber zwischen einem Christen,
und einer Jüdin , Türckin , oder anderer ungläubigen Weibs -Person zutruge,
sollen beyde Personen , sie seyen gleich alle beyde, oder nur eines aus ihnen
verheyratct , auf die erste Betrettunq von dem Land - Gericht mit einem gan¬
zen Schilling am Pranger abgestraffer, und sodann des Land -Gerichts auf
ewig verwisen werden.

Da sie aber schon einmal gebüst, und sich zum andertenmal betretten
ließen , oder solches Laster zwischen einem Verheyraten , und eines anderen
Ehe -Weib , oder aber auch zwischen einem ledigen Gesellen, und einem Ehe-
Weib vollbracht wurde , sollen beyde Personen mit demSchwerd vom Leben
zum Tod hingerichret werden.

§. 4 . Wann ein Jud , Türck , oderein anderer Ungläubiger rine Chri¬
stin mit Gewalt boshaftiger Weis zur Schmach , und Unehr entführet , der
ist auch mit dem Schwerd vom Leben zum Tod hinzurichten , und wann er
die Schmach an ihr vollbracht , sein Cörper zu Aschen zu verbrennen.
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Gemeine Murerey.

§. 5. Die gemeine Vermischungen zwischen einem Juden, Ducken,
ober anderen Ungläubigen, und einer Christin, oder herentgegen zwischen ei-
nemChristen, und einerJüdin, Türckin, oder anderer u,-gläubigen Weibs-
Person, sollen von beyden Verbrechern mit einem öffentlichen halben Schil¬
ling am Pranger, und ewiger Verweisung des Land-Gerichts gebüst werden.

§. 6. Wie dann in allen ob-erzehlten Fällen, wegen besonderer Abscheu¬
lichkeit deriey Vermischungen, kein Land-Gerichts-Hcr! ohne Unser gnädigstes
Vorwiffen, und Befehl die gesetzte Straf in eine geringere zu veränderen nicht
Macht haben solle. '

§. 7. Wie sonsten in diesen Mißhandlungen der Ordnung nach zu ver¬
fahren, und daß darbey für Umstände in einem und anderen zu beobachten,
wollen Wir Uns auf die Vorgesetzte.̂rricul, von der Bluk- Schand, Nolh-
Znchr, Ehe-Bruch, gewaltthätiger Entführung, und gemeiner Hurerey, wie
auch sonsten in anderen Lastern bezogen haben.

!ct drey und achtzigste etrcicul
immer».

sicher heimlich, oder öffentlich, boshaftig, und vorsätzlicher Weis
Feuer einleget, er werde gleich darzu bestellet, oder aber ausFeind-
schast, oder Begierd bcy währender Brunst zu stehlen angerriben,

ist Land-Gerichts-mäffig einzuziehen, und solches, wann der Thäter auf der
That ergriffen wird.

§. i. Da aber die Brunst offenbar, doch der Thater nur in einem Ver¬
dacht wäre, solle man auf folgende Anzeigungen nachforschen.

Anzeigungen zum Mchforschen, und Gefängnuß.
Erstlichen, wann der Verdachte ein Land-streichender Müßiggänger,

garttenderLands-Knecht, schweißender Steig-Bettler, Zügeiner, oder son¬
sten ein solche Person wäre, zu der man sich dergleichen Übel versehen möchte.

Andertens, da bey einem solchen, so er seines Thuens, Wesens, und
Wandels befragt wurde, kein beständige, gleiche Antwort, oder beynebens
ungewöhnliche Wehren, Feuer-Zeug, oder andere argwöhnliche Sachen ver-
mercket, und befunden wurden, solle er von Stund an gefänglich angenom¬
men, in der Güte nothdürftiglich befragt, auch mit Fleiß allenthalben be¬
sucht werden.

Anzeigungen zu der peinlichen Mraz.
§. 2. Befinden sich mm bey einem solcher Gestalt verdachten Menschen

Pulver, Bcch, Zünd-Strick, Feuer-Schwammen, und andere dergleichen
zum Brand dienstliche Sachen, oder aber er wurde überwisen, daß er kürz¬
lich vor dem Brand, entweders mit Worten, oder schriftlicher Bevbedung
dröhlich gewesen, auch mit ungewöhnlichen, verdächtigen Feuer-Wercken,
damit man heimlich zu brennen pfleget, umgangen, und der Verdachte mit
keinem glaubwürdigen Schein darrhucn könre, daß er solche Ding zulässiger' B b Weis
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Weis verübet , oder sonsten seine Unschuld an Tag geben möchte, solle er über
vorhero geschöpftes Bey -Unheil auf nachgestellte Fragen peinlich zu Red ge-
stellec werden.

^rag - Stuck.

§. z. Ob er nicht das Feuer eingelegt?
Durch was Gelegenheit!
Wo er es hingelegt!
Zu was Zeit!
Was es für ein Feuer -Merck gewesen!
Don wem es zugericht!
Wo er die Materi , Pulver , Zünd -Strick , Feuer - Schwammen , und

dergleichen genommen!
Ob er es gemacht , oder gekauffet, und bey wem!
Was ihn darzu bewegt!
Ob n,«l» ihn darzu bestellet! wer ! und was ihme deßwegen verspro¬

chen worden!
Ob er nicht einige Gesellschaft habe!
Wie dieselbe heissen! wie sie gekleidet, und gestaltet!
Was Thums dieselben seyen?
Wo sie sich aufhalten!
Wo sie zu erfragen ! '
Dann wo sich solches auf die Helfer , ober Mit -Gesellen befunde, sollen

sie ebener Massen in Verhaftung genommen, und gegen dmselhen Land -Ge¬
richts-massig verfahren werden.

Und - Urthal.

§. 4 . Wann sich nun ein solcher Thäter in der peinlichen Frag zu dem
Brand bekennet, oder aber wissentlich, und boshaftig darzu geholffen hätte,
sich auch die Sach auf eingezogene Erkundigung in Warheit also befunde, sol¬
le ein solcher boshaftiger Brenner mit dem Feuer vom Leben zum Tod hinge,
richtet werden. ,

§. 5. Und hat erst -besagte Straf auch Statt bey denen jemgen, so die
Früchten auf dem Feld , Futlerey , oder ganze Wälder mit Feuer boshaftig,
und vorsätzlich verderben.

Jeschwerende Umstände.

§. 6. Man solle, sonderlich zur Zeiten , da die Brenner von denen Fein¬
den , bevorab von den Türckcn ausgeschicket werden , solche böse Leut , und
Land -Brenner , so andere durch Geld , und Darreichung der Zünd - Strick,
und dergleichen zum Brennen angereitzet, und besagter Massen Feuer in de¬
nen Städten , Märckten , oder aber an solchen Orten eingelegt, daß nicht al¬
lein die Gebäu , sondern anch viele Menschen durch das Feuer verderbet , oder
sonsten ermordet werden , mit glüenden Zangen zwicken, die Glieder mit dem
Rad zerflossen, und so dann lebendig in das Feuer werffen lassen.
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Milderende Umstände.
H. 7. Herentgegen wird die Straf des lebendig Verbrennens nachgese¬

hen, und an statt derselben der Thäter vorhero mir dem Schwerd l,Niger,cd-
tet, oder nach Gestalt deren Umstände, exrrL-orcünrrie, wie dann auch noch
leidenrlicher bsstraffet, wann er in der ersten Thal nach gelegt- und ausgehen¬
dem Feuer die Reu erzeiget, und solches mit seinem Zuthuen ohne sonderli¬
chen Schaden gedämpfet worden, oder aber sonsten ein Ursach verwendete,
woraus ein vernünftiger Richter abnemmen funke, daß er die Brunst nicht
so gar boShastiger Weis erwecket hätte; imgleiche» wann der Thäter noch
jung wäre, und der Richter an ihm kern so grosse Bosheit, als erwann bey
einem anderen befnnde, solle ein solcher Brenner Anfangs mit dem.Schwerd
gerichtet, dessen Cörper aber nichts destowenigcr durch das Feuer verzehret

§.' 8. Noch leidenrlicher, und keineswegs zum Tod, sondern allein will¬
kürlich sollen qestraffet werden diejenigen, so nicht aus bösem Vorsah, son¬
dern allein aus einer doch Straf-mäffigen Verwahrlosung, oderTrunckenheit
eine Brunst verursachen. . . , ^

Diese, und dergleichen mögen, nach vernünftiger Ermessung des ver¬
ursachten Schadens, verübten Unvorsichtigkeit, und aller darbcy vorgeloffe¬
nen Umstande, etwann zu einer Geld-Straf , und Abtragung des Schadens
angehalten, und wann sie den Schaden zu ersetzen nicht vermögen, ihrer Uber-
rvemmH halber, entweberß mit einem halben, b̂ er ganzen Sehiüing, ve§
Land-Gerichts venvisen, oder sonsten, wie recht ist, abgestraffet werden.

'erM und achtzigste änicul
Won dem Diebstahl.

-Er heimlich, oder öffentlich stihlt, es seye nun Geld, Vieh, oder
-andere Fahrnuß, wie die Namen haben mag, wann solches bos-

—hafliaer  Weis wider des Eigentümers Willen beschiehet, und der
DiebMl sich über zehen Gulden belauffet, oder aber imLiebstahl/wamisie
gleich weniger antreffen, zum drittenmal bewerten, oder dessen uberw.sen
wird, der ist als ein Dieb Land-gerichtlich zu bestraffen.
' Unzeigungen zu der Nachforschung.

6. i. Die Anzeigungen zum Nachforschen seynd:
Erstlichen, wann derVerdachte ein fauücnzende, Herrn-lost, iwd m^

aemein weaen Diebstahls beschrcyte Person, oder starcker, gesunder Bettler,
Zügeiner, oder dergleichen Land-Fahrer wäre, also daß man sich gegen ihme

M »-- d-schch'n.n DlM . W dch. -°-r
aus demselbigen Ort gehender wäre gesehen worden.

Anzeigungen zu der Defängnuß.
g. 2. Da nun der Richter im Nachforschen( in welcher die Person des

Bezüchtigten, wie auch sein voriges Leben, und Wandel wol zu bedrucken)
entweders Erst-

>
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Erstlichen, be») dem Verdachten das gestohlene Gut befeinde:
Oder falsche Schlüssel , Hämmer , Brech - Zangen , und dergleichen

zuin Einbrüchen gerichte Sachen be») ihme vorhero gesehen, oder aber nach
dem Diebstahl an selbigen Orten sein Hur , Kleider , oder aber Leitern , und
anderes , so demselben erweislich zugehörer, gesunden wurden.

Andertens , da ein schlechte, vermögliche Person mit vielem Geld boche,
und prangete , oder köstliche Sachen , so ihm vermutlich nicht zugehören , um
einen Spott ausfeilte , wie auch, wann er auf der Thar ergriffen , oder noch
im Haus , oder auf der Gassen mit dem gestohlenen Gur , oder be») dein Fen¬
ster, oder anderen Orten des Hauses heraus steigender wäre ersehen, öderer
dessen überwisen worben.

Anzeigung zu der peinlichen Drag.
§. Z- Solle er denselben gefänglich einziehen lassen, Anfangs gütig be¬

fragen , auch La er sich nicht, wie recht ist, von der Jnzicht pureren möchte,
und da über dis alles derGefangene , wegen der be») ihme gefundenen Sachen,
seine» Geber nicht zeigen wolle , oder köme; itein , wann derselbe schon eim
malS wegen Diebstahls wäre abgestraffet, oder bey ihme verdächtige Diebs-
Schlüssel , Dietrich , und Brech -Zangen würcklich wären gefunden worden.

Jmgleichen da ei» grosser mercklicher Diebstahl geschehen, und der Ver¬
dachte nach der Thal mit seinem AuSgcben reichlicher sich erzeiget, als er son¬
sten ausserhalb des Diebstahls im Vermögen gehabt , er auch hierüber nicht
andere glaubwürdige Ursachen anzeigen kunte , woher das argwöhnische Gut
käme , zumalen ein solche Person wäre , zu der man sich der Missethat , wie
oft gemeldet, versehen möchte, und dann die Summa des Diebstahls so groß,
das er derentwegen , wann es auf ihne erwisen, ain Leben zu straffen wäre,
solle derselbe auf ferneres Laugnen , und ordentlichesBey -Urthcil an dielor-
rur geworffen, und nach den gemeinen Frag -Stucken ihme ungefehr folgende
Lunten vorgehalten werden.

§. 4. Ob er nicht das Geld ( oder was es ist ) gestohlen?
Wann ? bey Tag , oder bey der Nacht?
Um welche Stund?
Von welchem Orr?
Wie er in das Ort , Haus , oder Zimmer kommen?
Ob es offen gestanden, oder versperrter gewesen? wann es versperrt?-
Wie , und mit wem er solches erösnet?
Wo er dasselbige Instrument genoinmen?
Wo er es jetzt hingethan?
Ob ihn niemand gesehen?
Wo die Lenk damals gewest?
Durch wem er es auskundschaft habe?
Wie er gewust, daß bas Geld , oder anderes , an dem Ort , Kasten,

oder Truhen lige?
Wer ihm es gesagt?
Wem er das gestohlene Gut verkauffet?
Solle es benennen mit allen Umständen, der Zeit , Orts , und Person ''

Wie
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Wie theuer?
Was er für Geld darum eingenommen? ^ .
Ob er Dieb vormals um Diebstahl willen nie emgezogen, und bestraft

stk worden? ^ ^ ,
Wie, und auf was Weis er gestraffet seye wordenl
Hat er Geld gestohlen:
Solle man ihn fragen, wieviel?
Was Sorten Geld, ob es grobe, oder kleine Münz gewesen?
Bekennet er Kleider, Vieh, oder anderes:
Solle man fragen die Färb, Gestalt, und also von allen Sachen, de¬

rentwegen der Gefangene eingezogen worden. . -
§. 5. Bekennete nun der Verhafte ein, oder mehr Diebstahl, solle der

Richter nicht alsobald zur Straf eilen, sondern denen ausgesagten Umstän¬
den, und Personen, welchen die Sachen entfremdet worden, alles Fleißes
Nachfragen.

Und-MH eil.
, Befunde er die Umstände, wie solche ausgesagt, wahr zu feyn, solle

der Dieb, so er es endlichen nochmalen bestehet, nach Beschaffenheit,emeS
Verbrechens, als wann der erste Diebstahl mff fünf und zwanzig Gulden,
oder darüber kommt, wie auch, wann etliche Diebstähl zusammen kommen,
oder der Dieb schon vorhero wegen eines kleinen Diebstahls zweymal abgc-
straffet worden, und doch sich nicht gebcfferet, Indern wiererum gestohlen
halte, ob sich gleich solche Diebstähl nicht gar auf sunf und zwanzig Gulden
erstrecken, der Mann mit dein Strang, und das Weib mir dem Schwerd,
wann aber der Diebstahl nicht über zehen Gulden austrägt, und über zwe»-
mal nicht aefchehen, oder sonsten nachfolgende milderende Umstände darzu
kommen, durch sein Obrigkeit willkürlich beschaffet werden.

beschwerende Umstände.
§. 6. Die Umstände, so den Diebstahl beschweren, seyndt
Erstlich, wann der Diebstahl bey der Nacht! ^ ,
Andertens, mit gewehrter Hand, oder zum Mord tauglichen̂Wstru
Drittens, mit Einstcigen, oder Hinunterlasten:
Viertens, Erbrechung derenL-Hüren, und Schlosset bescheheN. „
Fünftens, der Haus-Diebstahl, oder derjenige, so zur Zeit einer Bumst,

eines Schis-Bruchs, oder im Bad, wie auch durch Herausziehung durch die
bestAchtt.̂ deren jenigen Sachen, so man nicht wol ver¬

wahren kan, als Hönig, Binnen, Getkeid-Diebstahl, so von Dreschern be¬
gangen wird, und dergleichen; ist auch schwerer, , . .

Siebendens, wann durch emen kleinen Diebstahl ein grosser Schaven

Achtens! de? Dieb schon vorhero qestraffct. und^
Warnung genommen, sondern zum änderten- und drittenmalw ^
solle der Richter, ob gleich die vorgehenden Diebstähl schon anderer Orten
willkürlich abgestraffet worden, eines zu dem anderen nemmen, »nd darley
mercken, daß er den Diebstahl, was er an sich sechsten wert.) ist, mchr̂ver,
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wie er dem Dieb zu Nutzen kommen, schätzen, und nach solchen Umständen,
noch schärffer als sonsten, verfahren werden solle.

Wlderende Umstände.
§. 7. Herentgegen wird dieTods-Strafnachgefthen, und derDieb was

leichteres gestraffet:
Erstlich, wann der Diebstahl unter fünf und zwanzig Gulden.
Andertens, wann das gestohlene Gut dem rechten Herrn von dem Dieb

sechsten, oder durch andere wieder geben, auch denen Kauffcrn Lurch den
Dieb der Werth wieder erstattet wird.

Drittens, wann der Dieb trunckener Weis, sonst aber niemalen gestoh¬
len hätte.

Viertens, wann sich der Dieb mit dem Bestohlenen verglichen.
Fünftens, oder nach verzehrtem Diebstahl zur Wiedererstattung aner-

botte, solche auch thuen könte. r
Sechstens, wann der Richter durch Nachforschen auf den Grund des

Diebstahls nicht kommen kan, da gleich derDieb denselben bestünde.
Siebendens, wann der Dieb unter, oder bey vierzehen Jahren wäre,

und die Bosheit das Alter nicht übertrift, oder der Diebstahl nicht mit einer
Frid-brüchigen Gewaltthärigkeit, oder anderen bösen Umständen begangenwäre.

Achtens, wann einer aus mercklicher Armut, oder obligender Noch
Brod, Lebens-und Kleidungs-Mitteln stuhle, und zum Arbeiten untüchtig,
oder da er gern wolte, kein Arbeit haben könte.

Neuntens, wann einer von einer Erbschaft etwas, nicht gar grosses
entziehet.

Zehendens, imgleichen die Edlen werden wegen Diebstahl mit dem
Schwerd gericht.

Eilftens, wann einer zwar eingebrochen, aber nichts gestohlen hätte.
Zwölftens, wann einer zum Diebstahl vor, oder nach der würcklichen

That nur etwas weniges geholffen hätte.
Dreyzehendes, wann einer wissentlich gestohlene Sachen kauffet, dar¬

aus aber kein Gewohnheit machet, oder ihme das gestohlene Gut zuzutragen,
den Dieb nicht angelernet hätte.

Diese, und dergleichen sollen allein willkürlich, nach Beschaffenheit des
Diebstahls, mit ganzen, oder halben, offentlich-oder heimlichen Schillingen,
Land- Gerichts- Verweisungen, Gefängnuß, oder Geld- Straffen belegetwerden.

er fünf und achtzigster̂ricul
Er aus einer Kirchen, oder anderen geweihten Orten, geweihte Sa¬

chen stihlr, ist höher, alsein gemeiner Dieb, zu bestraffen.
Unzeigungen zu dem Uachforschen.

§. r. Die Anzeigungen zum Nachforschen kommen mit den gemeinen,
und denen vom Raub und Diebstahl Übereins; es gibt aber auch dieses ein

gros-
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grosse Vermutung, wann sich einPerson zu der Zeit, als dieSachenmeiner
Kirchen verlohren worden, wie auch vorhero lange Weilen wider Gewohnheit
in selbiger Kirchen befunden; auch sonsten kein Handthierung, ober Gewerb
hat, und gleichwol hernach mit Geld hervor kommet.

Anzeigungen zu der Gefängnuß.
§. 2. Erführe nun der Richter im Nachforschei, hierüber, daß der Be¬

schuldigte sich heimlich in der Kirchen versperren, oder von dem Meßner an
verborgenen Orlen bewerten lassen; item, wann er auf offener That ergrif¬
fen; imgleichen da bey ihm geweihte, oder andere Kirchen-Sachen befunden
worden, oder er solche denen Juden, oder anderen angefeilt; solle er ohne
Verzug in Verwahrung genommen, in der Güte nothdürfriglich befragt, und
auf dessen gütige Aussag an Ort und End, wo er geraubt, sonderlich der hei¬
ligen Hostien halber, flüssige Nachforschung gehalten werben.

Anzeigung zu der peinlichen Wrag.
§. z. Köntesich nun der Gefangene nicht, wie recht ist, entschuldigen,

auch über die vorige Vermutungen bey dem Verdachten argwöhnische Brech-
und Sven-Zeug gefunden, oder ihne jemand würcklich die Kirchen- L.hur,
Sacristey, Sacrament-Häusel, oder Stock hätte aufbrechen sehen, oder aber
es wurde sonsten durch einen unverleumten Zeugen auf ihn erwisen; solle
man den Gefangenen, wofern er laugnete, und solche Jnzicht nicht, wie
recht ist, von sich ablcinen könte, auf geschöpftes Bey-Unheil mit der pein¬
lichen Frag zur Äekanntnuß der Warheit anhalten, und ungefehr also fragen:

Mraz-Muck.
§. 4. Ob er nicht in diese, oder jene Kirchen, oder Stock(davon die

Anzeigungen melden) gebrochen? . . , . .
Ob er nicht den Kelch, Monstranz( oder was etwann sonsten verloh¬

ren worden) entfremdet?
Wann?
Wie oft er die Kirchen beraubet?
Zu welcher Zeit, bey Tag, oder bey der Nacht? ^ ^
Ob die Kirchen, Sacristey, Sacrament-Häusel, oder Stock versperrt,

oder offen gewesen? so es versperrt, fragt man:
Womit er dieses Ort erbrochen?
Wo er dieselben Merck-Zeug genommen?
Was ihn darzu getriben? ,
Wie viel dieses Kirchen-Raubsm allem gewesen?
Wo er denselben hingerhan?
Wem er die entfremde Sachen verkauffet?
Solle es benennen:

tbkUbt'?
Was man ihme für Geld darfür geben?
Ob ihme jemand gebolffkN?
Wer dieselben scyen?
Wo sie anzutreffen?

§. 5.C c 2
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§. 5. Wann ein Kirchen-Rauber bekennet, oder Anzeigungen vorhan¬

den, daß er Kelch, Liboris, Monstranzen, und anderes, worinnen heilige
Sachen aufbehalten werden, geraubet, solle man ihn fragen:

Ob sich das Hochwürdige Sacrament darinnen befunden?
Zn wie viel Theil, oder Larüculen?
Wo er es hmgethan?
Ob er es genossen?
Ob er es mit sich genommen?
Wem er es gegeben?
Obs nicht er, oder andere verunehret?
Obs nicht er, oder andere zur Zauberey gebraucht, oder brauchenwollen?
Zu was für Zauberey?
Ob er nicht etwas von denen Heil.Hostien anfbehalten, oder sonsten an

Ort und End, wo sie auch zu finden seyn möchten, verstecket, verworffen,
ober vergraben habe?

An welchen Orten sie seynd, damit es der Priester an selbigen Orten
erheben kan?

Und was etwann die Umstände der That mehrereS mit sich bringen.
§. 6. Bekennet er auch die That, oder wurde sonsten, wie recht ist,

derselben überwisen, solle er nach abermaliger aller Seils eingehollter Nach¬
forschung über feine Bekanntnuß bestättet, und zu der verwürckten Straf
ohne Verzug angehalten werden.

K. 7. Um Willen aber der Kirchen-Diebstahl auf dreyerley Weis be¬
gangen wird, nemlich:

Erstens, so jemand etwas Heiliges, oder Geweihtes stihlt an geweih¬
ten Orten.

Andertens, wann einer etwas Heiliges, oder Geweihtes an ungeweih-
ten Orten stihlt.

Drittens, wann einer ungeweihte Ding an geweihten Orten stihlt, also
gehöret fast aus ein jeden absonderliche Straf.

§. 8. Und erstlich zwar derjenige, so ein Monstranzen, 6iborium>oder
Kelch, worinnen dasHochheiligeSacramenr innen ist, entfremdet, solle mit
dem Feuer vom Leben zum Tod gestraffet werden.

§. 9. Da aber einer sonst GOtt-geweihte Sachen, als lähre Kelch, sil¬
berne Gefäß, samt denen Heiligtümern, ohne Verunehrung des Heil.Sacra-
mentsstuhle, der solle vorher»mir dem Schwerd, oder an einen über den
Schritten Haussen gemachten Galgen mildem Strang hingerichtet, hernach
aber ebener Massen durch das Feuer verzehret werden, und solches, wann
auch der Diebstahl dieser.Dingen nicht an geweihten Orten, sondern etwann
aus einer Schatz-Cammer beschehe.

§. io. Diejenigen aber, so da an geweihten Orten ungeweihte Sachen,
als Ampeln, Becher, Leuchter, oder andere dergleichen Kirchen-Zierd, ent¬
fremden, sollen nach Grösse des Diebstahls, und vernünftiger Ermessung al¬
ler Umstände, und zwar in Ansehen desKirchm-Raubs, etwas scharffer, als
andere gemeine Dieb, gestraffet werden.
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§. n . Es werden wol auch die Kirchen-Rauber noch schärffrr hinge-
§ a . n)a„neiner sehr viel Kirchen erbrochen, und bestohlen, auch

das Hochheilige Sakrament zu mehrmalen lasterhastig berühret, genossen,
°^ ^ Andemn? ? waW"einer aus der entfremden Monstranzen, Oldotto.
oder Kelch die Heil. Hostien nemmete, und solche denen Zauberern,oder
verkaufte, dergleichen gottlose Leut sollen vor der endlichen Lebens- Straf,
entweders mit Zangen gerissen, geschleipfet, ihnen beyde Händ abgehauen,
und sodann samt dem Eörper verbrennet; über die Juden, oder Zauberer
aber, die es ihnen abkauffet, oder zur Zaubere,) gebraucht haben, ein abson¬
derliches Urkheil gefället, auch die vorgemeldte Straf , nach Erwegung der
" "^ Dttllms? wttdd̂ Mchm»Diebstahl auch, beschwert, wann er mit
Einsteigen, oder Einbrechen, oder von denen Perjonen, welchen dergleichen
Kirchen»Sachen anvertraut gewest, beschehen.

Mnderullgs- Umstände.
«. rr . Wann aber der Kirchen-Raub: .
Erstlichen, durch einen gar jungen, einfältigen Menschen:
Andertens, sehr alt, und kindischen Man«:
Drittens, ein dergleichen Weib: oder
Viertens, aus Hungers-Noch nur einmal begangen wurde.
Fünftens, wann einer bei) Verübung desselben bloß Schtld-Wachk ge-

^ ^^ Sechstens, die geraubte Sachen allein verkauffet, oder erkauffer hätte:
SiebendenS, die Sachen wieder bekommen: oder
Llcdtens, erstattet worden: oder
Neuntens eines geringschätzigen Werths wäre; . » ^ ^
Solle der Richter den linderen Weeg erwählen, Gestalt her

Umstäüde, «hne zwar-nicht am Leben, jedoch sonsten am Lejb scharf bestraffen.

er und ^rcicul

^jonder̂, ... ^ WWWWWW
Mf diejenige. welche die Leut auf freyer Gaffen, und Strassen gMalk

rbär aer Weis bn-auben, ob sie gleich dieftlbige an ihrem Leib und
^ Leben! icht beschädigten sollen alle Land-Berichter fie.ss.ge Obacht, <5^ ' "„ .Ein  einer Geaend nur etwas weniges vom Rauben,
«Ê ln̂ erbett dE Strassen höret» oder vermercket, zusammen stehen,
mdL n Srrassm-RMb?!n , damit ftlbige auögewttet, oder
abgeMckt, die Sicherheit derenSkrassen, und hierdurch fteyerHandel und
Wandel im Land erhalten werde.



^6 Änderte«: The«!
Anzeigungen zum Mchforscherr, und Oefängnuß.

§- r- Die Anzeigungen zum Nachforschcn ftynd:
, «vann der Berdachte an Ort und End- wo die StraNen aemeis

»«glich unsicher ftynd, sich befinder. ' '̂^ nasien gemer
Andertens, wann er eines bösen Berufs, oder sonsten bczücbtiaet wäre

baß er denen Leuten Geld abzunökhigen im Brauch hätte. ^ ^ '
^ " "ens, wann verdächtige Gesellen, sie ftynd Reisige, Fuß-Knecht.

Zugemer, oder sonst Herren-los, und Land-streichendes Gesindel, inW-rrs-
Hausern ligen, kostbarlich zehren, und nicht redliche Dienst. Handrhftrun^
»en E«^^ Aehrnng zimlich thuen mögen, anzeigen tön-nen, ooe« auf frischer Thal desRaubens ergriffen werden, solle man sie samt
allem u,ren Gur gefänglich anhalten, Anfangs gütig befragen, und da es
Red stelle"» '̂nander, wie auch mit denen angegebenen Beraubten zu

WWDM hzeiglutge« z« -er̂peülkchm Krag.
^ 'Ä" ^ °der mehreren argwöhnisch-geraub-

tes Gut, auf welches der Beraubte zeigen konre, oder auch bey seinem Eid
wider die Gefangene, oder aber ein anderer Rauber in der peinlichen Frag
wider einen aussagte, die Beschuldigte hingegen ihre Geber des Guts halben
nicht zu nennen wüsten, oder in der Lontromsrion wanckend, und unwar--
haftM Me-gren sollen sie aufferneres Langnen mit der^ o'rm nachd?m
Bey-Artheil belegt, und ein jeder besonders beyläusig also befragt werde»'

Drag- Muck.
Ob er nicht auf offener Strassen geraubek?
Wie oft solches beschützenr
Zu welcher Zeit?
An welchem Ort, und Enden?

m- «i- ---
Ob er die Beleidigte mit Waffen angriffenr
Mit was für Waffen?
Was er dem Beraubten genommen?
Wie viel Geld? oder was für andere Sachen?
Was Sorten? - ?- ' , N' ?!
Was er mit dem Raub gethan?
Wem er dieselben Sachen verkauffet?
Wie theuex?
Wo er das Geld hat hingethan? '
Bey wem er es verzehret?
Wie lang er sich alldort har aufgehalken?
Wer seine Gesellen ftynd? . ! !!
Wie sie heissen?
Solle sie von Person, und allen ihren Eigenschaften beschreiben:
Äöo sie sich aufha.ken.und «Vas dergleichen mehr die Anzeigungen geben.
Ob er nicht auch Leut auf der Straßen umgebrachr?

^-- Und--
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§. 4. Auf die bekannrliche, oder sonsten erwiseneThat, und erngehollte
Erkundigung, ob der Raub sich also befinde, solle der Thäter bestattet, ver-
mög Unserer Vorfahrer, und gemeinen Kayserl. Rechten, mit dem Strang,
oder mit dcmSchwerd, oder wie an jedem Orr in diesen Fällen mit guter Ge«
wohnheit Herkommen, doch am Leben gestraffet werden.

eschwerende Umstände.
§. 5. Beschwerende Umstände seynd:
Erstlichen, wann der Thäter dem Rauben ein lange Zeit ergeben gewest,

und gleichsam ein Handwerck daraus gemacht.
Andertens, wann er andere zum Rauben angeführet, und ihnen die

Gelegenheit gezeiget.
Drittens, die zusammen gerottirtenStrassen-Rauber seynd auch schwe¬

rer, als einer allein zu straffen.
Viertens, wann er mit Verwundung deren Reisenden, oder auch sei¬

nen Herrn, oder Obrigkeit beraubet hätte.

§. 6. Da aber erstlichen, die Beraubung nicht so gar gewaltthatig:
Andertens, nicht oft:
Drittens, ohne Waffen:
Viertens, aus grosser Noth, und Armut beschehe:
Fünftens, der Raub gering:
Sechstens, wann der Gefangene aus Befehl seines Herrn geraubet:
Siebendens, da einer allein bcy denen Räubern gewesen, die Hand

aber nicht angelegt: imgleichen
Achtens, wann sich der Rauber mit dem Beraubten verglichen, solle

man dieselbe mit ganzen, oder halben Schillingen, und Land-Gerichts-Ver¬
weisungen abstraffen, oder aber zur öffentlichen Arbeit verurtheilen.

Arcicul
Bon denen Münz-Mschern.

DDAtEr Unser, als Römischen Kaysers, und Lands-FürstensMünz, auf
was Weis es immer seyn kan, ohne Freyheit nachmünzet, ob gleich
solche an Schrott, und Korn der Unseligen gleich, oder noch bälti-

ger wäre, der ist in das Laster Unserer beleidigten Majestät gefallen, und de¬
rentwegen von dem Land-Gericht, wo er betretten wird, gefänglich einzuzier
hen. sodann Unserer Regierung anzuzeigen, und deroselben auf erfolgende
Verordnung zu überliferen. .

Wer aber sonsten andere ausländische falsche Münz machet» oder ins¬
gemein falsche Münz anfwechslet, mit Fleiß an sich bringet, solche auch wie¬
derum dem Nächsten zum Nachtheil wissentlich ausgibt: ungleichen wer der
guten Münz ihre rechte Schwere benimmt, solche in Dügel wirft, und ge¬
ringe Münz hieraus machet, mir deine solle das Land-Gericht verfahren.D d 2 A»
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io8 Änderten Theil

Unzeigungen zu der Nachforschung.
§. i . Zum Nachforschen hat ein Richter Ursach , wann
Erstlichen , viel neu - verdächtiges Geld unter der Gemeinde , bevorad

bei) denen unverständigen Bauers - Leuten , im Schwung gienge.
Andertens , wann ei» verdächtiger Mensch fast allenthalben neues Geld

ausgebe.
Drittens , da ein solcher das gute alte Geld aufwechslete , und entge¬

gen grob -und neu -beschnittenes Geld unter die Leut brächte , auch
Viertens , ein sonst arme , doch des Münzens kündig - und erfahrne,

auch derentwegen beschreite Person wäre , zu welcher man sich der Thal gar
wol versehen könte.

Unzeigungen zu der Gefängnuß.
§. 2. Auf solche vorkommende Mutmassung kan der Richter , wann er

einen falsch an dem neuen Geld befunden , heimlich gewisse Leut verordnen,
so mit dem Verdachten Kauf - ober andere Geld - Handlungen treiben sollen,
befindet er nun , daß selbiger solche falsche, oder beschnittene Münz ausgibt,
oder wann verkäme , daß einer das gute Geld aufwechslete , dahingegen ge¬
ringe , und ausländische Münz unter die Gemeinde brächt , oder aber bcy ei¬
nem viel aus anderen Orten hergebrachte, untüchtige Münz wäre gesunden
worden , solle er ein solchen gefänglich anhalten , und vor allen Dingen dessen
Haus , Wohnung , oder bev sich habende Sachen durchsuchen, ihne hierüber
zu Red stellen, und wo es Noch , mit denen verkommenen Zeugen conkromiren-

Unzeigungen zu der peinlichen Drag.
§. z. Kan nun der Verdachte seinen Geber nicht benennen, oder wur¬

de in seinem Zimmer , Haus , Vorhaus , oder Fahrnuß Werck - Zeug , oder
andere zum Münzen gehörige Sachen , nicht weniger ungeprägte Blech , so
der falsch- gemünzten gleich seynd, oder sonsten verdächtige Münz gefunden,
und noch darüber , der falsches Geld ausgibt , von seiner Handthierung ein
Münzer wäre , solle er nach dem Bey -Unheil zur Bekanntnuß auf ungefehr
nachfolgende Fragen peinlich angestrengt werden.

§. 4> Ob er nicht falsches Geld gemünzek?
Wie oft r
Mit was Bilbnuß ! '
Wie viel Stuck!
Aus was für einem Metal!
Wo er das Meral , oder Präg , und anderes genommen!
An welchem Ort solches beschehen!
Mit was Werck-Zeugen er gemünzt , und woher er es genommen!
Ob es die Leut , oder der Herr des Hauses gewust!
Nutzen , oder Gewinn davon gehabt!
Don wem er es gelernet!
Wie derselbige heisset!
Wo er anzutreffen!
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Ob er das falsche Geld ausgegeben l
Wie viel!
Wem!
Wo ! solle bas Ort benennen!
Was er darum kaust ! . . .. ^ . -
Ob er keine Helfer gehabt ! solls beschreiben von Person , Länge , Ge¬

stalt , Kleider , und was sonsten derselben Thun und Lassen seye.
§. 5. Also auch können die Frag -Stuck gestellet werden auf die , so die

Münz beschneiden, die gute vorsätzlich zu dem Ende aufwechslen , damit „ e
dargegen die böse in das Land bringen , oder so die gute m Luger werffen,
umprägen , oder auch ohne Freyheit münzen.

Und- Mthell.
§. 6. Bekennet nun der Gefangene seine Verbrechen , oder wurde dessen

sonsten, wie recht ist , überwisen , solle man denen Umstanden Nachfragen, den
Thäter endlich wieder befragen , und nach Gestalt der Abelkhat bestrassen.

Und zwar derjenige , so Unser Reichs --oder^Lands --Münz nachschlaget,
oder fälschet, ist Uns , als ein Beleidiger Unserer Majestät , mit Leib , Leben,
Haab und Gut heimgefallen. .

§ 7 Also auch der ausländische falsche Münz schlaget, wie auch fal-
scbe Müm die in Unserem , oder anderem Namen geschlagen, aufwechsler,
.md wiederum aefähilich ' und wissentlich auSgibr , der solle m.t dem Feuer
vom Leben zum Tod hingerichtkt , oder nach Beschaffenheit der Umstände,
vorhero enthauptet , und hernacher verbrennet werden.

a «r Die auck wissentlich ihre Hauser zum falsch Münzen lechen, oder
solches darinmn .gestanen , dieselben Häuser sollen Uns sie damit verwurckt
haben.

Peschtvermde Umstände.

« v Diese Ubelthat solle man schwerer straffen, wann der Thäter das
ein ianae ^ e taetriben , viele betrogen , und in dem gemeinen

Wesen grosse Verwirrung , und Schaden angerichtet , auch lolche Münz im
Schrott , und Korn geringer geprägt hätte.

§ . io . Dahingegen ist die Straf zu milderen:
Erstlichen , wann der Ubelthäter das Münzen ^ ^ ^ ch - ^
Andertens , des falschen Gelds wenig , oder M - nichts unter die Leut

Kte kommen lassen, und also Michl sehr viel geschadet hatte.
me rmiime» u , . . . »tmlichen Summa darum das».Ä7LL d ""
Mm , daß kr auch einen andrem mir selbigem delrugcn keine.

E e !er
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Wer acht und achtzigste^rcicui
machen.

^MMEr falsche Sigill , Schild , Helm , oder auch falsche Brief , und Ur-
künden wissentlich machet, richtige Inlirumema roäiret , und ver->
fälschet, oder sich deren selbst boshaftig , und bekrüglicher Weis,

einem anderen zum Nachtheil , in- oder ausser Gericht gebraucht , oder ande¬
ren zu dem Ende ertheilet , ist Land- Gerichts -mässig.

Anzeigungen zum Wchforschen, Oefängnuß/ und peinlichen Drag.
§. i . Die Anzeigungen eines falschen Sigill , oder Briefs ereignen sich

aus dem Augenschein sechsten, wann man es , sonderlich gegen dein Licht,
oder eine Hand -Schrift gegen der anderen hält , welches dann in allweg vom
nöthen , wann derjenige , von dessen Hand - Schrift man zweifelt, rod ist,
lebt er aber noch, solle man ihn darüber vernemmen , und sein Hand -Schrift
gerichtlich reLognolciren lassen.

Finden sich nun verdächtige Umstände , und es wäre derjenige, welcher
sich eines solchen Inümmems gebraucht , ein solche Person , zu der man sich
dergleichen wol versehen möchte, oder von ihn, vorhero falsche Sachen erfah¬
ren hätte , solle man ihn in Verwahrung ncmmen , Anfangs gütig befragen,
und da die Sach von einer so hohen Wichtigkeit wäre , und der Verdachte
die in denen falschen Inürumenren befindende Anzeigungen nicht , wie recht ist,
von sich abwenden könte; solle man nach gefälltem Bey -Urtheil mit einem
solchen peinlich verfahren , und nach Gestalt des verkommenen Betrugs auf
gewisse Frag -Stuck wornemmen , als ungefehr:

rag
§. 2. Ob er dieses, oder jenes gemacht , oder geschrieben?
Wie , und welcher Gestalt es beschehen?
Wo , und wann?
Wer ihn darzu bewegt?
Wer ihm darzu geholffen2
Was er dardurch eroberet , oder wem , was , und welcher Gestatt er

einem anderen geschadet?
Und weilen der Falsch unterschiedlich verübet wird , muß man die Frag-

Stuck auch unterschiedlich stellen.

Nd

§. z. Bekennet nun der Gefangene den Falsch, oder wurde dessen, wie
recht ist , überwisen , solle er hierüber bestattet , und nachdem die Fälschung
viel , oder wenig , boshaftig , oder schädlich geschiehet, nach Rath deren Ver¬
ständigen , entweders mit Abhauung der Hand , öffentlichen Schilling , und
Land -Gerichts -Verweisung , und in dein gar schweren Verbrechen , auch wol
gar an dem Leben gestraffet werden.
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beschwerende Umstände.

m

§. 4. Doch verdienet in allweg derjenige ein grössere Straf , welcher
dis Laster öfters begangen, oder da einer zur Zeit seines tragenden Amts der¬
gleichen verübet hätte. . ^ . .

Oder aber , daß es um grosses Gut , Land , und Leut , oder aber um
eines Unschuldigen Leib und Leben zu thuen ist.

Mndmmgö» Umstände.
§. 5. Dahingegen , wann hierdurch ein schlechter Schaden entstehet

oder der Thärer solches aus Noch , Armut , Jugend , oder nicht so gar bos-
hastig begierige, solle die Stpüf etwas leidentlicher volgenommen werden.

^.rcicul!cr-neun MdWWDWW
!on denen, welche Mag, Gewicht, Ullen, ZMtttp,

Hanf-Uanns-Maaren̂ und andere Machen verfälschen.
iEr boshaftig , und gefährlicher Weis Maas ; , Wag , Gewicht , El¬

len , Speeereyen , und andere Kauf - Manns »Waaren verfälschet,
und die , seinen Nächsten zu betrügen , für gerecht ansgibk , ist das

erstemal von seiner Obrigkeit willkürlich, das andertemal aber Land- gericht¬
lich zu bestraffen.

Anzeigungen zu der
§. r . Anzeigung zum Nachforschen seyndt ^
Erstlichen , wann in einem Laden , Gewölb , und denen Onen , wo man

eines und anderes zu verkauffen pflegt , Maaß , Ellen , Gewicht -Siern , Zuu-
menter , Wagen gefunden werden , so mit dem gewöhnlichen Marek de.-Orts

Andertens , der Verdachte auch ein sonders betrogene , und dessen bey
Männiglich beschreyte Person wäre , darzn man sich der Thal versehen mochte.

Anzeigungen zu der Gefängnuss.
« 2. Auf solchen Fall solle der Richter die Maaß , Gewicht , und ande¬

res zu sich bringen , oder dasjenige , so nach demGewicht , Ellen , orerMaaß
verkauffet wird , durch darzn bestellte Lenk abhollen, wägen , >mssm , oder
ächten lassen; befindet er nun die Ellen , Gewicht , oder Maaßunrccht , s
er die Person verhaften , beynebens auch das v̂eedachre Gewiätt , Ettm , i ,
Maaß hinweg nemmen , gegen der Waar halten , den Derkauffer zu Red stel
len , und mit denen , so ekwann darüber geklaget, conftomiren.

Und- Urtheil.
§. z. Bekennet er Nun solchen Betrug guttvillig , oder at-er es wm -de

das Gewicht , Wag , Ellen , verkaufte Maaren m ^ r.Thac ^̂ W beftimkn,
bedarf es keiner peinlichen Frag , sondern der Thäter iälle , nach Beschaffen
heit des Betrugs , und Schaden , am Leih , oder Gut gestraffet wen en.^

E e 2
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ieschwerende Umstände.

§. 4. Wann solche Verfälschung über vorhero ergangene Abmahn-und
Bestraffung öfters, und boshaftig beschiehet, kan selbige wol auch, einem
Diebstahl gleich, an demThäter mit dem Strang gestraffet werden.

Wndcrelide Umstände.
§. 5. Da aber einer mir falscher Maaß, oder Gewicht wenig Schaden

gethan, kan er zum erstenmal nnt einer proporciomrten Straf, wie oben ge¬
melkt, von seiner Obrigkeit beleget werden.

!er neunzigster̂cicul
!on Remickung der Marck, zu Katem->e wrmmo

moto.
jEr böslich, und gefährlicher Weis Mahl-oder Marck-Stein, Baum,

oder Häger verrücket, abhauet, ablhuet, oder veränderet, wie auch
_der , so Marck-Wasser an andere Ort leitet, ist Land-gerichtlich,

nach Beschaffenheit des Verbrechens, und des heraus erfolgenden Schadens;
der aber seinem Nachbaren nur zu nahend ackeret, oder hauet, oder auch ein
Gehäg, oder Zaun über das rechte Ziel vorrheilhaftig setzet, ist durch seine
ordentliche Obrigkeit willkürlich zu straffen, und zu Erstattung des«Schadens,
auch daß er alles in vorigen Stand setze, anzuhalten.

!cr ein und neunzigster̂cicul
!on dem Mitleid.

sicher wissentlich einen falschen Eid schwöret, der solle eingezogen, und
' Land-gerichtlich abgestraffetwerden.
§. 1. Doch muß er dessen vorhero genugsam überwisen, und für einen

Meineidigen durch Urtheil, und Recht erkennet werden.
§. 2. Bekennet aber der Befragte den Meineid sechsten, oder aber er

wurde dessen durch genügsame Zeugen überwisen, solle er, nach Gelegenheit
der Umstände, und Schwere des Meineids, solcher Gestalt gestraffet werden.

Und- Urtheil.
Nemlich, wer vor Gericht einen falschen Eid, jemand hierdurch zur

peinlichenS traf zu bringen, schwöret, derselbe solle mit der Straf, die er
fälschlich auf einen anderen darznbringen begehret, beleget, oder so der Eid
zeitliches Gut, oder die Verletzung der Ehr antrift, welches demjenigen, der
also fälschlich geschworen, zu Nutz, oder dem Nächsten zum Schaden kom¬
men, der ist zuforderist, wo er das vermag, solch fälschlich abgeschworenes
Gur, oder Ehr dem Verletzten wieder zukehren schuldig; er solle auch darzu
Verleumder, und aller Ehren entsetzet seyn, oder nach Schwere der Sachen,
die vorderen zwey Finger, mit welchen er geschworen, abgehauen, odernach
Grosse des Meineids, auch die Zungen ausgeschnitten werden. Me-
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Erschwerende Umstände.

§. z. Die Umstände, so den Meineid grösser machen, seynd ungcfehr
Erstlichen, wann der Meineid zum östernmal wolbedächrlich beschehen.
Andertens, wann der Thater über vorhergangene Erinnerung des Mei¬

neids, und der darauf beruhenden Straf, gleichwol fälschlich geschworen.
Drittens, wann der Meineid gar mit einem sonderbaren Frevel, oder

Vermessenheit beschehen.
Viertens, wann viele wegen desselben ihr Haab, und Gut, oder auch

Ehr, Leib, und Leben verlohren.
Dnderende Umrande»

§. 4. Dahingegen wird die Straf gelinderer:
Erstlich, wann einer aus Unbedachtsamkeit falsch geschworen.
Andertens, wann daraus ein kleiner, und gar kein Schaden geschehen.
Drittens, wann die meineidige Person die Straf des Meineids nicht ge?

wüst, und auch derer nicht erinneret worden. ^ ^
Viertens, wann der Meineidige den zugefugten Schaden kan, und null

erstatten, rc. . . . ^ .
Fünftens, wann der, so geschworen, gar em einfältige Person wäre,

so den Meineid nicht fassen könre.

!cr My und nmnzigste^nicul
Attas deren, so geschworne Krphede brechen.

- § - r-

»Nicht einer ein geschworne Urphede mit Sachen, und Thaten, darum
'er ohne das an, Leben zu straffen wäre, dieselbe Tods-Straf solle an

ihme vollbracht werden. ^ , . . .
§. 2. So aber einer ein Urphede Mit Sachen, darum er das Leben nicht

verwürckt hat, vorsätzlich, und freventlich breche, der solle erstens als ein
Meineidiger mit einem ganzen Schilling, zum andertenmal mit Abhauung
der Hand, oder Fingern, mit welchen er geschworen, drittens, nur dein
Schwerd vom Leben zum Tod gericht werden, rc.

er drei) und neunzigste^rrlcui
?trafderenjmigen, so Hchmach Karten wider andere

machen^und ausbreiten.
.Elcher jemand durch Schmach-Schriften» oder Gcmähl boshaftig

an Ehren lästeret, der solle in geringeren Sachen nach Ermessung
_ _ von seiner Obrigkeit, in den schweren aber von dem Land-Gericht

abgestraffet werden.
Ff Ult-
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Anzeigungen zum Nachforschen, und Gefängnuß.

§. i. Die Anzeigungen zum Nachforschen seynd ungefehr diese:
Erstlichen, wann die verdachte Person sonsten leichrlich Schmach-Wort

auszugiessen im Brauch, auch gegen dem Gelästerten ein Widerwillen, oder
Droh-Wort wider ihn allsgegossen hätte, eö könren auch die Vermutungen
aus der Schrift, Papier, und anderen genommen werden, absonderlich aber
ist derjenige, bcy welchem man ein Schmach-Karten findet, sein Geber, und
derselbe wider denjenigen, von wem er es hat, so lang, bis man auf den er¬
sten Anfänger kommt, zu benennen, und darzuthuen schuldig, man solle auch-
einen solchen so lang, und viel, bis er seinen Geber offenbaret, (wann er an¬
derst ein solcher Mensch wäre, zu deme man fich dergleichen Thal versehen
käme) in Verhaft nemmen, und wann Zeugen vorhanden, mit denenselben
eoniromiren.

Anzeigung zu der peinlichen Drag.
§. 2. Da nun die bezüchtigte Person keinen Geber zu zeigen wüste, un-

beynebens ein umadelhafter Zeug, oder andere zurl 'onur genügsame Anzei¬
gungen vorhanden, die Schmach-Karten auch also beschaffen, daß dardurch
hohe Personen angegriffen, oder daraus ein grosses Unheil der Gemeinde,
oder einem ganzen Land entstanden wäre, kan man sie peinlich ungefehr auf
diese Weis befragen.

§. z. Sb der Thäter dieselben Schriften, oder Gemähl gemacht, oder
ein anderer?

Wer derselbige seye?
Wo er zu finden?
Durch was Weis er diese Brief, oder Gemähl offenbaret, und aus¬

gebreitet?
Durch wem? - .
Ob er sie nicht an mehr Setter verschicket habe?
Wohin?
Zu was Leuten?
Was ihn zu allen dem bewogen? ,
Und was noch weiters die Umstände an Tag geben kokten.

, Und-Mrtheil.
§. 4. Wann nun der Thäter die Thar selber bekennet, oder deren ge¬

nugsam überwisen wäre, solle er, nach Umstände seines Verbrechens, entwe-
ders mit Stellung an den Pranger, Ausstreichen, und Land-Gerichts-Ver¬
weisung, Abhaunng deren Fingern, mit welchen er es geschrieben, oder ge-
mahlet, auch wol gar an dem Leben, alles nach Schwere der Schmähung,
und Würden der geschmähten Person, und daraus erfolgenden Schaden, ge-
straffer werden.
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§. 5. Dann wer Schmach - Brief von solchen Personen machet , welche
allzeit eines guten Namens , und in hohen Ehren gewesen, und sie ihres guten
Namens , und Ehren - Titüls beraubet , selbige weit ausbrcitet , oder hier¬
durch viel Tod- Schlag , oder anderes grosses Unheil im Land , oder Unfried
zwischen grossenHerren verursachet hätte , ist schwerlich zu straffen.

§. 6. Dahingegen wird die Straf gelinderer:
Erstlichen , wann einerzwar dergleichen Schmach -Brief , fo ein grosses

Unheil der Gemeinde , oder einem ganzen Land verursachen möchten, gefun¬
den, und dieselbe andere sehen lassen.

Andertens , wann der Thäter in seiner Schmach - Schrift ein geringe
Person eines kleinen Lasters bezüchkiget.

Drittens , endlich das Laster , welches einer durch ein Pasquil ausbrei-
tet , sichln Warheit also befunden har , wiewol dieses Laster die Strafnicht
gar viel linderet . .

Wer dergleichen Thäter , und lmereMrke anzeiget , daß sie zur Straf
gebracht werden , dem solle von des Verbrechers Gut , nach Beschaffenheit
seines Vermögens , ein zimliches von der eingehenden Geld -Straf gegeben
werden.

a vier und neunzigste^«icul
Don dem sonders hinterlistigen,vorteilhaften Betrug/

welchen auch ein verständiger nicht wol vorsehen, oder ver¬
hüten kan, zu Matein Llsiiionatus genannt»

W ^ Achdeme auch bet) täglich zunehmender Bosheit deren Menschen die
Betrüg , und Vortheil also wachsen, daß man denenselbm fast kei-

GM nen absonderlichen Namen geben kan , indeme sich böse Leut finden,
welche unter dem Schein des Geld -Wechölens , oder Zehlens selbiges unver-
merekcer Weis in die Ermel stecken: in Versetzung vorgezeigter guter Pfän¬
der andere heimlich unterrucken ; ein Sach zu mehrmalen verkauffen; ein be¬
zahlte Schuld nochmalen einforderen ; ihre Namen zu dem Ende gefährlich
verleihen , damit man den rechten Lontrskemen nicht wissen, und also den
dritten dardurch betrügen , und in Schaden bringen möge.

§. 2. Diese , und dergleichen schädliche Betrüger sollen schwerer, als
die offenbareDieb , nach Ermessung der Bosheit , und zugefugten Schadens,
Land-gerichtlich, und in schwereren Sachen wol auch gar am Leib , und Le¬
ben gestraffet, und wider solche der Ordnung nach, wie oben bey dem Dieb¬
stahl , und Verfälschung geordnet , verfahren werden.
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r fünf und neunzigste ärricul
on denen Ueut-Muffängern, zu Uatein Pja§iarü8,

§. I.
Elche die Leut, Manns-oder Weibs-Personen, auch Kinder auf of¬

fener Strassen, zu Feld, in denen Wein-Gärten, oder sonsten auf-
^ . fangen , entführen, oder aber um bas Geld verkauffen, sollen von

denen Land-Gerichts-und Grund-Obrigkeiten durch fleissige Nachforschung in
Verhaft gebracht, und durch die Land-Gerichter mit dem Schwerd vom Le¬
ben zum Tod gestraffet werden.

§. 2. In diesem Verbrechen vermehret die Straf, wann einer Christen
denenTürcken, oder Christen-Kinder denen Juden verkauffet, sonderlich aber,
wann solches von denen Eltern, Gerhaben, pr«cepcoren, und dergleichen
beschehe, oder wann durch Juden Christen-Kinder aufgefangen werden.

!er sechs und nmnzigster̂cicul
-on denen, die aus derWefängnuß, und Ulfen brechen,

oder entlausten.
§. r.

>Je aus der Gefangnuß brechen, oder sich derselben, wie auch der Ei¬
sen entledigen, wann sie wiederum betretten werden, sollen nach Ge-

_ statt des Verbrechens, und der Umstände, nach des Richters vernünf¬
tiger Ermessung, der Gebühr nach bestraffet werden.

beschwerende Umstände.
§. 2. Und zwar desto schwerer, wann der Gefangene Leut bestellet,

welche ihn mit Gewalt aus der Gefangnuß genommen, oder wann er die
Wächter beleidiget, angebunden, beschädiget, oder gar erschlagen.

Minderende Umstände.
§. z. Dahingegen ist der Gefangene ringer zu bestraffen, wann er gar

nachlässig verwahrt, oder bewacht worden.
Oder sich derentwegen freywillig wiederum gestellt hätte.
§. 4. Worbey zu beobachten, daß, wann ein solcher Ausgerissener her¬

nach in einem neuen Verbrechen wieder einkommt, man eines zu dem ande¬
ren neinmen, und die Straf schärffen solle.

§. 5. Welcher Gestalt die Flucht, oder Ausbrechen ein Anzeigung zur
peinlichen Frag gibt, ist Hieroben^ rclculo Z5. zu finden.

-er
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kr sichen und ncunzigsie^rcicui
!on dem Dutstock/ und Gerichts-Wienern/ welche

die Gefangene auölassen.
§. i.

ein Hüter der Gefängnuß einem boshafcig aushilft, der solle,
nach Gestalt des Entwichenen Verbrechens, ennveders willkürlich,
oder da des Ausgelassenen Verbrechen Leib-oder Lebens-Straf auf

sich trüge, am Leib, oder Leben, auch in gar schweren Fällen wol gar mit
gleichmässiger Straf , so der Entwichene verwürckt, beleget werden.

§. 2. Daß die Auslassung mit Willen, und boshaftiger Weis geschehen,
ist ungefehr aus nachfolgenden Umständen zu vermuten. Wann nemlichen
ein solcher Gerichts-Diener mit dem Gefangenen absonderliche Gemeinschaft
gemacht, und sie mit einander gute Freund waren gewesen.

Oder wann er einem Gefangenen«Nehrer Freyheir, als anderen zuge¬
lassen, ober auch sich öfters mit dem Gefangenen übertrunckm.

Absonderlich aber wann zu beweisen wäre, daß er Geschönck, und Geld
von ihme angenommen, oder ihme die Mitteln, mit welchen er ausgebro¬
chen, an die Hand gegeben, und zugclassen hätte.

§. z. Ausweiche, und dergleichen Anzeigungen solle ein Land-Gerichts«
Her! den Diener, wann er nicht genügsame Ursachen seiner Entschuldigung
gibt, und der Entlassene sonsten das Leben verwürckt hätte, im Fall er es nicht
gütlich bekennet, mit der peinlichen Frag angreiffen.

Die Umstände des Ausbrechens, und darzu gebrauchten Mitteln fleisiig
erwegen, aus denenselben die Frag-Stuck stellen, und ihne hieraufunter an¬
deren auch darumen befragen:

Was ihn hierzu bewegt!
Was er für Schanckung, oder Verheißung empfangen?
Wer sonsten hierumen gewust, und darzu geholffen habe, und der¬

gleichen.
§. 4. Findet man nun den Gerichts-Diener schuldig, solle er, wie ob¬

stehet, nach Beschaffenheit der Sachen, verurtheilet, und bestraffek werden,
absonderlich wann erbekennet, oder sonsten überzeuget ist, daß er dem Ge¬
fangenen die Gcfängnuß selbst helffen aufbrechen, oder ihm solche freywillig
aufgesperret, oder selbst mit dem Ausgelassenen entwichen, und alsdann wie¬
derum bekommen worden, oder aber auch in der Entlassung etwann ein Mord
begangen, damit er nicht verrathcn wurde. . ^

-§. 5. Gleiche Beschaffenheit hat es mit denen renigen, welche die Ge¬
fangene mit Gewalt aus der Gefängnuß nemmcn, oder sie aus der Gerichts-
Diener Händen gewalnhatig entledigen, oder auch die Diener an der Fahung
gcwaltthätigcr Weis verhinderen, dann nachdeme des Gefangenen Verbre¬
chens groß, oder der Gewalt mit schweren Umständen verübet worden, nach¬
dem solle auch die Straf linder, oder schwerer gebraucht werden.

§. 6. Kommen aber solche Umstände darzu, welche den Gewalt Lands-,
Fried-brüchig machen, sollen dergleichen Lands-Fried-Brecher Uns zu schars-
fer Leibs-und Lebens-Bestraffung überliferet werden.

G g
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§. 7. Wann aber kein Bosheit, sondern nur etwann ein Übersetzen,

oder Nachlässigkeit vorüber gangen, oder der Entlassene das Leben nicht ver-
würckr, solle er allein willkürlich, doch in allweg ennveders mit Ausstreichen,
oder einer anderen exrrs- oräwari Straf belegt werden.

!er acht und neunzigster̂ricul
?as einem Wand-Gericht/ zur Zeit eines§rMren-
den Übels/ als da die Wgeiner, Hrenner/ oder andere

schädlicherem im Wand vermerckt werden, zu thuen seye.

Eilen durch diese Land-schädliche Leut Unsere Unterthanen vielmals
hart belästiget worden; als haben Unsere Lob- seligste Vorfahrer,
wie auch nicht weniger Wir erst neulich durch gemessene scharffe

6cnerü!ien, unterm Oslo sechzehenden Jnnii, des abgewichenen sechzehen
hundert vier und fünfzigsten Jahrs , allen Land-Gerichtern, und Obrigkeiten
mit Ernst befohlen, auf dieselbige ein wachlsames Aug zu haben, auch da sie
indem Land betretten wurden, drro Person (sonderlich wann sie sich zur
Wehr stellen) mit samt allen dem ihrigen Preis gegeben, selbige zu verhaf¬
ten, und gegen denselben mit gezimender Straf zu verfahren.

§. i . Es solle auch allen, und jeden Obrigkeiten, diesem bösen Gesin¬
del wegen ihres vergebenen Wolverhalrens Passler-Zmul (welche Wir hie-
mit für Kraft-los, und nichtig erklären) zu ertheilen, Hey Unserer hohen
Straf , und Ungnad verbotten seyn, alles nach Ausweisung Unseres obbe-
MeldtM LenersI - iVlsnclars.

§. 2. Wegen deren Brennern solle man das Land-Gericht durchsuchen,
Wächter bestellen, und alles fieissg auskundschafren lassen.

§. z. Auf die Bettler, garkende Lands- Knecht, und andere derglei¬
chen müssig umschweiffende Leute, aber wol Acht haben, ihre Zeugnussen,
und Paß - Porten abforderen, exsminiren, und da sie eines Falsches ver¬
dächtig seynd, an das Ort schreiben, wo sie ausgefertiget worden, sich des¬
sen erkundigen, entzwischen aber die Verdachte in leidentlicher Versicherung
behalten.

er neun und neunzigster̂cicul
je es mit denen Mastern, so allhier nicht ordentlich

ausgeführet, solle gehalten werden.
Er jenigen Laster halber, so Wir in dieser Unserer Land-Gerichts-
Ordnung nicht absonderlich benennet, oder ausgeworffen, solle es bey
Anordnung deren gemeinen Rechten verbleiben.
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!er hundetteste ärricul
H9

Beschluß dieser peinlichen Uand-Gerichts-Wrdnung.
x- 'Achdem diese NaleKr - Ordnung allermeist zu Abstellung der
>(O bishero in peinlichen Sachen vorgeloffenen schweren, und

unverantwortlichen Unordnungen denen Land- Gerichtern zu
Gutem vorgenommen worden; Als befehlen Wir dabet) allen und
jeden, daß sie in denen peinlichen Fragen, und Erkanntnussen sicher
gehen, und der Sachen weder zu wenig, noch zu viel thucn, noch
auch sich einiger widerrechtlichen Schärf - oder Gütigkeit anmasien,
sondern mit wol-bewogenem, und absonderlichen Bedacht , solcher
Gestalt verfahren, und urtheilen, wie es die Umstande der Lyat,
und diese Unsere peinliche Land- Gerichts - Ordnung an dre Hand
gibt , und ausweiset, derowegensie dann ihr Vertrauen mcht nur
auf Pfleger , Beamten , Burger , und Bauren , dre meiner so
wichtigen Sach nicht genugsam erfahren seynd, setzen, sondern dar-
zu auch Rechts - Gelehrte, und zwar jolche, welchem lxecie m de¬
nen crimiaslibus erfahren seynd, gebrauchen, und nicht nur, wann
es schon zum Urtheil kommen, sondern auch vorhero ihres Raths
vfleaen, wie der ? rocel '8, sowol mit Verhörung des Beschuldig¬
ten , und zu deren Zeugen, als auch mit Nachfragung deren Incli-
cien , und Anzeigungen an anderen Orten , sonderlich? ro? tercor
PU8 äeliÄi , und vor allen , wann es zu der pemllchen Frag kommen
solle, zu tormiren , auch was sonsten, nach Gestalt , und Umstande
der Suchen / dubey bedacht werden muß; imglelchen ße auch
theil , so von dem unpartheyischen Geding geschöpft werden/ mcht
gleich execzmren, sondern vorhero wol berathschlagen lassen sollen,
widrigen Falls da Uns kündbar wurde, ( wie dann zu dem Ende mcht
unterlassen werden solle, Nachfrag M Halten, und bisweilen auch
die Erimmal - ? rocels unversehens abzuforderen) daß dieser von
Uns gemachten Ordnung nicht nachgelebet, und bey emem, oder
anderen Land- Gericht unrecht, oder nachlässig solte verfahren wer-
den, Wir alsdann solche Land- Gerichts - Herren, nach Gestalt der
Sachen , nicht allein mit Einziehung der Land- GerMer , sondern
noch auf andere Weis bestraffen, und hmmnen kemes verschE
werden; wie Wir Uns dann auch in allweg Vorbehalten, wo sich uver
kurz, oder lang in einem, oder mehr ^ " icul ^ ung , und Be¬
schwerung zutruge, daß Wir dieselbe durchgru^ lcheErayreiche .t,
und mit zeitlichen Rath, nach Gelegenheit der Sachen, und Noth-
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dürft besseren/ mehre»/ mindere«/ oder gar wiederum aufheben mö¬
gen. Hat sich also ein jeder vor Nachtheil/ und Schaden zu hüten,
und beschiehet auch hieran Unser gnädigster, und ernstlicher Willen,
und Meinung. Geben in Unserer Stadt Wienn, den dreyjsigsten
December, im sechzehen hundert sechs und fünfzigsten, Unserer Rei¬
che des Römischen im zwanzigsten, des Hungarischen im zwey und
dreyjsigsten, und des Vöheimischen im dreyjsigsten Jahre.

Johann Franz Trauthson, Graf
zu Falckenstein , Statthalter.

LommMo Domini NeA!
Imxeratoris ja Lonülio.

Johann Baptist«Suttinger,
Canzler

Johann Heinrich Hörwart,
von Hohenburg.

Bernhardt Otterstetter, D.



GABHandlung , über die Selbst -Mör-
FA der Verlassenschaft , haben die

Grund - Herren . p . 2 . fo1. 7r . art . 69.
K. 5.

Absager , fallen dem Lands - Fürsten in
die Straf , p . 2 , fol . 5z . art . 61 . § . 1.

Abtreibung der Leibs -Frucht , dero Straf,
und was ein Richter in diesem ? roLef§
zu thuen . p . i . fol . 66 . ark . 67.

^ .Zvocaten sollen zur ImpuZnirung der
kurZarious - Schrift von Amts - wegen
bestellet werden , x . l . toi . 10 . arr . 19.
§. 6.

^ävocaten ausser deren ? ur §ar !onen de¬
nen lVlaleür . - Lhatern nicht leichtlich
zuzulassen, p . 7. fol . 11 . art . 20.

Adeliche unverleumte Personen , wie auch
die , bey welchen des Austrettens we¬
nig Gefahr , sollen nicht leichtlich ar-

.. rettiret werden . p . i . fol . iz . arr . 26.
1.

^A § ra vantia » viäe beschwerende Umstan¬
de.

Alte Leut von 60 . Jahren nicht leichtlich
zutorquiren . p . i . tol . 25 . arr .z8 . § . Z.

Anklag in peinlichen Sachen muß schrift¬
lich , und ordentlich beschehen. p . 1,
fol . 5. art . 9 . §. I.

Ankläger ist dem beklagten Land - Gericht
sattsame (Kaution , und Versicherung
zu leisten schuldig, p . i . fol . 6 . art . 10.

Ankläger , so aus unerheblichenUrsachen,
oder zu Unterdrückung derWarheitvon

. seiner Klag abstehet , ist strafmassig.
p. i . fol. 7, art . i z.

Ankläger , so nichts beweisen , jstbeyne-
bens , daß er dem Beklagten alle
Schmach , Schaden , und Unkösten ab¬
zutragen schuldig , auch strafmassig.
p . I . fol . 9 , arr . : 8. § . z.

Anklag wegen der Land - Gerichts - Unko¬
sten , auf die Unterthanen verbotten.
p . l . toi . 42 . art . 54 . §. r.

Anzeigungen zur Gefangnuß , und Lift¬
rung eines iVlaleii ?. - Thaters müssen
erheblich seyn. p . 1, toi . 4 . arr . 5. § . 1.

Anzeigungen zur Inquisition in Zenere.
p . i . fol . iz . arr . 2z.

Anzeigungen zur Gefangnuß insgemein.
p . i . fol . is . art . 2 6 . H. 4.

Anzeigungen zur peinlichen Frag insge¬
mein . p . i . fol . 21 . art . g ; .

Anzeigungen zur peinlichen Frag sepnd
keinem Fahrenden , wol aber denen,
so etwann zur ? ur §arion zu lassen,
schriftlich zu ertheilen . p . 7, toi . 20.
art . z 4.

Anzeigungen zum Nachforschen , Gefang¬
nuß , und der peinlichen Frag seynd in
dem änderten Theil dieser Land - Ge¬
richts - Ordnung allen lVlaletiL-Thaten
fpeciaiirer beygerucket.

^ .ppellurion hat in Sachen , die auf das
Leben gehen, nicht Statt , p . i . fol .z 8,
art . 50.

Apotecker , fo ohne genügsame Aufsicht
Gift verkauften , zu bestraffen , p . 2,
fol . 79 . art . 72 . §. 7.

^tlassimum , dessen Straf , und ganzer
?rocei8 . p . 2 . toi . 72 . arr . 70.

Aussag eines Gepeinigten solle erst, wann
er von der Tortur gelassen worden,

H h an-
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angenommen , und ausgeschrieben wer¬
den . p . I . sol . 25 . art . Z7. § . 15.

Aid wird in ? ur §LUon8-? roLelIen , son¬
derlich da einNoth -Wehr zu erweisen,
dem Beschuldigten auserlegt . p . 2 , sol.
58 .arr. 6 z . § . 7 .

Atzung nothwendrge muß denen Gefange¬
nen , sonderlich Krancken , und Kind-
Betherinnen gereichet werden , p . 1,
iol . 16 . arr . 27 . A. 1.

Ader , Varbirer , und Wund - AerzL
seynd schuldig , da sich ein schwan¬

geres Weib selbst ums Leben brachte,
selbige aufzuschneiden , p . 2 , sol . 72.
art . 69 . § . 12.

Beklagter muß sein Entschuldigung , und
Einreden beweisen, p . i . iol . 6 . arr . 11.

Beklagter , so ums Leben sitzet, kan auf
Camion nicht los gelassen werden.
p . i . sol . 17 . urr . zo.

Begnadung stehet allein bey dem Lands-
Fürsten . p . I . sol . Z2. arc . 44 . §. 18.

Beschwerende Umstande , so insgemein die
Straf schwerer machen, p . i . io !. 32.
arr . 45.

Beschwerende Umstande , so sich bey der
Ubelthat in specie ereignen , seynd ei¬
ner jeden iVlaleils - That im änderten
Theil dieser Land - Gerichts - Ordnung
beygerucket.

Bestätigung der Bekanntnuß muß zwey
oder drey Tag nach der lorrur , aus¬
ser der Gefangnuß , und in Beyseyn
derenjenigen , so selbige angehört , be-
schehen. p . 1, so !. 26 . arr . 40.

Bestellter Mörder , wie auch der Bestel¬
ler seynd scharffer , als ein gemeiner
Tod - Schlager , zu bestraffett . p . 2,
iol . 74 . art . 7O. § . 6.

kiZamia vicie zweyfache Ehe.
Bey - Urtheil müssen dieLands -Fürstlichen

Städt und Marckt der N . Oe . Regie¬
rung vor der KxeLurion übergeben.
P. I. iol . 20 . 31 't. ZZ.

Betrug mit absonderlichem , vortheilhafti-
gen Hinterlist , zu Latein Lrellionarus,
und dessen Vestraffung . p . 2 , so !. 115.
art . 94.

Bettler , Landstreichende , wie auch gar-
tende Soldaten sollen wol examiniret,
und ihre Passe - Porten , und Zeugnus-
sen fleiffig durchsetzen werden , p . 2,
sol . 118 , arr . 98 . H. z.

Blut - Schand , zwischen was Personen
selbige begangen , und wie sie gestraft
werde . p . 2 . iol . 8l . arr . 74.

Blut -Schand zwischen einem Christen , so
zuvor ein Türck , Jud , oder sonsten
ein Ungläubiger gewesen , und sich mit
einer ihme befreundten Türckin , Jü¬
din , oder Ungläubigen vergriffen , wird
hart gestraffet . p , 2 , iol . 96 . arr . 82.
§. r.

Brenner , vide Mord - Brenner.
Buß geistliche , muß die geistliche Obrig¬

keit benennen , p . i . iol . 41 . arr . 53.
§ . i Z.

/̂ urion de non oikendendo , oder
für Gewalt wird unterschiedlich ge-

teist. p . i . ckol. 18 , arr . z 1.
Camion auf Stellung wird in geringen

Verbrechen von einem Beklagten ange¬
nommen . p . I . iol . 17 . art . ZO.§. 2.

CircumckanrirL aAZravanteL - vide be¬
schwerende Umstande.

CircumiiantiL limiranteb , vide Linde-,
rungs - Umstande.

Klag , v !cle Anklag.
Confronrarion , oder Gegenstellung ist

oft nutz- und oft schädlich. p . i . sol . 2Z.
arr . z6 . §. 1.

Corpus delicti , oder Ubelthat muß , ehe
man zur Inquisition , Gefängnuß , Tor¬
tur , oder Urtheil schrecktet, am Lag
seyn. p . i . sol . 14 . Lrr . 24 . §. 2.

Item p . i . sol . 2O. arr . zz . A. 2.
Item p . i . sol . 2 z . arr . Z7. §. 1.

Crimen lEsse ^ lajeckaris wird von dem
Lands -Fürsten gestraffet . p . s . sol . 52.
arr . 61.

D.
knuncismen ist kein Richter zu of¬

fenbaren schuldig, p . i . tal . 12 . arr.



Register:.

Oenunciationes müssen von ehrbaren
Leuten , nicht aus Haß , oder Feind¬
schaft , sondern aus einem gerechten
Eiser Herkommen, p . i . foi . 11 , arr.

Was zur venunciation erforderet wer¬
de. Ibiäem.

Diener , so wider ihre Herren die Wehr
zucken, oder Büchsen rucken , seynd
Land - Gerichts - massig, p . 2 , ko!. 56.
LN. 62 . § . IZ.

Diebstahl , dessen Straf , und wie man
mit denen Dieben verfahren solle, p . 2,
toi . 99 . an . 84.

OLKä -arores , viäe Absagen

E.
L^ kfrsüores deren Gefanqnussen , wie

auch die , so aus den Eisen brechen,
werden unterschiedlich gestraffet . p . 2,
foi . 116 . art . 96.

Ehe -Bruch verjähret sich in fünf Jahren.
p . r . toi . zo . arr . 4z.

Ehe -Bruch , dessen Bestraffung , und wie
man hierinnen verfahren solle, p . 2,
toi . 84 . Arr. 76.

Doppelter Ehe -Bruch wird scharffer , als
der einfache gestraffet . x>. 2 , toi . 86.
art . 76 . §. 8.

Ehe - Bruchs - Straf eines Christens mit
einer Jüdin , oder Ungläubigen , und
hingegen eines Juden mit einer Chri¬
stin . p . 2 . foi . 96 . art . 82 . §. z.

Ehe - Bered , und heimliche Entführung
deren adelichen , und anderer ehrlichen
LeutTöchtern strafmassig . p . 2 . toi .92.
arr . 7 9. §. 1.

Einziehung deren Angesessenen, wie auch
derenjenigen Lhatern , so nicht auf of¬
fener Lhat betretten werden , solle mit
Ordnung beschehen. p . 1. toi . Z. art .5.

Entführung einer Christin von einem Ju¬
den , Türcken , oder Ungläubigen , und
dero Bestraffung , p . 2 , toi . 96 . arr.
82 . §. 4.

Entleibung seiner selbst, viäe Mörder.

8*
^Alsche Münzer, viäe Münz - Fal¬

scher»

Falsche Münzer , so die Kaysert . Münz
verfälschen , oder nachschlagen , fallen
in des Lands - Fürstens Straf , p . 2,
toi . z z . urr . 6i . §. 1.

Falsche Wag , Gewicht , Maass , oder
Ellen zu gebrauchen , bey Geld - und
Leibs -Strafverbotten . p . 2 . toi . m»
art . 89 . K. Z.

Von k'aifariis , welche falsche Sigill , Brief,
und Urkunden machen, p . 2 , toi . 1 io.
art . 88.

kama , oder das gemeine Geschrey gibt
ein Anzeigung zum Nachforschen , p . 1,
foi . I Z. Urt, 2Z . §. 2.

Findel -Kinder sollen in denen Spittalern,
in Ermanglung aber derselben , von je¬
des Orts Obrigkeit erzogen werden.
p . 2 . to !. 72 . arr . 68 . § . 12.

Fluchen , und Schwören , so aus Ge¬
wohnheit beschiehet,,können auch Dorst
und andere Obrigkeiten abstraffen , p . 2,
foi . 46 . arr . 59.

Form aller Urtheilen in Lebens - Strassen.
p . I . foi . 54 . äc Z5 . Art . 48.

Form deren Urtheilen in Leibs - Straffen.
p . I . foi . Z7- art . 59.

Form einerUrphed . p . i . foi . 44 . art . 56.
Frag - Stuck in Zenere . x . 1, foi . 18.

Att . Z2.
Frag -Stuck sollen wol erwogen , und der

Überfluß ausgelassen werden , p . i.
foi . 19 , art . z r . § . 9.

Frag - Stuck auf ein jede iVlaiessL- That
in specie seynd im änderten Lheil,
allwo der meisten Ubelthaten ? rocef§
kürzlich entworffen wird , zu finden.

Fried des Scharf - Richters vor der Lxe-
curion auszuruffen . p . i . fo !. 42 . ur^
§ i . 8.

G.
tM ^ igen , Stock , Pranger , und Stocks
W ? Hölzer , zuvor Creutz genannt , seynd

Zeichen der Land - gerichtlichen ^nri8-
äiÄion . p . i . foi . r . 21t . 1.

Galgen muß 24 . Ellen von des Land -Ger
richts -Hmn Nachbaren Grund gesetzet,
und solle allezeit erhebt seyn. p . i . foi.
45 . Arc. Z8. § . t»

H h s Gal-



Register.

Galgen aufzubauen , können sich die dar-
zu gehörige Handwercker nicht weige¬
ren . p . i . fol . 45 . arr . 58 . § . 2.

Gefangene nicht in alte tiefte Thurn , und
stinckende Kotter legen, p . i . fol . 16.
arr . 27.

Gefangene sollen gleich Anfangs besucht,
und ihnen nichts , so zum Ausbrechen
dienstlich ist , gelassen werden , p . i.

. fol . 16 . arr . 27 . §. g.
Gefangnuß ist oräinarie nicht zur Straf,

sondern allein zur Verwahrung ange¬
sehen. p . i . fol . 16 . arr . 27.

Gegenstellung der Gonfromarion ist oft
nutz- und oft schädlich, viäeEonfron-
rariou . p . 1, fol . 2 z . arr . z6 . §. 1.

Geistliche Buß fetzt die geistliche Obrigkeit
auf , viäe Buß geistliche.

Geld -Straf , da einer adeliche , oder son¬
sten ehrlicher Leut Töchter heimlich zur
Ehe beredet , und entführet , solle nicht
Statt haben , p . 2 , fol . 9z . arr . 79.
§. 6.

Geleit -Bruch straft der Lands -Fürst , p . 2,
fol . 5z . an . 61.

Geleit sicheres wird allein von dem Lands-
Fürsten , und der N . Oe . Regierung
ertheilet . p . i . fol . 16 . arr . 28.

Geleit sicheres wird keinem ertheilet , so
er allbereits im Verhaft ; und wie sich
einVergteiter zu halten , p . i . fol . 16.
an . 2 8. K. z.

Geleit sicheres wehret allein bis zumEnd-
Urtheit . p . 1, fol . 17 . art . 2 8. §. 4.

Gerichts - Diener Straf , so die Gefange¬
ne ledig lassen, p . 1, fol . 25 . arr . 57.
§. 14.

Gestohlenes Gut gebührt gegen Reichung
des Fürgangs feinem Herrn , p . i . fol.
5 . arr . 7.

Gift beybringen , viäe vergeben.

Gnad , kan in Lebens - Strassen nach ge¬
fälltem Unheil niemand , als der Lands-
Fürst , ertheilen . p . 1. fol . 41 . arr . 5g.

GOttes - Lästerung befchiehet unterschied¬
lich. p . 1, fol . 46 . arr . 59.

GOttes- Lästerung Straf , und wie man
in diesem abscheulichen Laster verfahren
solle, p . 1, fol . 46 . arr . 59.

Grund - Dorf - und Vogt - Herren müssen
die lV!ale62 - Thäter in drey Tagen li-
feren . p . i . fol . z . arr - 4 . § . i.

Oraäus der peinlichen Frag , seynd nach
Beschaffenheit der Person , so zu pei¬
nigen , vorzunemmen . p . 1, fol . 24.
arr . 37 . §. 7 . 9.

Gut eines Hingerichten Ubelthäters , wann
er nicht zugleich Leib und Gut ver-
würckr , solle nicht eingezogen , sondern
dessen Erben gelassen werden , x . i.
fol . 4Z . arr . 5 5. §. ^

Gut eines flüchtigen Thaters solle be¬
schrieben , und bis zu Austrag der
Sach , ausser der Unterhaltung Weib
und Kind , nichts davon entwendet
werden , p . 1, fol . 4z . arr . 55 . §. 2.

Gut der Selbst - Mörder , wann keine
Schulden , Kinder , noch gewisse Er¬
ben vorhanden , fallet dem Land - Ge¬
richts - Herm heim. p . 2 . fol . 71 . arr.
69 . §. Z. A 4.

Gut eines , der sich aus Melancholey,
Kranckheit , oder Unvernunft entlei¬
bet , bleibt dessen Erben . x . 2 . fol . 7i.
arr . 69 . §. 7.

Gewaltige Entführung , dero Straf , und
was ein Richter hierinnen zu Lhuen.
p . 2 , fol . 90 . arr . 78.

H.
Eimliche Ehe - Bered - und Entfüh¬

rung deren adelich- und anderer ehr¬
licher Leut Töchtern , Land - Gerichts-
mässig. p . 2 , fol . 92 . arr . 79.

Hinweglegung deren Kindern , und die
darauf gehörige Straf , p . 2 , fol . 69.
arr . 68.

Hoch - Gericht , viäe Galgen.
Hurerey unter ledigen Personen , und de¬

ro Bestraffung , p . 2 , fol . 96 . arr . 82.
H. i.

Hurerey zwischen Juden , Türcken , oder
anderen Ungläubigen , und einer Chri¬
stin . p . 2 . fol . 97 . art . 82 . §, 5.

Hutstock , viäe Gerichts - Diener.

I.
^äicis , viäe Anzeigungen.

la-



Register.

Infanriciäium , viäe Kinder -Mord , und
Verthuen.

Inquisition gegen denen Ubelthätern an-
zustellen , ligt denen Land - Geeichtem
von Amts - wegen ob. p . r . so !. 12,
arr .22.

Inquisition ist alsdann , wann man äe
corpore OeliAi versicheret ist , erst
vorzunemmen . p . i . so !, iz . arr . 22.

Item p. 1. io !. 14. art . 24 . §. 2.
Inquisition von Amts - wegen, und ein

rechtliche Klag hinderet ein anderen
nicht , p . r . iol . iz . art . 22 . §. 4.

Inttrumenta zur Tortur , sollen aller-
masten in diesemLand Herkommen, ge¬
braucht werden , p . i . so !. 24 . arc . z? .
§. 12.

InKrumema roäiren , und verfälschen,
auch selbige betrüglicher Weis gebrau¬
chen, ist Land - Gerichts - mässig. p . 2,
so !, i IO . arr . 88.

Kirchen - Diebstahl , dessen Straf , und
was ein Richter dabey in -Obacht zu
nemmen. p . 2 , fol . 102 . arr . 85.

Kirchen - Diebstahl beschiehet aufdreyer-
ley Weis . p . 2 . fo1. 104 . art . 8 5^§' 7.

Kirch -Läg Behüt , wem selbige gebührt.
p. I . fol . 2 , art . z.

Klag , viäe Anklag.
Knaben - Schänder werden Anfangs ent¬

haupt , und hernach verbrennet , p . 2,
fol . 79 . arr. 7z . ,

Knaben von vierzehen , und Weibs -Per¬
sonen von sechzehen Jahren können
schärffer nicht , als etwann mit einem
Ruthen - Streich rorquiret werden.
p . I . fol . 2 §^arr . z8 . §. i.

Äupplerey , dero Straf , und wie in die¬
sem Laster zu proaecsiren . p . ^ . so !.9z.
art . 8o.

L.

ImerroZatoria , viele Frag - Stuck.
Inventur , und Abhandlung der Selbst-

Mörder Verlassenschaft , gebührt dem
Grund - Herrn , p . 2 , so !. 71 . arc . 69.
§. 5.

Juden seynd in der GOttes - Lästerung
absonderlich verdächtig , p . 2 , so !. 47.
arr . 59 . §. 2.

Juden , Zügeiner , und dergleichen hart¬
näckige Leut , seynd in der lorrur et¬
was schärffer , als andere , anzugreif-
fen . p . i . 5oI. 26 ^ art . 39 . §. 5.

^uramentum , viäe Eid.

K.
M ^ Jnder - Mord , oder Verthuen , dest

sen Straf , und wie man darinnen
zu verfahren, p. 2 , fo !. 6z . arr- 66.

Kinder der selbst-Mörder haben von ih¬
res Vatters Gut , nach Abzahlung de¬
ren Schulden , allein die I^eZirimam.
p. 2. so!. arr . 69. §. 4.

Kinder , welche an die Eltern Hand anle-
gen , und selbige schlagen, können die
Eltern selbst, oder durch das Land-
Gericht straffen lasten, p . 2 , so !. 6z.
arr . 65 . §. io.

(KLAnds - Fried - Brecher , p . 2 . fol . 52 ,
art . 61.

Layd - Gerichts - Herr kan die verdiente Le¬
bens - Straf in kein Leib - oder Geld-
Straf für sich selbsten veränderen , p . i.
io !, 4 »art »6 . i.

Land - Gerichts - Herr kan einen offenen
lVlalesi?. - Thäter alsobald einziehen.
p . i . fol . z . arr . 4.

Land - Gerichts -Herren sollen in peinlichen
Sachen sich nicht auf ihre Pfleger,
Burger , und Bauren allein verlassen,
sondern sich bey denen hierzu bestellten
Rechts - Gelehrten erkundigen , p . 2,
fol . 119 . arr . ioo.

Land - gerichtliche^ urisäiAion , und was
ein Land - Gericht seye. p . i . fol . 1,
arr . 1.

Land - Gerichts - massige Fäll , auch was
fürLand -Gcricht -mässig zu halten , p .1.
fol . 2 . arr . 2.

Land - Gerichter können ohne Bewilligung
des Lands - Fürsten , oder derN . Oest.
Regierung niemand in Stadt - Graben
allhero , oder auf ein Granitz - Haus
conäemniren . p . 1, fol . 40 . arr . 52.
§. 2.

I j Land-
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Land - Gerichts - Unkosten , woher selbiger

zu nemmen , auch wann solchen der
Land -Gerichts - Herr allein tragen solle.
p . i . fol . 42 . arr . 54.

Land -Gerichts - Unkosten ist nicht von dem
gestohlenen Gut , wann der rechte Herr
den Fürfang bezahlt , zu nemmen . p . i.
fol . 42 . arr . 54 . §. 2.

Land - Gerichts - Unkosten muß ein begnad-
ter Ubelthater vor der Entlassung be¬
zahlen . p . i . ioI . 4Z . urt . 54 . §. 7.

Land - Gerichts - Diener , vicke Gerichts-
Diener.

Lands -Knecht gartende , wegen ihren Zeug-
nussen , und Paß - Porten wol zu exa-
miniren . p . 2 . fol . n8 . arr . 98 . §. z.

Land - Leut seynd wegen iVlalef ^ keinem
Land - Gericht unterworffen . p . 1, fol.
z . nrr . 4 . §. 4.

Land - Leut legen ihre Zeugnussen unter
Hand - Schrift Luk Nobili iiäe ab.
p . 1. fol . 8, arr . 14 . §. 7.

Land - Manns Töchter , so sich liederlich
anhengen , und verheyraten , Straf.
p . 2 , fol . 92. arr . 79 . §. z.

Lands - Verräther . p . 2 . fol . 52 . arr . 61.
Laster der beleidigten Majestät , p . 2 . fol.

52 . arr , 61.

Laster , so gar zu gemein werden , seynd
- scharf zu straffen . p . 1. fol . gz . 3^ 45.

§ . IO.

Laugnen eines Ubelthäters aufderRicht-
Statt , ob hierdurch die Lxeourion
eingestellet werden solle , oder nicht.
p . 1, fol . Z9. nrr . 5 i . §. 5.

Lebens - Strassen , so in diesem Erz - Her¬
zogtum nicht gebrauchig , nicht leicht
zu erkennen , p . i . fol , z6 . arr . 48 . Z- 7.

Ledige Weibs - Personen , da sie sich mit
einem Ehe - Mann vergangen , werden
nicht als Ehe - Brecherinnen , sondern
leichter gestraft , p . r. fol . 86 . arr . 76.
Z. 8. ,

Leibs - Straf hebt alle Geld - Straf auf.
p . i . fol . Z4. arr . 46 . §. 6.

Leibs -Strassen , so mit - und neben einan¬
der beschehen können , mögen auch er¬
kennet werden , p . i . fol . Z4 . arr . 46.
§. 5.

Leut - Auffanger , und Verkauffer Straf.
p . 2 , fol . t 16 . arr . 95.

Leibs - Frucht Abtreibung , dero Straf,
und was ein Richter im ganzen pro-
cefs zu thuen . p . 2 , fol . 66 . arr . 67.

Liferung deren angesessenen , und streichen¬
den Thatern . p . i . fol . 5 . arr . 7.

Linderungs - Umstande , so insgemein ben
denen Ubelthätern zu beobachten , p . 1,
fol . Z1, arr . 44.

Linderungs -Umstände , so sich in specro bey
einer jeden Ubelthat ereignen , seynd
in dem änderten Theil dieser Land - Ge¬
richts - Ordnung einem jeden DeMo
beygerucket.

- Thäter werden auf dreyer-
ley Weis erkundiget , p . 1, fol . 5.

arr . 8 . .
lVllaleiir . - Thäter sollen allzeit von einan¬

der abgesönderet , und ein jeder allein
verwahret - werden , p . r . fol . 16 . arr.
27 . §. 2.

lVIaleti ?.- Thäter entweders tauffen , oder
mit einem Stroh - Halm , oder Faden
bey der Liferung anbinden lassen , bey
Lands -Fürstlicher Straf , und Ungnad
verbotten . p . 1, fol . z . arr . 4 . Z. z.

Marck -Stein , oder Bäum verrücken , auch
Marck - Wasser abzukehren , verbotten.
p . 2 . fol . ii2 . art . 90.

Meineids - Strafist unterschiedlich , p . 2,
fol . 112 . arr . 91 . Z. 2.

Meichel - Mord , dessen Straf , und was
einRichter darbey zu beobachten , p . 2.
fol . 75 . art.  71.

Mörder seines eigenen Leibs , aus Ver¬
zweiflung , solle durch den Scharf -Rich-
ter vertilget werden , p . 2 , fol . 70 . arr.
69 . §. 1.

Milderende Umstände , so insgemein bey
allen Ubelthaten zu beobachten , p . i.
fol . z 1, arr . 44.

Mithelfer einer Ubelthat denen Land - Ge¬
richten , worinnen sie sich befinden,
namhaft zu machen , p . 1, fol . 19 . arr.
32 . Z»8.

Mord,
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Mord , so am Vatter , Kindern , und

unter denen Ehe - Leuten beschiehet,
wird höher , als sonsten ein Tod-
Schlag , abgestraffet . p . 2 , toi . 62.
art . 65 . §. 2.

Mord - Brenner , dero Bestraffung , und
wie man wider selbige verfahren solle.
p . L. tol . 97 . arr . 8z.

Item p. 2 . toi . n8 . arr. 98 . 5. 2.
Mißbrauch in etlichen Panthaydungs-

Büchlein abgestraffet . i . toi . 2 . arr.
z . §. 2.

Münz - Falscher der Kayferlichen Münz
werden von dem Lands - Fürsten ge-
straffet , p . 2 . toi . 5z . art . 61 . §. i.

Münz - Fälscher , oder falsche Münzer,
dero Bestraffung , und wie man gegen
denenselben verfahren solle, x . a . toi.
107 . arc. 87.

N.

QthMehr ist i» Rechten zugelassen.
p. I . toi . 57 . art . 6z . §. 2.

Was zur Noth - Wehr erforderet werde,
und wie ein Richter gegen dem , so stch
einer Noth - Wehr berühmt , den ? ro-
oes 8 anstellen solle, x - 2 . foi . 57 . arr.6z. ^

Noth - Wehr hat auch Statt , wann ein
Mann von einem bösen Weib hierzu
gedrungen wurde , p . 2 , toi . 57 . art.
6z . §. z.

Noth - Wehr wird durch die Ikorrur er-
wisen . p . 2 , toi . 58 . art . 6 z . §. 7.

Noth - Zucht , Straf , und wie man hie¬
rinnen zu verfahren . p -2 . koi . 82 . art.
75 -

Noth -Zucht , so von einem Juden , Tür-
cken, oder sonsten einem Ungläubigen
an ejner Christin verübet wird . p . 2,
toi . 96 . an - 82 . §. 2.

P.
? ^ trjciäium > viäe Natter-Nord»
Pa80uiianten - Straf , vicie SchMach-

Karten.
Peinliche Frag solle ohne genügsamer An-

zeig , und Vermutungen nicht vorge¬

nommen werden . p »i . toi . ao . art . zz.
§. l.

Peinliche Frag ist vorzunemmen , aller-
Massen zusehen. p . r . toi - 2z . art . 37-

Peinliche Frag an keinem Feyertag , auch
ohne sonderbaren Bedencken , an kei¬
nem Nachmittag vorzunemmen . p . 1,
toi . 24 . arr . Z7 . §. 4.

Zur peinlichen Frag eines angesessenen
Lhäters muß man dessenHerrn verkün¬
den. p . i . toi . 2 z . art . Z7. §. z.

Peinliche Frag hat bey etlichen Personen .,
ausser gewissen Fallen nichtStatt . p . 1.
koi. 25 . art . z 8 . Le z y.

Peinliche Frag , wie oft felbige zu gebrau¬
chen. p . i . koi . 25 . air . z 9.

Peinliche Frag solle nicht über dreymal
Vorgenommen werden , p» r., koi- 26.
art . z 9 . §. 6.

Peinliche Frag , wann selbige zu wieder¬
hollen , solle an unterschiedlichen Ta¬
gen , wann der Schmerzen vermutlich
vergangen , wiederholtet werden , p . r.
Lol. 26 . art . Z9. §>7 .

?ia § iarii - oder Leut - Auffanger , und
Verkauffer , dero Bestraffung , p . 2,
toi . n6 . art . 95.

krocsks in peinlichen Sachen , so viel
möglich , zu beschleinigen. p . i . toi . 6.
arc . n . §. r.

Prsescriptio , oder Verjährung deren H
belthaten ist unterschiedlich , p . r . toi.
z0 . art . 4z.

procet8 in der GDttes - Lästerung , p . 2,
toi . 46 . art . ; 9.

krocets in der Zauberey » p . 2 , fol . 49.
arr . 6Q.

prorettationen werden bey denen Ver¬
zweifelten nicht in Dbacht genommen.
p . 2 , toi . 70 . art . 69.

Vur §ation8 - ? roeek8 ^ und was demfel-
bigen anhängig , p . r . toi . 8 , art.

R.

kDWAuber werden , nach jedes Lrts Ge-
wohnheit , entweders mit dem

Strang , ddek Schwerd hingerichtet.
p . 2 . toi . iQ7 . art . 86 . §. 4.

Ira Rad-
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Rad - Brechen geschehet auf zweyerley

Weis , von oben herab , oder unten
hinauf , p . i . so !. z ; , art . 48 . §. z.
A 4.

kaptus , viöe gewaltthatige Entfüh¬
rung.

Kebeüion straft allein der Lands- Fürst.
p . 2 , so !. 52 . an . 61.

Richter sollen wegen der Mithelfer kei¬
nem Lhater ein gewisse Person mit Na¬
men vorsagen , sondern allein insge¬
mein befragen , p . 1 , toi . 19 . an . Z2.
§. 7.

Richter solle keinem Ubelthater mit Ver¬
sprechung einer Gnad zur Bekanntnuß
anreitzeu . p . i . 5oI . 19 . an . Z2 . §. io.

Richter eines unpartheyischen Gedings
muß den Schluß nach den mehreren
Stimmen machen , p . i . toi . 28 . an.
42 . ^. 5*

Richter solle keinen wider diese Land - Ge¬
richts - Ordnung beschweren , sonsten
kan sich der Gefangene dessen bey der
Regierung beklagen , p . r . so !, z 8 , an.
50 . §. i.

Richter ist schuldig bey publicirung des
Unheils den armen Sünder noch ein¬
mal zu befragen , ob die Missethat
wahr seye . p . i . so !. Z9 . an . 51.

S.
^cri !e§mm , viäe Kirchen - Dieb¬

stahl.
Schiebung der iVlaletix - Thater bey gros¬

ser Straf verbotten . p . i . so !. 4 . an . 6.
Schleipfen zur Richt - Statt ist allein in

sehr grossen Verbrechen zu gebrauchen,
ss. 1 , so !. z6 . art . 48 . §. 8.

Schars -Richter seynd insgemein unbarm¬
herzige Leut . p . 1 , so !. 44 . an . 57.

Sollen nicht neu - erfundene Werck - Zeug
für sich selbst zur Tortur brauchen.
Ibiäem p . i . so !. 47 . an . 57 . §. 1.

Solle das geschöpfte Urtheil wol mercken,
und die armen Sünder nicht übereilen.
p . i . so !. 45 . an . 57 . §. 2.

Und da sie nicht recht richten , gestraft
werden , p . i . so ! . 45 . an . 57 . §. z.

Scharf - Richter , da er ein verzweifelte
Person abschlagt , und vertilget , solle
sich mit seiner Besoldung begnügen
lassen , und im übrigen sich des ge¬
ringsten Mcht anmassen . p . 2 . so !. 70.
an . 69 . § . 1.

Schlagerey , und Rauf - Händel , worin¬
nen niemand tödlich verwundet wird,
hat die Marckt - oder Dorf - Obrigkeit
abzustraffen , p . i . ko!. 56 . an . 6 z.
§ . iz.

Schmach - Karten , und Ehrenrührerische
Gemahl zu machen verbotten , auch wie
dergleichen Verbrecher zu straffen , p . 2,
so !, uz. an . 9Z.

Schwangere Weiber , so sich selbsten er-
tödten , sollen alsbald ausgeschnitten,
damit die Frucht erhalten , oder aber
ehrlich begraben werde , p . 2 , so !. 72.
art . 69 . §. 11.

Loäomia , vi6e Unkeuschheit wider die
Natur.

Stadt - Gericht zu Wien , und andere
Land - gerichtliche Stadt seynd schuldig
alle End - und Bey -Urtheil der N . Oe.
Regierung vor der Lxeourion zu über¬
geben . p . 1, so !. 29 . an . 41 . §. 7.

Stab -Brechen solle der Richter , nachdem
er den armen Sünder dem Schars -Rich¬
ter überantwortet , nicht unterlassen.
p . i . so !, z 9 , an . 51 . §. 4.

LtellionawL , und dessen Straf , p . 2,
so !. 115 . arc . 94.

Straffen , und Wandel , so in etlichen al¬
ten Panthaydungen -Büchel unvernünf¬
tig verordnet , abgethan . p . i . iol . 2.
an . z . §. 2.

Strittigkeit , wegen Liferung eines Thä-
ters , solle die Liferung nicht hinderen.
p . 1 , so !. z . an . 4 . §. 2.

Strassen -Rauber , und dergleichen können
wol auf die Laster , so sie gemeiniglich
begehen , ob gleich keine 8xeLia !- Inäi-
cia vorhanden , wie auch wegen ihrer
Helfer gefragt werden , p . i . sol . 19.
an . Z2 . §. 6.

Straffen , so in diesem Land nicht üblich,
und nicht leichtlich zu äiäwen . p . 1,
so !. 34 . an . 47 . §. 4.

Straf
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Straf deren Kindern , so ihre Eltern
schlagen, p . l . tol . 6z . src . 6 ; . §. ro.

Straf deren Weibs - Personen , so ihre
Kinder von sich legen , ist unterschied-
lieh. p . 2 . fo !. 69 . arr . 68.

Strassen - und Meichel - Mord , dessen Be¬
straffung , und was der Richter inFüh-
rungdes proeesseszu beobachten , p . 2,
kol . 75 . arr . 7^

Strassen - Rauber , dero Straf , und wie
man wider selbige verfahren solle, x . 2,
fol . ioz . art . 86.

Strassen - Rauber werden , nach jedes
Orts Gewohnheit , entweders gehenckt,
oder geköpft , p . 2 , iol . iv7 * arr . 86.
§*4»

T.
A? Ä§ stament eines Selbst - Mörders ist

ausser derpia legara nichtig , p . 2.
f0l . 7r . arr . 69 . §. 6.
^Errriino rrtoto . f>»2 . tol . 112 . art»

Lhäter , so leichklich entrinnen können,
kan das Land-Gericht auch unter denen
Dach -Tropfen ergreiffen , und hinweg¬
führen . x>. i . kol-4 . srr . ; . §. 4 - ,

Thaler solle man nicht lang ligen lassen,
sondern sie geschwind exsmmiren . p . i.
kal . i8 . srr . zr.

Thater solle» auf andere Laster , derent¬
wegen kein Inäicium vorhanden , nicht
gefragt werden , p . i . toi . 19 . srr . zr.
§. z . . . .

Thater , so begnadct - wird , muß die A-
tzungsr und Land -Gerichts -Unkösten vor
derEntlassung bezahlen . p . - . tol . 4Z.
art . 54 . §. 7>

Toden -Beschau eines entleibten Menschen
solle durch geshworne Wund -Arzt , und
ehender als der Leichnam begraben wird,
vorgenommen werden , p . 1, tol . 14.

Lodmnd Gerichts -Tag solle denen armen
Sündern dreyTag vor derLxecurioa
bescheidentlich angekündet werden , p .1,
fol . zy . src . z 1. §. 1.

Tod -Schlag wird unterschiedlich verübet,
auch wie ein Richter darinnen verfah¬
ren solle, p . a . kol . zz . arr . 62.

Tod -Schlag gemeiner wird allein mit dem
Schwerd gestraffet . p . 2. tol . 54 . arl.
62 . §. 7.

Tod -Schlag , so gar nicht , oder wenigst
leidentlich gestraffet werden, p . r . kol.
z4 . srr . 62 . §. 8.

Tod - Schlag von vielen begangen , wird
unterschiedlich gestraffet . p . 2 , tol . 61.
Ast . 64.

Toden - Cörper deren Verzweifelten wird
ausser sonderen Fällen kein Straf an-
gethan . p . r . fol . 70 . arc . Ly . §. 2.

Loden - Beschau , eines durch Gift Hinge¬
richten Menschen solle durch IVIeäi-
cos , und Erfahrne beschehen. p . 2,
tol . 76 .. Ll't . 72 . §. l.

Töchter heimlich zur Ehe bereden , und
entführen , ist Land - Gerichts - massig.
p . 2 . tol . 92 . srr . 79.

Der Töchter , so sich liederlich anhencken,
und wider den Willen ihrer Eltern,
und Gerhaben verheyraten , Bestraf¬
fung . P. 2 . tol . 9r . src . 79 . tz. z . ^ 4»

Trunckenheit unverfehene , da einer sei¬
nes Verstands gänzlichen beraubt wird,
linderet die Straf , p . 1, tol . zs . srr.
44 * *3*

V.

8TAtter -Mord , und dessen Bestraffung.
HA p. r . tol . Lr . srr . 6 ; . §. r.
Ubelthater , so in anderen Land - Geruh¬

tem sich befinden , desselbigen Orts
Obrigkeit namhaft zu machen, p . r.
fol . i4 . srr . 24 . §. 1.

Ubelthat , so allbereits verjährt , kan man
nicht straffen , p . 1, hol . zo . s , r . 4z.

Ubergab eines armen Sünders dem Schars-
Richter , beschuhet nach puklicirtem
Urtheil . p . r . kol . 59 . srr . ; i.

Ubelthatern sollen ciferige , und verstän¬
dige Catholische Priester zum trösten
zugestellet werden , p . 1, tol . z § . srr.

Ubelthatern solle das heilige Sacrament
nicht am Nicht - Tag , sondern den Lag
zuvor gereichet werden , p . r . kol . z s*
srr . 51 . §. r.

K k Uhel-
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Ubelthätern solle man bey dem Ausfuh¬
ren nicht übrigen Wein geben , p . i.
fol . 39 . art . 5 r . §. Z.

Verjährung deren Missethaten beschiehet
unterschiedlich , p . i . fol . zo . art . 43.

Verzweiflung , so viel möglich , zu ver¬
hüten . p . i . so !. 34 . arr . 47 . §. 4.

Verjährung ist keinem flüchtigen Ubelthä-
ter , wider welchen man nicht verfah¬
ren können , sondern allein demjenigen,
welcher Ubetthaten erst nach verflosse¬
ner seiner Verjährungs - Zeit offenbar
worden , verträglich , p . 1, fol . zo.
arr . 43.

Aerletz -oder Verwundung , so durch Schies¬
sen , Messer , und Stillet , und ande¬
re verbotene Waffen beschiehet , ist
Land - Gerichts - mässig . p . 2 . fol . 5 6.
arr . 62 . §. 13.

Veneücium , viäe Vergeben.
Vergeben mit Gift , und was in solchem

proceLs zu beobachten , p . 2 , ko!. 76.
arr . 72 . §. i ..

Vieh und Weiden vergiften ist , nach Er-
messung des Schadens , zu bestraffen.
p . 2 , fol . 79 . art . 72 . §. 8.

llmstände deren Missethaten sollen keinem
Thater vorgesagt werden . x>. 1 , fol.
19 . UN. Z2. §. 4.

Umstände , so insgemein die Straf schwe¬
rer machen , p . i . fol . 32 . arr . 45.

Unschuld kan auch durch tadelhafte Zeu¬
gen , Haus - und Brod - Genossene be-
wisen werden , p . 1 , fol . 8 , arr . 14 . §. 5.

Unpartheyisches Geding solle auch über
die Anzeigungen zur peinlichen Frag zu
Fällung des Bey - Urtheits besetzet wer-

- den . p . 1, fol . 2Q . art . z Z.
UnpartheyischesGeding , und wie solches

zu besetzen , und anzustetten . p . i . fol.
27 . arc . 41.

Unkosten in denen Urtheilen , so nicht auf
das Leben gehen , nicht zu vergessen.
p . 1. ko!. 34 . art . 47 . §. 3.

Unkosten , viele Land - Gerichts - Unkosten.
Unkeuschheit wider die Natur , dero Straf,

und wie ein Richter darinnen verfah¬
ren solle. x>. 2 , fol . 79 . arr . 73.

Vorbitt einer ledigen Weibs -Person , un¬
ter dem Vorwand der Ehe , milderet

dieTodes -Straf nicht , vielweniger die
Lxecution . p . r . fol . 32 . arr . 44 .§. 15 .

Irem p . i . fol . 40 . art . 51 . §. 7.
Dvllziehung der Urtheil , vickeLxecu-

tion.

Urtheil , und Bey - Urtheil seynd in ge¬
wissen Fällen alle Land - Geeichter der
N . Oe . Regierung vor derLxecurion
zu überschicken schuldig , p . i . fol. 28.
art . 41 . §. 6.

Urtheil in peinlichen Sachen zu fällen,
und wie man sich bey Fällung desselben
zu verhalten , p . l . fol . 2 9 , arr . 42.

Urtheil kan nicht alternative gestellet wer¬
den . p . I . fol . 30. art . 42 . §. IO.

Urtheil solle nach Viele und Grösse des
Thäters Verbrechen dergestalt gefället
werden , daß , so viel möglich , auf ein

> jedes Verbrechen fein gehörige Straf
erfolge , p . i . fol . 33 . arr . 46.

Urtheil solle das Verbrechen kürzlich be¬
griffen , dasjenige aber , so Aerger-
nuß gibt , in demselbigen nicht gemel¬
det werden . p . i . fol . 33 . art . 46 . § . 1.

Urtheil in Lebens -Strafordentlich zu ver¬
fassen , p . i . fol . 34 . arr . 48.

Urtheil in Leibs - Straf ordentlich zu ver¬
fassen . P . i . fol . 37 . a1r . 49.

Urtheil , wann einer losgesprochen wird.
p . i . fol . 38 . arr . 49 . §. 6.

Urtheil , wann einer völlig losgesdrocken
wird . x . i . fol . 38 .urr- 49 . §. 7 .

Urtheil , wann einer von der oräinari
Straf losgefprochen , und in ein ex¬
tra - orüinari Straf erkennet wird.
p . i . fol . 38 . arr . 49 . §. 8.

Urtheil müssen ordentlich xubliciret wer¬
den . p . i . fol . 3 9 , arr . 51.

Urtheil -Sprecher sollen sich inLod -Schla-
gen , um Willen selbige auf vielerley
Weis beschehen , wie auch anderen
zweifelhaften Fällen Raths erhollen.
p. 2 .fol. 6 i . arr. 64 .jnLine.

Urpheden , wann , wem , und wer solche
zu geben schuldig , xx i . fol. 43 . arr . 56.

Urpheds - Form . p . 1 . fol . 44 . arr . 5 6.
Urphed -Vrecher einer geschwornen Urphed

ist unterschiedlich zu straffen . p . 2 . fol.
iiz . arlr. 92.

^xori8 , feu lVlatriciäium , viöe Mord.

"W . Wan-
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NZ . Zauberey , und wie hierinnen zu versah-

^ ^ Andel und Straffen aufKirch -Tag^
IN Behüt - und Panthaydungen sollen

ehrbar , und zimlich beschehen, auch
des Verbrechers Herm hierzu verkündet
werden , p . i . to !. 2 . art . z . §. i.

Wahrsager geben nicht allein in peinli¬
chen Sachen kein Anzeigung zur Inqui¬
sition , sondern feynd ihrer verbotte-
nen Kunst wegen zu straffen , p . i . toi.
iZ . arr. 2Z. §. 5.

Weisungs - Process ordentlich zu führen.
p . i . fol . 7 . art . i2.

Weibs - Bilder können in peinlichen Sa¬
chen Zeugen seyn. p . i . so !. 8 , art . 14.
§. r.

Weiber schwangere , und Kindel - Bethe-
rinnen seynd erst nach vollendeter Kin-
del-Berh , und zwar auch damals was
leichters zu torquiren . p . i . toi . 25.
'urt . z8 . §. 2.

Willkür eines Richters muß sich nach de¬
nen Rechten , und dieser Land -Gerichts-
Drdnung richten , p . i. 5oi . 4v . art . 52.

Willkürliche Straffen , p . i . toi . 40 . arr.
52.

Verwundung , so tödtlich erkennet wird,
hat das Land -Gericht zu straffen , p . 2,
so !, zä . art . 62 . §. I Z.

Z.
Angen - Zwick glüend , werden allein

in grossen OeiiAis vorgensmmen.
i . toi . z6 . arr . 48 . §. 8.

ren , und zu urtheilen . p . 2 , so !. 49.
arr . 60.

Zeugen in peinlichen Sachen müssen unta¬
delhaft seyn. r . toi . 8, arr . 14 . §. i.

Zeug muß von eigener Wissenschaft auch
sagen , p . i . toi . 8 . arr . 14 . §. 2.

- - - muß 2o . Jahr alt seyn. p . i . toi.
8 . arr . 14 . §. 4.

- - - Kan zur Aussag gezwungen wer¬
den. p . i . toi . H. arr , 14 . §. 6.

Zeug , so untadelhaft , gibt einen halben
Beweistum . p . i . toi . 8 . arr . 15.

Zeugen sollen in peinlichen Sachen mit ab¬
sonderlichem Fleiß verhöret werden.
p . i . toi . 9 . arr . 16.

Ein Zeug ist zur lnqmtmon genug , p . i.
so !, iz . arr . 2z . §. r.

Ein Zeug , so untadelhaft , gibt ein Ach
zeigung zur peinlichen Frag . p . r . Lol.
2I . LN . zz . Z.  i.

Zügeiner , Brenner , und andere Land-
schädliche Leut sollen mit zusammen ge¬
setzter Macht der Land - Geeichter ver¬
folgt , und derentwegen steissige Wach¬
ten bestellet werden , p . 2 , toi . n8.
31't . 98.

Zweifelhaft ^ Fall seynd aufs beste aus¬
zudeuten . p . 2 . toi - 71 . arc . 69 . §. 9.

ZweyfacheEhe rst Land - Gerichts - massig,
was Gestatten dieses Laster befchehe,
dessen Straf , und wie sich der Richter
darinnen verhalten solle. 2 , so !. 87.
urr . 77.
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